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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:
Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der 
Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße Nr. 79, 
Sondergebiet Enneper Str. 91-95
a) Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs.1 BauGB

Beratungsfolge:
26.09.2017 Bezirksvertretung Haspe
28.09.2017 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität
04.10.2017 Stadtentwicklungsausschuss
05.10.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
zu a):
Der Rat der Stadt Hagen hat die vorgebrachten Stellungnahmen eingehend geprüft 
und die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
abgewogen. Er beschließt das Abwägungsergebnis entsprechend den Vorschlägen 
in der Vorlage.
zu b):
Der Rat der Stadt Hagen beschließt den Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und 
Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis 
zum Haus Enneper Straße Nr. 79, Sondergebiet Enneper Str. 91-95, gemäß § 10 
Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung als Satzung. Die 
Begründung vom 15.09.2017 ersetzt die vorherige Fassung und wird dem 
Bebauungsplan beigefügt.

Nächster Verfahrensschritt:
Der Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abgeschlossen.
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Kurzfassung

1. Beschlussfassung zu den im Rahmen der Planoffenlagen eingegangenen 
Anregungen

2. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs.1 BauGB

Begründung

1. Vorlauf
Der Entwurf eines Investors, die im Stadtteil Westerbauer vorhandene 
Gewerbebrache der Firma Zwieback Brandt mit geplanten Einzelhandelsflächen und 
insgesamt 4.550 qm Verkaufsfläche zu revitalisieren, wurde vom Rat der Stadt 
Hagen in der Sitzung am 11.07.2013 beschlossen (Drucksachennummer 
0611/2013). Bei den geplanten Lebensmittelmärkten handelt es sich um die in der 
Nähe gelegenen Filialen von REWE und ALDI, die auf das nördliche Brandt-Gelände 
kleinräumig verlagert und marktgerecht aufgestellt werden sollen. Die Verwaltung 
wurde beauftragt, auf dieser Grundlage und unter der Voraussetzung, dass vom 
Investor sichergestellt wird, dass trotz Bestandsschutz kein Einzelhandel mit 
nahversorgungs- und zentrenrelevantem Hauptsortiment in die Altstandorte von 
REWE und ALDI erfolgt, Planungsrecht zu schaffen. Zwischenzeitlich liegen 
entsprechende vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Hagen und dem 
Investor vor, so dass die Stadt Hagen die Voraussetzung als gegeben ansah, die 
notwendige Bauleitplanung zur Realisierung des Neubauprojektes fertigzustellen.

Ziel des Bebauungsplanes Nr. 9/13 ist die städtebauliche Entwicklung südlich der 
Enneper Straße, der Schutz des nördlich angrenzenden zentralen Versorgungs-
bereiches Westerbauer, die Sicherung der zentralen Versorgungsbereiche Haspe 
und Gevelsberg, die Steuerung der weiteren Entwicklung des bestehenden 
Kaufpark-Geländes durch Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes „Wohn- und 
Geschäftszentrum“ und die Sicherung der in diesem Bereich vorhandenen 
Gewerbeflächen. Aus diesem Grund setzt der Bebauungsplan Nr. 9/13 die Art der 
baulichen Nutzungen fest, deren Umfang mit Hilfe der in § 1 Abs.5-9 BauNVO 
genannten Instrumente differenziert wird. Darüber hinaus enthält der Bebauungsplan 
keine Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen und zur Bauweise, so dass es sich hierbei um einen einfachen 
(unqualifizierten) Bebauungsplan nach § 30 Abs.3 BauGB handelt. Dement-
sprechend beurteilt sich der Zulässigkeitsmaßstab für geplante Vorhaben nach § 34 
Abs.2 BauGB.

2. Anregungen und Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung 

2.1 Bürgeranhörung

Die Bürgeranhörung fand am 10.09.2014 um 19.00 Uhr in der Rudolf Steiner 
Waldorfschule Hagen statt. Vorgestellt wurden die auf den verschiedenen 
Planungsebenen vorliegenden Planungen, die Planung des Investors sowie die 
Auswirkungsanalyse für die geplanten Einzelhandelsnutzungen. 
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In der Bürgeranhörung wurden Fragen zur Entwicklung der südlich der Enneper 
Straße gelegenen Brandtbrache gestellt. Von besonderem Interesse waren die 
Auswirkungen des Vorhabens auf den Einzelhandel insbesondere im Hinblick auf 
die Auswirkungen auf das Hasper Zentrum. Weitere Themen waren der 
Verkehrslärm mit den damit verbundenen Lärmimmissionen, das 
Gesundheitszentrum, der Umgang mit dem Denkmalschutz, der geplante Fuß- und 
Radweg an der Ennepe sowie die geplanten Abbruchmaßnahmen. 

Die Ergebnisse der Bürgeranhörung können dem beiliegenden Protokoll entnommen 
werden. Das Protokoll beinhaltet auch die Beantwortung der Fragen und die 
Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anregungen, die während dieser 
Veranstaltung vorgebracht wurden.

2.2 Frühzeitige Behördenbeteiligung / Scoping

Die frühzeitige Behördenbeteiligung / Scoping gemäß § 4 Abs. 1 BauGB fand in der 
Zeit vom 27.04.2015 bis 27.05.2015 einschließlich statt.

3. Öffentliche Auslegung / Behördenbeteiligung

Die öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange wurde in der Zeit vom 10.10.2016 bis einschließlich 11.11.2016 
durchgeführt. Im Beteiligungszeitraum wurden von zwei Bürgern Anregungen 
vorgebracht.

3.1 Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen nach § 3 Abs. 1 
und 2 BauGB und nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB

Im den Beteiligungszeiträumen wurden von folgenden Trägern öffentlicher Belange 
und Fachämtern der Verwaltung Anregungen abgegeben. Nachfolgend sind die 
abwägungsrelevanten Stellungnahmen aufgeführt (Tabelle 1): 

Nr. Einwender Scoping/Früh
zeitige TöB-
Beteiligung

Schreiben 
vom

1. Offenlage

Schreiben 
vom

Stichpunktartige Inhalte der Stellungnahme / 
Einwendungen

1 Bürger 1,vertreten 
durch die Rechts-
anwaltskanzlei
Baumeister

24.01.2017 Fehlerhafter Hinweis in der Bekanntmachung ( § 
47 VwGO und Beschreibung der vorliegenden 
umweltbezogenen Informationen)! 

Nachweis des Verkehrslärms 

Unzulässige Verkaufsflächenbeschränkung

Verstoß gegen Trennungsgrundsatz  
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(Störfallbetrieb)
2 BZR Arnsberg

Dez. 53
18.05.2015 06.02.2017 Die Belange der Luftreinhalteplanung sind zu 

beachten, so dass keine Verschlechterung der 
Schadstoffimmissionssituation hervorgerufen 
wird.

3 Verkehrsplanung 17.01.2017 Keine Bedenken

4 Untere 
Denkmalbehörde

16.06.2015 25.01.2017 16.06.2015
Fachwerkhaus Nr. 87 unter Denkmalschutz ge-
stellt, sowie Verbindungsbrücken

25.01.217
Keine Bedenken

5 Bürger 2,vertreten 
durch die Rechts-
anwaltskanzlei 
BRANDI

22.05.2015 26.01.2017 Änderung der zulässigen Sortimente als Eingriff in 
eigentumsrechtliche und bestandsgeschützte 
Nutzungen

Änderung ZVB abwägungsfehlerhaft

Vereinbarungen zur Nachnutzung der Altlim-
mobilie ohne Einbeziehung der Eigentümer für die 
Parkplatzflächen

Berücksichtigung der Parkplatzfläche bei ver-
traglichen städtebaulichen Regelungen.

Die Problematik des zunehmenden Verkehrs-
lärms durch die Entwicklung auf dem Brandt-
gelände wurde nicht untersucht.

Berücksichtigung dieser Parkplatzfläche bei ver-
traglichen städte-baulichen Regelungen.

Altlastenkennzeichnung widersprüchlich

Fehlerhafte Grundstücksbezeichnung

6 Stadt Gevelsberg 23.01.2017 Ansiedlung von Einzelhandel zur Reaktivierung 
einer Brachfläche  vor dem Hintergrund des On-
line-Handels fraglich 

Reaktivierung der Flächen sollten für gewerbliche 
Zwecke erfolgen

Bedenken wegen rechtssicherer Durchsetzung 
der Sortimentsfestsetzungen für das Grundstück 
Enneper Str.91–95 im Hinblick auf eine Nach-
nutzung.

Auch die Bebauungspläne für die Überplanung 
der Altstandorte müssen zeitgleich mit dem 3/14 
als Satzung beschlossen werden 

Privatrechtliche Regelungen zur Nachnutzung der 
Altstandorte sind dort nicht bekannt. 

Vorliegender B-Planentwurf ist im Hinblick auf 
Verkaufsflächenbegrenzung nicht eindeutig ge-
nug
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7 SIHK 26.05.2015 31.01.2017 26.05.2015
Inhaltliche Aussagen erst nach Vorlage Einzel-
handelskonzept

31.01.2017
Keine Anregungen

8 LWL 
Denkmalpflege

12.05.2015 27.01.2017 12.05.2015
Gebäude Enneper Str. 101–115 steht fast 
komplett unter Denkmalschutz

Machbarkeitsstudie für alle Brandtflächen

27.01.2017
Für Flächen der Kirchengemeinde ist die 
besondere städtebauliche Situation an dieser 
Stelle zu beachten und die Fläche zwischen den 
Häusern Enneper Str. 122 und 128 zukünftig von 
Bebauung freizuhalten.

Es wäre aus denkmalpflegerischer Sicht 
wünschenswert, die Freiflächen zwischen der St. 
Konrad Kirche und der Enneper Straße gem. § 9 
Abs.1 Nr.10 BauGB als eine Fläche, die von 
Bebauung freizuhalten ist, festzusetzen.

Die Hausnummer des Denkmals Enneper Straße 
ist zu korrigieren. Denkmal ist das Gebäude 
„Enneper Straße 87“ nicht 89. Unter Punkt 5 
Denkmalschutz fehlen die o.g. Denkmale Enne-
per Straße 122,128. 

9 Wirtschaftsbetrieb 
Hagen

03.06.2015 15.02.2016

24.01.2017

03.06.2015
Hinweis auf neues Filterklärbecken im Ein-
mündungsbereich An der Wacht/Enneper Str.

24.01.2017
Hinweis auf den im westlichen Plangebiet ver-
laufenden Asker Bach

10 Bauordnung 16.01.2017 Plangebietsgrenzen analog Flurstücksgrenzen 
legen

11 Untere 
Wasserbehörde

27.05.2015 12.01.2017 27.05.2015
Ortsnahe Beseitigung des Oberflächenwassers in 
den Asker Bach ist zu prüfen

12.01.2017
Kennzeichnung des 5 m breiten Gewässerrand-
streifens entlang des Asker Baches ab 
Böschungsoberkante

12 Untere 
Bodenschutz-
behörde

27.05.2015 12.01.2017 27.05.2015
Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen und 
Altlasten erforderlich

Kennzeichnung der betreffenden Stellen im B-
Plan

12.01.2017:Keine Bedenken
13 Gemeinsame 

Untere 
Umweltschutz-
behörde

22.05.2015 06.01.2017 22.05.2015
Bei Nutzungsänderung der Industriebrachen 
Immissionsschutz nachweisen

27.01.2017
Keine Bedenken
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14 Untere 
Naturschutz-
behörde

12.01.2017 Keine Bedenken

Prüfung der Artenschutzbelange im Zuge  von 
Abriss- und Baugenehmigungsverfahren

15 LWL Archäologie 05.05.2015 22.12.2016 Keine Bedenken, allgemeiner Hinweis in B-Plan 
aufnehmen

16 Kirchengemeinde 16.01.2017 Grundstück sollte weiterhin als Fläche für 
Gemeinbedarf festgesetzt werden und nicht als 
Mischgebiet

17 Umweltamt-
Generelle 
Umweltplanung

29.04.2015 10.01.2017 29.04.2015:
Lufthygienegutachten erf.

10.01.2017
Hinweis auf Einhaltung der Energieeinsparver-
ordnung bei zukünftiger Neubebauung.

Da keine konkreten baulichen Maßnahmen vor-
liegen ergeben sich keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen.

3.2 Änderungen im Plan, in der Begründung und im Umweltbericht

Nach der 1. öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans wurden 
folgende Änderungen vorgenommen: 

 Kennzeichnung des Gewässerrandstreifens
 Korrektur der Gemeinbedarfsfläche
 Konkretisierung der Verkaufsflächengröße
 Klarstellungen in der Begründung 

Die Änderungen / Ergänzungen betrafen die Plankarten zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan und zum Vorhaben- und Erschließungsplan, die textlichen 
Festsetzungen, die Begründung und den Umweltbericht.

4. Erneute (zweite) Offenlage

Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wurde der Bebauungsplan nach § 4 a 
Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 13.03.2017 bis einschließlich 13.04.2017 erneut 
ausgelegt und es wurden die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange erneut eingeholt. Dabei wurde der Kreis der Beteiligten auf diejenigen 
beschränkt, die von den Änderungen/Ergänzungen betroffen sind, weil die 
Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berühren. Mit der öffentlichen 
Bekanntmachung der erneuten Offenlage im Amtsblatt Nr.9/2017 vom 03.03.2017 
wurde auch die Öffentlichkeit darüber informiert, dass Stellungnahmen nur zu den 
geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können.
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4.1 Ergebnisse der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange (Tabelle 2)

Nr. Einwender 2. Offenlage

Schreiben vom

Stichpunktartige Inhalte der 
abwägungsrelevanten Stellungnahmen/ 
Einwendungen

2 BZR Arnsberg Dez. 53 12.04.2017 Verweis auf die Stellungnahmen zum an-
grenzenden Verfahren „Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 3/14“.

Die Belange der Luftreinhalteplanung sind zu 
beachten, so dass keine Verschlechterung der 
Schadstoffimmissionssituation hervorgerufen 
wird.

5 Bürger 2 vertr.durch 
Rechtsanwaltskanzlei 
BRANDI 

13.04.2017 Bedenken gegen Ausführungen zum Thema 
Altlasten, Anregung zum Streichen dieser Pas-
sage

Untere Bodenschutzbehörde wurde am 
13.04.2017 um Stellungnahme gebeten

Hinweis auf falsche Grundstücksbezeichnung 
im Umweltbericht

6 Stadt Gevelsberg 03.04.2017 Keine rechtssicherere Regelung zur Nach-
nutzung der Altstandorte

Unzureichende Vertragsstrafen

Verweis auf Stellungnahme vom 03.11.2016

15 LWL-Archäologie 24.03.2017 Hinweis auf Textbaustein für den B-Plan

Wurde bereits aufgenommen

17 Generelle Umweltplanung 11.04.2017 Hinweis auf Stellungnahme vom 10.01.2017

Da keine baulichen Maßnahmen geplant sind , 
sind keine erheblichen Umweltauswirkungen 
zu befürchten

18 VPK Projektmanagement 
GmbH & Co.KG

05.04.2017 Anregung zur Überbauung der Gleise zwecks 
Anbindung der südlichen Flächen für spätere 
Nutzung

4.2 Änderungen im Plan, in der Begründung und im Umweltbericht

Änderungen im B-Planentwurf/Legende
Festsetzung Nr. 1=> Rechtsgrundlage Verkaufsflächenzahl
Festsetzung Nr. 8 =>Verbindungsbrücke über Flächen für Bahnanlagen
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Änderungen/Ergänzungen in der Begründung
Inhaltsverzeichnis:

 Aufnahme der Kapitel „Flächen für Gemeinbedarf“,“ Gewässerrandstreifen“ als 
nachträgliche Beschreibung der bereits vorhandenen Festsetzungen

 Nachträgliche, geringfügige Planerweiterung zur Überbauung der Gleise 
zwecks Anbindung der südlich gelegenen Grundstücksbereiche => Kapitel 
2.1.6 „Verbindungsbrücke“

 Ergänzung Kapitel4.8 „Störfallbetrieb“

Beschreibung der textlichen Festsetzungen:
 Kapitel 2.1.3: Ergänzung des Abschnittes „Verkaufsflächenzahl“ um die 

Rechtsgrundlage für diese Festsetzung (nach Anregung durch die 
Bezirksregierung Arnsberg)

 Ergänzungen Kapitel 2.1.5 Flächen für Gemeinbedarf
 Ergänzung Kapitel 2.1.6 „Verbindungsbrücke“: Geringfügige Planerweiterung 

zur Überbauung der Gleise zwecks Anbindung der südlich gelegenen 
Grundstücksbereiche. Die Talbahn GmbH hat der Überbauung zugestimmt.

 Ergänzung Kapitel 2.1.7 „Gewässerrandstreifen“ bezugnehmend auf Kapitel 
4.7 

 Kapitel 4.5 korrekte Bezeichnung des Fachbereiches: Statt „ Amt für 
öffentliche Sicherheit, Verkehr  und Personenstandswesen der Stadt Hagen“ 
nun „Amt für öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personen-
standswesen der Stadt Hagen“

 Einfügen des Kapitels 4.8 „Störfallbetrieb“: Auswirkung des im Zusam-
menhang mit der Reaktivierung der nördlichen Brandtfläche durch die 
Ansiedlung von Einzelhandels- und Verwaltungsnutzungen und eines 
Gesundheitszentrums (vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14) im Mai 
2017 durch die DEKRA Automobil GmbH erstellte Gutachten im Hinblick auf 
die durch das Projekt zu erwartende erhöhte Personendichte und dem mit den 
vorgesehenen Nutzungen einhergehenden Publikumsverkehr in unmittelbarer 
Nähe zu einem Störfallbetrieb (Feuerverzinkerei) 

 Kapitel 7: Ergänzung um die Zusammenfassung des Gutachtens im Hinblick 
auf einen benachbarten Störfallbetrieb

Der Umweltbericht wurde den vorgenommenen Änderungen/Ergänzungen 
entsprechend angepasst.

5. Erneute dritte Offenlage

Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wurde der Bebauungsplan nach § 4 a 
Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 10.07.2017 bis einschließlich 24.07.2017 zum dritten 
Mal ausgelegt und es wurden die Stellungnahmen der von den Änderungen 
betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange erneut eingeholt. Mit der 
öffentlichen Bekanntmachung der dritten Offenlage im Amtsblatt Nr. 25/2017 vom 
30.06.2017 wurde auch die Öffentlichkeit darüber informiert, dass Stellungnahmen 
nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können.
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5.1 Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit und der betroffenen 
Behörden und Träger öffentlicher Belange zur 3. Offenlage (Tabelle 3)

Nr. Einwender 3. Offenlage

Schreiben vom

Stichpunktartige Inhalte der 
abwägungsrelevanten Stellungnahmen/ 
Einwendungen

5 Bürger 2 vertr.durch. 
Rehtsanwaltskanzlei 
BRANDI 

20.07.2017 An den Einwendungen aus den Schrift-
sätzen vom 26.01.2017 und 13.04.2017 
wird weiterhin festgehalten.

Anregung zum Wegfall der Ausweisung 
der Altlastenverdachtsfläche und Strei-
chen der damit in Verbindung stehenden 
Ausführungen in der Begründung zur Ver-
meidung von Missverständnissen und 
Nachteilen.

Unzureichende Berücksichtigung der  Be-
standsschutzinteressen (Nutzung  des 
Grundstückes im Zusammenhang  mit 
Einzelhandel  für zentrenrelevante  Sorti-
mente)

Entzug der bestehenden Nutzungsmög-
lichkeiten wurde nicht ausreichend unter-
sucht.

2 Bezirksregierung Arnsberg
Dez. 53 zum Störfallbetrieb

28.07.2017 Dem DEKRA-Gutachten zum Störfallbe-
trieb am nördlichen Ennepeufer kann 
gefolgt werden. Gegen die Gefahr von 
toxischen Brandgasen über den „normalen 
Industriebrand“ hinaus, hat die betreffende 
Firma bereits Maßnahmen getroffen 

Nach der dritten Offenlage wurden keine weiteren Ergänzungen/Änderungen an 
dem Bebauungsplanentwurf und der Begründung vorgenommen. Lediglich das 
Deckblatt der Begründung wurde zum Satzungsbeschluss dem Verfahrens-
stand angepasst.

6. Vierte Offenlage

Aufgrund eines Bekanntmachungsfehlers im Zusammenhang mit der 3. Öffentlichen 
Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes wird die Offenlage des Planentwurfs 
nach § 3 Abs.2 BauGB insgesamt wiederholt. Der Planentwurf, die Bebauungs-
planbegründung und die weiteren offen gelegten Unterlagen entsprechen den 
Unterlagen, die bereits Gegenstand der 3. Offenlage waren. Nach der dritten 
Offenlage wurde eine Stellungnahme zum Straßenverkehrslärm erarbeitet und 
ergänzt das Geräuschimmissionsgutachten vom 22.03.2016, welches für den 
vorhaben-bezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 Misch- und Sondergebiet nördlich der 
Enneper Straße – Zwieback Brandt- erstellt wurde. Diese Ergänzung dient lediglich 
der Bestätigung der bisherigen Auffassung..
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Der Bebauungsplan lag mit Begründung und den umweltbezogenen Stellungnahmen 
und Informationen für die Dauer von 1 Monat in der Zeit vom 14.08.2017 bis 
14.09.2017 einschließlich im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Bauordnung aus.

Es gingen in dieser Zeit keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein.

7. Bestandteile der Vorlage

 Begründung :
 Teil A – Städtebau
 Teil B – Umweltbericht 
 Protokoll über die Bürgeranhörung am 10.09.2014
 Übersichtsplan zum Geltungsbereich 
 Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange zur Abwägung

8. Anlagen zur Vorlage

Diese Unterlagen wurden zur Erstellung der Begründung ausgewertet und können im 
Verwaltungssystem ALLRIS bzw. Bürgerinformationssystem und als Original in der 
jeweiligen Sitzung eingesehen werden.

Folgende Fachgutachten/Unterlagen liegen vor: 

 Untersuchungen zur Luftgüte vom Institut ANECO
 Gesamtbetrachtung zur Lufthygiene an der Enneper Straße vom Büro ANECO
 Altlastengutachten- Orientierende altlastenspezifische 

Gefährdungsabschätzung- vom Ingenieurbüro Borchert
 Ergänzende Stellungnahmen zum Verkehrslärm auf der Enneper Straße 

(10.01.2017 und 03.08.2017).
 BBE gutachterliche Stellungnahme zum Altstandort „REWE“ (Auszug)
 Gutachten zum Störfallbetrieb (Zusammenfassung)

9. Abwägungstabelle/Stellungnahme der Verwaltung

Anregung Stellungnahme/Abwägungsvorschlag

1 Bürger 1, vertreten durch die 
Rechtsanwaltskanzlei Bau-
meister, mit Schreiben vom 
24.01.2017 

Fehlerhafter Hinweis in der 
Bekanntmachung (§ 47 VwGO 
und Beschreibung der vor-
liegenden umweltbezogenen 
Informationen) 

Nachweis des Verkehrslärms 

Unzulässige Verkaufsflächen-
beschränkung

Verstoß gegen 
Trennungsgrundsatz 
(Störfallbetrieb)

Fehlerhafter Hinweis in der Bekanntmachung ( § 47 VwGO und 
Beschreibung der vorliegenden umweltbezogenen Informationen) 
Der Bebauungsplan wurde erneut ausgelegt und die Bekanntmachung  
durch Veröffentlichung im Amtsblatt am 04.08.2017 (4. Offenlage) in 
geänderter Form öffentlich bekanntgemacht.

Der Anregung wird gefolgt.
Nachweis des Verkehrslärms 
Es wurde ein Schallschutzgutachten erstellt und öffentlich ausgelegt (Ing.-
Büro für Akustik und Lärm-Immissionsschutz Buchholz, Erbau-Röschel, 
Horstmann, Hagen, 22.03.2016).  Darüber hinaus erfolgte durch den Gut-
achter mit Datum vom 10.01.2017 aufgrund der Anregung eine 
„Ergänzende Stellungnahme zum Straßenverkehrslärm und zu Anregungen 
und Einwendungen“. In dem erstellten Gutachten wurde das dem Plan-
gebiet auf der öffentlichen Verkehrsfläche (Enneper Straße) zuzuordnende 
Verkehrsaufkommen unter Ziffer 9. nach den Verfahren der TA Lärm 
behandelt. Das Verfahren der TA Lärm basiert auf dem Be-
urteilungsverfahren der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV), 
welches für den Neubau und die wesentliche Änderung von 
Verkehrswegen gilt. Das hier vorliegende Bauvorhaben mit Erstellung von 
Abbiegespuren stellt dabei eine Änderung eines Verkehrsweges dar. Ob 
diese Änderung als wesentlich im Sinne der 16. BImSchV einzustufen ist, 
hängt von verschiedenen Bedingungen ab. Als maßgebliche Bedingung ist 
anzuführen, dass der Verkehrslärm durch einen erheblichen baulichen 
Eingriff um mindestens 3 dB(A) erhöht wird. Dies ist im vorliegenden Fall 
nicht gegeben. Auf Grundlage der Verkehrsgutachten Planungsgruppe 
MWM vom 12.04.2016 liegt im Bereich der Enneper Straße eine 
Durchschnittliche Tägliche Verkehrsbelastung von DTV ≈ 15.000 Kfz/24h 
vor. Durch das geplante Bauvorhaben ist eine Verkehrszunahme von ca. 
2.200 Kfz/24 zu erwarten. Auf Grundlage des zur Berechnung von 
Verkehrsgeräuschen nach der 16. BImSchV heranzuziehenden loga-
rithmischen Berechnungsverfahrens auf der Basis von 10 ergibt sich 
daraus eine Zunahme der Verkehrsgeräusche um ∆L = 10 log[(DTV + 
Zunahme)/DTV] = 0,6 dB(A). Diese Zunahme liegt deutlich unter dem Wert 
von 3 dB(A), der im Sinne der 16. BImSchV eine wesentliche Änderung von 
Verkehrswegen darstellt. Hinzu kommt, dass bei einer anderen Nutzung 
des ehemaligen Brandt-Geländes, z.B. wie bisher als Gewerbegebiet, 
ebenfalls eine Zunahme der Verkehrsgeräusche auftreten würde, die in der 
voran aufgeführten Bewertung noch nicht enthalten ist. Die durch das 
geplante Bauvorhaben zu erwartende Zunahme des Verkehrslärms auf der 
öffentlichen Straße kann somit als nicht relevant eingestuft werden. 

Bei der Bewertung der zukünftigen Situation wird sich begünstigend 
auswirken, dass die Stadt Hagen den Abschnitt der B7 (künftig L700) 
umgestalten und dabei die heute überbreite Fahrbahn zugunsten einer 
Verbreiterung der Nebenanlagen mit Radwegen anpassen will. Damit 
einher geht eine weitere verkehrsberuhigende Wirkung mit sinkenden 
Lärm- und Schadstoffbelastungen und eine Erhöhung des Radverkehrs. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem 
Vorhabenbereich um ein zurzeit nicht genutztes, erschlossenes Ge-
werbegrundstück handelt, dessen Nutzung auch heute zulässig ist. Ohne 
Realisierung des Vorhabens ist zumindest potentiell von einer Erhöhung 
des Verkehrs auszugehen. Nach empirischen Erfahrungen kann man je ha 
Bruttofläche (inkl. Straßen etc.) bei einem „klassischen“ Gewerbegebiet von 
500 Kfz/24 h und bei einem intensiv genutzten Gewerbegebiet (höherer 
Anteil Büro und Dienstleistung) von ca. 1.500 Kfz/24 h ausgehen 
(Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-wesen, Hinweise zur 
Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, 2006). Das 
Plangebiet ist 3,6 ha groß, der Anteil für Straßen etc. ist gering, es kann 
vermutlich von einer Mischung aus Büro- und sonstigen Ge-
werbenutzungen ausgegangen werden. Daher wird bei Reaktivierung der 
Fläche mit 1.000 Kfz/24 h gerechnet. Darüber hinaus wäre voraussichtlich 
der Lkw-Verkehr deutlich höher als beim Vorhaben. 

Somit wird keine erhebliche Veränderung auf der Enneper Straße und 
damit auch keine erhebliche Belastung durch das Vorhaben ausgelöst.

Mit Datum vom 10.01.2017 und 03.08.2017 wurden Ergänzungen im 
Hinblick auf den Straßenverkehrslärm erarbeitet, die bestätigen, das 
keine gesundheitsgefährlichen Geräuscheinwirkungen vorliegen.  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Unzulässige Verkaufsflächenbeschränkung
Für das festgesetzte Sondergebiet wird die maximal zulässige 
Verkaufsfläche in Form einer Verkaufsflächenzahl (VFZ) festgesetzt. Diese 
VFZ gibt an, wieviel Quadratmeter Verkaufsfläche je Quadratmeter 
Baugrundstücks-/Sondergebietsfläche zulässig ist. Die Festsetzung der 
Verkaufsfläche in Form einer VFZ zur näheren Konkretisierung der Art der 
baulichen Nutzung dient eher der Sicherung der Planungsziele als die 
Festsetzung einer einzelhandelsbezogenen Geschossfläche, da die 
jeweilige Ermittlung von Flächenanteilen (Kern-/Rand- und Freisortimente) 
leichter möglich ist als über die Geschossfläche. Auch Einzel-
handelsgutachten und die Rechtsprechung stützen sich bei der Ermittlung 
bei Auswirkungen von Einzelhandelsbetrieben auf zentrale Ver-
sorgungsbereiche in den jeweiligen Gemeinden und in den Nach-
bargemeinden auf die Verkaufsfläche, da über diesen Parameter 
Kaufkraftabflüsse und andere städtebauliche Auswirkungen am besten 
ermittelt werden können. Die für das Sondergebiet festgesetzte 
Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,54 ermöglicht bei der festgesetzten 
Größe des Sondergebietes von 4.220 qm eine zulässige Verkaufsfläche 
von ca.2.278,80 qm und liegt somit knapp unterhalb der für das 
Bestandsgebäude genehmigten Verkaufsfläche von ca. 2.300 qm.

Der Anregung wird gefolgt.

Verstoß gegen Trennungsgrundsatz (Störfallbetrieb)
Laut Stellungnahme des LANUV vom 14.02.2017 ist für den 
Betriebsbereich der Verzinkerei kein Achtungsabstand nach dem Leitfaden 
KAS-18 auszuweisen, da ausschließlich umweltgefährliche Stoffe 
gehandhabt werden und ein Brand von Zinkchlorid mit der möglichen 
Entstehung von Chlorwasserstoff durch die vorgenommenen Änderungen 
im Betriebsbereich auszuschließen ist.

Dies wurde zwischenzeitlich durch ein von der DEKRA Automobil GmbH
im Mai 2017 aufgestelltes Gutachten bestätigt.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Zunahme der Verkaufsflächen durch Nachnutzung der Altimmobilien
Die mögliche Nachnutzung der nach Verlagerung auf das Brandt-Areal 
ehemaligen Standorte von Rewe-Kaufpark und Aldi wurde von BBE 
auftragsgemäß nicht untersucht. Um zu vermeiden, das eine Nachnutzung 
der Gebäude durch Einzelhandel mit nicht nah- und nicht zentrenrelevanten 
Sortimenten „nicht unwesentliche Umsatzumlenkungen auslösen“ würden, 
könnte „jedes konkrete Ansiedlungsvorhaben separat mit einer Wirk-
ungsanalyse geprüft werden“ Die BBE geht aber nicht davon aus, dass es 
hierbei zu einem kritischen Befund hinsichtlich der möglichen 
Auswirkungen  kommen kann.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

https://www.hagen.de/FIRSTspiritWeb/hagen/media/files/fb/fb_61/bauleitplanung/ol_9_13_2_gewerbe_enneper_strasse/Untersuchungen_zur_Luftguete.pdf
https://www.hagen.de/FIRSTspiritWeb/hagen/media/files/fb/fb_61/bauleitplanung/ol_9_13_2_gewerbe_enneper_strasse/Gesamtbetrachtung_Lufthygiene.pdf
https://www.hagen.de/FIRSTspiritWeb/hagen/media/files/fb/fb_61/bauleitplanung/ol_9_13_2_gewerbe_enneper_strasse/Altlastengutachten_orientierende_Untersuchung.pdf
https://www.hagen.de/FIRSTspiritWeb/hagen/media/files/fb/fb_61/bauleitplanung/ol_9_13_2_gewerbe_enneper_strasse/Altlastengutachten_orientierende_Untersuchung.pdf
https://www.hagen.de/FIRSTspiritWeb/hagen/media/files/fb/fb_61/bauleitplanung/ol_9_13_2_gewerbe_enneper_strasse/Ergaenzende_Stellungnahme_zum_Verkehrslaerm.pdf
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2 BZR Arnsberg
Dez. 53, mit Schreiben vom 
06.02.2017, 12.04.2017 , 
28.07.2017 und 01.08.2017

Störfallbetrieb
Es wird auf die Stellung-
nahmen vom 20.08.2014 und 
vom 12.03.2015 verwiesen

Die Belange der Luftreinhalteplanung sind zu beachten, so dass keine 
Verschlechterung der Schadstoffimmissionssituation hervorgerufen 
wird.
Es wurde eine Gutachten zur Lufthygiene für das Plangebiet beauftragt und 
zusätzlich eine Gesamtbetrachtung der Luftgüte an der Enneper Straße 
erstellt. Die von dem Institut ANECO durchgeführten Untersuchungen zur 
Luftgüte haben ergeben, dass durch den Bebauungsplan Nr. 9/13 im 
Plangebiet keine Verschlechterung der Luftqualität im Bereich der Enneper 
Straße zu erwarten ist, so dass keine weiteren verkehrlichen oder 
baulichen Maßnahmen erforderlich sind. Dies ergibt sich aus der im 
Rahmen der Erstellung dieser Immissionsprognose äußerst konservativen 
Vorgehensweise, die deswegen der sichere Beleg für die Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte der 39. BImschV ist. Somit ist sicher davon 
auszugehen, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Schwebstaub 
(PM-10) im Rahmen dieser Untersuchungen eingehalten sein werden.

Der Anregung wird gefolgt.

Der benannte Störfallbetrieb liegt nördlich der Ennepe und des 
Plangebietes. Der Betrieb, eine Verzinkerei, geht mit einem giftigen Stoff 
um - im konkreten Fall mit Zinkchlorid. Zinkchlorid selbst ist nicht brennbar. 
Zinkchlorid würde im Falle eines Brandes und bei Kontakt mit Brandlasten 
(z.B. Altöl, Verpackungsmittel, Paletten, Holz, Kabel, Verbrauchsmittel, etc.) 
zu HCL-Gas (Chlorwasserstoff) zersetzt werden. Die Gefahr geht somit von 
den im Brandfall entstehenden Rauchwolken aus.

Im Zusammenhang mit der Reaktivierung der nördlichen Brandtfläche 
durch die Ansiedlung von Einzelhandels- und Verwaltungsnutzungen und 
eines Gesundheitszentrums wurde im Mai 2017 durch die DEKRA 
Automobil GmbH ein Gutachten im Hinblick auf die durch das Projekt zu 
erwartende erhöhte Personendichte und dem mit den vorgesehenen 
Nutzungen einhergehenden Publikumsverkehr in unmittelbarer Nähe zu 
einem Störfallbetrieb (Feuerverzinkerei) erstellt.

Dieses Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass keine akut gefährliche 
Wirkung von der bestehenden Feuerverzinkerei (Betrieb mit erweiterten 
Pflichten gemäß Störfallverordnung) auf die benachbarten Flächen 
bestehen. Aufgrund der vom Betrieb selbst vorgenommenen Erfüllung der 
Störfall-Rechtspflichten kann demnach auf die Einhaltung eines Mindest-
abstandes verzichtet werden, zumal durch den entlang des südlichen 
Betriebsbereiches verlaufenden Flußlauf der Ennepe ein natürlicher 
Abstand besteht. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9/13 hält an der schmalsten 
Stelle einen Abstand von ca. 160 m zum Störfallbetrieb ein. Vor dem 
Hintergrund des Ergebnisses des Gutachtens ist dem nach § 50 BImSchG 
zu beachtenden Trennungsgrundsatz Genüge getan.

Die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, hat mit Stellungnahme vom 
28.07.2017 erklärt, dass von dort aus dem Gutachten gefolgt wird.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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3 61/1 Verkehrsabteilung, mit 
Schreiben vom 17.01.2017

Keine Bedenken

4 Untere Denkmalbehörde mit 
Schreiben vom 16.06.2015 
und 25.01.2017

16.06.2015:Fachwerkhaus Enneper Str. 87 unter Denkmalschutz 
gestellt, sowie die Verbindungsbrücken

Die Verbindungsbrücken sind Bestandteil des Plangebietes für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14. Sie wurden ergänzend zum 
Vorhaben- und Erschließungsplan hier mit einbezogen, da zum Zeitpunkt 
der Bebauungsplanaufstellung Nr. 9/13 nicht absehbar war, dass auf der 
südlichen Brandtfläche eine Entwicklung stattfinden würde.

In der Begründung zum B-Plan Nr. 9/13 war versehentlich die Haus-Nr. 89 
für das denkmalgeschützte Fachwerkgebäude angegeben worden. Die 
Begründung wurde zur erneuten Offenlage entsprechend korrigiert.

Der Anregung wird gefolgt.

25.01.217
Keine Bedenken
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5 Bürger 2 vertreten durch die 
Rechtsanwaltskanzlei 
BRANDI, 22.05.2015, 
26.01.2017, 13.04.2017 und 
20.07.2017
Änderung der zulässigen 
Sortimente als Eingriff in 
eigentumsrechtliche und be-
standsgeschützte Nutzungen, 
Änderung ZVB abwägungs-
fehlerhaft

Vereinbarungen zur Nach-
nutzung der Altimmobilie 
ohne Einbeziehung der Eigen-
tümer für die Parkplatz-
flächen, Berücksichtigung der 
Parkplatzfläche bei vertrag-
lichen städtebaulichen Re-
gelungen.

Änderung der zulässigen Sortimente als Eingriff in 
eigentumsrechtliche und bestandsgeschützte Nutzungen, Änderung 
ZVB abwägungsfehlerhaft
Die Veränderung bzw. der Zuschnitt des ZVB ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans. Der Bebauungsplan hat sich an die städtebaulichen, 
gesamtgemeindlichen Ziele auszurichten - also hier an das Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept der Stadt Hagen. Der Rat der Stadt Hagen hat die 
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes als städtebauliches Ent-
wicklungskonzept zur Steuerung des Hagener Einzelhandels gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB am 17.03.2016 beschlossen.

Bei dem Grundstück der Mandanten handelt es sich um einen Teil der 
Parkplatzfläche für den jetzigen Kaufpark/Rewe. Zu dem eigentlichen 
Kaufparkgrundstück gehören ca. 30 Stellplätze, die übrigen Stellplätze 
liegen auf dem Grundstück der Mandanten. Welche Nachteile die 
Verlagerung der bestehenden Betriebe Kaufpark und Aldi auslösen, wurde 
von den Mandanten nicht explizit benannt. Vermutlich kommt es durch die 
Verlagerung des Rewe-Marktes zur Auflösung des bisherigen 
Mietvertrages der Stellplatzflächen und damit zu wirtschaftlichen Einbußen. 

Einerseits ist schon heute eine Verlagerung oder Aufgabe der genannten 
Betriebe möglich. Aufgrund der nicht mehr zeitgemäßen Ausstattung dieser 
Betriebe ist hiermit zu rechnen. Eine gewünschte Entwicklung am Standort 
ist aus Sicht der Betriebe nicht möglich. Vor dem Hintergrund der 
allgemeinen und betrieblichen Wettbewerbssituationen haben die 
wirtschaftlichen Entscheidungen der Betriebe zur Verlagerungsabsicht 
geführt. Andererseits ist nicht ausgeschlossen, dass nach Verlagerung der 
Betriebe die Altstandorte wieder mit anderen Betrieben, ggf. aus dem 
Bereich Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten, belegt 
werden. Die Bebauung und gewerbliche Nutzung des Parkplatzgrundstücks 
ist auch weiterhin nach § 34BauGB zulässig. 

Die Aufgabe, der Weggang oder die Veränderung von Gewerbebetrieben 
und damit die Auswirkungen auf die Vermietung von Grundstücken 
gehören zum allgemeinen wirtschaftlichen Risiko eines Eigentümers. Mit 
der Verlagerung der Betriebe und dem Ausschluss bestimmter Sortimente 
des Einzelhandels greift die Stadt nicht in die generelle Nutzungs-
möglichkeit des Grundstücks ein.

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtliche Zulässigkeit zur 
Verlagerung der Betriebe. Er begründet aber nicht die wettbewerbliche oder 
wirtschaftliche Situation der Betriebe oder die Vermarktungsmöglichkeiten 
des Grundstücks der Mandanten. Ziel ist eine städtebaulich sinnvolle 
Entwicklung innerhalb des im Zentrenkonzept der Stadt bestimmten 
zentralen Versorgungsbereiches. Ziel des Einzelhandels- und Zentren-
konzept der Stadt ist die Sicherung der Hagener Versorgungsstruktur. 
Dabei darf die Sicherung des status quo bzw. die Beibehaltung einer 
bestimmten Situation nicht im Vordergrund stehen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Vereinbarungen zur Nachnutzung der Altimmobilie ohne Ein-
beziehung der Eigentümer für die Parkplatzflächen,  Berücksichtigung 
der Parkplatzfläche bei vertraglichen städtebaulichen Regelungen
Öffentlich und auch privatrechtlich sind die Parkplatzfläche und die Fläche 
des REWE-Marktes nicht aneinander gebunden. Wenngleich in der 
Vergangenheit die Parkplatzfläche mit dem angrenzenden Einzelhandel 
eine wirtschaftliche Nutzung darstellte, erfolgte keine Sicherung, die für 
einen Rechtsnachfolger bindend wäre.
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Die Problematik des zu-
nehmenden Verkehrslärms 
durch die Entwicklung auf 
dem Brandtgelände wurde 
nicht untersucht.

Altlastenkennzeichnung 
widersprüchlich

Entzug der bestehenden 

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Problematik des zunehmenden Verkehrslärms durch die 
Entwicklung auf dem Brandtgelände wurde nicht untersucht.
Der Verkehrslärm wurde zwischenzeitlich begutachtet. Es bestehen keine 
Bedenken

Der Anregung wird gefolgt.

Altlastenkennzeichnung widersprüchlich
Im „Altlastenerlass“ ist festgeschrieben, dass bei bestehenden 
Bodenbelastungen beurteilt werden muss, ob die beabsichtigten 
Ausweisungen mit den vorhandenen Bodenbelastungen vereinbar ist. 
Hierzu können weitere Untersuchungen und/oder Stellungnahmen 
bestimmter Träger öffentlicher Belange oder anderer Fachbehörden 
erforderlich werden. In diesem Fall wurden nach entsprechenden 
historischen Recherchen orientierende Untersuchungen im Bereich der 
bekannten Altlastenverdachtsflächen durchgeführt u.a. auch auf dem 
ehem. Tankstellengelände 9.61-497 Enneper Straße/Südstraße.

Es wurden Belastungen festgestellt, die aber aufgrund der vorliegenden 
Versiegelung, die auch laut B-Plan erhalten bleiben soll, keine Gefährdung 
für den Wirkungspfad Boden-Mensch darstellen. Deshalb sind derzeit keine 
weiteren Ermittlungsschritte seitens der Gemeinde notwendig werden.

Erst in dem Moment  in dem die Versiegelung entfernt wird, sind weitere 
Sanierungsschritte erforderlich. Für die Kennzeichnung wurden alte 
Unterlagen der Gemeinde genutzt, weil der Eigentümer keine Pläne 
vorweisen.

"Die Kennzeichnung nach § 5 Abs. 3 Nr. 3 bzw. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
entbindet nicht von einer sachgerechten Abwägung. Aufgabe der 
Kennzeichnung ist es, für die nachfolgenden Verfahren auf mögliche 
Gefährdungen durch Bodenbelastungen und die erforderliche Be-
rücksichtigung hinzuweisen ("Warnfunktion"). Eine Kennzeichnung kann in 
Betracht kommen, wenn die Darstellung oder Festsetzung einer 
bestimmten Nutzung trotz der Bodenbelastung gerechtfertigt ist. Denkbar 
ist dabei insbesondere folgende Fall-konstellationen:
-Für die erheblich belastete Fläche ist eine Nutzung vorgesehen, die mit 
den Planungsgrundsätzen vereinbar ist; z.B. die Schadstoff-konzentration 
ist ”nur" pflanzen-gefährdend, der Plan sieht aber eine gewerbliche 
Nutzung vor."

Eine ähnliche Fallkonstellation ist hier geben. Durch die bestehende 
Versiegelung ist derzeit keine weitere Sicherung bzw. Sanierung 
notwendig. Auch die geringfügige Kohlenwasserstoffbelastung ist als lokal 
anzusehen, da bei einem größeren KW-Schaden, zumindest in der 
Bohrung KRB 97-3 ebenfalls hätten Belastungen auftreten müssen. 
Insofern ist auch keine Grundwassergefährdung für den Bebauungsplan zu 
erkennen.

Das entbindet nicht den Eigentümer von weiteren Untersuchungen, wenn 
er sein Gelände veräußern will. Dies ist jedoch Angelegenheit des 
Eigentümers und nicht der Gemeinde

Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Nutzungsmöglichkeiten 
wurde nicht ausreichend 
untersucht

Fehlerhafte 
Grundstücksbezeichnung

Nutzungsentzug
Vor Einleitung des Bebauungsplanverfahrens richtete sich eine bauliche 
Nutzung des Grundstückes nach §34 BauGB im Sinne eines Misch-
gebietes. Durch die jetzige Festsetzung „Mischgebiet“ steht dem 
Eigentümer der Nutzungskatalog des §6 BauNVO bis auf folgende 
Ausnahmen zur Verfügung:

Aus der allgemein zulässigen Nutzung „Einzelhandelsbetriebe“ ( § 6 Abs. 2 
BauNVO) sind gem. §1 Abs. 5 und 9 BauNVO zentren und nahver-
sorgungsrelevanter Einzelhandel gemäß der Hagener Sortimentsliste 
ausgeschlossen.

Nur ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsstätten von produzierenden, 
reparierenden oder weiterverarbeitenden Betrieben oder Handwerks-
betrieben gemäß § 31 Abs.1 BauGB wenn die Verkaufsfläche
 - dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist,
 - im betrieblichen Zusammenhang   errichtet ist,
und dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich unter-
geordnet ist.

Nicht zulässig sind:  Gartenbaubetriebe, Tankstellen

Nur ausnahmsweise zulässig sind: Wettannahmestellen, wenn sie in 
Verbindung mit Einzelhandelsgeschäften betrieben werden und wenn durch 
ihren Betrieb schädliche Auswirkungen auf vorhandene Wohnnutzungen 
und religiöse Einrichtungen nicht zu erwarten sind.

Ausnahmsweise können Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, sofern 
die Verkaufsfläche 50 qm nicht überschreitet.

Die Fläche kann auch weiterhin als Stellplatzfläche genutzt werden.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Fehlerhafte Grundstücksbezeichnung
Laut Auskunft des Amtes für Geoinformation und Liegenschaften ist mit 
dem Abbruch der aufstehenden Gebäude die Gebäudebezeichnung 
entfallen. Das Grundstück wird deshalb mit Enneper Straße/Südstraße 
bezeichnet. Im Umweltbericht ist erkennbar, um welche Fläche es sich 
handelt.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

6 Stadt Gevelsberg, mit 
Schreiben vom 23.01.2017
Ansiedlung von Einzelhandel 
zur Reaktivierung einer 
Brachfläche vor dem Hinter-
grund des Online-Handels 
fraglich 

Ansiedlung von Einzelhandel zur Reaktivierung einer Brachfläche  
Bei den geplanten Märkten handelt es sich um Einzelhandel mit 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten und damit um (Frische-) Produkte 
des täglichen Bedarfs, insbesondere auch verderbliche Lebensmittel. 
Dieser Handel wird kaum von der Konkurrenzsituation mit dem 
Onlinehandel berührt. Darüber hinaus dienen die Märkte der 
Nahversorgung, stellen also ein wohnortnahes Angebot mit fußläufiger 
Erreichbarkeit dar. Dieses wird auch von Personen genutzt, die nicht oder 
nur im geringen Maße auf den Onlinehandel zurückgreifen, wie z.B. 
Senioren. 

Da sich die Märkte innerhalb eines im Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen festgelegten zentralen Ver-
sorgungsbereichs befindet, entspricht die Ansiedlung den städtebaulichen 
Zielen der Stadt. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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Bedenken wegen rechts-
sicherer Durchsetzung der 
Sortimentsfestsetzungen für 
das Grundstück Enneper Str. 
91 – 95 im Hinblick auf eine 
Nachnutzung

Vorliegender B-Planentwurf 
ist im Hinblick auf Ver-
kaufsflächenbegrenzung 
nicht eindeutig genug

Es stellt sich die Frage, was 
mit den Altstandorten ge-
schieht. Wenn eine Nach-
nutzung hier nicht gelingt, 
entstehen zwei neue Brachen, 
um eine Brache zu reakti-
vieren

Bedenken wegen rechtssicherer Durchsetzung der Sortimentsfest-
setzungen

Zur Nachnutzung der Altstandorte Kaufpark und Aldi erfolgen vertragliche 
Regelungen zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger. Die Immobilie 
des bestehenden Kaufparks wurde von dem Investor erworben und die 
Aufgabe der bestehenden Nutzung vertraglich zugesichert. Für das Aldi-
Grundstück liegen gleichwertige Verträge mit dem betreffenden Eigentümer 
vor. Die Regelungen werden durch entsprechende Grundstückseinträge 
gesichert. Für den Bereich des heutigen Kaufparkgrundstücks befindet sich 
derzeit der Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) „Misch- und Gewerbegebiet 
südlich und nördlich der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus 
Enneper Straße Nr. 79, Sondergebiet Enneper Straße 91-95“ und für den 
Bereich des heutigen Aldi-Grundstückes befindet sich der Bebauungsplan 
Nr. 20/77 (326) 1. Änderung Teil 1 und Teil 2/1 - Sanierung Haspe - 
Freizeit- Sportanlage und Gewerbe“ 3. Änderung in der Aufstellung. Ziel für 
die Altstandorte ist u.a. der Ausschluss von Einzelhandel mit 
nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten

Somit kann sichergestellt werden, dass weder die Weiterführung, noch eine 
Neuansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungs- und 
zentrenrelevanten Kernsortimenten nach Umsetzung des Bebauungsplans 
erfolgt

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen

Eindeutigkeit der Verkaufsflächenbegrenzung
Für das festgesetzte Sondergebiet wird die maximal zulässige 
Verkaufsfläche in Form einer Verkaufsflächenzahl (VFZ) festgesetzt. 
Diese VFZ gibt an, wieviel Quadratmeter Verkaufsfläche je Quadratmeter 
Baugrundstücks-/Sondergebietsfläche zulässig ist. Die Festsetzung der 
Verkaufsfläche in Form einer VFZ zur näheren Konkretisierung der Art der 
baulichen Nutzung dient eher der Sicherung der Planungsziele als die 
Festsetzung einer einzelhandelsbezogenen Geschossfläche, da die 
jeweilige Ermittlung von Flächenanteilen (Kern-/Rand- und Freisortimente) 
leichter möglich ist als über die Geschossfläche. Auch Einzel-
handelsgutachten und die Rechtsprechung stützen sich bei der Ermittlung 
der Auswirkungen von Einzelhandelsbetrieben auf zentrale Ver-
sorgungsbereiche in den jeweiligen Gemeinden und in den 
Nachbargemeinden auf die Verkaufsfläche, da über diesen Parameter 
Kaufkraftabflüsse und andere städtebauliche Auswirkungen am besten 
ermittelt werden können. Die für das Sondergebiet festgesetzte 
Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,54 ermöglicht bei der festgesetzten 
Größe des Sondergebietes von 4.220 qm eine zulässige Verkaufsfläche 
von ca.2.278,80 qm und liegt somit knapp unterhalb der für das 
Bestandsgebäude genehmigten Verkaufsfläche von ca. 2.300 qm.

Der Anregung wird gefolgt.

Nachnutzung der Altstandorte? 
Dem Nutzer der Immobilien steht im Hinblick auf eine weitergehende 
Einzelhandelsnutzung der Katalog der nicht nahversorgungs - und nicht 
zentrenrelavanten Sortimenten analog der Fortschreibung des Einzel-
handels und Zentrenkonzeptes für die Stadt HAGEN 2015 zur Verfügung.

Es wurde im Vorfeld gutachterlich untersucht, ob sich der Alt-Standort von 
Kaufpark (heute REWE) als potenzielle Einzelhandelsfläche für nicht-
zentrenrelevante Sortimente eignet. Die Kaufpark-Immobilie weist auf-
grund der Mehrgeschossigkeit, ihres verwinkelten Flächenzuschnitts, der 
beengten Parkraumkapazitäten sowie der Zu- /Abfahrtssituation deutliche 
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Auch die Bebauungspläne für 
die Überplanung der Altstand-
orte müssen zeitgleich mit 
dem vorhabenbezogenen B-
Plan Nr.3/14 als Satzung be-
schlossen werden 

Privatrechtliche Regelungen 
zur Nachnutzung der Alt-
standorte sind nicht bekannt .

Stellungnahme vom 
16.06.2017
Vorherige Stellungnahmen 
werden vollinhaltlich aufrecht 
erhalten

Vorherige Stellungnahmen werden vollinhaltlich aufrecht erhalten.

.

Standortschwächen auf und schränkt eine einzelhandelsrelevante 
Nachnutzung dementsprechend ein. Aus Gutachtersicht käme für die 
bestehende Kaufpark-Immobilie vor allem ein auf Teppiche und 
Bodenbeläge spezialisiertes Konzept in Frage, denn aufgrund der 
geringeren Frequenz würden die Standortnachteile durch Stellplatz- und 
beengter An-/Ab-fahrtssituation weitestgehend relativiert. Auch die 
vorhandenen Flächen dürften von einem solchen Anbieter durchaus ohne 
größere Umbaumaßnahmen in Gänze nachgenutzt werden können. 
Grundsätzlich gilt dies auch für einen Motorradfachmarkt. Um die 
Möglichkeiten der Nachnutzung der genehmigten Verkaufsfläche variabel 
zu halten wurde auf eine Sortimentsfestsetzung verzichtet. 

Darüber hinaus lässt der Bebauungsplan für das Sondergebiet Enneper 
Str. 91 – 95 folgende Nutzungen zu:

 Büro- und Verwaltungsnutzungen
 Dienstleistungen
 Räume zu Wohnzwecken
 Stellplätze und Garagen
 Schank- und 
 Speisewirtschaften

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Zeitgleicher Satzungsbeschluss
Die betroffenen Bebauungsplanverfahren laufen parallel. .

Der Anregung wird  gefolgt..

Sicherung der Altstandorte
Im Zusammenhang mit der TöB-Beteiligung zur erneuten Offenlage 
wurden die entsprechenden Verträge der Stadt Gevelsberg zur Kenntnis 
gegeben. 

Nach juristischer Überprüfung stellt die Absicherung der vorliegenden 
Vereinbarungen durch Eintragung von Baulasten und beschränkt – 
persönlichen Dienstbarkeiten zugunsten der Stadt Hagen eine 
ausreichende Sicherung für die Regelung der Nachfolgenutzung dar, weil 
sowohl aus der Dienstbarkeit, als auch aus der Baulast auf Unterlassung 
einer vertragswidrigen Nutzung geklagt werden kann bzw. diese mit 
ordnungsrechtlichen Mitteln durchsetzbar ist.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

7 SIHK
26.05.2015
Inhaltliche Aussagen erst 

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wurde am 17.03.2016 
beschlossen.
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nach Vorlage Einzelhandels-
konzeptes
31.01.2017
Keine Anregungen

8 LWL-Denkmalpflege, Land-
schafts-- und Baukultur in 
Westfalen
12.05.2015
Gebäude Enneper Str. 101 – 
115 steht fast komplett unter 
Denkmalschutz

27.01.2017
Für Flächen der Kirchen-
gemeinde ist die besondere 
städtebauliche Situation an 
dieser Stelle zu beachten und 
die Fläche zwischen den 
Häusern Enneper Str. 122 und 
128 zukünftig von Bebauung 
freizuhalten. Aus denkmal-
pflegerischer Sicht wäre es 
wünschenswert, die Frei-
flächen zwischen der St. 
Konrad Kirche und der 
Enneper Straße gem. § 9 Abs. 
1 Nr. 10 BauGB als eine 
Fläche, die von Bebauung 
freizuhalten ist, festzusetzen.

Die Hausnummer des Denk-
mals Enneper Straße ist zu 
korrigieren. Denkmal ist das 
Gebäude „Enneper Stras-se 
87“ nicht 89. Unter Punkt 5 
Denkmalschutz fehlen die o.g. 
Denkmale Enneper Straße 122 
,128. 

Das Gebäude wurde entsprechend der PlanzVo gekennzeichnet.

Anregung wird zur Kenntnis genommen

Durch die Darstellung als Fläche für Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Kirche und Kindergarten ist die Fläche nicht ohne 
weiteres bebaubar, da in diesem Bereich die Grundstückszufahrten und 
Stellplätze für die Kirchenbesucher untergebracht sind. Die vorgeschlagene 
Festsetzung ist entbehrlich.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die betreffenden Passagen wurden ergänzt.

Der Anregung wird gefolgt.

9 Wirtschaftsbetrieb Hagen 
WBH
03.06.2015
Hinweis auf neues Filter-
klärbecken im Einmündungs-
bereich An der Wacht/  
Enneper Straße

24.01.2017
Hinweis auf den im west-
lichen Plangebiet verlauf-
enden Asker Bach

04.04.2017
Keine Bedenken

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.

Bachlauf wurde entsprechend festgesetzt.

Der Anregung wird gefolgt. 
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10 Bauordnung, 16.01.2017 Plangebietsgrenzen analog zu den Flurstücksgrenzen legen.

Der Anregung wird gefolgt.

11 Untere Wasserbehörde
27.05.2015/11.04.2017
Ortsnahe Beseitigung des 
Oberflächenwassers in den 
Asker Bach ist zu prüfen

27.01.2017
Kennzeichnung des 5 m 
breiten Gewässerrand-
streifens entlang des Asker 
Baches ab Böschungs-
berkante

Da es sich um die Überplanung einer Bestandssituation handelt, ist die 
Beseitigung des Oberflächenwassers erst im Zuge von Baumaßnahmen im 
anschließenden Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Der Gewässerrandstreifen wurde im Bebauungsplan gekennzeichnet.

Der Anregung wird gefolgt.

12 Untere Bodenschutzbehörde
27.05.2015/11.04.2017
Untersuchung von Altlasten-
verdachtsflächen und Alt-
lasten erforderlich

Kennzeichnung der betref-
fenden Stellen im B-Plan

27.01.2017/11.04.2017
Keine Bedenken

Die Altlastenverdachtsflächen wurden im Vorfeld untersucht und sind im 
Bebauungsplan entsprechend gekennzeichnet worden.

Der Anregung wird gefolgt.

13 Gemeinsame Untere 
Umweltschutzbehörde vom 
22.05.2015 und 06.01.2017

Bei Nachnutzungen der Industriebrachen ist der Immissionsschutz nachzu-
weisen. Dies wird im anschließenden Baugenehmigungsverfahren 
überwacht.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen

14 Untere Naturschutzbehörde, 
vom 27.01.2017/28.03.2017
Prüfung der Artenschutz-
belange im Zuge von Abriss- 
und Baugenehmigungsver-
fahren

Keine Bedenken

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

15 LWL Archäologie , vom 
05.05.2015 , 22.12.2016 und 
24.03.2017
Allgemeiner Hinweis sollte in 
den B-Plan aufgenommen 
werden.

Keine Bedenken. 

Der Anregung wird gefolgt.

16 Kirchengemeinde vom 
16.01.2017
Grundstück sollte weiterhin 
als Fläche für Gemeinbedarf 
festgesetzt werden und nicht 
als Mischgebiet

Für die erneute Offenlage wurde die betreffende Fläche als Fläche für 
Gemeinbedarf ausgewiesen und entspricht nun der realen Nutzung.

Der Anregung wird gefolgt



Drucksachennummer:
0678/2017

Seite 20 Datum:
15.09.2017

17 Umweltamt-Generelle 
Umweltplanung vom 
29.04.2015/10.01.2017
Das Luftgüte-Gutachten ist 
plausibel und entspricht dem 
Stand der Technik. In der 
Gesamtbetrachtung (Bebau-
ungspläne Nummern 20/77, 
6/14, 9/13 und 3/14) kommt 
der Gutachter zum Ergebnis, 
dass die Grenzwerte für NO2 
und PM10 eingehalten werden. 
Dennoch werden für den 
Prognose-Planfall höhere Im-
missionen prognostiziert. 
Ursache hierfür ist, dass 
durch Planungen im Bebau-
ungsplan Nr. 3/14 die 
Verkehrszahlen erhöht 
werden.
Nach § 1 Abs. 6 BauGB 
(Buchstabe h) ist bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne 
die Erhaltung der best-
möglichen Luftqualität in Ge-
bieten, in denen die fest-
gelegten Immissionsgrenz-
werte nicht überschritten 
werden, zu berücksichtigen. 
Es wird weiterhin der Verzicht 
auf das Bürogebäude ange-
regt. 

Zusätzlich werden folgende 
Festsetzungen angeregt (An-
merkung: ohne weitere 
Ausführungen):
- § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
i.V.m. § 178 BauGB, Be-
grünung von Verkehrs-
flächen  und Grundstücken
- § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, 
Schaffung von Dach- und 

Das Gutachten sagt aus, dass sich die Luftqualität im Vergleich zum 
derzeitigen Zustand verbessern wird. Hier wirken Maßnahmen zur 
Verbesserung der Abgastechnik deutlicher als die Verkehrszahlen. 

Bei der Bewertung der zukünftigen Situation wird sich ebenso begünstigend 
auswirken, dass die Stadt Hagen den Abschnitt der B7 (künftig L700) 
umgestalten und dabei die heute überbreite Fahrbahn zugunsten einer 
Verbreiterung der Nebenanlagen mit Radwegen anpassen will. Damit 
einher geht eine verkehrsberuhigende Wirkung mit sinkenden Lärm- und 
Schadstoffbelastungen und eine Erhöhung des Radverkehrs. 

Es ist auch zu bedenken, dass das Vorhaben nördlich der Enneper Straße 
wesentlich zu einer Verbesserung der heutigen Situation, u.a. zu einer 
besseren Durchlüftung des Gebietes beiträgt. Es werden folgende 
Maßnahmen umgesetzt: Es werden vier, unmittelbar an der Enneper 
Straße aufstehende Gebäude abgerissen und hiermit die geschlossene 
Bebauung beseitigt. Es erfolgt die Beseitigung von mehrgeschossigen 
Fabrikanlagen, gleichzeitig erfolgt eine Reduzierung der Bauhöhen im 
Vergleich zum heutigen Bestand. Es werden eine öffentliche und eine 
private Grünfläche geschaffen und die baulichen Barrieren durch die 
bestehenden Gebäude unmittelbar im Uferbereich der Ennepe beseitigt. Im 
Vergleich zur heutigen Situation mit einer nahezu 100 % Versiegelung wird 
eine erhebliche Entsiegelung des Plangebietes vorgenommen. Es sind 
Pflanzmaßnahmen festgesetzt. 

Laut Verkehrsgutachten ist bei Umsetzung des Vorhabens mit einer 
Erhöhung von rund 2.200 Kfz/24 h zu rechnen (Planungsgruppe MWM, 
Aachen, 12.04.2016). Das Verkehrsaufkommen auf der Enneper Straße 
(B7 / künftig L700) liegt heute bei rund 15.000 Kfz/24 h. Bei der Bewertung 
der potentiellen Mehrbelastung der Enneper Straße ist aber zu 
berücksichtigen, dass auch bei Nichtverwirklichung des Vorhabens mit 
einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch die Nutzung des 
Plangebiets zu rechnen ist, was im Luftgüte-Gutachten nicht berücksichtigt 
werden konnte. Das Plangebiet ist vollständig bebaut und eine gewerbliche 
Nutzung heute zulässig. Ohne Realisierung des Vorhabens ist damit 
zumindest potentiell von einer Erhöhung des Verkehrs auszugehen. Nach 
empirischen Erfahrungen kann man je ha Bruttofläche (inkl. Straßen etc.) 
bei einem „klassischen“ Gewerbegebiet von 500 Kfz/24 h und bei einem 
intensiv genutzten Gewerbegebiet (höherer Anteil Büro und Dienstleistung) 
von ca. 1.500 Kfz/24 h ausgehen (Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 
Gebietstypen, 2006). Das Plangebiet ist 3,6 ha groß, der Anteil für Straßen 
etc. ist gering, es kann vermutlich von einer Mischung aus Büro- und 
sonstigen Gewerbenutzungen ausgegangen werden. Daher ist bei 
Reaktivierung der Fläche ohne den vorliegenden Bebauungsplan mit einer 
Erhöhung der Verkehrsbelastung um 1.000 Kfz/24 h zu rechnen. Darüber 
hinaus wäre voraussichtlich der Lkw-Verkehr deutlich höher als beim 
Vorhaben. Damit relativiert sich die Bewertung der Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens durch den Bebauungsplan.

Festzustellen ist, dass die Grenzwerte durch das Vorhaben eingehalten 
werden und langfristig eine Verbesserung erfolgt.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Da es sich bei dem Bebauungsplan um die Überplanung einer 
bestehenden Situation handelt, kann den Anregungen erst bei neuen 
Baumaßnahmen gefolgt werden.
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Finanzielle Auswirkungen

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter

Fassadenbegrünungen (mit 
Ausnahme von Belichtung-
sflächen und Flächen, die für 
die Photovoltaiknutzung vor-
gesehensind)

- § 179 BauGB, Reduzierung 
des Versiegelungsgrades 
(Rückbau und Entsiegel-
ungsgebot)

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
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1. ALLGEMEINE PLANUNGSVORGABEN

1.1 Räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt im Stadtbezirk Hagen-Haspe, Gemarkung Westerbauer,
zwischen der Talbahntrasse der Deutschen Bahn AG im Süden und der Enneper
Straße im Norden. Im Westen reicht das Plangebiet bis an die Stadtgrenze zu
Gevelsberg, im Osten endet es nach dem Grundstück Enneper Str. 79. Der genaue
Verlauf der Plangebietsgrenzen ist dem Bebauungsplanentwurf zu entnehmen.

1 2 Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Anlass für das anstehende Bebauungsplanverfahren ist die Reaktivierung der seit
Jahren brachliegenden, ehemaligen Betriebsfläche der Firma Zwieback Brandt auf
der nördlichen Seite der Enneper Straße und die damit einhergehende Modifizierung
der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Westerbauer (ZVB) gemäß der
am 17.03.2016 vom Rat der Stadt Hagen beschlossenen Fortschreibung des
Einzelhandelskonzeptes. Die Planungen dort in Form eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes sehen vor, Einzelhandelsflächen mit insgesamt 4550 qm
Verkaufsfläche anzusiedeln. Die in der Nähe des Planstandortes gelegenen Filialen
von Kaufpark (Enneper Straße 91-95) und Aldi (Enneper Straße 9) sollen auf das
Brandt-Gelände verlagert und marktgerecht vergrößert werden. Unter der Voraus-
setzung, dass der Investor sicherstellt, dass trotz Bestandsschutz kein
innenstadtrelevanter Einzelhandel in die Altstandorte von Kaufpark und Aldi folgt,
wurde vom Rat der Stadt Hagen in der Sitzung am 27.03.2014 die Einleitung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3/14 Misch- und Sondergebiet nördlich
der Enneper Straße -Zwieback Brandt- beschlossen. Die lmmobilie des bestehenden
Kaufparks wurde von dem Investor erworben und die Aufgabe der bestehenden
Nutzung vertraglich zugesichert. Für das ALDI-Grundstück liegen gleichwertige
Verträge mit dem betreffenden Eigentümer vor (siehe auch Kapitel 2.3).

Die geänderte Abgrenzung des ZVB hat zur Folge, dass die bestehende Kaufpark-
lmmobilie zukünftig außerhalb dieses Bereiches liegt. Eine großflächige
Einzelhandelsnutzfläche für nah- und zentrenrelevante Sortimente ist außerhalb des
zentralen Versorgungsbereiches gesetzlich nur in Kern- oder Sondergebieten
zulässig. Deshalb ist dieser Standort zu überplanen.

Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bebauungspläne eine nachhaltige, städtebauliche
Entwicklung, die u.a. auch die wirtschaftlichen Anforderungen gewährleisten.
Deshalb ist dafür zu sorgen, dass sich die räumliche Verteilung von Ge-
werbebetrieben im Stadtgebiet nicht allein nach den Gesetzen des freien Marktes
richtet, sondern innerhalb des Stadtgebietes räumlich gesteuert wird.

Zur konsequenten Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung ist eine Steuerung der
Einzelhandelsentwicklung sowohl zum Schutz der wohnortnahen Versorgung, als
auch zum Erhalt der in Hagen knappen Gewerbeflächen erforderlich. Zur Sicherung
der südlich der Enneper Straße vorhandenen Gewerbeflächen ist der Ausschluss
von Einzelhandelsnutzung mit Ausnahme des Handwerkerprivilegs städtebaulich
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geboten. Diese Flächen sind auf Grund ihrer Lage unmittelbar an der vielbefahren L
700 prädestiniert für die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben.
Durch das Eindringen dieser Nutzungen in die gewerblichen Bauflächen fehlen
mittelfristig den produzierenden Gewerbebetrieben, sowie Handwerks- und Dienst-
leistungsbetrieben die Ansiedlungs- und Erweiterungsspielräume.

Ziel des Bebauungsplanes Nr. 9/13 ist die städtebauliche Entwicklung südlich der
Enneper Straße, der Schutz des nördlich angrenzenden zentralen Ver-

sorgungsbereiches Westerbauer, die Sicherung des zentralen Versorgungs-
bereiches Haspe und Gevelsberg, die Steuerung der weiteren Entwicklung des
bestehenden Kauf park-Geländes durch Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes
und die Sicherung der in diesem Bereich vorhandenen Gewerbeflächen. Aus diesem
Grund setzt der Bebauungsplan Nr. 9/13 die Art der baulichen Nutzungen fest, deren
Umfang mit Hilfe der in § 1 Abs. 5 - 9 BauNVO genannten Instrumente differenziert
wird. Darüber hinaus enthält der Bebauungsplan keine Festsetzungen zum Maß der
baulichen Nutzung, zu den überbaubaren Grundstücksflächen und zur Bauweise, so
dass es sich hierbei um einen einfachen (unqualifizierten) Bebauungsplan nach § 30
Abs. 3 BauGB handelt. Dementsprechend beurteilt sich der Zulässigkeitsmaßstab
nach § 34 Abs. 2 BauGB.

1.3 Derzeitige Situation

Der Bereich zwischen der Südstraße und der westlichen Plangebietsgrenze wird
geprägt durch g roßflächige Gewerbebetriebe und Gewerbebrachen. Dazwischen
sind vereinzelt Wohnnutzungen vorhanden. Ostlich der Südstraße, angrenzend an
eine Stellplatz- und Garagenfläche, befindet sich ein großflächiger Einzelhandel in
Form eines Lebensmittel-Vollsortimenters. Gemeinsam mit dem im Obergeschoss
vorhandenen Schuhhandel beläuft sich die Verkaufsfläche an diesem Standort auf
rd. 2.300 m2.

Die restlichen Bereiche beiderseits der Enneper Straße sind durch mehrgeschossige
Gebäude geprägt, deren Erdgeschosse durch Ladenlokale mit überwiegend zentren-
und nahversorg ungsrelevanten Angeboten genutzt werden, in den Obergeschossen
sind Wohnungen vorhanden. Neben einem Fachhandel für Aquaristik findet sich dort
ein Lotto-Totto-Geschäft, ein Herrenausstatter, ein Frisör mir integrierter Boutique,
ein polnischer Lebensmittelladen, ein Motorradfachgeschäft und eine Bäckerei. Im
nord-östlichen Teilbereich des Plangebietes liegt das Grundstück Enneper Str.
106/108, welches aktuell von einem Gebrauchtwagenhandel und einer Kfz-Werkstatt
gewerblich genutzt wird.

1.4 Planungsrechtliche Vorgaben

Regionalrlan
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg (Teilabschnitt Oberbereiche
Bochum und Hagen) setzt für den westlichen Teil des Plangebietes, ausgehend von
der Südstraße, einen Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) fest,
für den östlichen Teil einen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB).
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Ausschnitt Regionalpian
* .

Flächennutzunosrlan
Der Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich
der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße Nr. 79,
Sondergebiet Enneper Str. 91-95, wird größtenteils aus dem Flächennutzungsplan
(FNP) entwickelt. Während der westliche Teil des Plangebietes als gewerbliche
Baufläche dargestellt wird, handelt es sich bei dem östlichen Teil überwiegend um
gemischte Bauflächen, unterbrochen von einer kleinen Fläche für Gemeinbedarf.
Das gesamte Gebiet ist zudem als Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gekennzeichnet.

In der Vorlage zur Einleitung des Bebauungsplanes (Drucksachen-Nr. 0394/2014)
wurde seitens der Verwaltung noch davon ausgegangen, dass die Festsetzung eines
Sonstigen Sondergebietes für die Fläche der bestehenden Kaufparkimmobilie eine
Anderung des FNP erfordert. Nach einem Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen vom
25.01.2010, 7 D 110/09.NE ist eine FNP-Anderung jedoch entbehrlich, weil das
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Wohn- und Geschäftszentrum" neben dem
Handel mit nicht zentren- und nicht nahversorgungsrelevanten Sortimenten darüber
hinaus Büro- und Verwaltungsnutzungen, Dienstleistungen, Räume zu
Wohnzwecken, Stellplätze und Garagen für zulässig erklärt, also alles Nutzungen,
die auch in einem Mischgebiet zulässig wären.

Mit der Darstellung einer gemischten Baufläche eröffnet der Flächennutzungsplan
einen Gestaltungsspielraum, indem aus dem Spektrum der in diesem Baugebietstyp
zulässigen Nutzungen nur einzelne Nutzungsarten herausgegriffen und für sie ein
Sondergebiet äusgewiesen werden kann.

Bebauunslan
Ein Bereich links und rechts der Südstraße befindet sich im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 4/67 - Südstraße-. Das Planungsrecht an dieser Stelle richtet
sich zukünftig nach dem neuen Bebauungsplan Nr. 9/13.

Die übrigen Bereiche des Plangebietes sind zurzeit nach § 34 BauGB im Sinne GE
und Ml zu beurteilen.

Landschaftslan
Der Planbereich liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes.
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2. BAULICHE NUTZUNG

21 Art der baulichen Nutzung

211 Gewerbegebiet

Sicheruna von Gewerbeflächen
Verschiedene Untersuchungen zu den Potenzialen der Gewerbeflächen in Hagen
haben ergeben, dass es aufgrund der Topographie und der zu berücksichtigenden
Restriktionen im Freiraum nur noch geringe Entwicklungsmöglichkeiten für
Gewerbeflächen im Außenbereich gibt. Der Ausnutzung. vorhandener Reserven im
Innenbereich kommt somit auch im Hinblick auf ein ressourcen- und
flächensparendes Bauen eine besondere Bedeutung zu. Die Mehrzahl der Hagener
Gewerbegebiete ist bisher durch produzierende und verarbeitende Betriebe bzw.
Dienstleistungen geprägt und soll weiterhin ihre originäre Funktion als Standorte für
derartige Gewerbebetriebe behalten. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass
eine Flächenknappheit im Stadtgebiet hinsichtlich attraktiver Gewerbeflächen
besteht. Das Teilgebiet westlich der Südstraße wird überwiegend von gewerblich
genutzten und zurzeit brach liegenden Gewerbeflächen geprägt. In diesem Teilgebiet
befinden sich entlang der Enneper Straße ein Speditions- und Lagerbetrieb, eine
Tischlerei, ein Betrieb für Präzisionssägetechnik, eine Stahlbauschlosserei mit
angeschlossener Wohnnutzung, ein Wohnhaus und eine Autowaschanlage.

Auf der nördlichen Seite der Enneper Straße endet das Plangebiet in östlicher
Richtung mit einem Grundstück, welches einem Gebrauchtwagenhandel und einer
Kfz-Werkstatt dient. Entsprechend der vorhandenen Nutzungen werden diese
Bereiche als Gewerbegebiete festgesetzt.

Ausschluss von Einzelhandel
Ein Grund für die Destabilisierung der zentralen Versorgungsbereiche liegt in der
zunehmenden Ausbreitung von Einzelhandel außerhalb der integrierten Lagen und
verstärkt in Gewerbegebieten. Ohne entsprechende Festsetzungen in
Bebauungsplänen lassen sich Ansiedlungen von z.B. Discountern unterhalb der
Großflächigkeit i.d.R. nicht verhindern. Sofern auch ein einzelner Betrieb für sich
allein genommen möglicherweise noch keine Beeinträchtigung der Zielsetzung der
Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche verursacht, so ist
durchaus die Summe der Wirkungen von solchen Betrieben außerhalb der Zentren
von städtebaulicher Bedeutung. Daher ist im Einzelhandelskonzept der Stadt Hagen
der Grundsatz verankert worden, dass in Gewerbegebieten zukünftig grundsätzlich
kein Einzelhandel mehr mit Ausnahme des sogenannten Handwerkerprivilegs
zugelassen werden soll. Damit wird das Ziel verfolgt, den Einzelhandel in die
zentralen Versorgungsbereiche und (bezogen auf die Nahversorgung) in die Gebiete
zu lenken, in denen die Menschen wohnen.

Ausschluss von Vernüaunsstätten
In den Gewerbegebieten sind zum Schutz der Gewerbebetriebe, des Boden- und
Mietpreisgefüges und der Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Gewerbegebiete
Spielhallen, Wettbüros und Bordelle auszuschließen. Vergnügungsstätten aus dem
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--- ----

Bereich Freizeit/Kultur sollten aufgrund der geringeren Auswirkungen auf das Boden-
und Mietpreisgefüge ausnahmsweise zulässig bleiben.

Ausschlussründe:
Gefahr der Verzerrung des Mietpreisgefüges
Schutz vor Trading-down Effekten

21 2 Mischgebiete

Mischaebiet östlich des Sonderebietes bis zum Grundstück Enneper Straße79 und
westlich des Sonderpebietes bis zur Südstraße

Analog zur Darstellung im Flächennutzungsplan wird dieser Bereich als Mischgebiet
festgesetzt. Laut dem Einzelhandelskonzept aus 2009 sollte zentrenrelevanter und
ggfs. auch nahversorgungsrelevanter Einzelhandel außerhalb zentraler Ver-
sorgungsbereiche, vor allem an den Hauptausfallstraßen, konsequent durch
entsprechende Bebauungsplanfestsetzungen gem. § 1 (5) bzw. § 1 (9) BauNVO
ausgeschlossen oder zumindest weitgehend eingeschränkt werden. Die dafür
notwendigen Planänderungen sollten zumindest in den für Fachmärkten, Super-
märkten oder Discountmärkten interessanten Siedlungsrandbereichen bzw. an stark
frequentierten Verkehrsstraßen vorsorglich durchgeführt werden, um unnötige
Schwierigkeiten und Entschädigungspflichten zu vermeiden, die bei einem Abwarten
entsprechender Bauanträge entstehen können. Auch in der aktuell vom Rat der Stadt
Hagen beschlossenen Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wird dieser
Ansatz fortgeführt.

Ausschluss von zentren - und nahversorciunasrelevantem Einzelhandel
Welche städtebaulichen Ziele sich eine Gemeinde zur Rechtfertigung einer
bestimmten städtebaulichen Planung setzt, liegt grundsätzlich in ihrem planerischen
Ermessen. Der Gesetzgeber ermächtigt sie, diejenige Städtebaupolitik" zu
betreiben, die ihren städtebaulichen Ordnungsvorstellungen entspricht. Hierzu gehört
auch die Entscheidung, ob und in welchem Umfang sie Teile ihres Gemeindegebiets
zur Unterbringung von Einzelhandelsbetrieben zur Verfügung stellt. Wünscht sie an
einem bestimmten Standort keine Einzelhandelsbetriebe, so ist es ihr unter dem
Blickwinkel des § 1 Abs. 3 BauGB grundsätzlich nicht verwehrt, auf der Grundlage
des § 1 Abs. 5 BauNVO ein Mischgebiet unter Ausschluss dieser Nutzungsart
festzusetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie eine städtebauliche Begründung
anführen kann, die sich aus der jeweiligen Planungssituation ergibt und die
Abweichung von den in der Baunutzungsverordnung vorgegebenen Gebietstypen
durch hinreichend gewichtige städtebauliche Allgemeinwohlbelange in nach-
vollzieh barer Weise rechtfertigt.

Die städtebauliche Entwicklung ausgewogener Versorgungsstrukturen des
Einzelhandels bedarf einer planerischen Steuerung. Daher hat der Rat der Stadt
Hagen im Mai 2009 das Einzelhandels- und Zentrenkonzept als Entwicklungskonzept
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. Ziel des Konzeptes ist die langfristige
Stärkung bestehender zentraler Angebotsstrukturen und die Sicherung einer flächen-
deckenden Nahversorgung im Stadtgebiet. Dazu gehört auch die räumliche
Konzentration des großflächigen Einzelhandels mit nicht zentrenrelevanten
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Sortimenten auf dafür festgesetzten Sonderstandorten und die Sicherung einer
zukunftsfähigen Arbeitsteilung zwischen Hauptzentrum (Innenstadt), Stadt-
bezirkszentren und Nahversorgungszentren. Insbesondere vor dem Hintergrund der
Notwendigkeit zur städtebaulichen Aufwertung des Hasper Zentrums sind
überdimensionierte Ansiedlungen in untergeordneten Versorgungsbereichen im
Stadtgebiet von Haspe kritisch zu bewerten. Deshalb schlägt das Konzept für das
Stadtbezirkszentrum Haspe als Entwicklungsziel und Handlungsempfehlung den
konsequenten Ausschluss außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche auch
kleinteiliger zentrenrelevanter/nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsansiedlungen
vor:

Die mit Datum vom 17.03.2016 beschlossene Fortschreibung des Einzelhandels-
und Zentrenkonzeptes für die Stadt Hagen beinhaltet folgende Empfehlung:
In MI-Gebieten ist in der Regel Einzelhandel unterhalb der Großf!ächigkeit zulässig.
In MI-Gebieten sollte Einzelhandel dort ausgeschlossen werden, wo die
Versorgungsfunktion benachbarter Zentraler Versorgungsbereich beeinflusst und
gefährdet wird. Im Rahmen der Bauleitplariung kann die Verkaufs flächengröße in Ml-
Gebieten über die horizontale und vertikale Gliederung des Plangebietes gesteuert
werden.

Aus den genannten Gründen wird der betreffende Bereich im Plangebiet, südlich der
Enneper Straße, als Mischgebiet mit dem Ausschluss von zentren- und
nahversorgungsrelevantem Einzelhandel festgesetzt. Ausnahmsweise zulässig ist
Einzelhandel mit Produkten aus eigener Herstellung und in geringem Umfang mit
zusammenhängenden Randsortimenten als untergeordneter Bestandteil eines
Handwerks- oder anderen produzierenden Gewerbebetriebes. Damit wird der
besonderen Struktur mancher produzierender Handwerks- oder Gewerbebetriebe
Rechnung getragen, die von der Direktvermarktung eigener Produkte an der
Betriebsstätte profitieren.

Negative Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Haspe oder andere
zentrale Versorgungsbereiche sind durch dieses Handwerkerprivileg" nicht zu
erwarten.

Für das unbebaute, als Stellplatzanlage genutzte Grundstück Enneper Straße
/Südstraße richtet sich eine mögliche Bebauung, so wie im ganzen Plangebiet, nach
§ 34 BauGB.

Mischaebiet südlich der EnneDer Straße (Enneoer Str. 117 121)
Die Festsetzung dient der Siöherung der hier vorhandenen Nutzungen in Form von
Wohnen und nicht störendem Gewerbe.

MischQebiet nördlich der Enneper Straße, ancirenzend an das Kirchencirundstück der
St. Konrad.Kirchenaemeinde
Mit der seit dem 17.03.2016 vom Rat beschlossenen Fortschreibung des
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes liegt dieser Bereich im zentralen
Versorgungsbereich Westerbauer (ZVB). Die hier vorhandenen Einzel-
handeisstrukturen sind auch weiterhin zulässig.
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Ausschluss von VeranüQunQsstätten
Für das Stadtteilzentrum Westerbauer werden im Einzelhandels- und
Zentrenkonzept flankierende städtebauliche Maßnahmen im privaten und
öffentlichen Raum vorgeschlagen, um eine notwendige Modernisierung der
Versorgungsstrukturen zu erreichen. Dieses Entwicklungsziel ist durch den
Ausschluss von Vergnügungsstätten besser zu realisieren.

Ausschlussgründe:

Schutz vor Tradina-down-Effekten
Aufgrund ihrer hohen Mietzahlungsfähigkeit und auch -bereitschaft verdrängen
Vergnügungsstätten häufig den traditionellen Einzelhandel aus den so genannten
zweiten Lagen und führen s6 einen Qualitätsverlust der Einkaufsstraßen und
Einkaufszonen herbei (Trading-Down-Effekt"). Dies kann z. B. bei einer räumlichen
Konzentration von Spielhallen, Billig-Läden und Imbiss-Stuben einen Destabili-
sierungsprozess auslösen, wodurch die bisherige Geschäftsnutzung einer Straße
verdrängt werden kann. In der generell instabilen Situation des Einzelhandels wirkt
die Ansiedlung und Erweiterung von Spielhallen dann als Katalysator, der den
Abwärtstrend noch beschleunigt. Damit wird es zunehmend schwieriger, wenn nicht
unmöglich, gewachsene Einzelhandelslagen zu erhalten oder weiter zu entwickeln.

Schutz der wertvollen Bausubstanz sowie der Aufenthaltscivalität
Im Hinblick auf die geplanten Maßnahmen auf dem Brandt-Gelände nördlich der
Enneper Straße ist es sinnvoll, die Ansiedlung von bestimmten Arten von
Vergnügungsstätten zu steuern, um die vorgesehene Einbeziehung des Flussufers
zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und die Reaktivierung der denkmal-
geschützten Gebäude nicht zu gefährden. Vergnügungsstätten aus dem Bereich
Freizeit und Kultur könnten allerdings dazu beitragen Brachflächen wieder zu
aktivieren und sollen deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Schutz von wichtiQen (öffentlichen) EinrichtunQen
Es handelt sich dabei um die auf dem Grundstück Enneper Str. 124 angesiedelte St.
Konrad Kirchengemeinde und dem dazugehörigen Kindergarten.

Schutz, SicherunQ und VorranQ als Zentraler Versorauncisbereich
Entwicklungsziel des Bebauungsplanes Nr. 9/13 ist es, aktuellen Verdrängungs- und
Niveauabwertungstendenzen durch die Ansiedlung von bestimmten Arten von
Vergnügungsstätten entgegen zu wirken um die Versorgungsfunktion benachbarter
Zentraler Versorgungsbereich nicht zu gefährden und zu beeinflussen.

Schutz der vorhandenen Wohnfunktion
Negative Auswirkungen auf die Wohnfunktionen, wie sie im Bereich Westerbauer
noch stark vertreten sind, können mit einer Agglomeration von Vergnügungsstätten
einhergehen. Neben den Vergnügungsstätten (insbesondere Spielhallen) können
aber auch Wettbüros und singuläre Wettannahmestellen negative städtebauliche
Auswirkungen hervorrufen. Daher werden auch diese Einrichtungen im
Steuerungsrahmen für Vergnügungsstätten mit betrachtet.
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2.1.3 Sonstiges Sondergebiet für ein Wohn- und Geschäfts-
zentrum"

Die Bestandsimmobilie des Kauf park an der Enneper Str. 91 - 95 verfügt über eine
genehmigte Gesamtverkaufsfläche von ca. 2.300 qm und wird deshalb als groß-
flächiger Einzelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO eingeordnet. Des Weiteren
befinden sich weitere gewerblich genutzte Räumlichkeiten und Wohnungen in dem
fünfgeschossigen Gebäudetrakt, wobei die Wohnnutzungen mit einem Flächenanteil
von 32 % einen nicht unwesentlichen Teil des Gebäudes einnehmen. Die
angrenzenden Freiflächen dienen als Stellplatzflächen für die im Gebäude unter-
gebrachten Nutzungen.

Nach § 11 Abs. 3 BauNVO sind großflächige Handelsbetriebe außer in Kerngebieten
nur in für sie festgesetzten sonstigen Sondergebieten zulässig. Sonstige Sonder-
gebiete müssen sich nicht zwangsläufig auf eine einzelne Nutzung beschränken,
sondern können auch für bestimmte Nutzungskombinationen festgesetzt werden.
Entscheidend ist, dass sich das Gebiet auch in diesen Fällen von den Bau-
gebietstypen der § 2 bis 10 Bau NVO im Sinne von § 11 Abs. 1 Bau NVO wesentlich
unterscheidet. Dies ist hier durch die Kombination von großflächigen Einzelhandel
und Wohnnutzungen gegeben.

Großflächige Einzelhandelsbetriebe dürfen gemäß sachlichem Teilplan
Großflächiger Einzelhandel" nur innerhalb eines im Regionalplan dargestellten ASB
geplant werden. Dies ist hier gegeben (siehe Teil A, Kapitel 1.4).

In der Auswirkungsanalyse des Büros BBE von Juni 2014 für eine städtebauliche
und raumplanerische Verträglichkeitsuntersuchung zur geplanten Ansiedlung von
Einzelhandelsnutzungen auf dem Brandt-Gelände in Hagen-Westerbauer wurde
vorausgesetzt, dass die bestehende Nutzung mit zentren- und nahversorgungs-
relevanten Sortimenten (Lebensmittel, Schuhe) aufgegeben wird. Entsprechende
Verträge mit den Eigentümern des Grundstückes Enneper Str. 91 95 liegen vor und
werden über zusätzliche Instrumente abgesichert (Baulast/Grunddienstbarkeit, siehe
auch Kapitel 2.3). Zusätzlich wurde untersucht, ob sich der Alt-Standort von Kaufpark
(heute REWE) als potenzielle Einzelhandelsfläche für nicht-zentrenrelevante
Sortimente eignet. Die Kaufpark-lmmobilie weist aufgrund der Mehrgeschossigkeit,
ihres verwinkelten Flächenzusch n itts, der beengten Parkraumkapazitäten sowie der
Zu-/Abf ah rtssituation deutliche Standortschwächen auf und schränkt ei ne
einzelhandels-relevante Nachnutzung dementsprechend ein. Aus Gutachtersicht
käme für die bestehende Kaufpark-lmmobilie vor allem ein auf Teppiche und
Bodenbeläge spezialisiertes Konzept in Frage, denn aufgrund der geringeren
Frequenz würden die Standortnachteile durch Stellplatz- und beengter An-
/Abfahrtssituation weitestgehend relativiert. Auch die vorhandenen Flächen dürften
von einem solchen Anbieter durchaus ohne größere Umbaumaßnahmen in Gänze
nachgenutzt werden können. Gründsätzlich gilt dies auch für einen
Motorradfachmarkt.

Um die Möglichkeiten der Nachnutzung der genehmigten Verkaufsfläche variabel zu
halten wurde auf eine Sortimentsfestsetzung verzichtet. Mögliche Nachnutzungen
ergeben sich aus dem Katalog der nicht zentren- und nicht nah-
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versorgungsrelevanten Sortimente analog der Fortschreibung des Einzelhandels-
und Zentrenkonzeptes für die Stadt HAGEN 2015.

Verkaufsflächenzah 1
Für das festgesetzte Sondergebiet wird die maximal zulässige Verkaufsfläche in
Form einer Verkaufsflächenzahl (VFZ) festgesetzt. Diese VFZ gibt an, wieviel
Quadratmeter Verkaufsfläche je Quadratmeter Baugru ndstücks-/Sondergebietsfläche
zulässig ist. Die Festsetzung der Verkaufsfläche in Form einer VFZ zur näheren
Konkretisierung der Art der baulichen Nutzung dient eher der Sicherung der
Planungsziele als die Festsetzung einer einzelhandelsbezogenen Geschossfläche,
da die jeweilige Ermittlung von Flächenanteilen (Kern-/Rand- und Freisortimente)
leichter möglich ist als über die Geschossfläche. Auch Einzelhandelsgutachten und
die Rechtsprechung stützen sich bei der Ermittlung bei Auswirkungen von
Einzelhandelsbetrieben auf zentrale Versorgungsbereiche in den jeweiligen
Gemeinden und in den Nachbargemeinden auf die Verkaufsfläche, da über diesen
Parameter Kaufkraftabflüsse und andere städtebauliche Auswirkungen am besten
ermittelt werden können.

§ 11 Abs. 2 BauNVO eröffnet der Gemeinde die Möglichkeit, die höchstzulässige
Verkaufsfläche für ein Grundstück im Bebauungsplan in der Form festzuhalten, dass
die maximale Verkaufsflächengröße im Verhältnis zur Grundstücksgröße durch eine
Verhältniszahl festgelegt wird, sofern dadurch die Ansiedlung bestimmter Einzel-
handelsbetriebstypen und damit die Art der baulichen Nutzung im Sondergebiet
geregelt werden soll.

Die für das Sondergebiet festgesetzte Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,54
ermöglicht bei der festgesetzten Größe des Sondergebietes von 4.220 qm eine
zulässige Verkaufsfläche von ca.2.278,80 qm und liegt somit knapp unterhalb der
seinerzeit genehmigten Verkaufsfläche von ca. 2.300 qm.

2.1.4 Fläche für Bahnanlagen

Im Plangebiet befindet sich eine Güterverkehrsstrecke der Talbahn AG, die noch
planfestgestellt ist Das Gleis wird nicht mehr von der Talbahn AG benötig und ist
seit den 50-er Jahren durch das Gebäude Enneper Str. 113 überbaut. Die Gleise
dienten der Anlieferung des einstigen Zwiebackwerkes. Die Darstellung wird nach-
richtlich übernommen.

2.1.5 Flächen für den Gemeinbedarf

Die im Plangebiet liegende Fläche des Kirchengrundstückes wurde entsprechend der
Darstellung im Flächennutzungsplan und der ausgeübten, vorhandenen Nutzung als
Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Sozialen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen" und Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende
Einrichtungen" festgesetzt.
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21 £ Verbindungsbrücke

Die im Bereich der geplanten Verbindungsbrücke über die Bahngleise
vorgenommene Flächensignatur begründet sich daher, dass in einem
Bebauungsplan die Nutzung zeichnerisch regelmäßig für die Null- Ebene"
dargestellt wird. So ist die Art der Nutzung (Bahnanlage) für die unter der Brücke
liegende Fläche festzusetzen.

Südlich der Bahngleise schließt sich der Bebauungsplan Nr. 1 2/68-Industriegelände
Aske- 1. Und 2. Nachtrag und 4. Anderung an. Im Geltungsbereich des hier
festgesetzten Industriegebietes ist die Errichtung eines Parkhauses geplant, weIches
eine bauliche Anbindung zu dem nördlich vorhandenen Gebäude Enneper Str. 113
erhalten soll. Dazu bedarf es einer Uberbrückung der vorhandenen Gleisanlagen.
Die im Bebauungsplan Nr. 12/68 festgesetzten Baugrenzen werden geringfügig
geändert, so dass sich die geplant Brückenkonstruktion innerhalb der Baugrenzen
befindet.

2.1.7 Gewässerrandstreifen

Siehe Kapitel 4.7

2.2 Maß der baulichen Nutzung

Der Planungsbereich stellt sich als vollständig bebautes Gebiet dar. Festsetzungen
hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung werden aus diesem Grund als nicht
zielführend erachtet. Die bauplanungsrechtliche Beurteilung wird ausreichend durch
die Anwendung des 34 Abs. 1 BauGB gewährleistet.

2.3 Sicherung der Altstandorte

Zur Nachnutzung der Altstandorte Kaufpark und Aldi bestehen vertragliche
Regelungen zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger (HD lnvestitions- und
Verwaltungsgesellschaft mbH) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3/14
Sonder- und Mischgebiet nördlich der Enneper Straße - Zwieback Brandt-,,. Die
lmmobilie des bestehenden Kauf parks an der Enneper Str. 91 - 95 wurde von dem
Vorhabenträger erworben und die Aufgabe der bestehenden Nutzung der Stadt
Hagen gegenüber vertraglich zugesichert. Für das Aldi-Grundstück an der Enneper
Str. 9 liegen gleichwertige Verträge mit dem betreffenden Eigentümer vor. Die
Regelungen werden durch entsprechende Grundstückseinträge gesichert (Baulast
und Grunddienstbarkeit). Der Bereich des heutigen Kaufparkgrundstücks liegt im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9/13, der Bereich des heutigen Aldi-
Grundstückes (Enneper Str. 9) im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 20/77
(326) 1. Anderung Teil 1 und Teil 2/1 - Sanierung Haspe - Freizeit-, Sportanlage und
Gewerbe" 3. Anderung. Planungsrechtliches Ziel für die Altstandorte ist u.a. der
Ausschluss von Einzelhandel mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten
Sortimenten. Somit soll sichergestellt werden, dass weder die Weiterführung, noch
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eine Neuansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungs- und
zentrenrelevanten Kernsortimenten nach Umsetzung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 3/14 und nach Verlagerung der bestehenden Nutzungen auf
das nördliche Brandtareal erfolgt.

24 Auswirkungen der Planung

Die Einschränkung der Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen greift in
Eigentumsrechte der Grundstückseigentümer ein. Gegenüber denkbaren, vor
Planaufstellung möglicherweise ebenfalls zulässigen Nutzungen werden die
Verwertungsmöglichkeiten für die Baugrundstücke beschränkt. Die Beschränkungen
sind jedoch städtebaulich erforderlich, um die Ziele des Einzelhandelskonzeptes in
Hinsicht auf eine Sicherung und nachhaltige Entwicklung verbrauchernaher
Versorgungsstrukturen umzusetzen. Somit ist der öffentliche Belang des
Zentrenschutzes höher zu gewichten, als der private Belang nach einer
uneingeschränkten Nutzung des Grundstücks.

In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass eine Herabstufung der privaten
Nutzbarkeit eine legitime Folge bei der Verwirklichung städtebaulicher
Zielvorstellungen darstellen kann, die gesetzgeberisch auch vorgesehen und
geregelt ist. Daraus ggf. resultierende Entschädigungsansprüche sind explizit in den
§ 39 ff BauGB aufgeführt. Entschädigungsansprüche nach § 42 Abs. 1 i. V. m. Abs.
3 BauGB sollen durch die Ausgestaltung des Bebauungsplans vermieden werden, da
Eingriffe in die ausgeübten Einzelhandelsnutzungen im Einvernehmen mit dem
Grundstückseigentümer vertraglich geregelt wurden (siehe Kapitel 2.3).
Entschädigungsansprüche nach § 42 Abs. 2 BauGB sind nicht zu erwarten.

3. PROJEKT B7/17

Die Aufbereitung von Brachflächen und die Schaffung von Erweiterungsflächen für
vorhandene Unternehmen entlang der B7 sind von grundlegender Bedeutung für die
weitere wirtschaftliche Entwicklung. Deshalb wurde 2012 das Gemeinschaftsprojekt
B7>17 der Städte Hagen, Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm sowie des Ennepe-
Ruhr-Kreises mit Unterstützung der SIHK ins Leben gerufen.

Zu den in der Bestandsaufnahme definierten Handlungsfeldern gehört u.a. Die
ökonomische Dimension". Ein Handlungsfeld, welches sich auf die systematische
Reaktivierung von lndustriebrachen zur vorrangigen gewerblichen Nutzung und die
Unterstützung vorhandener Gewerbebetriebe durch Mobilisierung von Reserve- und
Erweiterungsflächen bezieht.

Der Schwerpunkt der Hagener Projekte liegt dabei auf der Reaktivierung von
Brachflächen für eine gewerbliche Nachnutzung (Brandt, alter Bahnhof Haspe, Varta,
Enervie, Westside Hbf.) sowie auf der Erlebbarmachung der Ennepe für die
Bevölkerung und die Realisierung eines durchgängigen Radwegs vom Hagener
Hauptbahnhof bis nach Gevelsberg

Der B-Plan 9/13 soll hierfür die planungsrechtlichen Schritte einleiten.
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4. UMWELTBELANGE

4.1 Umweltprüfung und Kompensation

Ein Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft ist nicht erforderlich, da die
Flächen im Plangebiet bereits vor Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 34
BauGB bebaubar waren ( 18 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz).

Der Umweltbericht ist im Teil B zu finden.

4.2 Artenschutz

Seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in 2007 und 2009
müssen die Artenschutzbelange bei allen Bauleitplanverfahren berücksichtigt
werden. In diesem Zusammenhang ist eine Artenschutzprüfung (ASP)
durchzuführen, bei der ein naturschutzrechtlich fest umrissenes Artenspektrum (in
NRW: planungsrelevante Arten) einem bis zu dreistufigen Prüfverfahren unterzogen
wird. Bei der Neuaufstellung des B-Planes handelt es sich um die Festsetzung der
Bestandsnutzungen und nicht um ein konkretes Bauvorhaben. Im Falle möglicher
Anderungen in der Bebauung ist im dann durchzuführenden Bau-

genehmigungsverfahren auf Grundlage der dann vorliegenden Antragsunterlagen
der Nachweis zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen zu führen (
siehe auch Teil B, Kapitel 2.1.2).

4.3 Lärmschutz

Die wohngenutzten Grundstücke im westlichen Plangebiet sind zurzeit nicht
überplant. Die Grundstücke werden im Flächennutzungsplan (FNP) als gewerbliche
Baufläche dargestellt. Das Wohnen innerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes ist dem Gewerbe hier vom Planungsziel der vorbereitenden
Bauleitplanung untergeordnet". Das vorhandene Wohnen genießt aber Schutz-
ansprüche gegenüber dem Gewerbe. Diese Ansprüche sind ausschließlich auf
einem mischgebietstypischen Niveau anzusetzen. Der Schutzanspruch ergibt sich
auch aus der Beurteilung von Bauvorhaben nach § 34 BauGB, die unzweifelhaft zu
der Einschätzung einer sog. Gemengelage (der Mischung von Wohnen und
Gewerbe) kommen würde. Gesunde Wohnverhältnisse sind gewährleistet, weil
sowohl der vorhandene Speditionsbetrieb an der Enneper Str. 131, als auch die
geplante Errichtung eines Fachmarktzentrums auf der nördlichen Seite der Enneper
Straße die sensibleren Nutzungen in diesem Bereich berücksichtigen.

Die Revitalisierung der nördlich der Enneper Straße gelegenen Brandtfläche mit der
Erstellung von Abbiegespuren stellt eine Anderung eines Verkehrsweges dar. Ob
diese Anderung als wesentlich im Sinne der 16. BImSchV einzustufen ist, hängt von
verschiedenen Bedingungen ab.

Als maßgebliche Bedingung ist anzuführen, dass der Verkehrslärm durch einen
erheblichen baulichen Eingriff um mindestens 3 dB(A) erhöht wird. Dies ist im
vorliegenden Fall nicht gegeben. Auf Grundlage der Verkehrsgutachten
Planungsgruppe MWM vom 12.04.2016 liegt im Bereich der Enneper Straße eine
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durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung von DTV » 15.000 KfzI24h vor. Durch
das geplante Bauvorhaben ist eine Verkehrszunahme von ca. 2.200 Kfz/24 zu
erwarten. Auf Grundlage des zur Berechnung von Verkehrsgeräuschen nach der
16. BlmSchV heranzuziehenden logarithmischen Berechnungsverfahrens auf der
Basis von 10 ergibt sich daraus eine Zunahme der Verkehrsgeräusche um L = 10
log[(DTV + Zunahme)/DTV} = 0,6 dB(A). Diese Zunahme liegt deutlich unter dem
Wert von 3 dB(A), der im Sinne der 16. BlmSchV eine wesentliche Anderung von
Verkehrswegen darstellt. Hinzu kommt, dass bei einer anderen Nutzung des
ehemaligen Brandt-Geländes, z.B. wie bisher als Gewerbegebiet, ebenfalls eine
Zunahme der Verkehrsgeräusche auftreten würde, die in der voran aufgeführten
Bewertung noch nicht enthalten ist.

Eine im Nachgang zur Offenlage erstellte, ergänzende Stellungnahme zum
Straßenverkehrslärm kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass die zu erwartende
Zunahme des Verkehrslärms auf der Enneper Straße somit als nicht relevant
eingestuft werden kann.

Die zulässige, vom Bestand gedeckte, Verkaufsfläche für den großflächigen
Einzelhandel auf dem Grundstück Enneper Straße 91 - 95 orientiert sich an der
Größe des Sondergebietes. Weitere Untersuchungen zu Verkehrsaufkommen und
Lärmproblematiken sind nicht erforderlich, weil nicht mit einer Zunahme von
Fahrzeugbewegungen zu rechnen ist.

4.4 Altlasten

Im Plangebiet befinden sich vier Gewerbestandorte, die aufgrund ihrer Vornutzung
als Flächen mit potentiellem Bodenbelastungsverdacht einzustufen sind. Deshalb
wurden im März 2016 durch das Ingenieurbüro Borchert orientierende
Untersuchungen auf folgenden Flächen durchgeführt:

Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-394 Brandt-Gelände südlicher Teil, Enneper
Str. 113

Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-708 Bölling & Co. GmbH, aktuelle Nutzung
durch einen Speditionsbetrieb, Enneper Str. 131, zu untersuchen sind die
westlich angrenzenden Flächen.

Altlastenverdachtsfläche Nr.9.61-497 ehemalige Tankstelle, Enneper Str./Südstr.

Altlastenverdachtsfläche Nr.9.61 -496 ehem. Tankstelle Enneper Str. 106/108

Altlastenverdachtsfläche Nr.9.61-680 ehem. Tankstelle, Enneper Str. 83
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Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bei dem Grundstück Enneper Str. 113 handelt es sich um das Werk 1 der Fa. Brandt
Zwieback. Das Werksgelände liegt seit vielen Jahren brach. Auf dem Grundstück
haben sich Lagerbehälter für Zucker und Mehl befunden. Die Produktionsbereiche
befanden sich im Erdgeschoss, sowie in den Obergeschossen. Der gesamte Bereich
der ehemaligen Brandt-Fläche ist als Altstandort registriert. Laut der historischen
Recherche des Gutachters wurden in dieser Betriebseinheit keine
umweltgefährdenden Stoffe gelagert oder mit ihnen produziert. Daher wurde
ausschließlich der Bereich der Gleistrasse orientierend untersucht, auf der im Jahr
2014 ein historischer Personenzug gebrannt hat. Durch das seinerzeit genutzte
Löschwasser können Schadstoffe in das Gleisbett bzw. in den Boden eingedrungen
sein.

Auf Grundlage der vorliegenden Analysen ergaben die durchgeführten
Untersuchungen keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen bezüglich des
Wirku ngspfades Boden-Mensch. Die festgestellten Schadstoffgehalte ergeben keine
Gefährdung für das Grundwasser. Aus Sicht des Gutachters liegt kein weiterer
Handlungsbedarf vor.

Die Fläche wurde im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5/07 -
Gartencenter Ennepe Straße 131- bearbeitet. Eine Gefährdungsabschätzung liegt
vor. Eine Teilsanierung und Sicherungsmaßnahmen werden erforderlich. Ein
Sanierungskonzept muss gezielt für eine zukünftig geplante Nutzung erarbeitet
werden. Die Fläche muss im Bebauungsplan gekennzeichnet werden.

Nach neueren Erkenntnissen wurden offensichtlich Schlacken im Bereich der beiden
Flächen westlich der Altlast 9.61-708 gefunden, aber nicht angezeigt ( Enneper Str.
141 a) Hier wurden orientierende Untersuchungen durchgeführt.
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Die historische Recherche ergab eine Anschüttung des Geländes in den 60-er
Jahren. Bis Ende der 90-er Jahre wurde ein Sägewerk betrieben, seitdem Lagerung
von Baumaterialien.

Aufgrund der vorgefundenen hohen PAK-Gehalte(polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe) und einer fehlenden Versiegelung des betroffenen Standortes
kann eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch derzeit nicht
ausgeschlossen werden. Es sind weitere Boden-untersuchungen erforderlich.

Da der Schadensbereich nicht versiegelt ist, könnten ggf. Schadstoffe über den
Sickerwasserpfad gelöst werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass von der Konta-
mination eine akute Grundwassergefährdung ausgeht, ist eher gering. Für eine
endgültige Bewertung ist der Schaden zunächst einzugrenzen.

Nach Recherchen beim Umweltamt und Aussagen der Grundstückseigentümer war
das Grundstück bis in die siebziger Jahre mit einem Wohnhaus bebaut.
Zwischenzeitlich existierte für einige Jahre eine Tankstelle, die aber wieder
zurückgebaut wurde. Aktuell wird das Grundstück als asphaltierte Stellplatzanlage
durch den angrenzenden Einzelhandel genutzt. Darüber hinaus befindet sich an der
südlichen Grundstücksgrenze eine Garagenanlage.

Die durch das Gutachterbüro vorgenommenen orientierenden Untersuchungen
haben keine Hinweise auf nutzungsbedingte Bodenverunreinigungen ergeben.

Bei der aktuellen Nutzung ist keine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-
Mensch abzuleiten. Im Falle einer Entsiegelung ist eine Neubewertung
vorzunehmen. Die vorliegenden Untersuchungen zeigen keine direkten Hinweise auf
eine mögliche Grundwassergefährdung, allerdings konnte der allgemeine
Gefahrenverdacht nicht ausgeräumt werden, da die Bohrungen aufgrund fehlender
Unterlagen nicht an den tankstellenspezifischen Gefahrenpunkten angesetzt werden
konnten.

Auf dem Grundstück Enneper Str. 106/108 sind zwei Grundstücksbereich zu
unterscheiden. Auf dem südlichen Teil hat sich früher eine Tankstelle befunden, der
nördliche Teil wird von einer Kfz-Werkstatt genutzt. Aufgrund der gewerblichen
Nutzung und einer vollständigen Versiegelung des Grundstückes ist keine
Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch abzuleiten.

Auf Grundlage der vorliegenden Untersuchungsergebnisse liegt ein
Gefahrenverdacht für das Grundwasser vor. Weitere Ermittlungen wird die Untere
Bodenschutzbehörde durchführen.

Es liegen Untersuchungen zu dm Grundstück Enneper Str. 83 vor. Derzeit besteht
kein Handlungsbedarf, aber die Fläche muss im Bebauungsplan gekennzeichnet
werden.
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Im Bebauungsplan werden die betreffenden Grundstücke nach § 9 Abs. 5 BauGB
gekennzeichnet (siehe auch Teil B, Kapitel 2.1.3.2).

4.5 Kampfmittel

Das Plangebiet liegt nicht in einem Bombenabwurfgebiet, weshalb auf eine
Kampfmitteluntersuchung verzichtet werden kann. Da eine Kampfmittelbelastung
aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, sollte bei Durchführung der
Baumaßnahmen darauf geachtet werden, ob der Erdaushub eine außergewöhnliche
Verfärbung aufweist oder verdächtige Gegenstände beobachtet werden. In diesem
Fall sind die Arbeiten sofort einzustellen und das Amt für öffentliche Sicherheit,
Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen der Stadt Hagen oder die Polizei
zu benachrichtigen.

4.6 Lufthygiene

Die von dem Institut ANECO durchgeführten Untersuchungen zur Luftgüte haben
ergeben, dass durch den Bebauungsplan Nr. 9/13 im Plangebiet keine
Verschlechterung der Luftqualität im Bereich der Enneper Straße zu erwarten ist, so
dass keine weiteren verkehrlichen oder baulichen Maßnahmen erforderlich sind. Dies
ergibt sich aus der im Rahmen der Erstellung dieser Immissionsprognose äußerst
konservativen Vorgehensweise, die deswegen der sichere Beleg für die Einhaltung
der lmmissionsgrenzwerte der 39. BlmschV ist. Somit ist sicher davon auszugehen,
dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Schwebstaub (PM-1O) im Rahmen
dieser Untersuchungen eingehalten sein werden (siehe auch Teil B, Kapitel 2.1.5).

4.7 Gewässer

In dem westlichen Plangebiet verläuft der Asker Bach teilweise verrohrt und teils
offen. Im Bebauungsplan erfolgte die Kennzeichnung eines ab Böschungsoberkante
5 m breiten Gewässerrandstreifens entlang des Asker Baches.
Es wurde der Hinweis aufgenommen, dass bei Maßnahmen am Gewässer und des
Uferrandstreifens das Merkblatt zum Schutz von öffentlichen Kanälen und
zugehörigen Sonderbauwerken des WBH, das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und
das Landeswassergesetz (LWG) in den aktuellen Fassungen zu beachten ist. Der
Gewässerrandstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.

4.8 Störfallbetrieb

Im Zusammenhang mit der Reaktivierung der nördlichen Brandtfläche durch die
Ansiedlung von Einzelhandels- und Verwaltungsnutzungen und eines
Gesundheitszentrums wurde im Mai 2017 durch die DEKRA Automobil GmbH ein
Gutachten im Hinblick auf die durch das Projekt zu erwartende erhöhte
Personendichte und dem mit den vorgesehenen Nutzungen einhergehenden
Publikumsverkehr in unmittelbarer Nähe zu einem Störfallbetrieb (Feuerverzinkerei)
erstellt.

Seite 19
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Dieses Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass keine akut gefährliche Wirkung von
der bestehenden Feuerverzinkerei (Betrieb mit erweiterten Pflichten gemäß
Störfallverordnung) auf die benachbarten Flächen bestehen. Aufgrund der vom
Betrieb selbst vorgenommenen Erfüllung der Störfall-Rechtspflichten kann demnach
auf die Einhaltung eines Mindestabstandes verzichtet werden, zumal durch den,
entlang des südlichen Betriebsbereiches verlaufenden, Flußlauf der Ennepe ein
natürlicher Abstand besteht.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9/13 hält an der schmalsten Stelle
einen Abstand von ca. 160 m Luftlinie zum Störfallbetrieb ein. Vor dem Hintergrund
des Ergebnisses des Gutachtens ist dem nach § 50 BlmSchG zu beachtenden
Trennungsgrundsatz allemal Genüge getan.

49 Zusammenfassung Umweltbericht

Der Umweltbericht ist als Teil B Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan.

Zusammenfassung der Ergebnisse und Auswirkungen:

Der Bebauungsplan dient der Steuerung von Einzelhandelsnutzungen zum Schutz
der zentralen Versorgungsbereiche und der Sicherung von Gewerbeflächen. Es sind
keine baulichen Maßnahmen vorgesehen. Dadurch ergeben sich vorhabenbedingt
keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für die Schutzgüter. Bezüglich des
Artenschutzes ist darauf hinzuweisen, dass - falls neue Bebauung errichtet werden
sollte - die Artenschutzbelange im Zuge der Abriss- und Baugenehmigung zu prüfen
sind. Hinsichtlich des Störfallbetriebes der Feuerverzinkerei kann ein Störfall sicher
ausgeschlossen werden.

DENKMALSCHUTZ

In dem Plangebiet ist das fünfgeschossige Fabrikgebäude der ehemaligen
Zwiebackfabrik Brandt auf dem Grundstück Enneper Str. 113 unter Denkmalschutz
gestellt, sowie das Fachwerkhaus auf dem Grundstück Enneper Str. 87. Die Mosaike
auf den, dem Kirchenvorplatz der St. Konrad Kirchengemeinde zugewandten,
Stirnseiten der Häuser Enneper Str. 122 a (ehemals 122) undl2B a (ehemals 128)
sind ebenfalls Denkmäler. Im Bebauungsplanentwurf sind diese gemäß
Planzeichenverordnung Nr. 4 gekennzeichnet und werden gem. § 9 Abs. 6 BauGB
nachrichtlich übernommen.

FESTSETZUNGEN
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Ziffer Inhalt Rechtsgrundlage Städtebauliche
Begründung

1 SO-Gebiet
Sonstiges Sondergebiet

Das sonstige Sondergebiet dient
der Unterbringung von Wohn-

§ 11 Abs. 3 BauNVO

-

Nach § II Abs. 3 BauNVO sind
großflächige Handelsbetriebe außer
in Kerngebieten nur in für sie
festgesetzten Sondergebieten zu-
lässig.
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ungen und großflächigem Einzel-
handel.

Zulässig sind
Großflächiger Einzel-
handel mit nicht nah-
versorgungs- und nicht-
zentrenrelevanten Sorti-
menten gemäß der Sorti-
mentsliste der Stadt
Hagen (Stand Fort-
schreibung des Einzel-
handeiskonzeptes vom
17.03.2016, siehe
Hinweise)
Wohnnutzungen
Büro- und
Verwaltung snutzungen
Dienstleistungen
Stellplätze und Garagen
Schank und
Speisewirtschaften

Die zulässige Verkaufsfläche für
den großflächigen Einzelhandel
orientiert sich an der Größe des
vorhandenen Gebäudes, so dass
weitere Untersuchungen zu Ver-
kehrsaufkommen und Lärmpro-
blematiken nicht erforderlich sind,
weil nicht mit einer Zunahme von
Fahrzeugbewegungen zu rechnen
ist.

Für das Sondergebiet wird eine
Verkaufsflächenzahl (VKZ) von
0,54 festgesetzt. Die Ver-
kaufsflächenzahl gibt an, wieviel
qm Verkaufsfläche je qm
Grundstücksfläche im Sonder-
gebiet maximal zulässig ist. Bei
der festgesetzten Größe des
Sondergebietes von 4.220 qm
ergibt sich insgesamt eine
zulässige Verkaufsfläche von
ca.2.278,80 qm.

§ 11 Absatz 2 BauNVO Die Festsetzung der Verkaufsfläche
in Form einer VFZ zur näheren
Konkretisierung der Art der bau-
lichen Nutzung dient eher der
Sicherung der Planungsziele alsdie
Festsetzung einer einzehandels-
bezogenen Geschossfläche, da die
jeweilige Ermittlung von Flächen-
anteilen (Kern-/Rand- und Frei-
sortimente) leichter möglich ist als
über die Geschossfläche.

2 GE-Gebiet
Gewerbegebiet

Die Nutzung Einzelhandel ist
nicht zulässig.

Ausnahmsweise sind Autohäuser,
Auto- und Motorradhändler zu-
lässig, sowie Verkaufsstätten von
produzierenden, repatierenden
oder weiterverarbeitenden Be-
neben oder Handwerksbetrieben,
wenn die Verkaufsfläche
- dem Hauptbetrieb räumlich
zugeordnet ist,
- im betrieblichen Zusammenhang
errichtet ist,
- dem Hauptbetrieb flächenmäßig
und umsatzmäl3ig deutlich
untergeordnet ist

§ 8 Abs. 1 BauNVO i.V.m.
§ 1 Abs.5 und 9 BauNVO

Die zentralen Versorgungsbereiche
im Stadtgebiet haben zunehmend
mit Leerständen zu kämpfen. Ein
kompaktes, möglichst durch-
gängiges Einzelhandelsangebot in
diesen Hauptgeschäftsbereichen
ist jedoch Voraussetzung für ein
attraktives und leistungsstarkes
Versorgungszentrum. Somit hat die
Steuerung der Einzelhandelsbe-
triebe an diesen Standorten
oberste Priorität. Ein Grund für die
Destabilisieru ng der zentralen Ver-
sorgungsbereiche liegt in der
zunehmenden Ausbreitung von
Einzelhandel außerhalb der inte-
grierten Lagen und verstärkt in
Gewerbegebieten.

Bei Betrieben des Kfz-Handels
kann in der Regel angenommen
werden, dass sie keine Anhalts-
punkte für schädliche Auswirk-
ungen vorliegen.
Damit wird der besonderen

Struktur mancher produzierender
Handwerks- oder Gewerbebetriebe
Rechnung getragen, die von der
Direktvermarktung eigener Pro-
dukte an der Betriebsstätte pro-



Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper Straße von der
Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße Nr. 79, Sondergebiet Enneper Str. 91-95

Seite 22

fitieren.

Negative Auswirkungen auf den
zentralen Versorgungsbereich Has-
pe oder andere zentrale Ver-
sorgungsbereiche sind durch
dieses Handwerkerprivileg" nicht
zu erwarten.

Ausgeschlossen sind Vergnü- § 8 BauNVO i.V.m. § 1 Umsetzung des Vergnügungs-
gungsstätten und aus der
allgemein zulässigen Nutzung

Abs. 5 und 6 BauNVO stättenkonzeptes.

Gewerbebetriebe aller Art"
Bordelle.

Ausnahmsweise zulässig sind
Diskotheken
Nachtclubs
wenn durch ihren Betrieb keine
schädlichen Auswirkungen auf
vorhandene Wohnnutzungen zu
erwarten sind, sowie Anlagen für
kulturelle Zwecke

3 MI-Gebiet
Mischgebiet

§ 6 BauNVO i.V.m. § 1

Abs. 9 und Abs. 5

BauNVO
Aus der allgemein zulässigen
Nutzung Einzelhandelsbetriebe"
(§ 6 Abs. 2 BauNVO) sindgem. §
1 Abs. 5 und 9 BauNVQ zentren-
und nah-versorgungsrelevanter
Einzelhandel gemäß der Hagener
Sortimentsliste ausgeschlossen,

Laut dem Einzelhandelskonzept
aus 2009 sollte zentrenrelevanter
und ggfs. auch nahversorgungs-
relevanter Einzelhandel außerhalb
zentraler Versorgungsbereiche, vor
allem an den Hauptausfallstral3en,
konsequent durch entsprechende
Bebauungsplan-festsetzungen
gem. § 1 (5) bzw. § 1 (9) BauNVO
ausgeschlossen oder zumindest
weitgehend eingeschränkt werden.
Die dafür notwendigen Plan-
änderungen sollten zumindest in
den für Fachmärkten, Super-
märkten oder Discountmärkten
interessanten Siedlungsrand-
bereichen bzw. an stark fre-
quentierten Verkehrsstraßen vor-
sorglich durchgeführt werden, um
unnötige Schwierigkeiten und
Entschädigungspflichten zu ver-
meiden.

Nur ausnahmsweise zulässig sind Ausnahmsweise zulässig ist
Verkaufsstätten von produzier-
enden, repatierenden oder weiter-
verarbeitenden Betrieben oder
Handwerks-betrieben gemäß § 31
Abs.1 BauGB wenn die Ver-
kaufsfläche
- dem Hauptbetrieb räumlich
zugeordnet ist,
- im betrieblichen Zusammenhang
errichtet ist,
- dem Hauptbetrieb flächenmäßig
und umsatzmäßig deutlich
untergeordnet ist

Einzelhandel mit Produkten aus
eigener Herstellung und in
geringem Umfang mit zusammen-
hängenden Randsortimenten als
untergeordneter Bestandteil eines
Handwerks- oder anderen
produzierenden Gewerbebe-
triebes. Damit wird der besonderen
Struktur mancher produzierender
Handwerks- oder Gewerbebetriebe
Rechnung getragen, die von der
Direktvermarktung eigener Pro-
dukte an der Betriebsstätte
profitieren.

Negative Auswirkungen auf den
zentralen Versorqunqsbereich
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Nicht zulässig sind:
- Gartenbaubetriebe
- Tankstellen

§ 6 BauNVO i.V.m. § 1
Abs. 5 BauNVO

Haspe oder andere zentrale
Versorgungsbereiche sind durch
dieses Handwerkerprivileg" nicht
zu erwarten.

Aufgrund des dafür benötigten
Flächenbedarfs und der damit
verbundenen Immissionen und
betrieblichen Abläufe werden diese
Nutzungsarten ausgeschlossen.

4 Ausgeschlossen sind Vergnü-
gungsstätten und Bordelle als
sonstige Gewerbebetnebe.

Nur ausnahmsweise zulässig
sind:

Wettannahmestellen, wenn sie in
Verbindung mit Einzelhandels-
geschäften betrieben werden und
wenn durch ihren Betrieb
schädliche Auswirkungen auf vor-
handene Wohnnutzungen und
religiöse Einrichtungen nicht zu
erwarten sind.

§ 6 BauNVO i.V.m. § 1
Abs. 5 und Abs. 9
BauNVO

Für das Stadtteilzentrum
Westerbauer werden im Einzel
handels- und Zentrenkonzept
flankierende städtebauliche Maß-
nahmen im privaten und öffent-
lichen Raum vorgeschlagen, uni
eine notwendige Modernisierung
der Versorgungsstrukturen zu
erreichen. Das Entwicklungsziel ist
durch den Ausschluss von Ver-
gnügungsstätten besser zu
realisieren.

Durch die verstärkt beantragten
Wettannahmestellen, angrenzend
an eine Gastronomie, wird die
Unzulässigkeit von Vergnügungs-
stätten in Form von Wettbüros
umgangen. Die Auswirkungen auf
die Umgebung sind vergleichbar.
In Verbindung mit einem Einzel-
handelsbetrieb ist eine solche
Nutzung der von Lotto- Toto-
annahmestellen gleichzusetzen.

5 Ausnahmsweise können
Einzelhandelsbetriebe zugelas-
sen werden, sofern die Ver-
kaufsfläche 50 qm nicht
überschreitet.

§ 6 BauNVO i.V.m. §31
Abs. 1 BauGB

Bestandsschutz für die vor-
handenen, kleinteiligen Verkaufs-
flächen

6 Bedingte Festsetzung

Im Bereich der gekennzeichneten
Flächen liegen, bedingt durch die
Anfüllungsmaterialien und die
gewerbliche Nutzung z.T. Boden-
belastungen vor. Deshalb dürfen
zugelassene bauliche Nutzungen
und Anlagen in diesen Bereichen
erst erstellt werden, wenn zuvor
die nachfolgend aufgeführten
Maßnahmen durchgeführt
wurden:
Bei Abbruch von Gebäuden
bzw. einer Neubebauung sind
im Bereich der Kennzeichnung
in Absprache mit der Unteren
Bodenschutzbehörde in jedem
Fall weitere Untersuchungen
erforderlich. Darauf aufbauend
wird abhängig von der Nutzung
die Erstellung eines Sanier-
ungsplans notwendig.

§ 9 Abs. 5 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB Unter Vorsorgegesichtspunkten
wurde eine aufschiebend bedingte
Festsetzung aufgenommen, die den
Beginn von Baumaßnahmen mit
dem Nachweis von Maßnahmen
zum Umgang mit dem belasteten
Boden bei den Erdarbeiten ver-
knüpft.



Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper Straße von der
Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße Nr. 79, Sondergebiet Enneper Str. 91 -95

7. GUTACHTEN

Folgende Gutachten wurden aufgrund der im Rahmen der frühzeiiigen TöB-
Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen beauftragt:

Altlasten
Feinstaub/Lufthygiene
Umweltbericht

Im Rahmen der ersten Offenlage gingen Anregungen seitens der Bürgerschaft ein,
woraufhin eine ergänzende Stellungnahme zum Stra[3enverkehrslärm eingeholt
wurde:

Auszug Stellungnahme des lng.-Büros für Akustik und Lärmschutz

Darüber hinaus wurde im Hinblick auf die Nachnutzung der Altstandorte eine
gutachterliche Stellungnahme der Handeisberatung BBE erarbeitet:

Gutachterliche Stellungahme aus Dezember 2016

Im Nachgang zur zweiten Offenlage wurde für den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 3/14 Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße-
Zwieback Brandt - im Mai 2017 durch die DEKRA Automobil GmbH ein Gutachten
im Hinblick auf den mit den vorgesehenen Nutzungen einhergehenden, erhöhten
Publikumsverkehr in unmittelbarer Nähe zu einem Störfallbetrieb (Feuerverzinkerei)
erstellt. Das Ergebnis dieses Gutachtens ist auch für das Bebauungsplanverfahren
Nr. 9/13 beachtlich.

Zusammenfassung des Gutachtens aus Mai 2017

8. FLÄCHENBILANZIERUNG

Seite 24

7 Im Plangebiet ist entlang des
Asker Baches ein 5 m breiter
Gewässerrandstreifen (gemessen
ab Böschungsoberkante) von
jeglicher Bebauung freizuhalten.

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB Der Schutzstreifen dient der Ge-
wässerunterhaltung.

8 Verbindungsbrücko- lichte Durch-
fahrtshöhe mmd. 7.00 m

§ 9 Abs. 3 BauGB Uberbauung der vorhandenen
Gleis-anlagen und Anschluss an
den B-Plan 12/68

Bezeichnung Wert (m2) Anteil (%)
Gemischte Bauflächen 12.1 87,OÖ 21,5
Gewerbliche Bauflächen 32.819,00 56
Gemeinbedarfsfläche 1.222,00 2
Industrielle Flächen 84,00 0,1
Sonderbauflächen 4.220,00 7
Verkehrsflächen 7.344,00 11,6
Bahnfläche 1.119,00 1,8
Gesamt 58.995,00 100%
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9. KOSTEN

Für die Stadt Hagen fallen durch die Realisierung des Bebauungsplanes keine
Kosten an.

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Thomas Grothe
(Technischer Beigeordneter)
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1 Einleitung 

1.1 Planungsanlass  

Anlass für das anstehende Bebauungsplanverfahren ist die Reaktivierung der seit 

Jahren brachliegenden, ehemaligen Betriebsfläche der Firma Zwieback Brandt auf 

der nördlichen Seite der Enneper Straße und die damit einhergehende Modi-

fizierung der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Westerbauer (ZVB) 

gemäß der am 17.03.2016 vom Rat der Stadt Hagen beschlossenen Fortschreibung 

des Einzelhandelskonzeptes. Die Planungen dort in Form eines vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes sehen vor, Einzelhandelsflächen mit insgesamt 

4.550 m2 Verkaufsfläche anzusiedeln. Die in der Nähe des Planstandortes 

gelegenen Filialen von Kaufpark (Enneper Straße 91-95) und Aldi (Enneper Str. 9) 

sollen auf das Brandt-Gelände verlagert und marktgerecht vergrößert werden. Unter 

der Voraussetzung, dass der Investor sicherstellt, dass trotz Bestandsschutz kein 

innenstadtrelevanter großflächiger Einzelhandel in die Altstandorte von Kaufpark 

und Aldi folgt, wurde vom Rat der Stadt Hagen in der Sitzung am 27.03.2014 die 

Einleitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3/14 "Misch- und 

Sondergebiet nördlich der Enneper Straße – Zwieback Brandt" beschlossen. Die 

Immobilie des bestehenden Kaufparks wurde vom Investor erworben und die Auf-

gabe der bestehenden Nutzung vertraglich zugesichert. Für das Aldi-Grundstück 

liegen gleichwertige Verträge mit dem betreffenden Eigentümer vor.  

Die geänderte Abgrenzung des ZVB hat zur Folge, dass die bestehende Kaufpark-

Immobilie zukünftig außerhalb dieses Bereiches liegt. Eine großflächige Einzel-

handelsnutzfläche für nah- und zentrenrelevante Sortimente ist außerhalb des 

zentralen Versorgungsbereiches gesetzlich nur in Kern- und Sondergebieten 

zulässig. Deshalb ist dieser Standort zu überplanen (STADT HAGEN 2016).  

Im Regionalplan des Regierungsbezirkes Arnsberg für die Teilabschnitte 

Oberbereiche - Bochum und Hagen, Stand September 2011, ist der westliche Teil 

des Geltungsbereiches des Bebauungsplans (B-Plans) als „Bereich für gewerbliche 

und industrielle Nutzung (GIB)“ und der östliche Teil als "Allgemeiner 

Siedlungsbereich" (ASB) dargestellt (RVR 2009).  

Im Flächennutzungsplan (FNP) der STADT HAGEN (1984, Stand 2014) ist der 

westliche Teil des Geltungsbereiches als gewerbliche Baufläche und der östliche 

Teil als gemischte Baufläche – untergeordnet auch als Gemeinbedarfsfläche -  dar-

gestellt. Das gesamte Gebiet ist zudem als Fläche für Nutzungsbeschränkungen 

oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gekenn-

zeichnet. Die Festsetzungen des B-Planes Nr. 9/13 (653) werden aus den Dar-

stellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt. Eine Änderung des Flächen-

nutzungsplanes ist nach einem Urteilsspruch des OVG Nordrhein-Westfalen nicht 

erforderlich, weil ein festgesetztes Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Wohn- 
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und Geschäftszentrum" auch Nutzungen für zulässig erklärt, die in einem 

Mischgebiet zulässig wären (STADT HAGEN 2016). 1 

Der künftige Geltungsbereich überplant östlich und westlich der Südstraße den 

rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4/67 "Südstraße". Die übrigen Bereiche des 

Plangebietes sind nach §34 BauGB als Gewerbe- (GE) und Mischgebiet (MI) 

einzustufen.  

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 20.07.2004 wurden die euro-

parechtlichen Vorgaben zur Umweltprüfung im Bereich der Bauleitplanung umge-

setzt. Grundlage für die Erstellung des Umweltberichtes bildet dabei der § 1 Abs. 6 

Nr. 7 BauGB, in dem die Vorgaben zu den Belangen des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die bei der Aufstellung der 

Bauleitpläne zu berücksichtigen sind, dargestellt sind. Inhalt und Form des Umwelt-

berichtes werden geregelt in Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.  

Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert auf der Grundlage des derzeitigen 

Planungsstandes das umweltrelevante Abwägungsmaterial. Er stellt die umweltrele-

vanten Aspekte der Planung umfassend und systematisch dar, sodass die Belange 

der betroffenen Schutzgüter in der Abwägung berücksichtigt werden können.  

Seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in den Jahren 

2007 und 2009 müssen die Artenschutzbelange bei allen Bauleitplanverfahren 

berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang ist eine Artenschutzprüfung (ASP) 

durchzuführen, bei der ein naturschutzrechtlich fest umrissenes Artenspektrum (in 

NRW: planungsrelevante Arten) einem bis zu dreistufigen Prüfverfahren unterzogen 

wird. Der Bebauungsplan sieht neben bestandserhaltenden Festsetzungen vor allem 

der Zielsetzung entsprechende Nutzungseinschränkungen für die unterschiedlichen 

Nutzungen vor. Änderungen in der bestehenden Bebauung ergeben sich daher nicht 

zwangsläufig, sondern hängen von der künftigen Nutzung ab. Sollten sich dennoch 

zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen in der Bebauungsstruktur ergeben, so ist 

im Rahmen der erforderlichen Abriss- und Baugenehmigungen zu prüfen, ob die 

artenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.  

1.3 Angaben zum Standort 

Das rund 6 ha große Plangebiet liegt im Stadtteil Hagen-Haspe. Im Süden grenzt es 

an die Talbahntrasse der Deutschen Bahn AG und schließt diese in einem Abschnitt 

mit ein; im Westen zieht sich der Geltungsbereich bis zur Stadtgrenze zu Gevelsberg 

(Ennepe-Ruhr-Kreis). Die nördliche Grenze wird zum überwiegenden Teil von der 

Enneper Straße gebildet, schließt jedoch im Nordosten einen Abschnitt der Enneper 

                                                
1
 Büro- und Verwaltungsnutzungen, Dienstleistungen, Räume zu Wohnzwecken, Stellplätze und 

Garagen  
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Straße und der Bebauung nördlich der Enneper Straße mit ein. Im Osten reicht der 

Geltungsbereich bis zum Haus Enneper Straße 79.   

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Messtischblattes (MTB) 4610 „Hagen“ 

und gehört naturräumlich innerhalb des „Bergisch-Sauerländisches Unterlandes“ 

(337)2 zum „Niedersauerland“ (3372). Innerhalb des Niedersauerlandes zählt es zum 

„Unteren Ennepetal (33720), einem zum Hagener Kessel hin rasch abfallenden, mul-

denförmigen Tal zwischen Schwelm und Hagen (BÜRGENER 1969).  

 

 

 

Abb. 1: Lage und Umfeld des Plangebietes (aus: TIM-online NRW) 

 

 

Abb. 2: B-Plan-Entwurf Nr. 9/13 (Planauszug - STADT HAGEN 2017) 

                                                
2
 Ordnungsnummer der naturräumlichen Einheit 
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1.4 Ziele und Inhalt des Bebauungsplanes 

Festsetzungen für das Plangebiet:  

 Mischgebiete 

 Gewerbegebiete 

 Sonstiges Sondergebiet 

 Straßenverkehrsflächen und Straßenbegrenzungslinien 

 Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 

Stoffen belastet sind 

 Bahnanlagen (nachrichtlich übernommen) 

 Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz 

unterliegen 

 Flächen für den Gemeinbedarf 

 

Ziel der Planung ist die städtebauliche Entwicklung südlich der Enneper Straße und 

die Steuerung der weiteren Entwicklung des Kaufpark-Geländes unter Berück-

sichtigung der Zentralen Versorgungsbereiche und die Sicherung der in diesem 

Bereich vorhandenen Gewerbeflächen (STADT HAGEN 2016). 

Der B-Plan Nr. 9/13 (653) trifft daher folgende weitergehende textliche 

Festsetzungen für die Misch-, Gewerbe- und sonstigen Sondergebiete: 

Sondergebiet 

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "Wohn- und 

Geschäftszentrum" ist der Handel mit nicht zentrenrelevanten und nicht nahver-

sorgungsrelevanten Sortimenten gemäß der aktuellen Sortimentsliste der Stadt 

Hagen zulässig (Stand Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes vom 

17.03.2016).  

Darüber hinaus sind  

 Büro- und Verwaltungsnutzungen 

 Dienstleistungen 

 Räume zu Wohnzwecken 

 Stellplätze und Garagen 

 Schank und Speisewirtschaften 

allgemein zulässig. 

Für das Sondergebiet wird eine Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,54 festgesetzt. Die 

Verkaufsflächenzahl gibt an, wieviel qm Verkaufsfläche je qm Grundstücksfläche im 

Sondergebiet maximal zulässig ist. Bei der festgesetzten Größe es Sondergebietes 

von 4.220 qm ergibt sich insgesamt eine zulässige Verkaufsfläche von ca. 2.278 

qm. 
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Gewerbegebiet 

Die Nutzung Einzelhandel ist nicht zulässig.  

Ausnahmsweise sind Autohäuser, Auto- und Motorradhändler zulässig.  

Nur ausnahmsweise sind Verkaufsstätten von produzierenden, reparierenden oder 

weiterverarbeitenden Betrieben oder Handwerksbetrieben gemäß § 31 Abs. 1 

BauGB, wenn die Verkaufsfläche 

 dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist 

 im betrieblichen Zusammenhang errichtet ist, 

 dem Hauptbetrieb flächen- und umsatzmäßig deutlich untergeordnet ist.  

Nicht zulässig sind: 

 Spielhallen 

 Wettbüros 

 Peepshows 

 Bordelle 

 Sex-Kinos 

Nur ausnahmsweise zulässig sind: 

 Diskotheken 

 Nachtclubs 

wenn durch ihren Betrieb keine schädlichen Auswirkungen auf vorhandene 

Wohnnutzungen oder religiöse Einrichtungen zu erwarten sind.  

Mischgebiet 

Aus der allgemein zulässigen Nutzung "Einzelhandelsbetriebe" (§ 6 Abs. 2 

BauNVO) ist gemäß §1 Abs. 5 und 9 BauNVO zentren- und nahversorgungs-

relevanter Einzelhandel gemäß der aktuellen Hagener Sortimentsliste aus-

geschlossen.  

Nur ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsstätten von produzierenden, 

reparierenden oder weiterverarbeitenden Betrieben oder Handwerksbetrieben § 31 

Abs. 1 BauGB, wenn die Verkaufsfläche 

 dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist 

 im betrieblichen Zusammenhang errichtet ist, 

 dem Hauptbetrieb flächen- und umsatzmäßig deutlich untergeordnet ist.  

Nicht zulässig sind: 

 Gartenbaubetriebe 

 Tankstellen 

Darüber hinaus sind für die Mischgebiete Vergnügungsstätten und Bordelle als 

sonstige Gewerbebetriebe ausgeschlossen. Nur ausnahmsweise zulässig sind 
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Wettannahmestellen, wenn sie in Verbindung mit Einzelhandelsgeschäften 

betrieben werden und wenn durch ihren Betrieb schädliche Auswirkungen auf 

vorhandene Wohnnutzungen und religiöse Einrichtungen nicht zu erwarten sind.  

In den Mischgebieten südlich der Enneper Straße können Einzelhandelsbetriebe 

zugelassen werden, sofern die Verkaufsfläche 50 m2 nicht überschreitet (STADT 

HAGEN 2016).  

 

1.5 Darstellung der in Fachgesetzen festgelegten und für den 
Plan relevanten Ziele des Umweltschutzes 

Tab. 1: Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen 

Schutzgut  Quelle  Grundsätze und Zielaussa gen  

Menschen  Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u. a. die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung. bzw. um-
weltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen. 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Natur und Landschaft sind als Grundlage für Leben und Gesund-
heit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schüt-
zen; zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft sind 
geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen 
Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. 

Bundesimmissions 
schutzgesetz 
(BImSchG) 
inkl. Verordnungen 

Schutz u. a. des Menschen vor schädlichen Umweltauswirkun-
gen sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immis-
sionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

Aufstellung von Luftreinhalteplänen (§47 Abs. 1 BImSchG) 

Festlegung von Luftqualitätsstandards und 
Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) 

Rahmenrichtlinie 
Luftqualität 
(96/62/EG) 

Definition und Festlegung von Luftqualitätszielen Vermeidung, 
Verhütung oder Verringerung schädliche Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt insgesamt. 

Technische Anlei-
tung zur Reinhaltung 
der Luft (TA Luft) 

Schutz und Vorsorge der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
um hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. 

Technische Anleitung 
zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren 
Vorsorge. 

DIN 18.005 
“Schallschutz im 
Städtebau“ 

ausreichender Schallschutz als Voraussetzung für gesunde 
Lebensverhältnisse für die Bevölkerung, Verringerung insbes. 
Am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnah-
men in Form von Lärmvorsorge und –minderung. 

Tiere / 
Pflanzen / 
biologische 
Vielfalt  

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind auch die Belange des 
Umweltschutzes einschl. des Naturschutzes u. d. Landschafts-
pflege, insbes. Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt sowie die Erhaltungsziele und der 
Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete i. S. des BNatSchG zu 
berücksichtigen.  

 

 

 

 



UB zum B-Plan Nr. 9/13 (653), Stadt Hagen 1167-06/2017 

Ökoplan – Bredemann und Fehrmann 11 

Tab. 1: Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen (Forts.) 

 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind insbes. 
Lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen 
einschl. ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch 
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbe-
siedelungen zu ermöglichen, Gefährdungen von natürlich vor-
kommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwir-
ken sowie Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren struk-
turellen und geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen 
Verteilung zu erhalten. 

Bode n Baugesetzbuch 
(BauGB) 

(„Bodenschutz-
klausel“) 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden; 
dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung u. a. 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.  

Bundes-Boden-
schutzgesetz 
(BBodSchG) 

Langfristiger Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen 
im Naturhaushalt, u. a. Ausgleichsmedium für stoffliche Einwir-
kungen (Grundwasserschutz), Archiv für Natur- und Kultur-
geschichte, Standorte für Rohstofflagerstätten. 
Schutz des Bodens und Vorsorgeregelungen gegen das Ent-
stehen schädlicher Bodenveränderungen. 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts sind insbesondere Böden so zu erhal-
ten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können. 

Wasser  Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) 

Zur Reinhaltung des Grundwassers dürfen Stoffe nur so gelagert 
oder abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

Verbot von baulichen Eingriffen in Überschwemmungsbereiche 

Landeswassergesetz 
(LWG) 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und 
sparsame Verwendung des Wassers. 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit  
des Naturhaushalts durch Bewahren der Gewässer vor Beein-
trächtigungen und Erhalt ihrer natürlichen Selbstreinigungs-
fähigkeit und Dynamik; für den vorsorgenden Grundwasser-
schutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abfluss-
haushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Sorge zu tragen. 

Luft / Kli ma Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung von 
Emissionen. 

Insbesondere sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. Zudem ist 
den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen wirken als auch 
durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung zu tragen.  

Bundes-Immissions- 
schutzgesetz 
(BImSchG) 

Schutz u. a. der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entste-
hens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und 
Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts sind insbesondere Luft und Klima auch 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu schützen; dies gilt insbes. Für Flächen mit günstiger 
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kalt-
luftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen. 

Technische Anleit-
ung zum Reinhalten 
der Luft (TA Luft) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie 
deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für 
die gesamte Umwelt. 
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Tab. 1: Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen (Forts.) 

Schutzgut  Quelle  Zielaussage  

Landschaft  Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG)  

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der 
Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebens-
grundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
u. a. zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln. 

Kultur - und 
sonstige 
Sachgüter  

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln. 

 Gesetz zum Schutz 
und zur Pflege der 
Denkmäler im Lande 
Nordrhein-Westfalen 
(DSchG) 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und 
wissenschaftlich zu erforschen.  

1.6 Naturschutzfachliche Vorgaben 

Durch den Geltungsbereich des B-Plan-Gebietes werden weder FFH-, Vogel- noch 

Natur- und/oder Landschaftsschutzgebiete berührt (LANUV o.J.).  

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

2.1.1 Schutzgut „Menschen“ 

2.1.1.1 Wohn- und Erholungsfunktion 

Der Geltungsbereich des B-Plans wird zu einem großen Teil von gewerblicher 

Bebauung eingenommen. Neben den ehemaligen Betriebsstätten der Firma Brandt, 

die aktuell nicht genutzt werden, sind auch ein großer Speditionsbetrieb sowie ein 

REWE-Kaufpark innerhalb des Plangebietes ansässig. Gebäude mit Wohnfunktion 

bestehen zwischen den ehemaligen Fabrikationshallen der Firma Brandt und dem 

Betriebsgelände der Spedition Robert Schmitz sowie östlich des Rewe-Kaufparkes 

und nördlich der Enneper Straße. Zum überwiegenden Teil werden die mehr-

stöckigen Gebäude im Erdgeschoss von gewerblichen Nutzungen eingenommen. 

Das Plangebiet erfüllt keinerlei Erholungsfunktion. 
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Abb. 3: Ehemaliges Verwaltungsgebäude und Wohnhaus zwischen dem ehemaligen 
Brandtgelände und dem Speditionsbetrieb 

 

Abb. 4: Wohnhäuser östlich des REWE-Kaufparks, südlich der Enneper Straße 
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2.1.1.2 Menschliche Gesundheit 

Luftverunreinigende Stoffe, welche die menschliche Gesundheit beeinträchtigen 

können, können als Partikel (z. B. Staub) oder Gase (z. B. Stickstoffdioxid) auftreten.  

An der Enneper Straße besteht auf Höhe des ehemaligen Brandtgeländes eine 

Messstelle für Luftqualität des LANUV. Die Messwerte für Stickstoffdioxid zeigen in 

den letzten Jahren kontinuierliche Abnahmen, so dass die Grenzwerte der 39. 

BImSchV in den letzten Jahren nicht mehr überschritten wurden. Gemäß Luft-

reinhalteplan der Stadt Hagen liegen auch keine Überschreitungen der Grenzwerte 

für Feinstaub vor (s. dazu 2.1.5.2).  

Innerhalb des Plangebietes sind zahlreiche Altlastenverdachtsflächen im Kataster 

der Stadt Hagen verzeichnet; aktuell wurden Untersuchungen durch das 

INGENIEURBÜRO BORCHERT (2016) durchgeführt. Im gegenwärtigen Zustand besteht 

für den überwiegenden Teil der untersuchten Flächen keine potenzielle Gefährdung 

der menschlichen Gesundheit. In einigen Bereichen besteht dagegen bereits jetzt 

Sanierungsbedarf, in weiteren Fällen besteht nur im Falle von Entsiegelungsmaß-

nahmen eine potenzielle Gefährdung (s. dazu ausführliche Beschreibungen in Kap. 

2.1.3.2).  

Die Revitalisierung der nördlich der Enneper Straße gelegenen Brandtfläche mit der 

Erstellung von Abbiegespuren stellt eine Änderung eines Verkehrsweges dar. Ob 

diese Änderung als wesentlich im Sinne der 16. BImSchV einzustufen ist, hängt von 

verschiedenen Bedingungen ab. Als maßgebliche Bedingung ist anzuführen, dass 

der Verkehrslärm durch einen erheblichen baulichen Eingriff um mind. 3 dB(A) 

erhöht wird. Dis ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Aufgrund der Verkehrs-

gutachten vom 12.04.2016 liegt im Bereich der Enneper Straße eine durchschnitt-

liche tägliche Verkehrsbelastung von DTV > 15.000 Kfz/24h vor. Durch das geplante 

Bauvorhaben ist eine Verkehrszunahme von 2.200 Kfz/24h zu erwarten. Auf 

Grundlage des zur Berechnung von Verkehrsgeräuschen nach der 16. BImSchV 

heranzuziehenden Berechnungsverfahrens ergibt sich lediglich eine Zunahme der 

Verkehrsgeräusche um 0,6 dB(A). Somit kommt es nicht zu einer wesentlichen 

Änderung von Verkehrswegen im Sinne der 16. BImSchV. Hinzu kommt, dass bei 

einer anderen Nutzung des ehemaligen Brandt-Geländes, z.B. wie bisher als 

Gewerbegebiet, ebenfalls eine Zunahme der Verkehrsgeräusche auftreten würde, 

die in der voran aufgeführten Bewertung noch nicht enthalten ist.  

Eine im Nachgang zur Offenlage erstellte Stellungnahme zum Straßenverkehrslärm 

kommt zu dem Ergebnis, dass die zu erwartende Zunahme des Verkehrslärms auf 

der Enneper Straße somit nicht als relevant eingestuft werden kann.  

Die zulässige, vom Bestand gedeckte Verkaufsfläche für den großflächigen Einzel-

handel auf dem Grundstück der Enneper Straße 91-95 orientiert sich an der Größe 

des Sondergebietes. Weitere Untersuchungen zu Verkehrsaufkommen und 

Lärmproblematiken sind nicht erforderlich, weil nicht mit einer Zunahme von 

Fahrzeugbewegungen zu rechnen ist.  
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Der Geltungsbereich liegt in der unmittelbaren Umgebung der Verzinkerei 

Voigt und Schweitzer, die am Ufer der Ennepe angesiedelt ist. Da der Betrieb mit 

dem gefährlichen Stoff Zinkchlorid umgeht unterliegt er der sogenannten 

Störfallverordnung7 und gilt als Störfallbetrieb mit erweiterten Pflichten. Bei dem 

Stoff Zinkchlorid geht die Gefahr von den im Brandfall entstehenden Rauchwolken 

aus, da Zinkchlorid in diesem Fall zu HCL-Gas (Chlorwasserstoff) zersetzt wird. Zur 

Einschätzung einer potenziellen Gefährdung durch einen Störfall wurde ein 

„Gutachten zu den Folgen der Nachbarschaft von bestehender Feuerverzinkerei mit 

Pflichten gem. Störfallverordnung und einem vorgesehenen Standort von Stätten mit 

Publikumsverkehr und erhöhter Personendichte“ (DEKRA 2017) erarbeitet. Dieses 

kommt zu dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte für die akut gefährliche Wirkung 

eines Störfalls auf das Plangebiet bestehen. 

 

2.1.2 Schutzgut „Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt“ 

2.1.2.1 Biotoptypen / Vegetation  

Das Plangebiet ist derzeit fast vollständig überbaut. Unversiegelte Flächen sind nur 

untergeordnet in Form von einigen Hausgärten sowie kleinflächigen Zierbeeten im 

Straßenraum vorhanden. Ein älterer Gehölzbestand befindet sich an der westlichen 

Plangebietsgrenze im Bereich des Asker Bachs vorhanden. Hier stocken Weiden, 

Eschen und Pappeln. Spontaner Vegetationsaufwuchs beschränkt sich auf die 

Randbereiche der Bahngleise an der südlichen Plangebietsgrenze. 

 

 

Abb. 5: Gehölzbestand im Bereich des Asker Bachs 
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Abb. 6: Bahngleise mit Vegetationsaufwuchs an der südlichen Plangebietsgrenze 

 

2.1.2.2 Fauna / planungsrelevante Arten 

Faunistische Erfassungen wurden nicht durchgeführt, so dass diesbezüglich keine 

Ergebnisse vorliegen. Aufgrund der vorhandenen intensiven anthropogenen 

Nutzungen ist das Plangebiet als Lebensraum ubiquitärer und weitgehend 

störungsunempfindlicher Arten einzustufen. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, 

dass in den ebenfalls ungenutzten Hallen der Firma Brandt auf der gegen-

überliegenden Seite der Enneper Straße im Zuge faunistischer Erfassungen ein 

Winterquartier für Fledermäuse registriert wurde. Dementsprechend ist ein 

Vorkommen von planungsrelevanten Arten für das Plangebiet nicht von vorn herein  

auszuschließen. Zumal mit der angrenzenden Bahnlinie eine linienförmige Struktur 

mit Anbindung an das Freiland zwischen Hagen und Gevelsberg besteht.   

2.1.2.3 Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt umfasst gemäß § 7 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG „[...] die Vielfalt 

der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sowie die 

Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“. 

Aufgrund der hohen Versiegelungsrate und der nur an der westlichen und südlichen 

Grenze sehr beschränkten Möglichkeiten zur spontanen Vegetationsentwicklung ist 

die biologische Vielfalt im Plangebiet als sehr gering einzustufen.  
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2.1.3 Schutzgut „Boden“ 

2.1.3.1 Bodentypen und -arten 

Der überwiegende Teil des Plangebietes wird gemäß Bodenkarte als typischer 

Pseudogley dargestellt, der zum Teil als Braunerde-Pseudogley ausgebildet sein 

kann. Es handelt sich um lehmigen Schluff mit Übergängen zum schluffigem Lehm. 

Im Liegenden schließt schluffig-toniger Lehm an, der entweder in die Schotter der 

Ennepe übergeht oder in tonige bzw. sandige Festgesteinsschichten. Die 

Schutzwürdigkeit des Pseudogley wurde nicht bewertet.  

Darüber hinaus liegen innerhalb des Plangebietes in Nord-Süd-Richtung zwei 

schmale Streifen typischen Gleys, der zum Teil als Nassgley ausgeprägt sein kann. 

Es handelt sich um schutzwürdige Böden, die einem starken Grundwassereinfluss 

unterliegen.  

Aufgrund der vorhandenen Bebauung und Nutzung können die anstehenden Böden 

die natürlichen Bodenfunktionen – mit Ausnahme der kleinflächigen unversiegelten 

Bereiche - nicht mehr erfüllen. Von besonderen wertgebenden natürlichen 

Bodenfunktionen oder –eigenschaften ist innerhalb des Plangebietes nicht 

auszugehen.  

2.1.3.2 Vorbelastungen / Altlasten 

Innerhalb des Plangebietes liegen insgesamt vier bekannte 

Altlastenverdachtsflächen; die Fläche 9.61-708 ist als Altlast registriert: 

 Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-394 Brandt-Gelände, südlicher Teil, 

Enneper Straße 113 

 Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-708 Bölling & Co GmbH, aktuelle Nutzung 

durch einen Speditionsbetrieb, Enneper Straße 131 (bereits 2009 

untersucht), zu untersuchen sind die westlich angrenzenden Flächen 

(Enneper Straße 141a) 

 Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-497 ehemalige Tankstelle,  

Enneper Straße / Südstraße 

 Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-496 ehemalige Tankstelle,  

Enneper Straße 106/108 

 Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-680 ehemalige Tankstelle,  

Enneper Straße 83 

 

Durch das INGENIEURBÜRO BORCHERT wurden im Mai 2016 im Bereich der vier 

Altlastenverdachtsflächen und einer gewerblich genutzten Fläche (Enneper Straße 

141a) orientierende Untersuchungen durchgeführt. Für die letztgenannte 

Altlastenverdachtsfläche (Enneper Straße 83) bestehen bereits Untersuchungen 

und es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Im Zuge der Gutachtenerstellung wurden frühere Nutzungen auf dem Gelände 

recherchiert und im Hinblick auf potenziell entstandene nutzungsbedingte Schad-

stoffbelastungen Bodenuntersuchungen vorgenommen. Folgende Grundstücke 

wurden beprobt: 

 Enneper Straße 141a (ehemaliger Sägewerkbetrieb/ 7 Bohrungen) 

 Enneper Straße 113 (Werk 1 der Firma Brandt, Brandstelle im Gleisbereich/ 

4 Bohrungen) 

 Enneper Straße / Südstraße (ehemaliges Wohnhaus, ehemalige Tankstelle/ 

6 Bohrungen) 

 Enneper Straße 106 (ehemalige Tankstelle, Kfz-Werkstatt/ 9 Bohrungen) 

Aus den Bohrungen wurden Bodenproben entnommen und analysiert; zusätzlich 

wurden Bodenluftbeprobungen durchgeführt. Auffälligkeiten in Form von erhöhten 

Messwerten für leichtflüchtige organische Verbindungen ergeben sich bei einer 

Probe im Bereich Enneper Straße 141 und bei drei Proben  auf dem Gelände 

Enneper Straße 106.  

Ergebnisse Enneper Straße 131: 

Die Fläche Enneper Straße 131 wurde bereits im Rahmen des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 5/07 "Gartencenter Ennepe Straße 131" untersucht. Eine 

Gefährdungsabschätzung liegt vor; es werden eine Teilsanierung und Sicherungs-

maßnahmen erforderlich. Ein Sanierungskonzept muss gezielt für die zukünftige 

Nutzung erarbeitet werden.  

Ergebnisse Enneper Straße 141a 

Die aktuell vom INGENIEURBÜRO BORCHERT (2016) untersuchten Schlacken auf dem 

Grundstück Enneper Straße 141a weisen hohe PAK-Gehalte auf. Der betroffene 

Bereich ist nicht versiegelt, es besteht die Möglichkeit des direkten Schadstoff-

kontaktes über die Haut oder die Aufnahme von Staubpartikeln über die Atemwege, 

so dass Gefährdungen auf dem Wirkungspfad Boden-Mensch nicht auszuschließen 

sind. Gefährdungen des Grundwassers eher als gering einzuschätzen, es besteht 

jedoch weiterer Untersuchungsbedarf.  

Ergebnisse Enneper Straße 113: 

Es ergaben sich keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen im Hinblick 

auf den Wirkungspfad Boden-Mensch. Die festgestellten Schadstoffgehalte ergeben 

keine Gefährdung für das Grundwasser. Der Verdacht einer möglichen PFT-

Belastung infolge der Löscharbeiten hat sich nicht bestätigt. Es sind noch 

Grundwasseruntersuchungen erforderlich.  

Ergebnisse Enneper Straße / Südstraße: 

Aufgrund der Tatsache, dass der Standort vollständig versiegelt ist, ist ein direkter 

Kontakt mit den Schadstoffen nicht möglich. Im Falle einer Entsiegelung können 

Chromanteile der oberflächennahen Anschüttung zu einer Gesundheitsgefährdung 
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führen (inhalative Aufnahmen oder Aufnahme über die Haut), so dass bei Ent-

siegelungsmaßnahmen eine Neubewertung des Standortes erforderlich wird.   

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Gefährdung des Grundwassers über 

den Wirkungspfad Boden-Grundwasser. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

nicht an den tankstellenspezifischen Gefahrenpunkten angesetzt werden konnte.  

Ergebnisse Enneper Straße 106: 

Die Ergebnisse zeigen Belastungen mit Kohlenwasserstoffen, BTEX, PAK, 

Naphtalin und BaP. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich eine Großteil der 

analysierten Belastungen aus den mobileren und besser wasserlöslichen Kohlen-

wasserstoffen mit einer Kettenlänge von C10 –C20 zusammensetzt. Für den 

Wirkungspfad Boden-Mensch ist keine Gefährdung zu konstatieren, da auch hier 

das Gelände vollständig versiegelt ist. Bei einer Nutzungsänderung ist eine Neu- 

bewertung vorzunehmen und ggfls. Sicherungsmaßnahmen im Bereich der 

Tankstelle zu ergreifen.  

Für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist zu konstatieren, dass die Schadstoff-

belastungen teilweise bis in den wassergesättigten Boden reichen und möglicher-

weise unterhalb der vorhandenen Tanks noch größere Belastungen vorliegen. Zur 

weiteren Erkundung wird gutachterlicherseits eine Grundwasseruntersuchung 

empfohlen. Die Untere Bodenschutzbehörde wird weitere Ermittlungen durchführen.  

Ergebnisse Enneper Straße 83: 

Es liegen Untersuchungen zu dem betreffenden Grundstück aus früheren Jahren 

vor; es besteht kein Handlungsbedarf.  

 

2.1.4 Schutzgut „Wasser“ 

2.1.4.1 Oberflächengewässer 

An der westlichen Plangebietsgrenze fließt der Asker Bach, der in nördliche 

Richtung in die Ennepe entwässert. Innerhalb des Plangebietes verläuft der Bach 

teilweise verrohrt. Angaben zu Gewässergüte, Belastung und Struktur des 

Gewässer liegen nicht vor (Fachinformationssystem ELWAS MKULNV 2014).  

In dem westlichen Plangebiet verläuft der Asker Bach teilweise verrohrt und teils 

offen. Im Bebauungsplan erfolgt die Kennzeichnung eines ab Böschungsoberkante 

5 m breiten Gewässerrandstreifens entlang des Asker Baches. Es wurde der 

Hinweis aufgenommen, dass bei Maßnahmen am Gewässer und des Uferrand-

streifens das Merkblatt zum Schutz von öffentlichen Kanälen und zugehörigen 

Sonderbauwerken des WBH, das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und das Landes-

wassergesetz (LWG) in den aktuellen Fassungen zu beachten sind.  
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2.1.4.2 Grundwasser 

Gemäß BORCHERT INGENIEURE (2016) wird sich erfahrungsgemäß in Tiefenlagen 

zwischen 2,50 und 4,0 m ein oberflächennaher Grundwasserspiegel ausbilden, der 

in Richtung Ennepe entwässert. Aufgrund der hohen Versiegelungsrate innerhalb 

des Plangebietes ist die Grundwasserneubildungsrate als äußerst gering 

einzustufen.   

Gemäß den vorliegenden Analyseergebnissen der gewonnenen Bodenproben 

besteht in Teilen des Plangebietes eine Gefährdung des Grundwassers durch 

Schadstoffbelastungen im Boden. Konkrete Angaben zu Grundwasserbelastungen 

liegen derzeit nicht vor, weitere Untersuchungen durch die Einrichtung von Grund-

wassermessstellen sind gutachterlicherseits empfohlen worden.  

 

2.1.5 Schutzgut „Klima / Luft“ 

2.1.5.1 Klima 

Die Synthetische Klimafunktionskarte (STADT HAGEN o. J.) stellt für das B-Plan-

Gebiet überwiegend Gewerbe- und Industriegebiet-Klima dar, welches durch starke 

Emittenten, Lärm- und Staubbelastungen charakterisiert ist. Die hohe Flächen-

versiegelungsrate führt zu starken Aufheizungen, das Windfeld ist durch die 

vorhandenen hohen Gebäude verändert. Insgesamt herrscht ein belastendes 

Mikroklima vor; es gelten folgende Planungshinweise (STADT HAGEN o. J.): 

 Freihalten von Belüftungsbahnen,  

 Entsiegelung und Begrünung von Freiflächen,  

 Immissionsschutzpflanzungen insbesondere im Übergangsbereich zu angren-

zender Wohnnutzung, 

 Reduzierung des Verkehrs. 

Untergeordnet ist in den Bereichen des Bebauungsplanes, die nördlich der 

Enneper Straße liegen, auch Siedlungsklima ausgeprägt. Aufgrund der locker 

bebauten und gut durchgrünten Wohnsiedlungen prägen sich nur schwache 

Wärmeinseln aus, der Luftaustausch ist ausreichend und die Bioklimate sind als gut 

einzustufen.  

Dennoch wird der gesamte Geltungsbereich dem Lastraum der überwiegend dicht 

bebauten Wohn- und Mischgebiete zugeordnet. Als Planungshinweise sind 

genannt:  

 Erhöhung des Vegetationsanteils im Straßenraum 

 Schaffung weiterer Ausgleichsräume 

 Blockinnenhofentkernung, Entsiegelung und Begrünung.  

 Reduktion der Emissionen und des Versiegelungsgrades.  
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2.1.5.2 Luftqualität 

Luftverunreinigende Stoffe können als Partikel (z. B. Staub), Gase (z. B. Stickstoff-

dioxid) oder Gerüche auftreten. Unabhängig von der großräumigen, durch gebiets-

externe Emissionsquellen verursachten Hintergrundbelastung eines Raumes kann 

es durch lokale Emittenten (Gewerbe-, Kleinfeuerungsanlagen, Kfz-Verkehr) zu 

Erhöhungen der Grundbelastung kommen.  

Nach Richtlinie 2008/50/EG des europäischen Parlamentes und des Rates vom 

21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa bestehen zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub (39. 

BImSchV).  

Gemäß Luftreinhalteplan der STADT HAGEN (2008) wird dieser Grenzwert im Bereich 

des ehemaligen Brandtwerkes an der Enneper Straße im Jahr 2006 überschritten 

(57 g/m3) und gemäß der im Luftreinhalteplan vorgenommenen Prognose für das 

Jahr 2010 ebenfalls nicht eingehalten werden (49 g/m3). Dementsprechend 

formuliert der Luftreinhalteplan eine konkrete Maßnahme für diesen Bereich. Diese 

besteht in einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h auf der Enneper Straße 

im betreffenden Bereich (STADT HAGEN 2008). Darüber hinaus sind für das gesamte 

Hagener Stadtgebiet eine Vielzahl von Maßnahmen formuliert worden (s. dazu 

STADT HAGEN 2008). 

An der Enneper Straße besteht auf Höhe des ehemaligen Brandtgeländes eine 

Messstelle des LANUV. Die Messwerte für Stickstoffdioxid zeigen in den letzten 

Jahren kontinuierliche Abnahmen:  

Tab. 2: Messdaten Enneper Straße (ANECO 2016) 

Jahr Einheit Stickstoffdioxid 

2009 g/m
3
 45 

2010 g/m
3
 45 

2011 g/m
3
 43 

2012 g/m
3
 40 

2013 g/m
3
 40 

2014 g/m
3
 36 

2015 g/m
3
 35 

 

Die Werte der Feinstaubbelastung zeigen im betreffenden Bereich an der Enneper 

Straße im Jahr 2006 eine Unterschreitung des Grenzwertes (28 g/m3), und auch für 

das Prognosejahr 2010 des Luftreinhalteplans zeichnet sich keine Überschreitung ab 

(27 g/m3). Auch die Anzahl der Tagesmittelwerte, die den Grenzwert von 50 g/m3 

unterschreiten, liegt unterhalb der in der Richtlinie formulierten Schwelle von 35 

Tagen (30 Tage 2006 – 25 Tage 2010) (BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG 2009).  

Die gemessenen Belastungen gehen vor allem auf die Verkehrsbelastung in der 

unmittelbaren Umgebung des Plangebietes zurück. Die Planungsgruppe MWM hat 
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eine Verkehrsbelastung von rund 12.000 KFZ/24h3 in beiden Richtungen auf der 

Enneper Straße ermittelt, wobei der LKW-Anteil etwa zwischen 5 und 6% liegt. 

2.1.6 Schutzgut „Landschaft“ (Ortsbild) 

Der Geltungsbereich des B-Planes ist vor allem geprägt durch die vorhandenen 

großflächigen Gewerbebetriebe bzw. durch die vorhandene gewerbliche Bebauung. 

Darüber hinaus kommen jedoch auch mehrgeschossige Gebäude vor, die im Erd-

geschoss gewerblich genutzt werden und in den oberen Etagen mit Wohnungen 

ausgestattet sind. Zudem ist an der Enneper Straße ein großflächiger Einzelhandel 

vertreten. Insgesamt ist der Geltungsbereich aus städtebaulicher Sicht als sehr 

heterogen einzustufen. Mit dem denkmalgeschützten Gebäude, Mosaiken und dem 

alten Fachwerkhaus (s. dazu auch Kap. 2.1.7) sind Elemente vorhanden, die das 

Stadtbild schon seit langer Zeit prägen und für die Stadtgeschichte von Bedeutung 

sind. Die in den 1930er Jahren errichteten Gebäude mit den straßenseitigen Back-

steinfassaden der Firma Brandt repräsentierten über Jahrzehnte einen der größten 

Arbeitgeber in Hagen. Der fortschreitende Verfall der Brandt-Gebäude, die not-

wendigen Sicherungsmaßnahmen an den straßenseitigen Fenstern sowie Grafittis 

an den Gebäuden und Brücken wirken sich im derzeitigen Zustand jedoch belastend 

auf das Stadtbild aus. 

 

Abb. 7: Einzelhandel an der Enneper Straße  

                                                
3
 Wert der Verkehrszählung; von MWM angesetzter Prognosewert liegt bei 14.600 Kfz/d 



-
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Abb. 8: Gewerbliche Bebauung an der Enneper Straße  

 

 

Abb. 9: Ehemaliges "Brandt-Gebäude" südlich der Enneper Straße mit teilweise verbretterten 
Fenstern  
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2.1.7 Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“ 

2.1.7.1 Kulturgüter 

Folgende Baudenkmäler liegen innerhalb des Geltungsbereiches: 

 Fassade sowie der größte Teil des Produktionsgebäudes von Brandt direkt 

an der B7  

 Mosaike an den Stirnfassaden der Gebäude Enneper Straße 122 und 128 

 Fachwerkhaus Enneper Straße 87 

 

Abb. 10: Mosaik an der Stirnwand des Gebäudes Enneper Straße 128 

2.1.7.2 Sonstige Sachgüter 

Derzeit  liegen keine Angaben zu sonstigen Sachgütern vor.  
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2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“) 

Das Vorhaben dient der städtebaulichen Steuerung im Hinblick auf die Ansiedlung 

von großflächigem Einzelhandel im Stadtgebiet von Hagen bzw. der Stärkung und 

Sicherung des Zentralen Versorgungsbereiches Westerbauer unter Vermeidung von 

negativen Auswirkungen auf das angrenzende Stadtzentrum Haspe. Unterbleibt die 

städtebauliche Steuerung an dieser Stelle und in den übrigen – mit der Planung in 

Verbindung stehenden - Geltungsbereichen (B-Pläne Nr. 20/77 und 6/14) sind 

negative Auswirkungen in Form von sogenannten "Trading-down-Effekten" und den 

damit einhergehenden Belastungen der benachbarten Nutzungen und des Zentralen 

Versorgungsbereiches wahrscheinlich. Zudem ist die städtebauliche Steuerung 

dieser drei Bebauungspläne erklärte Bedingung für die entsprechende Entwicklung 

der Betriebsflächen von Brandt nördlich der Enneper Straße (vorhabenbezogener  

B-Plan Nr. 3/14), so dass bei Nichtumsetzung des Vorhabens auch die Entwicklung 

dieser Brachfläche in Frage gestellt wäre.  

 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung - Beschreibung der voraussicht-
lichen Umweltauswirkungen 

2.3.1 Methodische Grundlagen und Bewertungsmaßstäbe 

Gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB muss der Umweltbericht eine Beschreibung 

und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung ermittelt wurden, 

enthalten. Ein zentrales Element der Umweltprüfung ist demzufolge die Ermittlung 

und Beschreibung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen (Auswirkungsprog-

nose). Bei der Ermittlung von Umweltauswirkungen werden i. d. R. bau-, anlage- und 

nutzungsbedingte Primärwirkungen und die durch sie ggf. verursachten Folgewir-

kungen unterschieden.  

Da es sich bei der vorliegenden Planung um einen Ausschluss von künftigen 

Nutzungen in einem bereits bebauten Bereich handelt, sind nur für den Fall eines 

Abrisses, Umbaus bzw. Neubaus des Gebäudebestands baubedingte Auswirkungen 

gegeben.  

Im Rahmen der Wirkungsprognose wird eingeschätzt, ob erheblich negative Um-

weltauswirkungen zu erwarten sind, die aus umweltfachlicher Sicht in der plane-

rischen Abwägung mit besonderem Gewicht behandelt werden müssen, oder ob 

keine bis höchstens geringe, abwägungsunerhebliche negative Umweltauswirkun-

gen zu erwarten sind. Dabei werden die planungsrelevanten Ziele des Umwelt-

schutzes (vgl. Tab. 1) und ggf. weitere Bewertungsmaßstäbe zugrunde gelegt. 

Fehlen hinreichend konkrete Maßstäbe, werden die Auswirkungen mit Hilfe von 

gutachterlichen Erfahrungsgrundsätzen und Analogieschlüssen verbal-argumentativ 

beurteilt. 
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2.3.2 Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.3.2.1 Schutzgut „Menschen“ 

Bau- und anlagebedingt sind keine Belastungen zu erwarten, da sich aus der 

geplanten Einschränkung von Nutzungsarten nicht zwangsläufig bauliche Maß-

nahmen ergeben. Für den Fall, dass alte Gebäude abgerissen und neue Gebäude 

errichtet werden sollen, sind temporäre Lärm- und Schadstoffemissionen, Er-

schütterungen und die Entwicklung von Stäuben möglich. Aufgrund des temporären 

Charakters der Maßnahmen ist nicht von erheblichen Auswirkungen auszugehen.  

Durch - potenziell mögliche - baubedingte Entsiegelungsmaßnahmen ist der 

Aufschluss von Altlasten und damit einhergehend eine Belastung der menschlichen 

Gesundheit über den Wirkungspfad Boden-Mensch möglich. Unter der Prämisse, 

dass Umbaumaßnahmen im Bereich von belasteten Flächen fachgutachterlich 

begleitet werden und eine fachgerechte Sanierung der belasteten Böden erfolgt, 

ergeben sich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen.  

Im Hinblick auf die akustische Belastung des Plangebietes ist nicht von einer 

Änderung der Verkehrsmengen infolge des Vorhabens auszugehen (STADT HAGEN 

2016). Gleichwohl ergibt sich nutzungsbedingt eine Erhöhung der Verkehrsmengen 

im Bereich der Enneper Straße durch den benachbarten B-Plan Nr. 3/14; die 

zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse für sämtliche mit der Planung in 

Verbindung stehende Bebauungspläne (ANECO 2016b) ergibt jedoch, dass für den 

Planfall 2020 sowohl die Grenzwerte für Stickstoffdioxid als auch die Grenzwerte für 

Feinstaub der 39. BImSchV eingehalten werden (prognostiziert: 38,8 g/m3  

Stickstoffdioxid und 23,6 g/m3 Feinstaub). 

Im Hinblick auf die Nähe des geplanten Vorhabens zu einem Betrieb, welcher den 

erweiterten Pflichten der Störfallverordnung unterliegt (Verzinkerei Voigt & 

Schweitzer), kommt das „Gutachten zu den Folgen der Nachbarschaft von 

bestehender Feuerverzinkerei mit Pflichten gem. Störfallverordnung und einem 

vorgesehenen Standort von Stätten mit Publikumsverkehr und erhöhter 

Personendichte“ (DEKRA 2017) zu dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte für die 

akut gefährliche Wirkung eines Störfalls auf das Plangebiet bestehen. Insbesondere 

kann ein Störfall durch die Ausbreitung von aus Zinkchlorid ausgetriebenem 

Chlorwasserstoff sicher ausgeschlossen werden. Ein Abstandswert aufgrund 

luftgetragener Schadstoffe sowie Brand- und Explosionsgefahren liegt demnach 

nicht vor. 

Erhebliche, aus einem Störfall resultierende Beeinträchtigungen der menschlichen 

Gesundheit sind demnach nicht zu prognostizieren. 

2.3.2.2 Schutzgut „Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt“ 

Derzeit sind bau-, anlage- und/ oder nutzungsbedingte Auswirkungen auf das 

Schutzgut nicht erkennbar. Durch die Planung ergeben sich nicht zwingend bauliche 

Änderungen innerhalb des Plangebietes. Falls bauliche Maßnahmen erforderlich 
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werden, ist im Rahmen von Abriss- und Baugenehmigungen zu prüfen, ob planungs-

relevante Arten betroffen sein könnten.  

Das Maß der baulichen Nutzung bzw. die Versiegelungsrate ist bereits im derzeitigen 

Zustand sehr hoch, potenzielle „neue“ Baumaßnahmen betreffen vor allem bereits 

bebaute bzw. versiegelte Flächen, so dass keine erheblichen Auswirkungen in Form 

von Vegetationsverlusten zu prognostizieren sind.  

2.3.2.3 Schutzgut „Boden“ 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind zahlreiche Altlasten nachgewiesen, in einigen 

– derzeit versiegelten Bereichen – besteht im Falle von Baumaßnahmen das Risiko 

des Aufschlusses von Altlasten und die Verschleppung von belasteten Böden sowie 

Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit und möglicherweise auch des 

Grundwassers. Durch weitergehende Untersuchungen sowie eine entsprechende 

fachgutachterliche Begleitung bei Baumaßnahmen in den betroffenen Bereichen 

sind erhebliche Umweltauswirkungen zu vermeiden.  

Anlagebedingt besteht bereits eine hohe Versiegelungsrate innerhalb des 

Plangebietes durch die weitläufige gewerbliche Bebauung; so dass keine 

erheblichen Umweltauswirkungen durch Neuversiegelungen von unversiegelten 

und/ oder schutzwürdigen Böden gegeben sind.  

Nutzungsbedingte Auswirkungen ergeben sich nicht.  

2.3.2.4 Schutzgut „Wasser“ 

Baubedingt besteht das potenzielle Risiko von weiteren Schadstoffeinträgen in das 

Grundwasser durch die vorhandenen Altlasten. Durch weitere Untersuchungen sind 

die Umfänge des bereits heute vermuteten Schadstoffeintrages zu bestimmen und 

entsprechende Sanierungskonzepte zu erarbeiten. Baumaßnahmen in den 

belasteten Bereichen sind fachgutachterlich zu begleiten, um weitere 

Schadstoffeinträge zu vermeiden.  

Da das Maß der baulichen Nutzung weitgehend unverändert bleiben wird, ergeben 

sich keine anlagebedingten Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate. 

Nutzungsbedingte Auswirkungen ergeben sich ebenfalls nicht.  

Oberflächengewässer sind durch das Vorhaben nicht betroffen, der Asker Bach 

bleibt unverändert erhalten.  

2.3.2.5 Schutzgut „Klima/Luft“ 

Potenzielle lufthygienische Belastungen ergeben sich im Zuge von Abriss- bzw. 

Baumaßnahmen, die aufgrund ihres temporären Charakters nicht als erhebliche 

Auswirkung eingestuft werden. Zudem ist im Zuge der Abbruchmaßnahmen mit der 

Entwicklung von Stäuben zu rechnen, die durch entsprechende Maßnahmen 

gemindert werden können (Befeuchtung bei entsprechenden Wetterlagen etc.). 
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Anlagebedingt ist eine Beibehaltung des Status Quo zu prognostizieren, die 

mikroklimatischen Verhältnisse (Gewerbe- und Industriegebiet-Klima) werden keine 

wesentliche Änderung erfahren. Nutzungsbedingt ergeben sich keine grenzwert-

überschreitenden lufthygienischen Verhältnisse. Die zusammenfassende Be-

trachtung der Ergebnisse für sämtliche mit der Planung in Verbindung stehende 

Bebauungspläne (ANECO 2016b), zeigt für den Planfall 2020 eine Einhaltung der 

Grenzwerte der 39. BImSchV sowohl für Stickstoffdioxid als auch für Feinstaub 

(prognostiziert: 38,8 g/m3   Stickstoffdioxid und 23,6 g/m3 Feinstaub). 

2.3.2.6 Schutzgut „Landschaft“ (Ortsbild) 

Eine wesentliche Änderung des Ortsbildes ergibt sich nicht; erheblich nachteilige 

bau-, anlage- und/ oder nutzungsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut sind 

nicht gegeben.  

2.3.2.7 Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“ 

Die im Plangebiet vorhandenen geschützten Baudenkmäler bleiben unverändert 

erhalten, erhebliche negative Auswirkungen ergeben sich nicht.  

2.3.2.8 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Auswirkungen des Vorhabens werden hinsichtlich der Schwere und ihrer Erheb-

lichkeit überprüft. Kriterien für die Bestimmung der Erheblichkeit von Umweltauswir-

kungen sind dabei u. a. ihre Merkmale insbesondere in Bezug auf die Wahrschein-

lichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit, den kumulativen und grenzüber-

schreitenden Charakter, die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 

sowie den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen. Die Wirkungen 

auf die Schutzgüter können sowohl positiv als auch negativ sein und werden 5-stufig 

bewertet:  

 + besonders positive Wirkungen (+) leicht positive Wirkungen 

o keine, vernachlässigbare oder neutrale Wirkungen (-)  leicht negative Wirkungen 

- besonders negative Wirkungen 

Die Einschätzung der Erheblichkeit erfolgt 2-stufig:  

X voraussichtlich erhebliche negative Umweltwirkungen zu erwarten 

O voraussichtlich keine erheblichen negativen Umweltwirkungen zu erwarten 
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Tab. 3: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

Schutzgüter, 
Funktionen 

Umweltauswirkungen 
Wir- 
kung 

Erhbl.- 
keit 

Menschen 

 
Bau- und anlagebedingt 
keine Auswirkungen zu erwarten 

o O 

 nutzungsbedingt,  
gemäß der zusammenfassenden Betrachtung aller B-Pläne 
für die Änderung des ZVB Westerbauer sind keine 
grenzwertüberschreitenden  Verhältnisse im Hinblick auf die 
Lufthygiene zu erwarten (ANECO 2016b) 

keine vorhabenbedingte Zunahme der Verkehrsmengen und 
der damit einher gehenden Lärmbelastung  

Es bestehen keine erheblich negativen Auswirkungen durch 
den vorhandenen Störfallbetrieb 

o O 

Gesamtbewertung  
keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen   O 

Pflanzen/ Tiere/ biologische Vielfalt 

Pflanzen / Biotoptypen bau- , anlage- und nutzungsbedingt 
bauliche Maßnahmen betreffen insbesondere bereits 
bebaute bzw. versiegelte Flächen, keine erheblichen 
Auswirkungen durch Vegetationsverluste zu erwarten 

o O 

Tiere/ 
planungsrelevante 
Arten 

bau- , anlage- und nutzungsbedingt 
derzeit keine Betroffenheit erkennbar, falls bauliche 
Maßnahmen erforderlich werden, sind die 
artenschutzrechtlichen Belange im Zuge der Abriss- und 
Baugenehmigungen zu prüfen 

o O 

Biologische Vielfalt bau-, anlagebedingt und nutzungsbedingt 
keine relevanten Auswirkungen auf die biologische Vielfalt  

o O 

Gesamtbewertung  keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen   O 

Boden 

Boden baubedingt 
fachgutachterliche Begleitung und fachgerechte Ausführung 
von Bau- bzw. Entsiegelungsmaßnahmen im Bereich von 
belasteten Flächen 

o O 

 anlagebedingt 
keine Neuversiegelung von unversiegelten und/ oder 
schutzwürdigen Böden  

o O 

 
nutzungsbedingt 
keine Auswirkungen 

o O 

Gesamtbewertung  

„Boden“ 
keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen   O 
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Tab. 3: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen (Fort.) 

Schutzgüter, 
Funktionen 

Umweltauswirkungen 
Wir- 
kung 

Erhbl.- 
keit 

Wasser 

 bau- , anlage- und nutzungsbedingt 
potenzielles Risiko des weiteren Schadstoffeintrages in das 
Grundwasser durch bauliche Eingriffe in die bestehenden 
Altlasten, fachgutachterliche Begleitung von baulichen 
Eingriffen auf den belasteten Flächen 

Maß der baulichen Nutzung wird beibehalten – keine 
Auswirkung auf die Grundwasserneubildungsrate 

o O 

Gesamtbewertung  

„Wasser“ 
keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen   O 

Klima/ Luft 

 Bau-, anlagebedingt 
keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten 

o O 

 nutzungsbedingt 
gemäß der zusammenfassenden Betrachtung aller B-Pläne 
für die Änderung des ZVB Westerbauer sind keine 
grenzwertüberschreitenden  Verhältnisse im Hinblick auf die 
Lufthygiene zu erwarten (ANECO 2016b) 

o O 

Gesamtbewertung 
„Klima/ 
Lufthygiene“ 

keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen   O 

Ortsbild (Landschaftsbild) 

 bau- , anlage- und nutzungsbedingt 
keine negativen Auswirkung zu erwarten, ortsbildprägende 
und denkmalgeschützte Gebäude und Fassaden werden 
erhalten 

o O 

Gesamtbewertung 
„Ortsbild“ keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen  O 

Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter denkmalgeschützte Gebäude und Fassaden werden 
erhalten 

o O 

Sachgüter 

keine Betroffenheit von sonstigen Sachgütern   o O 

Gesamtbewertung 
„Kultur- und 
Sachgüter“ 

keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen  O 
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3 Aufzeigen der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verminderung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

3.1 Darstellung anderweitig geprüfter Lösungsmöglichkeiten 

Angaben zu anderweitig geprüften Lösungsmöglichkeiten liegen nicht vor.  

3.2 Vermeidung und Verminderung/ weiterer 
Untersuchungsbedarf 

Das Vorhaben kann zu Beeinträchtigungen führen, die durch die nachfolgend 

formulierten, allgemeinen Maßnahmen gemindert bzw. vermieden werden können: 

 

 im Bereich der Tankstelle 9.61-497 sind derzeit keine weiteren 

Untersuchungen erforderlich, sondern erst, wenn Nutzungsänderungen oder 

Bebauungen anliegen.  

 Grundwasseruntersuchungen sind im Bereich der Brandtfläche erforderlich 

 fachgutachterliche Begleitung von Eingriffen in Böden oder 

Entsiegelungsmaßnahmen im Bereich der belasteten Flächen, insbesondere 

westlich an Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-708 Bölling & Co GmbH 

angrenzenden Flächen (Enneper Straße 141a), Altlastenverdachtsfläche Nr. 

9.61-497 ehemalige Tankstelle, und Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-496 

ehemalige Tankstelle, Enneper Straße 106/108 

 Grundwasseruntersuchungen im Bereich der Altlastenverdachtsfläche Nr. 

9.61-496 ehemalige Tankstelle, Enneper Straße 106/108 

 Staubmindernde Maßnahmen insbesondere bei den Abrissmaßnahmen 

 bei Nutzungsänderungen der Industriebrachen ist der Immissionsschutz 

durch Vorlage einer Lärmimmissionsprognose nachzuweisen, ggfls. unter 

Einbeziehung bereits bestehender Anlagen im Geltungsbereich 

angrenzender Bebauungspläne 
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4 Zusätzliche Angaben  

4.1 Methodische Merkmale 

4.1.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten 

Verfahren bei der Umweltprüfung  

Die Umweltauswirkungen wurden anhand vorliegender Daten sowie eigener Unter-

suchungen im Gelände umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet. 

Die Bewertung der Schutzgüter im Ist-Zustand sowie die Beschreibung der Umwelt-

auswirkungen erfolgt verbal-argumentativ, die Darstellung der zusammenfassenden 

Bewertung mit Hilfe einer Matrix in tabellarischer Form. 

Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden zudem die Untersuchungen zur 

Luftgüte im Rahmen der Neuaufstellung der Bebauungspläne Nr. 6/14 und 9/13 

(ANECO 2016) und die zusammenfassende Betrachtung der B-Pläne Nr. 3/14, 

20/77, 9/13 und 6/14 ausgewertet (ANECO 2016b). Darüber hinaus lag für die 

Erstellung des Umweltberichtes die Altlastenverdachtsflächenuntersuchung und 

Gefährdungsabschätzung für den B-Plan 9/13 des INGENIEURBÜROS BORCHERT 

(2016) vor. Weiterhin wurde das Gutachten zum vorhandenen Störfallbetrieb der 

Feuerverzinkerei herangezogen (DEKRA 2017).  

4.1.2 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 

Angaben aufgetreten sind  

Bei der Zusammenstellung der Angaben traten keine nennenswerten Schwierig-

keiten auf. 

4.2 Geplante Maßnahmen des Monitorings 

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 

Durchführung der Bauleitplanung eintreten, von der Stadt als Träger der Bau-

leitplanung zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Aus-

wirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur 

Abhilfe zu ergreifen. Zu diesem Zweck sind die genannten Maßnahmen sowie die 

Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB zu nutzen. Sofern sich nach 

Inkrafttreten des Bauleitplanes Erkenntnisse über erhebliche Umweltauswirkungen 

ergeben, deren Überwachung externen Behörden obliegt, sind diese Behörden 

gemäß § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Stadt entsprechend zu unterrichten. 

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse des Umweltberichtes 

Anlass für die Planung ist die geplante Entwicklung des Betriebsgeländes der 

ehemaligen Firma Zwieback Brandt nördlich der Enneper Straße außerhalb des 

Plangebietes. Hier soll eine Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel mit einer 

Verkaufsfläche von rund 4.550 m2 erfolgen (vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 

3/14 "Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße – Zwieback Brandt"). 

Voraussetzung dafür ist die Modifizierung der Abgrenzung des zentralen 
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Versorgungsbereiches Westerbauer (ZVB) gemäß der am 17.03.2016 vom Rat der 

Stadt Hagen beschlossenen Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes. Unter 

anderen sollen der im Plangebiet ansässige Lebensmitteldiscounter Aldi und ein 

Vollsortimenter (außerhalb des Plangebietes) auf das ehemalige Brandtgelände 

verlagert werden. Unter der Voraussetzung, dass der Investor sicherstellt, dass trotz 

Bestandsschutz kein innenstadtrelevanter großflächiger Einzelhandel in die Alt-

standorte von Kaufpark und Aldi folgt, wurde vom Rat der Stadt Hagen in der 

Sitzung am 27.03.2014 die Einleitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nr. 3/14 "Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße – Zwieback Brandt" 

beschlossen. Gemäß einer vorliegenden Verträglichkeitsuntersuchung des Büros 

BBE Handelsberatung wird das Stadtzentrum Haspe durch die Planung auf dem 

Brandt-Areal nicht beeinträchtigt (STADT HAGEN 2016). 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um die Steuerung bestimmter Nutzungs-

arten, nicht aber um konkrete bauliche Maßnahmen. Vorhabenbedingt ergeben sich 

keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für die Schutzgüter. Bezüglich des 

Artenschutzes ist darauf hinzuweisen, dass – falls neue Bebauung errichtet werden 

sollte – die Artenschutzbelange im Zuge der Abriss- und Baugenehmigung zu 

prüfen sind. Hinsichtlich des Störfallbetriebes der Feuerverzinkerei kann ein Störfall 

sicher ausgeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

Essen, 28.06.2017 Bernd Fehrmann 

 (Dipl.-Ökol. Dipl.-Ing.) 
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Fachbereich Stadtentwicklung, -planung

und Bauordnung

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper Straße

von der Stadtgrenze bis zum Haus  Enneper Straße 79,

Sondergebiet Enneper Straße 91-95

 Drucksachen Nr.  0678 / 2017
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 Hagen, den 11.09.2014 
 
   
 
                                  

PROTOKOLL ZUR BÜRGERANHÖRUNG 
 
 

 
Teiländerung Nr. 98 –  Brandt-Nord –  
des Flächennutzungsplans der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 6/14 (660)- Mischgebiet Nordstraß e- 

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) – Misch- und Gewerbege biet südlich und 
nördlich der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis  zum Haus Enneper 
Str. 79, Sondergebiet Enneper Str. 91-95 
 
Bebauungsplan Nr. 20/77 (326) 1. Änderung Teil 1 un d Teil 2/1 2. Ände-
rung – Sanierung Haspe –Freizeit-, Sportanlage und Gewerbe- 
 
Bebauungsplan Nr. 24/77 (330) 2. Änderung – Sanieru ng Haspe- Gewer-
begebiet zwischen Kipperstraße und der Straße „An d er Kohlenbahn“ 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 8657) Misc h- und Sonder-
gebiet nördlich der Enneper Straße –Zwieback Brandt - 
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Enneper Str. 30  
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Mittwoch, den 10.09.2014 um 19.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  
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Hinweis: 
 
Die Bürgeranhörung wurde für alle sechs vorgenannte n Planverfahren durchge-
führt. Aufgrund der sehr frühen Öffentlichkeitbetei ligung und der zum jetzigen Zeit-
punkt noch zu beauftragenden Gutachten und fehlende n Planinhalte wurden zu-
nächst Übersichtspläne zu verschiedenen Themen ausg ehängt: 
 
Pläne von Frau Thieser: 

1. Gestaltungsplan 

2. Perspektive 

 

Pläne der Verwaltung: 

1. Flächennutzungsplan Teiländerung Nr. 98 Brandt-Nord-(Strukturstudie 02/2014) 

2. Übersichtsplan: Zielsetzung Standortverlagerung 

3. Übersichtsplan zu den geplanten Bebauungsplanverfahren 

4. Übersichtsplan: Stärken und Potentiale Westerbauer 

5. Übersichtsplan: räumliche Schwächen-städtebauliche Mängel 

6. Übersichtsplan: Entwicklungsziele Westerbauer 

 
 
Die Verwaltung wird durch folgende Mitarbeiter vert reten: 
 
Herr Grothe   Technischer Beigeordneter 
Herr Bleja    Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Frau David   Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Frau Jacobs   Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Frau Heidasch  Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Frau Köhler   Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
    (Protokollführerin) 
 
Außerdem: 
 
Herr Scholle   plan-lokal Dortmund ( Moderation) 
Frau Thieser   Projektleitung 
Herr Lehnerdt  BBE.Köln Handelsberatung 
Herr Herms   Investor 
 
 
Es erschienen ca. 180 Bürger. 
 
 
Herr Grothe eröffnet um 19.00 Uhr die Veranstaltung, begrüßt die anwesenden Bürge-
rinnen und Bürger, stellt den Investor, Herrn Herms, vor und erläutert den Zweck und 
die Rechtsgrundlage für die stattfindende Bürgeranhörung. Er verweist darauf, dass 
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dem vorliegende Nutzungskonzept für die Entwicklung der Brandt-Fläche vom Rat der 
Stadt Hagen im Jahr 2013 zugestimmt wurde. Das Hauptthema des Abends wird die 
Verträglichkeit des an dem Standort Brandt geplanten Einzelhandels sein.  
 
Herr Scholle übernimmt die Moderation und betont die Kerninhalte der Veranstaltung, 
nämlich Information und Diskussion zu den anstehenden Planverfahren für den Stadtteil 
Westerbauer. Er fordert die Anwesenden auf, die Gelegenheit zu nutzen, um Sorgen, Nöte 
und Anregungen zu äußern und gibt Infos zum Programmablauf. Anschließend stellt er die 
Referenten Herrn Grothe, Herrn Lehnerdt, Frau Thieser und Herrn Bleja vor. 
 
Herr Bleja erläutert anhand einer Power-Point-Präsentation die Rahmenbedingungen für 
die anstehenden Entwicklungen, nämlich die Ansiedlung von neuem Einzelhandel maß-
geblich durch die Verlagerung von Kaufpark und Aldi bei gleichzeitiger Verhinderung von 
zentrenschädlichem Einzelhandel in den Bestandsimmobilien. Er gibt eine Übersicht über 
die verschiedenen Planungsebenen. Neben der beim RVR beantragten Regionalplanän-
derung soll die Zugänglichkeit der Ennepe in Form eines Fuß- und Radweges innerhalb 
eines Grünzuges ermöglicht werden. Er berichtet von den zeitgleich laufenden Bebau-
ungsplanverfahren, deren Inhalte und Ziele er kurz erläutert. 
 
Frau Thieser stellt sich kurz vor und betont dass sie bereits seit 1999 die Immobilien auf 
dem Brandt-Areal und nun auch die Planungen des Investors betreut. Sie setzt die Prä-
sentation fort und erklärt die auf dem 32.000 qm großen Gelände vorgesehenen Nutzun-
gen: Einzelhandelsnutzungen, Bürogebäude mit der Zentrale der Fa. Brandt, Verwaltung 
und ein 7000 qm großes Gesundheitszentrum mit Ärzten, Heimbewohnern, Bistro im Erd-
geschoss, evtl. Apotheke, Orthopädie und ähnliche Nutzungen. Diese Planung folgt dem 
Beispiel des „PueD- Primärversorger unter einem Dach-“, einer Einrichtung der Fa. Iso-
med in Dortmund-Eving, die federführend für Wohnen im Stadtbezirk ist. Die verkehrliche 
Erschließung des Geländes erfolgt über die „Krefelder Straße“ und die „Westerbauerstra-
ße“. Die entstehende Freiflächen, die das bestehende Grün- und Radwegekonzept fortfüh-
ren, sollen für die Allgemeinheit frei zugänglich sein. Die dazu erforderlichen Abbruch-
maßnahmen der vorhandenen Gebäude umfassen ca. 220.000 cbm Material. Eine per-
spektivische Darstellung der geplanten Gebäude beendet die Power-Point-Präsentation.  
 
Herr Scholle bedankt sich für die Vorstellung und übergibt das Wort an Herrn Lehnerdt 
zum Thema Einzelhandelsanalyse. 
 
Herr Lehnerdt stellt sich vor und erläutert die von ihm erarbeitete Auswirkungsanalyse. Er 
präsentiert die projektierten Verkaufsflächen für die geplanten Einzelhandelsnutzungen auf 
der nördlichen Brandt-Fläche. Anhand einer Übersichtskarte ist das Einzugsgebiet des 
Planvorhabens mit den dort vorhandenen Einzelhandelsnutzungen dargestellt. Durch den 
Wettbewerb im Hasper Zentrum sind Neuansiedlungen nur bedingt möglich. Dabei spielen 
auch die Nutzungen auf der Gevelsberger Seite eine Rolle. Das Einzugsgebiet umfasst 
32.00 Einwohner aus Hagen und 8.000 Einwohner aus Gevelsberg. Ein Kaufkraftverlust 
wird sich für die Hasper City nur für die Bereiche Lebensmittel und Drogerieartikel erge-
ben, denn nur diese beiden Branchen sind von der Entwicklung in Westerbauer betroffen. 
Sein Fazit lautet: Das Brandgelände ist kein Ersatz für die Innenstadt. Hagen-Westerbauer 
übernimmt mit Gevelsberg-Vogelsang die Versorgungsfunktion der umliegenden Bevölke-
rung. Bei Aldi und Kaufpark handelt es sich um Standortverlagerungen mit geringfügigen 
Erweiterungen. Der geplante Drogeriemarkt wird für eine Wettbewerbsverschärfung sor-
gen. Die erforderlichen Investitionen in der Hasper City werden nicht durch das neue Ein-
kaufszentrum erschwert. Er beendet seinen Vortrag mit der Prognose, dass es nicht zu 
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einer Gefährdung der Nahversorgung kommen wird und das geplante Konzept keine ne-
gativen städtebaulichen Auswirkungen haben wird. 
 
Herr Scholle bedankt sich für die leichtgängige Präsentation. 
 
Um 19.50 Uhr beginnt eine Pause, in der die Bürger die Gelegenheit haben, sich anhand 
der ausgehängten Pläne zu informieren und die zur Verfügung gestellten Wortmeldezettel 
zu nutzen, um Bedenken und Anregungen gegenüber den Referenten zu äußern. 
 
Um 20.15 leitet Herr Scholle zur angekündigten Diskussion über, die zunächst auf der 
Grundlage der eingereichten Wortmeldezettel eröffnet wird. Aufgrund der Vielzahl der Zet-
tel werden die Inhalte themenbezogen zusammengefasst. 
 
Die Fragen und Diskussionsbeiträge der Bürger sind  in kursiv geschrieben. 
 
1 Bleiben die Gebäude und die Fassaden südlich der Enneper Straße weiterhin als Brache 
bestehen? Wird es eine Bushaltestelle vor dem Einkaufszentrum geben? Was ist mit der 
vorhandenen Wohnsituation?  

 
Herr Grothe: 
Die Gebäude südlich der Enneper Straße befinden sich in Privatbesitz. Die Verwaltung 
hat deshalb nur begrenzt  Möglichkeiten, dort regulierend einzugreifen. Dies ist z.B. bei 
Verkehrssicherungsmaßnahmen der Fall ( herunterfallende Gebäudeteile, ungesicherte 
Zugänge). 
 
Eine Bushaltestelle ist aktuell nicht vorgesehen. Es gibt allerdings ein Konzept zur Um-
gestaltung der Enneper Straße, so dass es eventuell noch zu einem Verlegen der Hal-
testelle kommen könnte. 
 
Die vorhandene Wohnsituation bleibt unangetastet. Die für die Errichtung des Einkaufs-
zentrums abzubrechenden Wohngebäude an der Enneper Straße werden von dem In-
vestor erworben, welcher mit den Mietern in Kontakt steht. 

  
2. Bleibt die Tempo 30 Zone und die dort befindliche Blitzanlage erhalten? 
 

Herr Grothe informiert darüber, dass dies aus Gründen der Feinstaubbelastung erhalten 
bleiben muss. Diese Situation ist aktuell auch Thema in der Bezirksvertretung Haspe. 

 
3. Welche Auswirkungen wird das Vorhaben auf der Brandt-Fläche auf den Einzelhandel 
und die Umsätze haben? Was ist mit der Nachfolge im Bestand? Welche Wirkungen wird 
es auf den Netto-Markt am Quambusch haben? Wird es eine Metzgerei und einen Verkauf 
von Südfrüchten geben? 
 

Herr Lehnerdt  
Der Ortskern Haspe leidet an Strukturschwächen. Die durch die Projektrealisierung her-
vorgerufenen Umsatzverlagerungen werden in erster Linie zu Lasten derjenigen Wettbe-
werber gehen, die eine vergleichbare Markt-positionierung und Angebotsausrichtung ha-
ben. 

 
Die Altstandorte von Kaufpark und Aldi sollen durch Fachmärkte mit nicht-zentren-   -
relevanten Sortimenten nachgenutzt werden. 
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Sowohl Südfrüchte, als auch Metzgereiprodukte werden von dem Vollsortimenter ge-
führt. 
 
Herr Bleja betont, dass der Netto- Markt an der Louise-Märcker-Straße nach der Aus-
wirkungsanalyse kaum spürbar von der Umverlagerung des Kaufparks und des Aldis 
betroffen werden. Er wird Entwicklungsmöglichkeiten unabhängig von den Entwicklun-
gen auf dem Brandt-Gelände suchen. 
 

4. Herr Vietmeier, Rechtsanwalt aus Münster und stellvertretend für die GWG anwesend, 
übt Kritik an den vorgetragenen Umsatzzahlen. Wie sind die Auswirkungen auf das Has-
per Zentrum, auch vor  dem Hintergrund von Internethandel und Demographie? 
 

Herr Lehnerdt erläutert, dass die Umsatzzahlen nicht automatisch in Abhängigkeit zur 
Verkaufsflächengröße zu sehen sind. Auch andere Faktoren wie Gesamtattraktivität des 
Standortes und Kaufkraftpotential im Einzugsgebiet spielen eine Rolle. 
 
Die Hasper Kunden werden ihren Stammgeschäften treu bleiben, eine Umorientierung 
ist eher bei den Gevelsberger Bürgern zu erwarten. 
 
Herr Bleja betont noch einmal den zukünftigen Ausschluss von zentrenschädlichen Sor- 
timenten an den Altstandorten von Aldi und Kaufpark. Auch für die neuen Standorte 
wird es Sortimentsbeschränkungen geben. 

 
Nach Aussage von Herrn Lehnerdt wird man sich mit den Auswirkungen von Internet-
handel und Demographie auseinandersetzen müssen. Für den Verbraucher wird der 
Wunsch, mit Menschen zu kommunizieren auch weiterhin wichtig sein. Deshalb sollte 
das Hasper Zentrum zukünftig mehr Erlebniswert bieten und fehlende Sortimente im 
Stadtbezirkszentrum aquirieren. 
 .   

5. Wie soll die Gebäudeanordnung auf der Brandtfläche aussehen? Was ist mit dem Ver-
kehrslärm? Wie wird mit dem Denkmalschutz umgegangen und was ist mit der Integration 
von Fuß-und Radweg? 
 

Frau Thieser erklärt, dass es sich bei der Planung um eine Gemeinschaftsproduktion  
unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes handelt. Weitere Details zum Denkmal- 
schutz werden mit der im Verfahren zu beteiligenden Unteren Denkmalschutzbehörde 
abgestimmt. Neben dem Wunsch der Brandtzentrale, die Verwaltung dort anzusiedeln, 
gab es für die Anordnung der Gebäude u.a. städtebauliche Gründe, die z.B. ein Öffnen 
der Stellplatzflächen zur Enneper Straße aus Gründen der Feinstaubminimierung vor-
sahen und, so Herr Grothe, eine Öffnung des Geländes für die Öffentlichkeit über die 
Krefelder Straße und die Westerbauerstraße. Die Zugänglichkeit zur Ennepe soll si-
chergestellt werden, analog dem „Ennepebogen“ im Gevelsberg. Die zum Abbruch vor-
gesehenen Wohnhäuser an der Enneper Straße wurden vom Investor erworben.   
 
Herr Bleja betont, dass die Planung für den Fuß- und Radweg steht und von der Unte-
ren Wasserbehörde geprüft wird. Es handelt sich um eine mosaikartige Ergänzung zu 
dem Weg auf dem ehemaligen „Gummi-Becker“-Areal. Auch wenn zurzeit bestehende 
Gebäude in Ufernähe die Realisierung erschweren, sollte an einer langfristigen Planung 
festgehalten werden, da sich Grundstücke erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit verän-
dern. 
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6. Wird anstelle des Brandlogos auch Fremdwerbung an den Brücken angebracht? Wie ist 
der zeitliche Ablauf für das Vorhaben? Was passiert, wenn das Projekt nicht realisiert 
wird?  
 

Herr Grothe erklärt, dass der Erhalt des Brandtlogos wünschenswert ist. Auch für die 
Brückengestaltung sind denkmalrechtliche Belange zu prüfen. Aufgrund der Abstim-
mungsprozesse und Genehmigungsverfahren auf unterschiedlichen Ebenen kann mit ei-
nem Baubeginn frühestens 2016 gerechnet werden. Es gilt, die einzelnen Verfahren 
rechtssicher durchzuführen. 
 
Herr Bleja informiert, dass es eine vertragliche Vereinbarung zur Umsetzungssicherheit 
gibt, die auch Konventionalstrafen enthält.  

 
7. Der beschriebene Abbruch von 220.000 cbm Material und die Entsorgung der Altlasten 
bedeuten Lärm- und Staubimmissionen für die Anwohner. Gibt es hierzu noch Informatio-
nen? 
 

Herr Grothe bietet an, dass zu gegebener Zeit eine weitere Bürgerinformation stattfinden 
kann, in welcher auch die Ergebnisse und Inhalte der zu beauftragenden Gutachten prä-
sentiert werden können.  
 

8. Warum soll auf dem Brandtgelände ein Gesundheitszentrum entstehen, obwohl im 
Hasper Kreisel ausreichend Ärzte und Apotheken vorhanden sind? Warum sollen Senio-
ren- und Behinderteneinrichtungen in nächster Nähe zu Vollsortimenter und Discounter 
angesiedelt werden? Mit der Planung des Torhauses wurde eine Aufwertung des Hasper 
Kreisels versprochen. Warum schadet man dem Kreisel jetzt? 

 
Herr Bleja verdeutlicht, dass das Gesundheitszentrum an diesem Standort auch ohne die 
Aufstellung des Bebauungsplans zulässig wäre. Ein Konkurrenzschutz kann dabei nicht 
gewährleistet werden. Frau Thieser erläutert noch einmal die Funktionsweise des „Pu-
eD“, die dem geplanten Konzept zugrunde liegt und erklärt, dass zurzeit eine genaue 
Flächennutzung noch nicht geklärt ist. Zielsetzung ist aber dabei u.a., angestammte Be-
wohner in ihrem Stadtteil zu belassen. Herr Bleja ergänzt, das das bald fertiggestellte 
Torhaus sehr wohl eine Aufwertung für den betreffenden Bereich bedeutet. 
 

Abschließend merkt Herr Grothe an, dass das vorgestellte Projekt vermutlich eine letzte 
Chance zur Aufwertung der Gewerbebrache bedeutet. Der Mix aus Gewerbe, Dienstleis-
tung und Einzelhandel ist dabei zu akzeptieren, da sich die geplanten Nutzungen auch 
wirtschaftlich tragen müssen. 
 
Herr Scholle bedankt sich bei den Anwesenden und beendet die Veranstaltung um 21.45 
Uhr. 
 
 
 
 
gez. Jutta Köhler 
Protokollführerin 
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98. Änderung des Flächennutzungsplans (Brandt Nord)

Bebauungsplan Nr. 9/13

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten weiterhin

etwa schon mit Schreiben vom 3.11.2016 Bedenken gegen den

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 Misch und Son-

dergebiet nördlich der Enneper Straße" vorgetragen haben.

Gegen den Entwurf der 98. Änderung des Flächennutzungs-

pians und gegen die Bekanntmachung ihrer Offenlage erheben

wir folgende Einwendungen. Die Ausfiihrungen unter 2.d) sind

zugleich Einwendungen gegen den derzeit offenliegenden

Entwurf des Bebauungsplans Nr. 9/13.

LV/h
BAUMEISTER
R E C H T S A N WA LT E

Prof. Dr. Martin Beckmann

Dr. Hans Vietmeier

Dr. Andreas Kersting

Dr. Hans-Joachim David, Notar

Andreas Kleefisch

Dr. Olaf Bischopink

Dr. Stefan Gesterkamp

Dr. Georg Hünnekens

Franz-Robert Bärtels

Dr. Joachim Hagmann

Dr. Andre Unland

Dr. Andre Herchen

Dr. Martin M. Arnold

Dr. Antje Wittmann

Dr. Jens Tobias Gruber

Dr. Frank Andexer

Dr. Bele Carolin Garthaus

Dr. Stefan Sieme

Dr. Tobias Schneider-Lasogga

Dr. Jens Reiermann

Stefan Schäperidaus

Dr. Jürgen Durynek

Alexander Wirth
Dr. Othmar E. Weinrejch
Dr. David Weghake

Dr. Benjamin Zorn

Dr. Petra C. Meyer

Dr. Daniel Thal

Dr. Silke Klinck

Baumeister Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB

Die Partnerschaftsgesellschaft und ihre
Partner sind im Partnerschaftsregister des

AG Essen eingetragen unter PR 2554.

Postfach 1308

48003 Münster

Königsstraße 51-53

Kettelerscher Hof

48143 Münster

Telefon 0251/48488-0

Telefax 025 1/48488-80

www.baumeister.org

muenster@baumeister.org

Aktenzeichen Be ite Sekretariat
1000/143V Dr. eti eier Frau Weiser

0251-48488-34



2

BAUMEISTER
R E C H T S A N WÄ LT E

1. Formelle Fehler

a) In den Hinweisen der Bekanntmachung heißt es, ein Antrag nach § 47 der VwGO sei unzu-

lässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im

Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten geltend ge-

macht werden können.

Mit diesem Hinweis wird der fehlerhafte Eindruck erweckt, gegen die Änderung des Flächen-

nutzungsplans könne später ein Normenkontrollantrag gestellt werden. Der Flächennutzungs-

plan ist allerdings keine Satzung mi Sinne von § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO und grundsätzlich

auch keine Rechtsnorm im materiellen Sinn (vergleiche hierzu BVerwG, Urteil vom

20.11.2003 - 4 CN 6.03 - Juris Rn. 27), vielmehr handelt es sich in aller Regel um einen bloß

vorbereitenden Plan. Eine unmittelbare Rechtswirkung nach außen und damit den Charakter

einer Rechtsnorm im materiellen Sirm hat das BVerwG den Darstellungen im Flächennut-

zungsplan nur insoweit zuerkannt, als sie die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 5. 3 BauGB

entfalten, also Konzentrationswirkung haben. Nur zur Aufhebung einer Konzentrationswir-

kung kann ein Flächennutzungsplan im Rahmen der Normenkontrolle angegriffen werden

(BVerwG, Urteil vorn 31.1.2013 - 4 CN 1.12 Juris Rn. 18, Beschluss vom 24.3.2015 - 4 BN

32.13 Juris Rn. 8). Der § 3 Abs. 2 5. 2 BauGB sieht daher von vornherein vor, dass der

Hinweis auf die Präklusion nur bei Aufstellung eines Bebauungsplans' zu erfolgen hat. Dies

hätte auch hier beachtet werden müssen, da die 98. Änderung keine Konzentrationszonen

ausweist.

Im Übrigen wird der Hinweis zur Präklusion von der Stadt Hagen immer noch mit der veralte-

ten und heute wohl nicht mehr zulässigen Formulierung ... unzulässig, soweit mit ihm Ein-

wendungen..." erteilt, statt mit der korrekten Formulierung der § 47 Abs. 2a VwGO, § 3

Abs. 2 S. 2 BauGB neuer Fassung:,,... unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen..."

(vgl. dazu bereits unsere Einwendung vom 3.11.2016 zum B-P]anNr. 3/14, 5. 2 f.).
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BAUMEISTER
RE C H T S A N WA LT E L

b) In der Benennung der bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen wird mit den

Positionen

- Geräuschirnmissionsgutachten zum Gewerbelärm im Hinblick auf die durch das erwartete

Verkehrsaufkommen entstehenden Auswirkungen flur die benachbarten Wohnnutzungen,

und

- Verkehrsgutachten zu den Auswirkungen der anzunehmenden, geänderten Verkehrsbelas-

tungen"

der falsche Eindruck erweckt, der Verkehrslärm im öffentlichen Verkehrsraum (insbesondere

auf der Enneper Straße) und seine planbedingten Änderungen seien gutachterlich untersucht

worden. Das Geräuschirnmissionsgutachten zum Gewerbeliurrn betrachtet nicht den öffentli-

chen Verkehrsraum, sondern nur den Fahrzeugverkehr auf dem Betriebsgelände, der Teil des

Gewerbelärms nach der TA Lärm ist. Der öffentliche Verkehrsraum wird dort (Gutachten

Buchholz vorn 223.2O16 Seite 21) nur im Hinblick auf die Nr. 7.4 TA Lärm angesprochen

mit der - zutreffenden und banalen - Aussage, dass der anlagenbezogene Verkehr keine Ver-

dopplung des Verkehrsaufkommens auf der Enneper Straße erwarten lässt. Dieses Gutachten

betrachtet im Übrigen nicht nur das Verkehrs"aufkommen auf dem Betriebsgelände, sondern

auch den Lärm in den Entladezonen und der technischen Anlagen auf den Gebäuden; auch

insoweit ist der Hinweis fehlerhaft.

Das angesprochene Verkehrsaufkommen betrachtet nicht die Auswirkungen" der geänderten

Verkehrsbelastungen in Bezug auf den Verkehrslärm, sondern nur die Belastung und Ver-

kehrsqualität der Kreuzungen und Einmündungen im Umfeld des Plangebietes.

2. Abwägungsfehler

2.1 Keine Ermittlung der Verkehrslärmbelastung

Welche Lärrnbelastungen an den Wohnhäusern entlang der Enneper Straße bis in den gesund-

heitsgef'hrdenden Bereich heute schon gegeben sind und wie sich diese durch die Planung
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verändert werden, ist im Rahmen der Planung nicht untersucht worden und ergibt sich auch

nicht aus dem Umweltbericht, obwohl dies eigentlich die gravierendste Umweltauswirkung

der Planung ist. Lediglich der Fußnote Nr. 2 auf Seite 14 des Umweltberichts ist zu entneh-

men, dass die Verkehrsbelastung auf der Enneper Straße planbedingt von rund 12.000 Fahr-

zeugen auf und 14.600 Fahrzeuge am Tag steigen wird. Im Text auf Seite 14 heißt es hierzu:

"Akustische Vorbelastungen resultieren auch aus dem Verkehr auf der Enneper Straße, ge-

naue Angaben liegen hierzu jedoch nicht vor." Zudem sind die Angaben zum bereits vorhari-

denen Verkehrsaufkommen widersprüchlich. Im Gutachten Buchholz, Seite 21, wird es mit

rund 15.000 Kfz, im Umweltbericht, Seite 14, mit 12.000 Kfz am Tag angegeben.

Dass die naheliegendste Umweltauswirkung der Planung nicht untersucht wurde, obwohl zu

beflirchten steht, dass der Verkehrslärm auf der Eimeper Straße, insbesondere im Bereich be-

nachbarter Kreuzungen, bereits heute im Bereich gesundheitsgefhrdender Auswirkungen

(70/60 dB am Tage) liegt, stellt einen massiven Abwägungsfehler dar.

2.2. Entwicklung auf dem Brandt Areal entspricht nicht aktuellem Siedlungsbedarf

Bereits in unserer Stellungnahme vom 3.11.2016 zum vorhabenbezogenen BebauungsplanNr.

3/14 hatten wir dargelegt, dass die ifir die Planung notwendige Änderung von GIB-Flächen in

ASB-Flächen angesichts des aktuellen Flächenbedarfs nicht zu vertreten ist. Diese Darlegung

gilt erst recht für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung:

Hagen kann auf GIB-Flächen nicht verzichten. Laut einem Zeitungsbericht in der Westfalen-

post vom 19.5.2015 können in Hagen nur noch 7 ha potentieller Gewerbeflächen sofort ver-

marktet werden. So schlecht stehe keine andere Großstadt und kein Kreis im Ruhrgebiet dar.

Im gesamten Ruhrgebiet sei die Zahl der potentiellen Gewerbeflächen, die in den kommenden

15 Jahren bebaut werden können, von 2013 auf 2014 um gut 7,5 % zurückgegangen. In Ha-

gen betrage der Rückgang dagegen gut 20 % und dies auf äußerst niedrigem Niveau. 2013
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standen noch 48 ha zur Verfügung, 2014 nur 38 ha. Im Kreis Unna seien es dagegen 258 ha

und in Dortmund 307 ha.

Auch die demographische Entwicklung in Hagen belegt einen Bedarf von Gewerbeflächen.

Laut dem Demografle-Bericht AG Ruhr, Bevölkerungsstruktur und -entwicklung 2008-2013

in ausgewählten Städten der Metropole Ruhr", 2015, Seite 50, hat Hagen als einzige der un-

tersuchten Großstädte in den Jahren 2008 - 2013 durchgängig ein negatives Wanderungssal-

do. Die Bevölkerung in Hagen ist von 217.000 im Jahr 1993 auf 190.000 im Jahre 2014 ge-

sunken. Laut einer Prognose des Statistischen Landesamtes von 2012 soll die Stadt bis 2030

weitere 27.800 Personen (14,7 %) verlieren. Die Menschen hält man aber nicht vor Ort, in-

dem man die ohnehin ausreichende Ausstattung mit Verkaufsflächen optimiert, sondern in-

dem man Arbeitsplätze für die gewerbliche Wirtschaft schafft.

Vorstehender Befund wird auch in den Unterlagen zur Regionaiplanänderung eingeräumt. In

der Drucksache Nr. 13/0191 vom 30.4.2015 wird unter .3. Regionalplanerische Bewertung"

ausgeführt, die Stadt Hagen verflige aktuell über einen Bedarf an ASB-Flächen von -5,4 ha"

(Anmerkung: ein Bedarf von minus 5,4 ha entspricht einer Überversorgung mit ASB-

Flächen). Demgegenüber stehe ein zusätzlicher GIB-Bedarf von 52,8 ha". Die vorgesehene

Siedlungsentwicklung entspricht demnach nicht dem aktuellen Siedlungsflächenbedarf der

Stadt Hagen.

2.3 Unvereinbarkeit mit angrenzendem Einzelhandel

Da der Flächennutzungsplanänderung hinsichtlich der Auswirkungen des neuen Einzelhan-

dels auf vorhandene zentrale Versorgungsbereiche die gleichen Unterlagen zu Grunde liegen

wie dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 3/14 und dieser Flächennutzungsplanänderung

gerade der Vorbereitung des Bebauungsplans 3/14 dient, ist aus unserer Stellungnahme vom

3.11.2016 zu wiederholen:

BAUMEISTER
RECHTSANWÄLTE
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a) Wesentliche Änderung der Planung

Im Rahmen der ursprünglichen Planung konnte einer Auswirkungsanalyse des Büros BBE

von Juni 2014 entnommen werden, dass das Planvorhaben auf dem Brandt-Areal nach der

damaligen Planung eine Gesarntverkaufsfläche von rund 4.550 m2 aufwies. Hiervon sollten

etwa 750 m2 auf das Sortiment Tierbedarf und rund 3.800 m2 auf die nahversorgungsrelevan-

ten Kernsortimente Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren entfallen.

In der Folge verwies der Investor in einer Bürgerinformationsveranstaltung am 10.09.2014 in

der Waldorfschule Haspe auf die zu dieser Zeit aktuelle Planung, nach der ein Kaufark mit

2.000 m2 Verkaufsfläche und ein Aldi mit 1.200 Verkaufsfläche entstehen sollten. Geplant

war ferner eine Gastronomie mit einer Fläche von 1000 m2 in der alten Werkshalle.

Demgegenüber zeigte die Konzeptplanung des Architekten Eicker vom 12.06.2015 flur das

Projekt der HD Investitions und Verwaltungs GmbH, Siegburg, Verkaufsflächen, die folgen-

de Märkte aufnehmen sollten:

Vollsortimenter Rewe VK 1.500 rn2

Getränke VK 600 m2 (Mietfläche Rewe plus Getränke: 3.100 m2)

Discounter Aldi VK 1.200 m2 (Mielfläche 1.550)

Drogerie VK 720 m2 (Mietfläche 870)

Option Fressnapf VK 700 m2 (Mietfläche 900)

EG Shops VK nicht beziffert (ca. 500 m2)

Die Fläche ifir Lebensmittel, Getränke, Drogerie belief sich somit auf 3.920 m2 Verkaufsflä-

che, hinzu kamen 700 m2 ifir Tiernal-irung und rd. 500 m2 ifir sonstige Shops.

Ausweislich der Aktualisierung der Auswirkungsanallyse von BBE von Mai 2016 (5. 5) waren

Verkaufsflächen ifir folgende Märkte vorgesehen:
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Lebensmittelsupermarkt VK 1.800 m2 (zzgl. 600 m2 Getränkemarkt)

Lebensmittediscounter VK 1.200 rn2

Drogeriemarkt VK 600 m2

Sonstige Einzelhandeisbetriebe (ein Apotheke, ein Optiker, alternativ einen Hörgeräteakusti-

ker) mit insgesamt rd. 300 m2 Verkaufsfläche.

Ausweislich der Bebauungsplanbegründung (5. 9) sollen nunmehr die in der Nähe des Plan-

standortes gelegenen Filialen von Kaufpark (Enneper Straße 91 - 95) und Aldi (Enneper Stra-

ße 9 in Hagen-Haspe) auf das Brandt-Gelände verlagert und marktgerecht vergrößert werden.

Die Verkaufsflächen des Lebensmittelsupermarktes sollen entsprechend der Zahlen der BBE

Auswirkungsanalyse künftig auf rund 2.400 m2 inkl. 600 m2 Getränkemarkt und des Lebens-

rnitteldiscounter auf rund 1.200 rn2 erweitert werden. Ein Drogeriefachmarkt soll angesiedelt

werden und eine Verkaufsfläche von 600 m2 aufweisen. Insgesamt soll damit eine Verkaufs-

fläche mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten von rund 4.200 m2 entstehen.

Ausweislich der Verwaltungsvorlage 611/2013 sah das dem Rat im Jahr 2013 vorgestellte

Konzept des Investors (planende Architektin Frau Thieser) vom 26.3.2013 ursprünglich eine

gemischte Nutzung von 2/3 Gewerbe (Gesundheitszentrum, Verwaltung Brandt, Gastrono-

mie, sonstige gewerbliche Nutzungen) und 1/3 Einzelhandel vor. Nach der aktuellen Planung

sind die Flächen für Gastronomie und .sonstige gewerbliche Nutzungen" allerdings weggefal-

len. Zudem ist derzeit nicht absehbar, dass das Gesundheitszentrum als solches genutzt wird.

Bisher stehen hierfür jedenfalls keine Mieter bereit. Insoweit hat sich das ursprünglich vorge-

sehene Nutzungsverhältnis zwischen Flächen für gewerbliche Nutzung und Flachen ifir Ein-

zelhandel umgekehrt. So sind nunmehr flur die Brandt-Verwaltung Flächen von lediglich

1.925 m2 vorgesehen, während flur den Einzelhandel Flächen von 4.500 m2 genutzt werden

sollen.
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Vorstehende Zahlen belegen, dass sich die Größe der geplanten Verkaufsflächen und somit

die Planung insgesamt wesentlich verändert haben. Insbesondere die Größe der Verkaufsflä-

che des Vollsortimenters hat sich gegenüber der ursprünglichen Planung wesentlich erhöht.

b) Zu erwartende Veränderungen der Verkaufsflächen im Nahversorgungszentrum

Laut der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts ffir die Stadt Hagen, dMA,

April 2015, 5. 101 ff beherbergt der Zentrale Versorgungsbereich Westerbauer derzeit 14

Einzelhandeisbetriebe mit einer Verkaufsfläche von 4.465 rn2. Sie realisieren einen Einzel-

handelsumsatz von 15,9 Millionen . Von den 4.465 in2 entfallen lediglich 2 Betriebe (Mö-

bel/Antiquitäten mit 420 m2 und bau- und gartenmarktrelevante Sortimente mit 150 in2) mit

zusammen 570 rn2 VK auf nichtzentrentypische Sortirnente, der Rest von 3.895 m2 auf zen-

trentypische Sortimente. Zur Einbeziehung des Brandt-Areals in den zentralen Versorgungs-

bereich äußert sich Cima distanziert: Ein seitens der BBE Handelsberatung erstelltes Verträg-

lichkeitsgutachten stütze diese Arrondierung. Cima vollziehe hier nur nachrichtlich eine Be-

schlusslage des Rates der Stadt Hagen.

Da die Handelsgutachter und die Stadt die Ausweisung des neuen Nahversorgungszentrums

davon abhängig machen, dass an den bisherigen Standorten des Kaufark und des Aldi zu-

künftig keine Nachfolgenutzung mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten

stattfindet, haben die Stadt und der Investor inzwischen Vereinbarungen geschlossen, wonach

an diesen beiden Standorten zukünftig - durch Grunddienstbarkeit abgesichert - kein Handel

mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der Hagener Sortimentsliste

stattfindet. Die Urnnutzung flur nichtzentrenrelevante Sortimente ist damit aber weiterhin frei-

gestellt. Zudem ist zweifelhaft, ob die in der Vereinbarung vereinbarte Vertragsstrafe i.H.v.

300.000 gewährleistet, dass der Investor den vertraglich vereinbarten Verpflichtungen auf

Verzicht einer Einzelhandelsnutzung mit nahversorgungs- und zentrenrelevantern Sortiment

auch tatsächlich nachkommt.
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Laut des aktualisierten BBE-Gutachtens von Mai 2016, S. 24 und 27 hat der vorhandene

Kaufpark eine Verkaufsfläche von 1.700 m2 und der Aldi von 800 m2. Diese Altflächen mit

zentrenrelevanten Sortimenten dürfen - wie vorstehend dargelegt - zukünftig zwar nur für

nichtzentrenrelevante Sortimente genutzt werden. Einer Verringerung der zentrenrelevanten

Flächen im Altbestand von 2.500 rn2 stehen aber Erweiterungen mit zentrenrelevanten Sorti-

menten auf dem Brandt-Gelände von 4.200 m2 gegenüber. Zugleich stehen zusätzlich vorge-

nante 2.500 m2 für nichtzentrenrelevante Sortimente zur Verfügung. Das Nahversorgungs-

zentrum Westerbauer wächst somit bei Realisierung der Planung

- bei den zentrentypischen Sortimenten von 3.895 m2 Verkaufsfläche um 1.700 Verkaufsflä-

che auf 5.595 rn2

- bei den nichtzentrenrelevanten Sortimenten von 570 m2 um 2.500 m2 (Altstandorte) und 700

(,Option Fressnapf") auf 3.770 j2 Insgesamt erfolgt demnach eine Verkaufsflächenerweite-

rungen auf insgesamt 9.365 m2.

c) Auswirkungen der Verkaufsflächenerweiterungen auf den angrenzenden Einzelhan-
del

Unsere Mandantin hat die Auswirkungen der vorgesehenen Verkaufsflächenerweiterungen

durch ein eigenes Gutachten der GfK untersuchen lassen. Dieses überreichen wir anliegend

machen es vollinhaltlich zum Gegenstand unserer Stellungnahme.

Anlage 1: GfK: Nahversorgungszentrum auf dem Brandt-
Areal, Hagen-Westerburg, Überschlägige Auswirkungsanaly-
se, vom 9.9.20 16

Das Gutachten kommt im Ergebnis zu einer Unverträglichkeit des Vorhabens mit dem vor-

handenen angrenzenden Einzelhandel. Damit widerspricht es deutlich dem Ergebnis des aktu-

alisierten BBE-Gutachtens von Mai 2016. So kommt das BBE- Gutachten zu dem Ergebnis,

dass durch das Planvorhaben in Hagen-Westerbauer keine mehr als unwesentlichen Auswir-
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kungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO in der Stadt Hagen und in Nachbargerneinden zu

erwarten seien. Hierauf verweist auch die Bebauungsphinbegründung (S. 6). Insbesondere

entspreche das Vorhaben durch seinen nahversorgungsrelevanten Angebotsschwerpunkt, der

Lage innerhalb des Nahversorgungszentrurns Westerbauer sowie des Nachweises, dass durch

das Planvorhaben die Versorgungsfunktion umEegender zentraler Versorgungsbereiche der

Stadt Hagen nicht gefährdet werde, den im Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2015) for-

mulierten Ansiedlungskriterien. Insoweit kam die durch den Investor eingeholte Auswir-

kungsanalyse der BBE zu dem Ergebnis, dass eine Verträglichkeit des Vorhabens mit dem

angrenzenden Einzelhandel bestehe.

Die Ergebnisse des BBE-Gutachtens, das z.T. veraltete Planunterlagen (insbesondere eine

Rlanskizze. Stand 21.10.2015, 5. 27 d. Gutachtens) zugrunde legt, werden durch das Gutach-

ten der GfK widerlegt. Insbesondere wird in dem Gutachten der GtK (5. 34) angemerkt, dass

der Makro-Standort Hagen aufgrund schrumpfender Einwohnerzahlen über keine einfachen

Voraussetzungen flur die Etablierung eines weiteren nahversorgungsorientierten Konzeptes

verflige. So sei die Innenstadt Hagen im periodischen Bedarfsbereich (diverse Lebensmittel-

und Drogeriernärkte) bereits gut aufgestellt; im westlichen Stadtgebiet würden die zentralen

Versorgiingsbereiche Hagen-Haspe (NZ), Westerbauer (NVZ) iind Wehringhausen (NVZ) zur

Sicherung der wohnortnahen Versorgung beitragen. Ergänzt werde das Angebot durch iber-

wiegend in verkehrsorientierter Lage lokalisierte Lebensmitteldiscounter. Insgesamt bestehe

demnach eine gute Abdeckung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Die Wettbewerbs-

situation sei vor dem Hintergrund der gleichzeitig stagnierenden Nachfrageplattform aller-

dings bereits jetzt als angespannt zu bezeichnen (5. 34 d. Gutachtens), worauf auch die CIMA

in ihrem Einzelhandels- und Zentrenkonzept flur die Stadt Hagen (Dezember 2015, 5. 31) ab-

stelle. Hierin resümiert die CIMA:

Insbesondere die Branchen des periodischen Bedarfs werden
über Kopplungskäufe im Kontext von Pendlerverpflichtungen
an Wettbewerbsstandorten außerhalb der Stadt Hagen gebun-
den. Nur ein geringerer Teil des jetzt noch bestehenden
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Kaufkraftabflusses dürfte reaktivierbar sein. Die bestehenden
Kaufkraftabflüsse signalisieren nur noch begrenzte Spielräu-
me flur Bestandserweiterungen und Bestandsoptimierung."

Auch die Nachbelegung der Altstandorte von Aldi und Rewe Kaufpark lassen nach Auffas-

sung der GfK keine wesentliche Angebotsverbesserung erwarten. Vielmehr ist nach Ansicht

der GfK ein zusätzlicher Wettbewerbsdruck flur die wenig zeitgemäß aufgestellten und preis-

aggressiven Märkte, vor allem in geringer Entfernung zu den Vorhabenstandorten aber auch

die großflächigen. maßgeblichen Anbieter an Sonderstandorten zu erwarten.

Insbesondere ist nach den Ausfiihrungen der GfK aufgrund der Nähe zum Vorhabenstandort,

der deutlichen Angebotsüberlappungen sowie der Lage des Mikro-Standortes und anzuneh-

menden Anziehungskraft eine Betroffenheit der zentralen Versorgungsbereiche Innenstadt

(HZ) und Vogelsang (NVZ) in Gevelsberg zu erwarten. In diesem Zusammenhang räumt auch

die Bebauungsplanbegründung (5. 7) ein, dass aufgrund der räumlichen Nähe zum westlich

gelegenen Nahversorgungszentrum Vogelsang der Nachbarstadt Gevelsberg sich die von den

beiden zentralen Versorgungsbereichen angesprochenen Marktgebiete in weiten Teilen über-

lappen werden. Weiter wird in der Begründung ausgeflihrt, dass vor diesem Hintergrund die

beiden Nahversorgungszentren bereits heute eine (Stadtgrenzen überschreitende) gemeinsame

Versorgungsfunktion für die im westlichen Teil von Hagen (Westerbauer) bzw. im östlichen

Teil von Gevelsberg (Vogelsang/Berge) lebende Bevölkerung übernehmen.

Nach Auffassung der GfK ist mit Verwirklichung der Planung aufgrund einer hier vorhande-

nen begrenzten Potenzialplattform im Einzugsgebiet zu erwarten, dass die potenziellen Nach-

nutzer der Altimmobilien von Aldi und Rewe Kaufpark ihre Umsätze außerhalb des abge-

grenzten Einzugsgebietes rekrutieren müssen (vgl. 5. 35 d. Gutachtens d. GfK).

Am stärksten betroffen sind nach Auffassung der GfK die zentralen Versorgungsbereiche

NVZ Westerbauer und NZ Hagen-Haspe in 1-lagen sowie das NVZ Vogelsang in Gevelsberg.

BAUMEISTER
R E C H T S A N WÄ LT E
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Ausweislich des Gutachtens werden fflr die zentralen Versorgungsbereiche in Hagen Um-

satzumlenkungsquoten ermittelt, die eine deutliche Schwächung dieser Bereiche vermuten

lassen. Städtebauliche Auswirkungen wie Zunahme von Leerständen, Wegfall von Magnet-

mietern und fehlenden Nachvermietungsoptionen aufgrund mangelnder Nachfrage sind dem-

nach sehr wahrscheinlich. Insbesondere sind ffir das bereits vorgeschädigte Nebenzentrurn

Hagen-Haspe schon geringe zusätzliche Umsatzeinbußen existenzgeflihrdend.

Zusätzlich weist das Gutachten der GfK auf Seite 29 f darauf hin, dass das Vorhaben auf dem

Brandt-Areal und die Nachnutzung der Altimmobilien gegen fünf von sieben Grundsätzen des

von der Stadt Hagen verabschiedeten Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (CIMA Dezember

2015) zur geordneten Einzelhandelsentwicklung in Hagen verstößt:

aa) Grundsatz 2: Die Ansiedlung nahversorgungsrelevanter Sortimente sollte nach Mög-

lichkeit nur noch in den abgegrenzten zentralen Versorgungsbereichen erfolgen. Die Dimen-

sionierung der Betriebe sollte nicht die Versorgungsfunktion des betreffenden oder weiterer

zentraler Versorgungsbereiche geflihrden [...].

bb) Grundsatz 4: Großflächiger Einzelhandel mit nicht -zentrenrelevariten Kernsortimen

ten kann sowohl in der Innenstadt, aber auch an den definierten Sonderstandorten etabliert

werden [...]. Zusätzliche Sonderstandorte flur großflächigen Einzelhandel sollten im Sinne

einer Konzentration der Einzelhandelsarisiedlungen auf bestehende Standorte nach Möglich-

keit nicht ausgewiesen werden [...}.

cc) Grundsatz 5: Die Beschränkung zentrenrelevanter Randsortimente bei großflächigem

Einzelhandel mit nicht zentrenrelevaritem Kernsortiment ist strikt einzuhalten.

dd) Grundsatz 6: Grundsätzlich ist bei relevanten Ansiedlungsvorhaben des großflächi-

gen Einzelhandels abzuklären, dass Versorgungsfunktion der ausgewiesenen zentralen Ver-

sorgungsbereiche nicht geflihrdet wird. Dieser Grundsatz darf nicht als bloßer Wettbewerbs-
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schutz verstanden werden, vielmehr geht es um eine qualitative Absicherung der Versor-

gungsstrukturen.

ee) Grundsatz 7: Außerhalb der abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiche und Son-

derstandorte soll keine Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel erfolgen.

Abschließend kommt das Gutachten der GfK zu folgendem Ergebnis:

Aufgrund der dargestellten Ergebnisse der ökonomischen
Auswirkungsanalyse muss dem geplanten Facirm arktzentrurn
in seiner derzeitigen Dimensionierung attestiert werden, dass
mit seiner Realisierung schädliche Auswirkungen bzw. nen-
nenswerte Beeinträchtigungen der Funktions- und Entwick-
lungsf'higkeit der untersuchten zentralen Versorgungsberei-
che zu erwarten sind. Gleiches kann ffir die Nachnutzung der
Bestandsimmobilien von Rewe Kaufpark und Aldi zutref-
fen."

Vorstehende Ergebnisse der GfK belegen, dass entgegen der Darlegungen des BBE-

Gutachtens das Vorhaben mit dem angrenzenden Einzelhandel unverträglich ist und in dieser

Dimension demnach nicht realisiert werden kann. Andernfalls wären erhebliche Nachteile flur

die hier maßgeblichen zentralen Versorgungsbereiche und die Nutzung der Bestandsimmobi-

lien an den Altstandorten zu erwarten.

In der Begründung zu 98. Teiländerung des Flächennutzungsplans wird auf Seite 5 unten ein-

geräumt, dass das Nebenzentrum Haspe derzeit als Magnetbetrieb über einen Drogeriemarkt

verfigt, der aufgrund der Entwicklung auf dem Brandt-Gelände spürbare Wettbewerbsver-

schärfungen hinzunehmen hat. Das Nebenzentrum Haspe sei schwach aufgestellt und benöti-

ge dringend Einzelhandelsentwicklungen mit entsprechender Impulswirkungen, die etwa aus

der Neupositionierung des großfiächigen nahversorgungsrelevanten Einzelhandels ausgehen

können. Angesichts dieser zutreffenden Feststellungen ist die Annahme auf Seite 6 der Be-
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gründung, die perspektivische Sicherung und Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches in

Haspe werde durch die Entwicklung auf dem Brandt-Gelände nicht wesentlich erschwert oder

gar verhindert, aus der Luft gegriffen bzw. fachlich nicht fundiert.

d) Unzulässige Verkaufsflächen beschränkungen im Bebauungsplan Nr. 9/13

Die Abwägungen zur 98. Änderung des Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan 3/14

basieren auf der Unterstellung, der Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten im bishe-

rigen zentralen Versorgungsbereiche Westerbauer werde durch weitere Bebauungspläne ein-

geschränkt. So setzt der Entwurf des Bebauungsplans 9/13 das Grundstück der bisherigen

Kaufpark-Immobilie, Enneper Sraße 91-95, als Sonstiges Sondergebiet Wohn- und Ge-

schäftszentrum" fest und lässt dort - neben Wohnnutzungen, Büros, Dienstleistungen - zu:

Großflächiger Einzelhandel mit nicht nakiversorgungs- und nicht zentrenrelevanten
Sortimenten gemäß der Sortimentsliste der Stadt Hagen (Stand Fortschreibung des
Einzelhandeiskonzeptes vom 17.3.2016, siehe Hinweis) auf einer Fläche von max.
2.300 m2.

Dieser Einzelhandelsausschluss ist allerdings unwirksam, was auch zur Gesamtunwirksamkeit

des Bebauungsplans flihrt. Denn die Festsetzung enthält eine unzulässige baugebietsbezoge-

ner Kontingentierung. Es nicht nur ein Vorhaben zulässig, sondern nach der Festsetzung kön-

nen unterschiedliche Fachmärkte entstehen. Alle zusammen sollen eine gemeinsame Ober-

grenze einhalten. Eine solche Festsetzung würde zu einem Windhundrennen" fuhren und ist

mit der Regelungssystematik der BauNVO unvereinbar.

Vgl. zuletzt OVG NRW, Urteil vom 29.9.20 16 - 10 A 1574/14 Juiris Rn. 38 m.w.N.

Die Festsetzung ist des Weiteren zu unbestimmt, weil sie mit dem verwendeten Begriff Flä-

che" offen lässt, ob die Geschossfläche oder die Verkaufsfläche gemeint ist.
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3. Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz

Aus der Nr. 7.5 der Begründung zur 98. Flächennutzungsplanänderung (Seite 11) ergibt sich,

dass das Plangebiet im Einwirkungsbereich eines Störfallbetriebes liegt. Die In der Firma

Voigt und Schweitzer verwendeten Stoffe hätten die Eigenschaft, im Brandfall giftige Gase zu

bilden, die eine Gefährdung in der unmittelbaren Nachbarschaft darstellen köimen.

Die Firma Voigt und Schweitzer ist eine Feuerverzinkerei. Sie liegt westlich, auf der gegen-

überliegenden Seite der Ennepe. Das Plangebiet mit den zukünftigen öffentlichen Einzelhan-

delsnutzungen liegt in I-Jauptwindrichtung nur ca. 50 m von den nächstgelegenen Gebäuden

der Verzinkerei entfernt.

Die Planung widerspricht damit § 50 BIrnSchG, wonach bei raumbedeutsamen Planungen die

flur eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen so zuzuordnen sind, dass schädliche Um-

welteinwirkungen und die Auswirkungen schwerer Unfälle in Störfallbetrieben auf öffentlich

genutzte Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude soweit wie möglich vermieden werden. Es

hätte der Ermittlung angemessener Abstände nach KAS 18 oder nach dem Entwurf der neuen

TA Abstand bedurft. Eine Bauleitplanung flur ein öffentlich genutztes Gebäude innerhalb des

Achtungsabstandes eines Störfallbetriebes scheidet aus. Selbst eine Einzelgenehmigung nach

§ 34 BauGB ist dort in aller Regel nicht möglich.

Vergleiche etwa Hessischer VGH, Urteil vom 11.3.2015 4 A 654/13 ZUR 2015,
485, zum bekannten Fall der Unzulässigkeit eines Gartenfachmarktes im Achtungsab-
stand der Firma Merck

Abwegig ist in diesem Zusammenhang die Argumentation, es komme nicht zu einer Ver-

schlechterung der Situation, weil auch in der Vergangenheit bereits angrenzende Wohnnut-

zungen bis an das Betriebsgelände herangereicht haben. Wohnhäuser sind keine öffentlich

genutzten Gebäude. Die wenigen Bewohner von Wohnhäusern können über Alarrnpläne oder

Ähnliches besser auf etwaige Evakuierungen vorbereitet werden als das ständige wechselnde
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Publikum von Einkaufsmärkten. Zudem liegen die Wohnhäuser nicht in der Hauptwindrich-

tung des Betriebes.

Nach alledem ist von der beabsichtigten Änderung des Flächennutzungsplans Abstand zu

nehmen.

Dr. Vietmeier
Rechtsanwalt
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o Auftrag, Aufgabenstellung, Methodische
Vorgehensweise

1 diesem Kontext sind die aktuellen Entwicklungen auf dem
ehemaligen Brandt-Areal im Stadtteil Hagen-Westerbauer aufgrund der
geringen Entfernung zu berücksichtigen. Die derzeitigen Planungen am
Standort sehen die Realisierung eines Nahversorgungszentrums mit
folgendem Besatz vor:

Vollsortimenter Rewe mit rund 1.800 m2 Verkaufsfläche

Getränkemarkt mit rund 600 m2 Verkaufsfläche
Discounter Aldi mit rund 1 .200 m2 Verkaufsfläche

Drogeriernarkt mt rund 600 m2 Verkaufsfläche
EG Shops mit insgesamt rund 300 m2 Verkaufsfläche.

Im aktuell gültigen Einzelhandelskonzept der Stadt Hagen (CMA, De
zember 2015) wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gegen die
Vorgaben der Landesplanung (Sachlicher Teilplan Grol3llächiger Einzel-
handel zum LEP NRW) verstößt, da dieser derzeit nicht als Allgemeiner
Siedlungsbereich ausgewiesen ist. Ein entsprechendes Verfahren zur
Anpassung des Regionalpianes ist auf Grundlage einer ersten Auswir-
kungsanalyse der BBE (06/2014; zum ursprünglichen Konzept) einge-

leitet worden..

Erwähnenswert ist hierbei, dass es sich bei den maßgeblichen Anbietern
im Nahversorgungszentrum im periodischen Bedarfsbereich um Verlage-

rungen handelt. In einem städtebaulichen Vertrag wurde diesbezüglich
vereinbart, dass im Fall einer Nachnutzung der Altflächen jeweils aus-
schließlich nicht-zentrenrelevante Sortimente im Kern realisiert werden
dürften. DerAspekt der perspektivischen Nachnutzung der Altstandorte
der Lebensmittelanbieter wurde auch in der Auswirkungsanalyse der
BBE vom Mai 2016 nicht berücksichtigt.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen sowie eine politische Diskus-
sion bzw. eine kritische Auseinandersetzung mit dem Vorhaben auf dem
Brandt-Areal herbeizuführen, wünscht_ ine überschlä-

gige Analyse der ggf. zu erwartenden ökonomischen und städtebaulichen
Auswirkungen des Vorhabens auf dem Brandt-Areal inkt. der prospek-
tiven Nachnutzungen an den Altstandorten der zu verlagernden Lebens-
mittelanbieter.

Bereits im März 2016 beauftragte de GfK GeoMarketing
GmbH, Hamburg, mit der Erarbeitung einer Auswirkungsanalyse zur ur-

sprünglichen Projektierung (u.a. mit einem Tierfuttermarkt). Im Sep-
tember2016 erfolgte die Beauftragung zur Modifizierung der Wirkungs-
analyse, die nun das aktuelle Flächenprogramm zum Inhalt hat.

Ziel

Der Auftrag umfasst das nachste-
hende Untersuchungsprogramm.
Unter Zusammenführung dieser
Leistungsbausteine wird abschlie-
ßend eine gutachterliche Aussage
zur ökonomischen und städtebau-

lichen Verträglichkeit des Vorhabens
getroffen.

Untersuchungsprogramm

Makro-Standort Hagen

Einzelhandeissituation in Hagen

(Innenstadt und westliches Stadt-

gebiet) auf Basis der aktuell gültigen

Einzelhandels- und Zentren-

konzeptes der Stadt Hagen (CIMA

Dezember 2015) und vor-Ort-

Recherchen der Gutachter

Regionale Wettbewerbssituation

(qualitative Inaugenschennahm e der

Bestandslagen n Gevelsberg und

Ennepetal; für Hauptzentren Rück-

griff auf Einzelhandelserhebung der

GfK 2014)

Projektspezifisches Einzugsgebiet
sowie Berechnung des einzelhan-

deisrelevanten Nachfrage-

volumens

Identifikation möglicher Nachnut-

zungen der Altflächen der zu ver-

lagernden Lebensmittelbetriebe

Perspektivischer (Brutto-)ZieIum-

satz und Umsatzrekrutierung aus

dem Einzugsgebiet

(Brandt-Areal und Nachnutzung der

Altobjekte)

Analyse der Umsatzumlenkungen

Überprüfung der Einhaltung der

Grundsätze und Inhalte des Ein-

zelhandeishandeiskonzeptes mit

Blick auf das Vorhaben In Hagen-

Westerbauer

Nahverorgungszentrum au dem Brandt-Areal, Hagen-Westerbauer (09. September 2016)



Neben den eigenen Recherchen, dem Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept der Stadt Hagen (CIMA Dezember 2015) werden auch die
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Untertagen und Dokumenta-
tionen bei der Untersuchung berücksichtigt.

Da eine Einzelhandelserhebung nicht Bestandteil unserer Beauftragung
ist, haben wir autFremddaten der CIMA (Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept der Stadt Hagen, Dezember 2015) zurückgegriffen. Für die
Nachbarstädte (Gevelsberg und Ennepetal) erfolgte ein Rückgriff auf
Erhebungen der GfK aus dem Jahre 2014.

Methodische Vorgehensweise der GfK Geo Marketing bei Vertraglich keitsanalysen

Eirigarigsgrößen

PägeieDteFaktoren
Angebotsüberschn&dungen
(Sortiment, BaI2. Betriebstyp)

DInzen (ZettfWee)
Einkufsbeehungen (ggfs. ßefr-
gungen) und f&tJsche Vsor-
gungunkUon der Wettbeerbs
standorte

pInedsch zugewiesene zentrt
Öitliche EInufung
sonstige funkUonIe Verflechtun-
gen, z.B. 8eiufspendeIbehungen
bestehende und nogIhe
Synerglen/Stdortverbundeffekte

Modell

N actitragesette
Mod eirechnung zur Kuf1rrft-
abschöpfung bzw. RekruUerung des
erv.erteten Umsae5 us den Zonen
des EinigebIets
(Wohnott - mjektsidoft)

Modeflrechnuxgen zu
den Einkufsb&hungen/Kuf-
kr(tsträm us den Unter-
9ichungsrwmzu de Vttbe-

rbstdorten vor ReIierunq.
deVorhbens
(W,hnott - Eink,Ixt)
den Bnkufsbezlehunen/Kauf-
krdtströmen aus dem Unter-

chungsumzu den Wettbe-
verbtadoiten nach Relierunq
d VothbenS
(4hnort - EJnkäu&.it)
Stromumrikungen durth ds
Projekt

(Einki&rt Froj&andort)

BaSS.

GritbonstheoreUscherAnstz:
mehrdim9ones, tertives
PrognomodeH (Bös Huff);
Gewichtung nhnd der gennten
Eingngsgra, Neben- und Kontrol-
rechnungen

Resultat

U msat2-U mverteHungen
- nicht nur ftr einzee Standortberelche, sondern für den

gesamten Untersuchungsrum
-. w&engnippenspeziflsch

bsoIut n Mo. Euro
re!tv tn % des

- Standortspesche Einordnung der ervjrteen
UmverteiungsvoIumin und -quoten: veI/v.nig?

- wi'enguppenspezifische ßrchtung der
Einzhndeisndorte/-gen

- Beurteilung, ob s aufgrund der mögchi
Umtzeiagerung durch d Projekt u
Betrsaufgaben kommen kann

- Beurteilung. ob etw&ge Leerstnde kurz- bsmittenig
wieder zu beseen nd, ohne d dtebauliche
MIsstde entehen
Beurteilung. ob die bhenge oder agviene
Verrgunguniton weiterhin erfHt werden kann

- Beurteilung, ob ggf. die EntvckJungsfigkeit des
jeweihgen &ndoitbereIchs beentrchUgt ist

Aber: kene einzebetrieblichen Prognosen

Abteilung von HaidtungsempfehIungen
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Bewertung 1

ProJekb.tatEn
- Urnsw&tung nach
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- Einschung zur biIt und

AktMtt der Betriebe/des
StandortbrIchs gemessen am
Erscheinungsbild

- Leerndsatuton



1 Makro-Standort Hagen

Übersicht 1 Sozioökonomische Daten Hagen im Vergleich

Rundungsditferenzen möglich.

Lt. Statistischen Berichlan der jeweiligen Statistischen Landesämter sowie II. Auskunft das
Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Für 2009 werden durch GfK GeoMarketing unter Berück-
sichtigung dar Ergebnisse des Zensus 2011 revidierte Bavölkerungszahlen verweridel. Die Angaben zur
küntligen Entwicklung der Bevölkerung beziehen sich autden jeweiligen Kreis/kreisfreie Stadt und
wurden den Prognosen der jeweiligen Statistischen Landesämter entnommen; auf dieser Grundlage
wurden die dargestellten Veränderungsraten berechnet.

GfK GeoMarkeling 2014!20t5.

Lt. Auskunft der Bundesagontur für Arbeit in Nürnberg (alle zivilen Erwerbspersonen insgesamt). Für
kreisangehörige Städtej Gemeinden werden keine Arbeitslosenquoten veröffentlicht; ersatzweise werden

die Arbeitsloseirquoten des Kreises herangezogen.

Sozialversicherungspllichlig beschäftigte Arbeitnehmer (Arheitsorterfassung) lt. Angaben der
Bundesagentur für Arbeit.

Stellenwert der Gabioteeinhelt aut dem Erwerbssektor; Beschäftigte je Einwohner am Arbeitsort,
dividiert durch Beschiltligte je Einwohner im Bundesgebiet. multipliziert mit 100,

-. Bevölkerungspr gnose 2015/2025 (tn % p.a.)

0,50 tntwtcklung 201 5-2025: -29%

0,30 -

0,10

-0,10 -
-

-0,30
-0,3 -0,3 -0,3 -0,3-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,50 -

2015 2017 2019 2021 2023 2025

Gutachterliche Kommentierung
Die kreisfreie Großstadt Hagen (rd.
186.000 Einwohner) liegt im Südwes-
ten des rheinisch-westfälischen Ver-
dichtungsraumes und übernimmt
oberzentrale Versorgurigsfunktionen
fUr die noch verdichtete, teilweise zer-
siedelte Randzone des südöstlichen
Ruhrgebietes. Die regionale und über-
regionale Erreichbarkeit der Stadt
Hagen im MIV und ÖPNV ist insge-
samt als sehr gut zu bezeichnen.
Mit Blick auf die sozio-demographi-
schen Rahmendaten ist in erster Linie
auf eine auch künftig anhaltende rück-
läufige Bevölkerungseritwicklung in
der Stadt hinzuweisen (bis 2025
-2,9 %). Bei der Betrachtung der Al-
tersstruktur zeigt sich, dass Hagen
einen vergleichsweise unterdurch-
schnittlichen Anteil an Personen im
erwerbsfähigen Alter aufweist und
demgegenüber eine hohe Arbeits-
Iosenquote. Im landes- und bundes-
weiten Vergleich fällt insbesondere
der für Hagen und den Ennepe-Ruhr-
Kreis gegebene überdurchschnittliche
Anteil der über 65-Jährigen auf, was
auf gewisse Überalterungstendenzen
hindeutet. Das Kaufkraftniveau ran-
giert unter dem Bundesdurchschnitt,
wobei die Kaufkraft im Ennepe-Ruhr-
Kreis deutlich höher ausfällt und deut-
lich macht, wie wichtig auch das
Umland für den Hagener Einzelhandel
Ist. Für den Einzelhandel sind somit
keine einfachen Rahmenbedingungen
gegeben.
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Hagen LK Ennepe-
Ruhr-Kreis

Nordrhein-
WefaIen Deutschland

185.996 322.731 17.571.856 80.787.463

192.060 331.091 17.635.046 80.493.4.33

-3,2 -2,5 -0,4 + 0,3

1,160 790 515 226

12,8 12,0 13,4 13,1

16,9 15,6 17,4 17,0

26,2 26,3 27,3 27,4

21,6 23,1 21,4 21,7

22,6 23,0 20,5 20,8

90.888 162.095 8.489.308 39.567.336

2,0 2,0 2,1 2,0

10,4 7,4 8,2

67.959 100.753 6.284.700 30.169.646

70,8 60,3 71,3 69,8

97,8 83,6 95,7 100,0

5.305 6.035 5.674 5.692

93,2 106,0 99,7 100,0

Strukturdaten

Einwohner

1.1.2014

1.1.2009

Veränderung ggü. 2009 in %

Elnwohnerdicäte t (Ew./km2)

Altersstruktur in %

unter 15 Jahre

15 bis unter 30 Jahre

30 bis unter 50 Jahre

50 bis unter 65 Jahre

ab 6sJahre

Anzahl der Haushalte

Durchschnittliche Haushaltsgröße

Arbeirdonquote in %
(Jahrresdurchschnitt 2014)

SozIatvertichewngfltcht1g
BeschäftIgte 41

1.7.2014

darrr im Olenstteislungssektor in %

Beschäftlgtenzentratttät5t

GfK Elnzelhandelskaufkraft
2015 (in /Kopf)

GIK Elnzelhandeiskaulkraft
2015 (Index) t
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2 Mikro-Standort Brandt-Areal

Beurteilungskrfterien (nach den vorliegenden Planunterlagen)

Erreichbarkeit weniger günstig sehr günstig

Visibilität aus Kundensicht

Erreichbarkeit mit Pkw

ParkpIatzsituaton im Objekt

Parkplatzsituation im Umfeld

Erreichbarkeit im ÖPNV

Grundfrequenzen weniger günstig sehr günstig

Nahpotenzial Wohngebietsnähe

Nahpotenzial PubUkumsnutzungen

Fußgängerfrequenzen im Umfeld

Pkw-Frequenzen m Umfeld

Anziehungskraft weniger günstig sehr günstig

Koppeleffekte mit Handetsnutzungen

Einzelhändlerische Umfeldprägung

Lokales Ausstrahlungspotenzial

RegonaIes Ausstrahlungspotenzial.

Gutachterliche Kommentierung

Das in Rede stehende, seit fast zehn Jahren verwaiste, über 35.000 m2
große Fabrikareal der Firma Brandt liegt verkehrsorientiert unmittelbar
nördlich der B7 (Enneper Straße) im Stadtteil Westerbauer, Stadtbezirk
Haspe, unweit der Stadtgrenze zu Gevelsberg. Direkt südlich gegenüber
befindet sich ein weiteres Grundstück der Firma Brandt, wobei jeweils die
Bestandsimmobilien durch denkmalgeschützte Brückenbauwerke mit-
einander verbunden sind.

Das Areal wird im Norden durch die Ennepe, im Westen durch die
Wohnbebauung an der Nordstraße, im SQden durch die B7 und im
Westen durch Wohnnutzungen eingefasst. 400 m weiter östlich befindet
sich der zentrale Versorgungsbereich, das Nahversorgungszentrum
Westerbauer uSa. mit Rewe Kaufpark, Schuh-Outlet sowie Penny, Däni-
schem Bettenlager, Tedi und KiK, in das der Vorhabenstandort ein-
gegliedert werden könnte. Weitere Ausführungen dazu finden sich in

Kapitel 6.

Die aktuellen Ptanungen sehen die Errichtung von Einzelhandetsfchen
mit etwa 4.500 m2 Verkaufsfläche sowie die Nachnutzung der Be-

standsimmobilien der im Zuge des Vorhabens zu verlagernden Märkte
Rewe Kaufpark und Aldi (Details im Kapitel 6.1) vor, die dann in
räumliche Bereiche weit über den Stadtteil Westerbauer hinaus aus-
strahlen dürften und somit potenziell auch im übrigen Stadtbezirk Haspe
und im Umland wohnende Kunden ansprechen würden.

Ii
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3 Einzelhandelssituation in Hagen

3.1 Innenstadt (Hauptzentrum)

Struktur- und Lelstungsdaten

EInzeIhandaIsruktur n dar InnansLadt Hagen (Haupizar rul )

rd. 6,5 km

nicht im Einzugsgebiet

Der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt umfasst

die Elberfelder Straße als Haupteinkaufsstraße sowie

alle andockenden Standortlagen.

Die Lebensm[ttelmärkte Edeka, Kaufpark und LidI und

kleinteilige Geschäfte des Lebensmitte lhandwerks

Speziatanbieter und diverse Drogeriemärkte und

Apotheken bilden das Angebot im periodischen Be-

darfsbereich.

Der Handelsschwerpunkt liegt eindeutig im aperio-

dischen Bedarfsbereich, insbesondere im innerstädti-

schen Leitsortiment Bekleidung und Schuhe (s.a.

wesentliche Anbieter). Ein weiterer wichtiger Fre-

quenzbringer ist der Elektronikfachmarkt Saturn in der

Rathaus Galerie. Daneben gibt es eine Vielzahl gastro-

nomischer Einrichtungen. Leerstände sind vor allem

abseits der Hauptiagen verortet.

Galerla Kaufhof, Peek & Cloppenburg, TK Maxx,

C & A, H & M, Rathaus Galerie (Rewe Kaufpark,

Rossmann, Esprit, Zara, CCC Schuhe, Saturn), Volme

Galerie (SinnLeffers, H&M, New Yorker, mister * lady,

Spiele Max)

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Mit Eröffnung der Rathaus-Ga'erie
und Umstrukturierung der Volme-
Galerie gewinnt das innerstädtische
Einkaufen in Hagen eine neue Qua-
lität. Das Angebot findet sich vor
allem auf der Elberfelder Straße
(u.a. P&C, C&A, Galerla Kaufhof, TK
Maxx) als funktionierende Fuß-
gängerzone sowie am Friedrich-
Ebert-Platz (beide Shoppingcenter).
Das Gros der Angebote entfällt auf
zentrenrelvante, die Innenstadt
prägende Sortimente. Nennens-
werte Angebotsüberschneidungen
mit den Planungen in Westerbauer
sind nicht zu erwarten.

Rundungsdi(ferenzen möglich.

I)Gernär3 Angaben der CIMA 2015 (Fortschreibung
des EnzeIhandeIs- und Zentrenkonzeptes für di
Stadt Hagen).

2> Das sind die Soflimente Bekleidung, Wäsche;

Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik,

Akustik; Bücher, Schreibwaren: Gschnk, Glas,
PoreHn. Kramlk, Hausrat.
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Einzeih lel
n2O151

atz Vor tUisflä Ii i

in20151

Warengruppen nach CIMA in Mb. In % in m2 in %

Periodischer Bedarf 65,5 24,4 9.430 132

Lebensmittel, Reformwaren 28,6 10,7 5.300 7,4

Gesundheit, Körperpflege 36,9 13,8 4.130 5,8

Apertodischer Bedarf 202.7 75,6 61.745 86,8

ElektroartikeVunterhaltungselektronik,
Foto, PC und Zubehör, Neue Medien

8,9 5.600 7,9

Spiel, Spott, Hobby 11,6 4,3 4.405 6,2

Bndchtunsgbedafl 6,5 24 3.320 4,7

Bau- und gartenmarktspezitsche
Sortimente

14 0,5 620 0,9

übrige, nicht untersuchungsreIente
Sortiniente 2) 159,4 54 47.800 67,2

Gesamt 268,2 100,0 71.175 100,0

Distanz zum Projekt

Einzugsgebietszone

Kurzcharakteristik

Wesentliche Anbieter



t

3.2 Haspe (Nebenzentrum)

Distanz zum Projekt rd. 2,5 km

Einzugsgebietszone 1

Kwzcharakteristik Der Einzelhandel n Hagen Haspe erstreckt sich primär

entlang der verkehrsberuhigten Straßen Berilner/Köl-

nerNollbrinkstraße bzw. entlang der als Fußgänger-

zone ausgebauten Voerder Straße. Der fIächensetig

eindeutige Schwerpunkt befindet sich im sQdwest-

lichen Abschnitt, in dem Magnetbetneb real,- lokalisiert

ist.

Neben dem wichtigsten Magnetbetrieb, dem real,- SB-

Warenhaus, das einen deutlichen Renovierungs- bzw.

Umbaustau aufweist, ist ein kleinteiliger Kaufpark

Supermarkt an der Berliner Straße lokalisiert. Eine

VieIzah an Betrieben des Lebensmittelhandwerks

sowie Kioske und in habergeführter Spezialgeschäfte

mit Fnternationaten Angeboten ergänzen das Lebens-

mittelangebot innerhalb des zentralen Versorgungs-

bereiches. Angebote aus dem Segment Gesundheits-

und Körperpflege (Rossmann, Apotheken) runden das

Angebot im periodischen Bedarfsbereich ab.

Flächenseitig dominieren Anbieter des aperiodischen

Bedarfs, die ob ihrer preisorientierten Ausrichtung

geringe Umsatzleistungen erzielen.

Wesentliche Anbieter real,-, Rewe Kaufpark, Rossmann, Takko, Deichmann,

Tedi, Woolworth

Struktur- und Leistungsdaten

Einzelhandeisstruktur Im Nebenzentrum Hagen-Haspe
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Einzelhandelsumsatz
In 20151)

Verkaufstichen
In 2015 1)

Warengruppen n Mb. in % mm2 in%

Periodischer Bedarf 30,8 65,3 4.430 44,7

Lebensmittel, Reformwaren 19,8 41,9 3.480 35,1

Gesundheit, Körperpflege 11,0 23,3 950 9,6

Apertodischer Bedarf 16,4 34,7 5.480 55,3

ElektioartikeVUnterhaltungsetektronlk,
Foto, PC und Zubehör, Neue Medien

3,5 7,4 995 1OO

Sple, Sport, Hobby 430 4,3

Einrlchtunsgbedarf 360 3,6

sau- und garlenmarktspezifische 120 1,2
Sortimente
übrige, nicht untersuchungsrelevante
Sortimerite 2) 3.575 36,1

Gesamt 47,2 100,0 9.910 100,0

4

II

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit rn Hinblick auf das
Projekt
Das insgesamt als schwächelnd ZU
bezeichnende Zentrum kämpft mit
zunehmender Leerstandsproble-
matik. Diese resultiert nicht Zuletzt
aus der recht introvertierten Lage
und nur durchschnittlichen Erreich-
barkeit gepaart mit Zunehmendem
Wettbewerbsdruck durch Ver-
dichtung des Angebotes bei gleich-
zeitigem anhaltenden Bevölke-
rungsrückgang.
Somit werden erhöhte Unisatzum-
verteilungen zu Lasten dieseszen-
tralen Versorgungsbereiches zu
erwarten sein. Durch die unmittel-
bare Wettbewerbsbeziehung zu den
nicht mehr ganz zeitgemäß aufge-
stellten Märkten (rea' - Kaufpark
und Rossmann, letztgenannte wei-
sen zudem nur recht geringe Ver-
kaufsflächengrö ßen auf) ist eine
weitere Strukturveränderung nicht
auszuschließen ist.

Rundungsdtferenzen möglich.

Gernß Angaben dr CIMA DezrnbGr 2015
(Fonschreibung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes fürde Stadt Hagon.

Das sind die Sortirnente Bekleidtuig, Wäsch;
Schuhe, Lederwaren: UIiii, Schmuck, Optik,
Akustik Bücher, Schre wrii; Gaschnke, Glas.
Porzellan, Keramik, Hatjsrat.



3.3 Westerbauer (Nahversorgungszentrum)

Distanz zum Projekt rd. 0,2 km

Einzugsgebietszone 1

Kurzcharakteristik Das in verkehrsonentierter Lage enUang der B 7

etablierte Nahversorgungszentru m umfasst gem.ß

dem vorliegenden Einzelhandelskonzept vom De-

zember 2015 grundsätzlich die nördliche und südliche

Randbebauung der Enneper Straße (B7) zwischen der

Nordstraße im Westen und der Fachmarktagglo-

meration auf dem Grundstück des ehem. Unter-

nehmens Gummi Becker m Osten.

Neben dem langjährig etablierten, von außen und

innen nicht ganz zeitgemäß anmutenden und zur

Verlagerung auf das Brandt-Areal vorgesehenen Rewe

Kaufpark mit Bäcker, Blumenladen und Schuh-OutIet

im Obergeschoss sowie separatem Getränkemarkt

sUdUch der Enneper Straße, befindet sich in 150 m

östlicher Richtung auf der nördlichen Straßenseite eine

Fachmarktaggiomeration mt Penny Lebensmittel-

discounter, K1K, Tedi und Dänischem Bettenlager.

Ergänzt wird das Angebot durch k1enteiIige Anbieter

wie Bäcker, Anglershop, Lotto/Toto und Zeit-

schriftengeschäft.

Wesentliche Anbieter Rewe Kaufpark (Verlagerung auf Brandt-Areal),

Penny, KIK, Tedi, Dänisches Bettenlager, Schuh-

Outlet

Struktur- und Leistungsdaten

Einzelhandeisstruktur m Nahversorgung&entrum Westerbauer
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Eitizelhandelsamsatz
In 20151)

Verkaufsfiachen
tn20151

Warengruppen in Mb. n % mm2 in%

Periodischer Bedarf 10,9 68,6 2.360 52,9

Lebensmittel, Retormwaren 9,4 59,1 2.150 48,2

Gesundheit, Körpeipflege 1,5 9,4 210 4,7

Ape fodiscter Bedarf 50 31,4 2.105 47,1

EIektroartikeUUnterPfaItungseektronik,
Foto, PC und Zubehör, Neue Medien

0,1 0,6 30 0,7

Spiel, Sport, Hobby 01 0,6 60 1,3

Einrichtunsgbedarf 580 13,0

Bau- und gartenrnarktspezlfische 150 3,4
Sortlmente
übrige, nicht untersuchungsrelevante
Sortirnente 2)

1.285 288

Gesamt 15,9 100,0 4A65 100,0

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Das in verkehrsorientierter Lage
lokalisierte Nahversorgungzentrum
Westerbauer weist auf knapp
4.500 m2 Verkaufsfläche einen ver-
gleichsweise breiten Branchenmix
auf. Durch die Nähe zum Brandt-
Areal, um das das Nahversorgungs-
zentrum unter Ausschluss der Kauf-
park-Flächen erweitert werden soll,
sind keine unkritischen Umsatzum-
verteilungen zu erwarten. So ist
davon auszugehen, dass das neue
Fachmarktzentru m (Koppelstandort
aus Verbrauchermarkt und Lebens-
mitteldiscounter) vor allem Pkw-
Kunden im Sinne eines One-Stop-
Shoppings anziehen dürfte. Eine
Verschlechterung der Versorgungs-
funktion ist somit nicht zu erwarten,
jedoch besteht grundsätzlich die
Gefahr städtebaulichen Missstandes
durch Leerstand.

Rundungsdit(ernzen möglich.

Gemäß Angaben der CIMA Dezember 2015
(Fortschreibung des EinzeIhndes- und Zentren-
konzeptes tür die Stadt Hagen.

Das sind die Sortimente Bekleidung, Wäsche:
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik,
Akustik; BÜcher. Schreibwaren; Geschenke, Glas,
PorzgIIn, Keramik, Hausrat.



3.4 Wehri nghausen (Nahversorgungszentrum)

Struktur- und Leistungsdaten

EinzeIhandeIsruktur m Nahversorgungentrum Wehringhausen

vJ

! 7

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Insgesamt ist dem NVZ Wehring-
hausen ein ausgewogener Bran-
chenmix bei kleiner Gesamtver-
kaufsflächenausstattung ZU
attestieren, wobei der FokUs auf
dem kurzfristigen Bedarf liegt.
Besonders auffallend ist die Sehr
kleinteilige Verkaufsflächenstrijktur.
So Weist selbst Netto City (ohne
eigene Stellplätze) als größter Nah-
versorger nur 360 m2 Verkaufsfläche
auf.
Das NVZ zielt bereits heute - mit
wenigen Ausnahmen - auf die
lokale Bevölkerung Wehringhausens
ab und dürfte auch ob der Entfer-
nung allenfalls marginale Umsatz-
umverteilungen spüren.

Rundungsdifferenzen möglich.

Gemäß Angaben der CIMA Dezember 2015
(Fortschreibung des Einelhardels- urd Zentien-
konzeptes für die Stadt Hagen).

Das sind die Sortimente Bekleidung, Wäsche;
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik,
Akus)ik; Bücher, Schreibwaren; Geschenke, Glas,
PorzeIn, Keiamik, Hausrat.
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Warengruppen

Elnz Iii fiieIjmsätz
in 20151)

inMlo. in%

Vrkauf8ähen
In 2015 t)

mm2 n%

Periodiher Bedarf 6,0 65,2 980 54,4

Lebensmittel, Retormwaren 43 46,7 800 44,4

Gesundhell, Körperpflege 1,7 18,5 180 10,0

Aperlodischer Bedarf 3,2 34,8 820 45,6

Elektroartikel/Unterhaltungselektronik,
Foto, PC und Zubehör, Neue Medien

170 9,4

Spiel, Spott, Hobby 20 1,1

Einrichtunsgbedarf 120 6,7

sau- und gartenmarktspezifische
Sortimente

40 2,2

übrige, nicht untersuchungs rotovante
Sortimonte 2) 470 26,1

Gesamt 9,2 100,0 1.800 100,0

Distanz zum Projekt rd. 6,1 km

Einzugsgebietszone nicht im Einzugsgebiet

Kuizcharakteristik Das Nahversorgungszentrum Wehringhausen liegt in

einem gründerzeitlichen Quartier der Hagener

Kernstadt. Wehririghauseri weist eine gewachsene

städtebauliche und handeisspezifische Struktur auf.

Kern des zentraten Versorgungsbereichs ist die Lange

Straße zwischen Bachstraße und Sternstraße in

integrierter Standortlage.

Der westliche Abschnitt der Langen Straße ist durch

ein z.T. qualitätsorientiertes Facheinzelhandels-

angebot geprägt, während in den östlichen Lagen

mehrheitch Dienstlelster, Leerstände und Einzel-

handelsnutzungen aus dem Niedrigpreissegment

vorhanden sind.

Wesentliche Anbieter Netto City, Wehringhauser Bioladen, Reformhaus

Haasler, Unterhaltungselektronik Kollmann



3.5 Sonstige relevante Einzel handelsiagen im westlichen
Stadtgebietvon Hagen

Nachstehend sind die relevanten Einzelhandelsbetriebe im westlichen
Stadtgebiet von Hagen warengruppenspezifisch aufgeführt. Dazu
erfolgen eine Kurzcharakteristik des Standortbereiches sowie die
Einordnung der Lage gemäß dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept
(CIMA 2015, S. 51 und S. 104ff.).

Periodischer
Bedarf (Lebens-
mittel, Reform-
waren, Gesund-
heit, Körperpflege

Einrichtungsbedarf
insgesamt (Möbel,
Gardinen, Heim-
textilien etc.)

Bau- und
gartenmarkt-
spezifische
Sortimente

Zoobedarf
(Tiernahrung,
zoologischer
Bedarf, Tiere)

Maßgebliche Anbieter (nach Lagen):

integrierte Wohngebietslage, reflektiert auf umge-
bendes Wohngebiet:

Netto, Louise-Märcker Straße
mit Apotheke und Friseur am Standort, keine
Parkplätze, nicht mehr zeitgemäße Verkaufs-
flächengrö ße

Kaufpark Minervastraße
zeitgemäß aufgestellt, ausreichendes
Parkplatzangebot

verkehrsorientierter Nahversorger In nicht-integrier-

ter Lage mit Aggiomerationscharakter:

LidI, Preußenstraße/B 7
Agglomeration mit: Trinkgut, Casino Fun X
Aldi, Enneper Straße/B 7 (Verlagerung auf das
Brandt-Areal angestrebt)
Umfeldnutzungen: A.T.U., Motorrad-Shops,
Autohäuser

Nahversorger in nicht-integrierter Lage:

Aldi, Wehringhauser Straße/B 7

Maßgebliche Anbieter:

Verkehrsorientierte Lage an B 7

Möbelpiraten (Wohn- und Küchenmöbel;
Kölner Str./B 7, Sonderstandort Möbelpi raten)
PodI Polster (Betten, Sofas, Sessel;
Wehringhauser Str./B 7, Sonderstandort)
Dänisches Bettenlager (Möbel, Betten,
Heimtextilien; NVZ Westerbauer/B 7, Hagen-

Haspe)

Maßgebliche Anbieter:

Verkehrsorientierte Lage an B 7

B1 Baumarkt Discount (Berliner Str./B 7,
Sonderstandort B1 Baumarkt Discount)

Maßgebliche Anbieter:

Verkehrsorientierte Lage an B 7

AS. Aquaristik Angeishop (Enneper Str./B 7,
NVZ Westerbauer)

Bewertung der Wettbewerbsanfäl-
Iigkeit n Hinblick auf das Projekt
Besonders wettbewerbsanfällig ist
Netto in der Louise-Märcker-Straße
einzuschätzen, da er aufgrund der
Nähe zum Vorhabenstandort und in-
trovertierten Lage bei nicht zeitge-
mäßer Aufstellung besonders ab-
hängig von den Bewohnern seines
Wohngebiets ist. Alle anderen Le-
bensmittelmärkte sind aufgrund der
Entfernung zum Brandt-Areal und!
oder ihrer verkehrsorientierten Lage
marginal betroffen - Die Wettbewerbs-
anfäIligket der Anbieter mit überwe-
gend nicht-zentrenrelevanten Sorti-
menten ist in großem Maße abhängig
von der Attraktivität sowie der Inten-
sität der Sortimentsüberschneidungen
der potenziellen Händler.
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fFS

3.6 Einzelhandelssituation im nicht-zentrenretevanten
Sortiment / weitere Einzethandeisstandorte

Warengruppe Elek-
troartlkel/Unterhal-
tun gselektronik/
Foto/PC

Einrichtungsbedarf
insgesamt (Möbel,
Gardinen, Heim-
textilien etc.)

Bau- und
gartnmarkt-
spezifische
Sortimente

Sport

Zoobe4arf
(Tiernahrung,
zoologischer
Bedarf, Tiere)

Handeiszentralität von 96 signalisiert vor dem Hinter-
grund der regionalen Wettbewerbssituation ein akzep-
tables Angebotsniveau im Hagener Stadtgebiet.

Maßgebliche Anbieter:
Elektronikfachmarkt Saturn sowie expert Garthe
(Innenstadt) und Unterhaltungselektronikfachmarkt
Beriet (Elseyer Str., Hagen-Hohenlimburg)

Deutliche Angebotsdefizite (Abflosse an regionale
Wettbewerbsstandorte) zeigen Entwicklungsspiel-
räume (Handelszentralität 72). Planerisch definiertes
Entwicklungsziel ist das Zurückgewinnen heutiger
Kaufkraftabflüsse - Planung XXL Lutz (Haßleyer Insel)

Maßgebliche Anbieter:
Möbel Krebeck (Goldbergstr., Innenstadt), Möbel-
fachmarkt Poco (Weststr. Hagen-Nord), Lampen-
fachmarkt Bergenthal (Alexanderstr., Hagen-Mitte),
Gardinen- und Teppichland sowie Staples (Eckeseyer
Str., Hagen-Mitte), Möbelpiraten (Kölner Str., Hagen-
Haspe), Podi Polster (Wehringhauser Str., Hagen-
Haspe), Dänisches Bettenlager (u.a. NVZ Wester-
bauer, Hagen-Haspe)

Handelszentralität von 98 signalisiert Gestaltungs-
spielräume zur Ansiedlung eines zusätzlichen Bau-
fachmarktes in Hagen-Hohentimburg.

Maßgebliche Anbieter:
Hellweg (Schwerter Str., Hagen-Nord), Sonderpreis
Baumarkt (Kabeler Str., Hagen-Nord), Bauhaus und
Gartencenter Knop (Eckeseyer Str., Hagen-Mitte),
Westfalia Bau- und Elektrofachmarkt, Grotex - Fach-
markt für Farben und Tapeten sowie Bau- und Gar-
tenfachmarkt Schnapp zu (alle Pettenkofer Str., Ha-
gen-Mitte), Gartenfachmarkt Augsburg (Hagen-Ho-
henlimburg), Holz Kemper (Delsterner Str., Hagen-
Süd), B1 Baumarkt Discount (Berliner Str., Hagen-
Haspe)

Gute Handeiszentralität von 121. Rückgang der FIä-
chenproduktivitäten im Fachhandel seit Eröffnung von
Decathlon. Ansiedlungspotenzlale für einen modernen
Fahrradfachmarkt wurden nachgewiesen.

Maßgebliche Anbieter:
Decathlon (Weststr., Hagen-Nord)

Insgesamt gute Ausstattung mit Vielzahl über Stadt-
gebiet verteilten Anbietern.
Maßgebliche Anbieter:

Fressnapf (BecheItestr., Alexanderstr., Alter Hohl-
weg), Kleine Tierwelt (Hochstr.), A.S. Aquaristik
Angeishop (Enneper Str.), Zoo & Co (Hagener Str.)

.1

lt

Bewertung der Wettbewerbsanfäl-
Iigkeit in Hinblick auf das Projekt

Gewisse Entwicklungsspielräume zei-
gen sich lt. CIMA vor dem Hintergrund
der Angebotssituation bzw. der der-
zeitigen Handeiszentralität in den Wa-
rengruppen Elektroartikel! Unterhat-
tungselektroniklFoto!PC, Einrich-
tungsbedarf, bau- und gartenmarkt-
spezifische Sorti mente sowie Fahr-
räder (Sport).
Vor dem Hintergrund der beachtlichen
Flächenbedarfe qualifizierter Anbieter
in den Sortimenten Elektro, Einrich-
tung sowie Bau-!Gartenmarkt dürfte
mit einer Nachbelegung der Altstand-
orte von Aldi (800 m2) und Kaufpark
(1 .700 m2) in der Enneper Straße
keine wesentliche Angebotsverbesse-
rung einhergehen. Vielmehr st ein
zusätzlicher Wettbewerbsdruck für die
wenig zeitgemäß aufgestellten und
preisaggressiven Märkte, vor allem in
geringer Enifernung zu den Vorha-
benstandorten aber auch die groß-
flächigen, maßgeblichen Anbieter an
Sonderstandorten zu erwarten. In den
betrachteten zentralen Versorgungs-
bereichen Hagens sind - bis auf die
Innenstadt (Saturn, Möbel Krebeck,
Dänisches Bettenlager) und NVZ
Westerbauer (Dänisches Bettenlager)
- flächenseitig keine nenne nswerten
Angebotsüberschneidungen festzu-
stellen.
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4 Regionale Wettbewerbsstandorte

4.1 Innenstadt Gevelsberg (zentraler Versorgungsbereich)

Distanz zum Projekt rd. 4,5 km

Einzugsgebietszone nicht im Einzugsgebiet

Kurzcharakleristik Der Einzelhandel in der Innenstadt des Mittelzentrums

Gevelsberg erstreckt sich primär entlang der

überwiegend verkehrsberuhigten, teilweise als

Fußgängerzone ausgebauten Mittelstraße.

Diese Einkaufstage ist insgesamt ansprecherid

gestaltet und mit diversen Gastronomleangeboten,

kulturellen Einrichtungen sowie öffentlichen und

privaten Dienstleistungen auch mit umfassenden

komplementären Nutzungen ausgestattet. Sie bietet

ein im regionalen Vergleich der Mittelzentren recht

vielfältiges Angebotsspektrum. Neben diversen

Filialisten sind auch lokale Angebotsstrukturen

prägend.

Leerstände sind nur wenige festzustellen.

Zweiter Schwerpunkt des innerstädtischen Einzel-

handels ist der Kauf land-Standort am Großen Markt

(Marktplatz). Diese mehr funktionale als attrakflve,

primär auf die Belange des Magneten Kaufland ausge-

richtete zweigeschossige lmmobilie umfasst auch

einen arrondierenden, jedoch nicht sonderlich

profilierten Geschäftsbesatz. Vor altem an Markttagen

ist in diesem Bereich der Innenstadt aber eine sehr

lebhafte Frequeritierung festzustellen.

Am lnnenstadtrand, dieser aber gemäß Innenstadt-

abgrenzung des öttlichen Einzethandetskonzeptes

zugeordnet, befindet sich zwischen Haßlinghauser

Straße und Hammerstraße ein Standortverbund von

Aldi und einem Trinkgut Getränkemarkt.

Wesentliche Anbieter Kaufland, Ted (im Kaufland-Gebäude), Netto

Discounter, dm Drogeriemarkt, Intersport Reschop,

Modehaus Romelks, KIK, NKD, Takko, Emsting's

family, Deichmann, Stinshoff Schuhe, Expert

Ellinghaus, Stadt-Partümerie Pieper

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Die Wettbewerbsanfälligkeit im
periodischen Bedarfsbereich ist
durch die grundsätzliche Leis
tungsstärke des in der Innenstadt
führenden Anbieters Kauf tarid sowie
den Drogeriemarkt dm relativ gering.
Weitere prägende Anbieter, wie z.B.
Parfümerie Pieper und die Apothe-
ken mit ihren nicht apotheken-

pflichtigeri Sortimenten stehen mit
den Angeboten des Nahversor-
gungszeritrums nicht in Konkurrenz.
Daher dürfte sich die Innenstadt in
diesem Segment als recht robust
gegenüber der Wettbewerbsintensi-
vierurig durch das Projekt erweisen.
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4.2 Gevelsberg übriges Stadtgebiet

0,8 km und mehr

1 und II

Die Angebotssituation im übrigen Stadtgebiet wird vor

allem durch den periodischen Bedarfsbereich geprägt,

während Angebote aus zentrenrelevanten aperio-

dischen Sortimenten nur vereinzelt und ohne große

Ausstrahlungskraft, bzw. als Aktionsware der

Discounter anzutreffen sind.

Im periodischen Bedarfsbereich ist der wichtigste

Wettbewerbsstandort der Standortverbund von

Kaufpark und Aldi an der Hagener Straße, der 2011

durch die Umnutzung des ehemaligen Toom

Verbrauchermarktes entstand. In diesem Standort-

bereich st zudem der separate Getränkemarkt von

Kaufpark in Nachbarschaft mit einem Bio-Markt zu

erwähnen.

Ansonsten bestehen u.a. an der Hagener Straße noch

ein LidI, ein Netto-Discounter, ein denn's Biomarkt (am

Planstandort für einen Verbrauchermarkt am ehem.

Praktiker), westlich der Innenstadt der Standortver-

bund von Aldi und Trinkgut, ein nicht weit davon

entfernter weiterer LidI Discounter, sowie etwa 1 km

nördlich der Geveisberger Innenstadt im Stadtteil

Börkey ein E-Center (Wittener Straße).

Gevelsberg-Vogelsang: Netto, Lidi, Fressnapf, Action,

KIK (Ortsteilzentrum = zentraler Versorgungsbereich)

Gevelsberg Ost: Kaufpark, Aldi, Getränkemarkt und

Biomarkt

Auf dem Areal des ehemaligen Praktiker Marktes (An

der Drehbank) ist die Errichtung eines Verbrau-

chermarktes geplant. Bisher wurde noch keine

Baugenehmigung erteilt.

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Durch den hohen Stellenwert der
periodischen Sortmente im übrigen
Stadtgebiet und die überwiegend
ebenfalls gegebene Verkehrsorien-
tierung stellen die v.a. nächst-
liegenden Anbieter die Hauptwettbe-
werber des geplanten Fach markt-
zentrums in den periodischen Be-
darfsbereichen dar. Ei ne besonders
starke Anfälligkeit gegen Wettbe-
werbsintensivierungen kann auf-

grund der überwiegend guten bis
sehr guten Raumleistungen (Umsatz
p.a. je Quadratmeter Verkaufs-
fläche) der dortigen Anbieter nicht
festgestellt werden.
Somit werden gewisse Umsatzum-
verteilungen zu Lasten der nächst-
gelegenen Lebensmittelmärkte (u.a.
zentraler Versorgungsbereich Vogel-
sang) zu erwarten sein.
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Distanz zum Projekt

Einzugsgebietszone

Kurzcharakteristik

Wesentliche Anbieter

Planungen



4.3 Ennepetal Milspe (zentraler Versorgungsbereich -
Hauptzentrum Innenstadt)

rd. 6,6 km

nicht im Einzugsgebiet

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Das Hauptzentrum Ennepetal Milspe
weist einerseits eine hohe Leis-
tungsstärke im Bereich um Edeka
auf, fällt diesbezüglich in der Fuß-
gängerzone aber deutlich ab. Dort
haben sich bereits Angebots-
strukturen entwickelt, die primär auf
die Nahversorgung reflektieren bzw.
auch mit geringen Umsatzerwar-
tungen erfolgreich agieren können.

Aufgrund der Entfernung werden nur
marginale Umsatzumverteilungen zu-

Lasten dieses zentralen Versor-

gungsbereches zu erwarten sein.
Strukturveränderungen sind jedoch
nicht zu erwarten.
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Distanz zum Projekt

Einzugsgebietszone

Kurzcharakteristik Der innerstädtische Einzelhandel in Milspe erstreckt

sich primär entlang der teilweise verkehrsberuhigten

bzw. als Fußgängerzone ausgebauten Voerder Straße.

Der eindeutige Schwerpunkt befindet sich an deren

nordwestlichem Anfangs-! Endpunkt, wo eine zwei-

geschossige Centeranlage mit den Mag netbetrieben

Edeka Schlöder, Takko, Kik, NKD, Rossmann und Zoo

& Co. sowie ein unweit davon an der Kölner Straße

gelegener Lidi agieren.

Die Fußgängerzone der Voerder Straße profitiert kaum

von dem dortigen Kundenauf kommen und kann selber

nur bedingt Ausstrahlungskraft enttalten. Die hier

lokalisierte Marktpassage weist erhebliche konzepto-

neUe Mängel und mit Askanla einen sehr schwachen

Magnetbetrieb auf. Zugkraft entwickelt hier vor allem

dm.

Wesentliche Anbieter Centeranlage: Edeka, Takko, KiK, NKD, Rossmann,

Zoo & Co.; Lidi;

Fußgängerzone: Askanla, Kodi, Tedi, Ernstlng's farn ily,

dm



5 Einzugsgebiet und Nachfragevolumen

Übersicht 2: Einzugsgebiet
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Stand: 25.042016

Übersicht 3; Einzelhandelsrelevante Nachfrage im Einzugsgebiet

Strukturdaten des Elnzugsgebletes 2015

Ruridurigsditferenzen möglich.

Stand: 11.2014. Gemäß statistischen Berichten des Statistischen Landesamtes.

Der einzethandnlsretevantn durchschnittliche Pro-Kopt-Ausgabebetrag in Deutschland beträgt 2015
5692 Euro, exkl. KIz. Brerinstotle; inkl. Tankstellenshops, Apothekenumsötze (ariteilig), Versand-
(Onlinehandel und Ausgaben beim Lebensmittelhanderk. Eigene Berechnungen au! der Grundlage von
Verättentlichungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden.

Legende:

Mikro-Standort

- Zonel

- Zone II

Wettbewerbssituatlon

1 Nahversorgungszentrum
Westerbauer, Hagen

2 Nahversorgungszentrum
Vogelsang, Gevelsberg

3 Aldi Enneper Straße, Hagen

4 Netto Louise-Märcker-Straße,
Hagen

5 Gevelsberg-Ost, Gevelsberg

6 Stadtteilzentrum Hagen-Haspe,
Hagen

7 LidI Preußenstraße, Hagen

8 Aldi Wehringhauser Straße, Hagen

9 Kaufpark Minervastraße, Hagen

10 Nahversorgungszentrum Voerde,
Ennepetal

11 Innenstadt, Gevelsberg

12 Nahversorgungszentrum
Wehringhausen, Hagen -

13 Innenstadt, Ennepetal

14 Innenstadt, Hagen

Prolekte
1 Nahversorgungszentrum An der

Drehbank, Gevelsberg

Gutachterliche Kommentierung
Die Abgrenzung des Einzugsge-
bietes erfolgt unter Berücksichtigung
der topografischen, stadt- und sied-
lungsstrukturellen Gegebenheiten
sowie der bestehenden und abseh-
baren zukünftigen Wettbewerbs-
situation. Zudem finden die vorhan-
dene Verkehrsinfrastrukturausstat-
tung und die daraus resultierenden

Zeit-Wege-Distanzen Berücksichti-
gung.

Das Gesamteinzugsgebiet wird in
zwei Zonen gegliedert, in denen u.a.
aufgrund der Wettbewerbsintensität,
der vorherrschenden Einkauf sorien-

tierungen oder der räumlichen Ent-
fernung zum Mikro-Standort jeweils
unterschiedlich ausgeprägte Kun-
denloyalitäten unterstellt werden.
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EInwohner

absolut in% Index

Elnzelhandelskautkraft 2)

In /Kopf in Mb. In %

Zone 1 10.377 29,7 92,7 5.279 54,8 29,3

Zone II - 24.509 70,3 94,7 5.392 132,2 70,7

Einzugsgebiet
gesamt 34. 100,0 94,1 5.358 186,9 100,0
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Übersicht 4: Aufschlüsselung des Nachfragevolumens nach den
relevanten Hauptwarengruppen

Elnzelhandelskautkraft 2016 Im Einzugsgebiet

MethodIk:

Die Berechnung der Einwohner im Einzugsgebiet erfolgt mit -lilie der G1K GeoMarkating.oigenen
Kartogralie-Soltware RegioGvaph. Die kleinrähmigen Strukturdelen (Einwohner) stammen aus der GIK

Datenbank PoiirlPlus.

Rundungedifferenzen möglich.

Gemäß Angaben dar GfK GeoMarketing 2015, eigene Berechnungen.

Das sind diä Sortiniente Bekleidung, Wäsche; Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik, Akustik;
Bücher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, Porzellan, l<eramik, Hausrat.

Übersicht 5: Einwohner im fußläufigen Radius

Einwohner Im fußläufigen Radius

Gutachterliche Kommentierung
Im prospektiven Einzugsgebiet des
geplanten Fachmarktzentrums auf
dem ehemaligen Brandt-Areal in Ha-
gen-Haspe Steht eine relevante
Nachfrageplattform von rd. 186,9
Mio. pa. zur Verfügung. Projektrele-
vant ist hiervon primär der periodi-
sche Bedarfsbereich mit den Waren-
gruppen Lebensmittel, Reformwaren
und Gesundheit, Körperpflege mit
einem Nachfragevolumen von
insgesamt rd. 95,3 Mio. p.a. Hin-
sichtlich der räumlichen Struktur
entfällt auf die Zone 1 ein Drittel und
auf die Zone II zwei Drittel des
Nachfragevolumens, aus denen das
Gros des zu erwartenden Zielum-
satzes rekrutiert werden muss.
Durch die verkehrsorientierte Lage
wird zudem ein gewisser Umsatz-
anteil aus Streuumsätzen generiert
werden.
Für vorrangig grund- und nahversor-
gungsrelevante Angebote ist damit
- auch unter Berücksichtigung der
aktuellen und perspektivisch abseh-
baren örtlichen Wettbewe rbssitua-
tion - eine noch befriedigende Po-
tenzialplattform gegeben. Die zur
Nachnutzung der Altimmobilien von
Aldi und Rewe Kaufpark möglichen
Einzelhändler mit nicht-zentren-
relevanten Sortimenten im Kern-
sortiment werden möglicherweise
über die Einzugsgebietsgrenzen
hinaus strahlen und einen Großteil
des Umsatzes durch Streuumsätze
generieren. Mit Blick auf die Ein-
wohner im fußläufigen Nahbereich
(500 m /1.000 m) wird deutlich,
dass die introvertiert gelegenen
Standorte einen besonders hohen
Wohngebietsbezug haben und damit
einen hohen Beitrag zur wohnort-
nahen Versorgung der Bevölkerung
leisten, während die verkehrsorien-
tierten Standorte Im selben Radius
wesentlich weniger Bevölkerung er-
reichen und weit über ihren Nah-
bereich ausstrahlen müssen.
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in /Kopf
Zone 1

in Mb.
Zone Ii
in Mb.

Gesamt
in Mio.

2.731 28,0 67,3 95,3

2.281 23,3 56,2 79,6

451 4,6 11,1 15,7

2.627 26,8 64,8 91,6

597 6,1 14,7 20,8

211 2,2 5,2 7,4

409 4,2 10,1 14,3

491 5,0 12,1 17,1

919 9,4 22,7 32,1

6.358 64,8 132,2 186,9

Nr Standort

Einwohner Im ..

SOOm 1.000m

Radlua

Summe
blsl.000m

Wertung

1 Nahversorgungszentrum Westerbauer, Hagen 1.823 6.322 8.145

2 r4ahversorgungszentrum Vogelsang, Geetsberg 1.982 4.798 6.780

6 Stadttellzentrum Hagen-Haspe, Hagen 4.883 7.351 12.204

10 Nahversorgungszentrum Voerde, Ennepetal 2.664 '4.287 6.951

II Innenstadt, Gere)aberg 3.012 7.711 10.723 +

12 Nataersorgungszentrum Wehrtnghauaen, Hagen 8.307 10.821 19.128 ++

14 Innenstadt, Hagen 6.130 19.596 25.726 ++

P Mikro-Standort Brandt-Areal 1.520 6.125 7.645 0

Warengruppen
Periodischer
Bedarf

Lebensmittel, Reformwaren

Gesundheit, Körperpflege

Aperlodischer
Bedarf

Elektroartikel/Unterhaltungs-
elektronik, Foto, PC und
Zubehör, Neue Medien

Spiel, Sport, Hobby

Einrichtungsbedarf

Bau-und gartenmarkt-
spezifische Sortimente
übrige, nicht untersuchungs-

releante Sortimente 2)

Gesamt



6 Wirkungsanalyse

Methodische Vorbemerkung

Für die grob überschlägige Wirkungsanalyse werden berücksichtigt:
Die geplante Entwicklung auf dem Brandt-Areal unter
Berücksichtigung von Standortverlagerungen (Kapitel 6.1)
Die möglichen Nachnutzungsoptionen (Anbieter mit nicht-
zentrenrelevantem Sortiment im Kernsortiment) der frei werdenden
Flächen von Rewe Kaufpark und Aldi (Kapitel 6.2).

6.1 Kurzskizze zum Projekt Brandt-Areal

Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Angaben zur Planung
gehen auf dem Brandt-Areal von 4.500 m2 Verkaufsfläche aus (Übersicht
6). Im Zuge dessen werden die Iangjährig etablierten Lebensmittelmärkte
Kauf park (1 .700 m2 VKF; Enneper Straße 91 - 95) und Aldi (800 m2 VKF;

nneper Straße 9) auf das Brandt-Areal verlagern und ihre Verkaufs-
flächen erweitern. ZusätzUch sind ein Drogeriemarkt (geplant: dm) sowie
weitere 300 m2 VKF für Shops vorgesehen, In den nachstehenden Be-
rechnungen gehen wir davon aus, dass sich - im Sinne der Entwicklung
eines Nahversorgungszentrums diese Fläche durch Ansiedlung arron-
dierender kleinteiliger Anbieter hälftig auf die Warengruppen periodischer
Bedarf (Apotheke) und aperiodischer Bedarf (Hörgeräte und/oder
Optiker) aufteUen werden.

Übersicht 6: Brutto-Umsatzerwartung Brandt-Areal (neue Flächen)

Flächenprogramm und Umsatzeiwartung
Brandt-Areal

Gutachterliche Kommentierung
Für die Wirkungsanatyse relevant
sind die zu errichtenden Verkaufs-
flächen (VKF) abzüglich der Be-
standsflächen von Rewe Kaufpark
und Aldi. Aufgrund der Standortnähe
und der Entfernung zu den nächsten
hauseigenen Wettbewerbern gehen
wir davon aus, dass beide Lebens-
mittelmärkte ihren Bestandsumsatz
zu 100 % an den neuen Standort
Brandt-Areal mitnehmen werden.
Auswirkungsrelevant ist demnach
nur der durch die zusätzliche Ver-
kaufsfläche von 2.000 m2 zu erwar-
tende Umsatz. Dabei wird die Attrak-
tivitätssteigerung durch höhere Syn-
ergleeffekte berücksichtigt. So mit
wird für das geplante Nahversor-
gungszentrum unter Berücksich-
tigung der aktuellen und absehbaren
Wettbewerbssituation eine prospek-
tive Brutto-Umsatzleistung von max.
rd. 9,2 Mb. p.a. (exkl. Bestands-
umsatz Rewe Kaufpark und Aldi) in
Ansatz gebracht.. Bezogen auf die
zusätzliche Verkaufsfläche von
2.000 m2 errechnet sich eine nah-
versorgungszeritrumstypische
Raumleistung mit Angebotsschwer-
punkt im periodischen Bedärfsbe-
reich von etwa 4.600 /m2. Diese
teilt sich entsprechend typischer
Sortimentsstrukturen auf in max.
rd. 8,9 Mio. im periodischen
Bedarf (Lebensmittel, Gesundheit
und Drogeriewaren) und lediglich
max. rd. 0,4 Mb. für aperiodische
Sortimente. Unter der Annahme der
Abrundung des Angebots durch
kleinteilige, gesuridheitsorientierte
Anbieter mit einer jeweils geringen
Brutto-Um satzerwartung, entfällt in
der nachfolgenden Analyse die Be-
rücksichtigung dieser Sortimente, da
erfahrungsgemäß in den Zentren
Umsatzumverteilungen unterhalb
der NachwesbarkeItsschwelle von
0,1 Mo. zu erwarten sind.
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Mieter/Sortiment

gesamt

in m2

Verkaufsfläche
durch

vedagewng Differenz

in m2 in m2

Flächen-
produktivität

In im2
verkaufsfläche

p.a. (brutto)

Brutto-
Umsatz-

erwartung

in Mb.

PerlodLher Bedarf 4.350 2.500 1.850 4.800 8,9

Voltsortimeriter und
Getränkemaikt

4O0 1.700 700 4.000 2,8

Aldi 1.200 800 400 6.000 2,4

Apotheke 150 0 150 2.400 0,4

Drogeriemarkt 600 0 600 5.500 3,3

Apar(odscber B 1 150 0 150 2.500 0,4

HörgeräteShop/Optiker 150 0 150 2.500 O4

Brandt AraI
gesamt 4.500 2.500 2.000 4600 92

RtindungsdUerenzen mögUch.



6.2 Kurzskizze zur Nachbelegung der Flächen Rewe
Kauf park und Aldi (Enneper Straße) und prospektiver
Bruttoumsatz

Übersicht 7: Nachnutzungsoptionen (nicht-zentrenrelevantes
Sortiment imKernsortiment)

Nachnutzungsoptionen Kaufpark und Aldi

Sport-I
Fahrrad!
Motorrad-
fachma rkt

Möbel-!
Einrichtung Möbel

Meter/Sorthnent
Sport-/Fahrrad-!
Motorradfachrnaikt
Garten-/Baun,arkt/
Zootachmarkt

Möbel-/Einrichtung

Elektrofachmarkt
(Großgerte)

Nachbel

Sportgroßgeräte Sport Ttetje

B.00. Bikemax Skimax, Liltle
Fahrräder John Bikes, Lucky Bike, lokale

Fahrradhändler

Motorräder P010, Hein Gercke, Detlev Louis

Garten-!
Baumarkt

Garten-/ Bodenbeläge, TTIM Riesenmax, Frick für
Bau-I Zoo- Farben, Lacke

Wand und Boden
Fachmarkt und Tapeten

Fressnapf, Zoo & Co., Das
Zoofachmarkt Futtertiaus, Kälte Zoo, Maxi Zoo,

Tiergarten, Dehner Zoo

Matratzen! Matratzen Concord, Matratzen
Betten Outtet

Sonderposton-
Action, Thomas Philipps, Jawoll

märkte
Elektro- inhabegethrte

nur Großgeräte EieIhesDetebeFachmarkt

Auswahl au[Basis Einzelhandels- und Zntrenkor,zept der Stadt Hagen, CIMA 2015 (SeUe 133).

Umleldnutzungen Rewe Kaufpark: zeritrenrelevante Sortirnente (NVZ Westerbauer).
Umfeldnutzungen Aldi: u.a. A.T.U., P010 Motorrad. Harley Davidson Holz Demmier, Autohändler.

Übersicht 8: Brutto-timsatzeiwartung Nachbelegung Kaufpark/AIdi

FIchenprogramm und Umsatzerwartung
Nachbelegung Kaufpark und Aldi

mt

Blumen Risse,Werkers Welt, Bad-! 500 bis über 2.000
5antäxfachmaiit zzgl. Freiflächen

Kaufpark

Multipolster, Schmidt Küchen,
Reddy Küchen, lokale Küchen-
Fachmäikte, Staples (BOromöbel)

Verkaufs-
fläche

gesamt

in m2

2500

Flächen-
produktivität

in /m2
Verkaufsfläche

p.a. (brutto)

1.800

2.500 L200

2.500 L200

2.500 3.000

2.500

Brutto-
Umsatz-

erwartung

in Mio.

4,5

3,0

3,0

7,5

ab 400 Aldi

400 - 2.000
Aldi /

Kaufpark

450- 900 Aldi

ab 600 Kaufpark

Aldi /
400 -3.000

Kaufpark

100 - 300 Aldi

250- 1.800 Kaufpark

650-2.500
Aldi!

Kaufpark

ab 200 Aldi

Gutachterliche Kommentierung

Im Zuge der Verlagerung von Rewe
Kaufpark (1.700 m2 VKF; Enneper
Straße 91-95) und Aldi (800 m2 VKF;
Enneper Straße 9) auf das Brandt-
Areal soll die Nachnutzung auf nicht-
zentrenrelevante Sortimente im
Kernsortimente beschränkt werden.
Diesbezüglich wurden zwischen
Stadt und Eigentümern bereits ent-
sprechende Vereinbarungen ge-
troffen (Grunddienstbarkeit).

In Übersicht 7 sind auf Basis des
Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes der Stadt Hagen (CIMA 2015)
die relevanten Nachnutzungs-
Optionen mt nicht-zentrenrelvanten
Sortimenten aufgeführt. Die 'mög-
liche Standortwahl' begründet si6h
aus den Anforderungen der poten-
zieHen Betreiber an Mietflächen-
größen, Stellplatzsituation/-anzahl,
Synerg ie-/Verbundeffekte).

Von allen nicht betrachteten nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten sind
aufgrund geringer Verkaufsflächen-
dimensionierungen möglicher Anbie-
ter oder Fehlen vergleichbarer An-
gebote in den Zentren keine (nen-
nenswerten) Auswirkungen auf die
zentralen Versorgungsbereiche zu
erwarten.

In Übersicht 8 ist der jeweilig
maximal zu erwartende Brutto-
Umsatz je Sortiment dargestellt. Im
Sinne eines Worst-Case Szenarios
wird die Belegung von Rewe Kauf-
park und Aldi mit jeweHs demselben
Sortiment geprüft, so dass je Sorti-
ment mit 2.500 m2 Verkaufsfläche zu
rechnen wäre. Die Raumleistungen
stellen ebenso Obergrenzen dar. in
Summe können jedoch nur 2.500 m2
Verkaufsfläche belegt werden,
zudem ist es wenig wahrscheinlich,
dass beide Immobilien mit gleichem
Sortiment belegt werden.
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Verkaufsflächen- mögliche
Nicht-zentrenrelevantes bedarf Standort-

SortIment' Mieter-Optionen in m2 (Spannen) wahl



6.3 Brutto-Umsatzerwartung der Vorhaben

Übersicht 9: Brutto-Umsatzerwartung Brandt-Areal (neue Flächen)
und Nachbelegung KaufparklAldi

Brutto-Umsatzerwartung der Vorhaben

Gesamt

Rundungsdifferenzen möglich.

Zu vertagernde und erwehernde Lebensmittelmärkte Kaufpark und Aldi.

Drogeriemark) und Apotheke.

Fachmarkt für E)ektrogroßgerü)e.

Spor)-/Fahrradlachmarkt.

Fachmark) für Möbel-/Einrichtung.

Gar)en-/Baumarkt-/Zoo-Fachmark).

Gutachterliche Kommentierung

Unter Zusammenführung beider
Ansiedlungsszenarien ergibt sich
nebenstehende Umsatzerwartung je
Sortiment.

Die Summe des periodischen Sorti-
ments (1 .850 m2 Verkaufsfläche

bzw. 8,9 Mio. Brutto-Umsatz)
resultiert aus dem Entwicklungs-
Vorhaben auf dem Brandt-Areal. Sie
bildet die zusätzlich zu erwartenden
Flächen und Umsätze - exklusive
der zu Verlagernden Bestands-
flächen VOfl Kaufpark und Aldi - ab.

Für die Umsatzschätzung wird die
AttraktiVitätssteigerung durch höhere
Synergieeffekte berücksichtigt.

Das aperiodische Sortiment umfasst
die Ansiedlungsoptionen auf den
Bestandsflächen Von Kauf park und
Aldi, die mit Anbietern des nicht-
zentrenrelevanten Sortiments im
Kernsortiment belegt werden kön-
nten. Im Sinne eines Worst-Case
Szenarios prüfen wir die maximal
mögliche Verkaufsfläche je Sorti-

ment. Eine Realisierung aller skiz-
zierten Nutzungsoptionen ist dem-
nach auszuschließen.

Nebenstehende Übersicht 9 bildet
sodann die Ausgangsbasis für die
zu prüfenden Auswirkungen.
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WarengruppeniSortlmente

Verkaufsfläche
in m2

Brutto-Umsatz-
erwartung 1)

In Mb.

ca.
RaumIeiung

in Jm2

Periodischer Bedarf 1.850 8,9 4.800

Lebensmlttet, Reformwaren 1) 1.100 5,2 4.700

Gesundheit, Körperpflege2t 750 3,7 4.900

Aperlodischer Bedarf

Elektroartikel/Unterhaltungsele
ktronik, Foto, PC und Zubehör,

Neue Medien 3)

2.500 7,5 3.000

Spiel, Sport, Hobby 4) 2.500 4,5 1.800

Elnrichtunsgbedarf 5) 2.500 3,0 1.200

Bau- und gartenmarkt-

spezifische Sortimente 6)
2.500 3,0 1.200



6,4 Kauf kraftabschäpfung

Übersicht 1O:Kaufkraftabschöpfung im Einzugsgebiet

Kaufkraftstrom-Modellrecht j (Marktanteile

Streu- UmsatzZone II Einzugsgebiet gesamt
umsatz gesamt

Kauf- Abschöpfung Kauf- Abschöpfung Kauf- Abschöpfung
kraft kraft kraft

Warengruppen in Mio. in Mio. in % in Mio. in Mio. in % in Mio. in Mio. in % in Mi in Mio.

Zone 1

Rundungsdilferenzen möglich.

1) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wäsche; Schuhe, Ledarwaren; Uhren. Schmuck, Optik, Akustik;
Bücher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat.

Gutachterliche I(ommentierung

Die Kaufkraftstrom-Modellrechnung gibt einen Überblick Ober die räumliche Herkunft des Einzelhandelsum-
satzes, differenziert nach den Zonen des Eirizugsgebietes und Warengruppen. Naturgemäß nimmt die Kaufkraft-
bindung eines Einzelhandeisstaridortes in seinem Marktgebiet mit Zunehmender Entfernung und Relevanz des
Wettbewerbs ab. Darüber hinaus haben auch tradierte Eirikaufsorientierurigen großen Einfluss auf die gegebe-
nen Kaufkraftströme. In der folgenden Modellrechriung Werden die absehbaren Kaufkraftströme in der Dif-
ferenzierung nach den relevanten sechs Warengruppen und den zwei Zonen des Einzugsgebietes (nebst Streu-
umsätzen, aus denen die nicht-zentrenrelevanten Sortimerite das Gros ihres Umsatzes generieren) dargestellt.
Bezogen auf die relevante, im Einzugsgebiet lokalisierte Nachf rageplattform errechnen sich Abschöpfungs-
quoten, die aus absatzwirtschaftlicher Sicht als nachhaltig erzielbar bewertet werden können, wenngleich sich
innerhalb der Sortimente große Unterschiede ergeben. Vor allem im Sortiment Gesundheit, Körperpflege müssen
ambitionierte Marktanteile (Zone 1 34,7 % bzw. Zone 1116,2 %) erreicht werden. Dies kann aufgrund der klaren
Standortvorteile gegenüber den Hauptwettbewerbern gelingen. Aber auch im Sortiment LebensmitteVReform-
waren muss insbesondere durch die recht große Erweiterungsflächen von Rewe Kaufpark (plus 41%!) und Aldi
(plus 50%!) die Marktdurchdringung weiter Intensiviert (Zone 1 +13,7 % bzw. Zone lt + 2,5 %) werden. Für die
Sortimente des periodischen Bedarfs sind somit hohe Umsatzumlenkungen an Bestandsstandorten zu erwarten.
Demgegenüber sind in den aperiodischen Sortimenten überregional moderate Abschöpfungsquoten im Einzugs-

gebiet zu erwarten.
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28,0 4,80 17,2 67,3 3,20 4,8 95,3 8,0 8,4 0,9 8,9

23,3 3,20 13,7 56,2 1,40 2,5 79,6 4,6 5,8 0,6 5,2

4,6 160 34,7 11,1 1,80 16,2 15,7 3,4 21,6 0,3 3,7

26,8 1,77 6,6 64,8 3,44 5,3 91,6 5,2 5,7 12,8 18,1

6,1 0,60 9,8 14,7 140 9,5 20,8 2,0 9,6 55 7,5

2,2 022 10,0 5,2 044 8,4 7,4 0,7 8,9 3,9 4,6

4,2 0,20 4,8 10,1 040 4,0 14,3 0,6 4,2 2,4 3,0

5,0 0,75 15,0 12,1 1,20 9,9 17,1 2,0 11,4 1,1 3,0

9,4 0,00 0,0 22,7 0,00 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0

54,8 6,57 12,0 132,2 6,64 5,0 186,9 1.3,2 7,1 13,7 26,9

Periodischer Bedarf

Lebensmittel, Retormwaren

Gesundheit, Körperpflege

Aperiodischer Bedarf
lektroartikel/UnterhaItungs-

elektronik, Foto, PC und
Zubehör, Neue Medien

Spiel, Sport, Hobby

Einrichtungsbedarf

Bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente
übrige, nicht untersuchungs-
relevante Sortimentefl

Gesamt



6,5 Umverteilungseffekte
In den Mode//rechnungen werden im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung die möglichen ökonomischen Auswirkungen des
geplanten Fachmarktzentrums auf dem ehemaligen Brandt-Areal sowie den möglichen Nachnutzun gen der Altimmobiien von
Rewe Kaufpark und Aldi in Hagen auf den im Rahmen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der CIMA (Dezember2015)
aufgezeigten örtlichen Einzelhandelsbesatz in Hagen ermittelt. Zudem wurden die relevanten zentralen Versorgungsbereiche in
Gevelsberg und Ennepetal in Augenschein genommen.
Dabei dienen folgende drei Annahmen als Basis der komplexen Mode//rechnung:

der unterstellte Brutto-Umsatz des geplanten Fachmarktzentrums auf dem Brandt-Areal (exkl. des bereits gebundenen
Umsatzes von Rewe Kaufpark und Aldi) sowie der unters teIlte Brutto-Umsatz für die einzelhändlerische Nachnutzung der
Altimmobiien Rewe Kaufpark und Aldi (Enneper Straße)
die vorgenommene Kaufkraftstrom-Modellrechnung zur möglichen Umsatzrekrutierung des Brutto-Zielumsatzes
die relevante Einzelhandelssituation in den betrachteten Standortla gen von Hagen

Umsatzerwartungen (Kapitel 6.3) und gemäß Modelirechnung zu erwartende Umsatzumverteilungen sind der
folgenden Übersicht zu entnehmen.

Übersicht 11: Umsatzumverteilungen

Stdte/GemeInden/
ZentTalor
VereorgungereIch

Innenstadt Haon Ø-Z)

Hagen Ha2po ()

Hagen Wehringhausen
(NVZ)

Hagen Westoibauo (VZ

L.ebani(tta1.
Reformwaren

28,8 0,2 0,9

19,8 2,4 12.4

4,3

9,4 0,6 6,8

Qbrige3 EinzugsgebIet
und RückgewInnung . 1,9

abfließender Kutkraft

B(utto-Umtzerwartung
de Planvothabena

36,9 0,8 2,2 23,8 3,9 16,3

11,0 1,3 11,9 3,5 0,3 9,1

1,7 - - 0.0

1,5 0,3 22,7 0,1

1,2 . - 3,3

3.7 - . 7,5

Rundungsdifferonzen möglich. '-' nicht nachweisbar. Hagen Westerbauer inkl. Bestand Kaufpark.

11,6 1,0 8,6 6,5

0.0 0,0

0,0 0,0

0,1 - 0,0

3,6

4,6

0,1 1,8 1,4

- - 0,0

0,0

- 0,0

Bau- und gartonmarkl-
Wezlfihe Sortimonte

Umsatz-
Umsatz umverteilung
InMIo. nMbo. In%

2,9 3,0

3,0 - 3.0

Gutachterliche Kommentierung
Mit Realisierung des Fachmarktzentrums mit überwiegend nahversorgungsrelevanten Sortimenten dürften vor
allem für die nächstgelegenen Lebensmittel- und Drogeriemärkte bzw. Agglomerationsiagen mit vergleichbarem
Besatz in Hagen und Gevelsberg z.T. nennenswerte UmsatzumverteiIungen zu erwarten sein.
Die errechneten Umsatzumlenkungen für die betrachteten zentralen Versorgungsbereiche in Hagen bewegen sich
im periodischen Bedarf (Lebensmittel, Reformwaren, Gesundheit, Körperpflege) zwischen 0,2 Mb. und 2,4 Mio.
(bzw. 0,9 % bis 22,7 %) da 65 % des zusätzlichen Umsatzes an diesen Standorten umverteilt wird. Die höchsten
Umsatzunilenkungen ergeben sich für das Nahversorgungszentrum Westerbauer und das Nebenzentrum Hagen
Haspe. Weitere 3,1 Mio. dürften an nicht gesondert betrachteten Standorten umverteUt werden. Besonders stark
betroffen dürften aufgrund der Nähe das Nahversorgungszentrum Vogelsang und aufgrund vergleichbarer An-
gebotsstrukturen das Hauptzentrum Gevelsberg sein. Zudem sind für Stand-Alone Lebensmittelmärkte im -west-
Uchen Hagener Stadtgebiet weitere Umsatzumverteilungen zu erwarten.
Mit Blick auf die aperiodischen Sortimente (Abbildung möglicherAuswirkungen im Zuge der Nachbelegung von
Kaufpark und Aldi mit nicht-zentrenrelavanten Sortimenten) ist die Innenstadt Hagen unter den betrachteten
Zentren aufgrund größter Angebotsüberschneidungen am stärksten betroffen (Umsatzuniverteilungen zwischen
0,1 - 3,9 Mb. bzw. 1 % - 16,3 %). Darüber hinaus wftd ein nicht unerheblicher Umsatzanteil von 2,9 bis 3,5
Mb. (77 ob -99 % je nach Sortirr{ent) an nicht separat betrachteten Standorten (vornämlich als Sonderstandorte
ausgewiesene Fachmärkte bzw. Fachmarktaggiomerationen in Hagen) umvertellt.
Auf den nachstehenden Seiten erfolgt eine standort- bzw, sortlmentsspeziflsche Detailbetrachtung.
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EoklmardkellUnlarhaltunga-
Gesndholt. Körperpflege elektronIk, Foto, PC und Spfel, Sport. (lobby EJnrIohtungbedar1

Zubehör, Neue Medten

Umsatz- Umsatz. Umsatz- Umsatz.
umverteilung Umsatz umverteIlung Um umverteilung Umtz umverteilung

In Mb. In % In Mb. In Mb. rn % In Mb. In Mb. In % In Mb. lnMbo. In%

Umtz-
Umsatz umverteilung Umtz
In Mo. lnMIo. In% InMIo.



6.6 Mögliche anzunehmende Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche

Die vorstehend dargestellten Umsatzumverteilungen, die mit Realisierung
des Fachmarktzentrums sowie der Nachnutzung der Altimmobilien von
Rewe Kaufpark und Aldi mit nicht-zentrenrelevantem Sortiment (lt.
Hagener Sortimentsliste) in einer Worst-Case Betrachtung gemäß der
durchgeführten Modelirechnungen zu erwarten sind, stellen sich in der
Stadt Hagen und in den umliegenden Städten deutlich unterschiedlich
dar.

Hauptzentrum Hagen (Innenstadt)

Im periodischen Bedarfsbereich (Lebensmittel, Reformwaren sowie
Gesundheit, Körperpflege) wird unter den zentralen Versorgungsberei-
chen die Innenstadt Hagen erwartungsgemäß aufgrund der Entfernung
und der Tatsache, dass Versorgungseinkäufe (kurzfristiger Bedarf) häufig
wohnortnah erledigt werden weniger stark betroffen sein. Dennoch sind
gewisse Umsatzumverteilungen zu erwarten. Diese werden jedoch im
unteren einstelligen Bereich rangieren (0,2 - 0,8 Mb. bzw. 0,9 % -
2,2 %) sich auf eine Vielzahl von Anbietern (Lebensmittelmärkte: Rewe
Rathaus Galerie, Edeka Elberfelder Straße, Kaufpark Millelstraße sowie
Lidi im Schwenke-Zentrum; Drogeriemärkte: Rossmann, dm, Müller)
verteilen und sind somit insgesamt als unkritisch zu beurteilen.

Mit Blick auf die aperiodischen Sortimente (Abbildung möglicher Aus-
wirkungen im Zuge der Nachbelegung von Rewe Kaufpark und Aldi mit
nicht-zentrenretevanten Sortimenten) ergeben sich für die Händler der
Innenstadt sortimentsspezifisch unterschiedliche Auswirkungen.

So dürften in den Warengruppen Elektroartikel/Unterhaltungselektro-
nik, Foto, PC und Zubehör, Neue Medien je nach Sortimentstiefe der
anzusiedelnden Geschäfte mit nicht-zentrenrelevanten Sortiment im
Kernsortiment und sich daraus ergebender, teilweise nennenswerter
Angebotsüberschneidungen mit Saturn, Expert Garthe Umsatzum-
verteilung bis zu 3,9 Mio. bzw. 16,3% zu erwarten sein. Insofern be-
steht die Gefahr nicht unwesentlicher Umsatzumverteilungen, so dass für
das konkrete Ansiedlungsvorhaben zUm Schutz des Hauptzentrums eine
eigenständige Wirkungsanalyse erstellt werden sollte.

In der Warengruppe Spiel, Sport, Hobby sind etwas geringere, aber
dennoch nicht unkritische Umsatzumlenkungen (1 Mio. bzw. 8,6 %) zu
erwarten. Die lnnenstadthändler (Intersport, Mc Trek, Adigo Sports)
offerieren überwiegend zentrenrelevante Sortimente, so dass nur
gewisse Angebotsüberschneidungen bestehen. Zur Reduzierung
möglicher Umsatzumverteilungseffekte sollte eine deutliche Begrenzung
der zentrenrelevanten Randsortimente möglicherAnbieter in den Alt-
Immobilien von Aldi und Kauf park angestrebt werden.
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Geringe, unkritische Umsatz-
umverteilun gen im periodischen

Bedarf

Abhängig von Sortiment und
Betreiber sindnennenswerte
Umsatzumverteilun gen im Segment
Elektro nicht auszuschließen

Gewisse Umsatzumverteilungen im
Sortiment Sport, Begrenzung der
zentrenrelevanten Randsortimente
wird empfohlen



Die Warengruppen Einrichtungsbedarf sowie bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente sind demgegenüber in sehr geringem Maße
betroffen, da keine nennenswerten Sortimentsüberlappungen bestehen.

Nebenzentrum Hagen-Haspe, Hagen

Unter den zentralen Versorgungsbereichen wird, wie bereits in der Kurz-
übersicht zum Standort aufgezeigt, das Nebenzentrum Hagen-Haspe
aufgrund seiner räumlichen Nähe zum Projektstandort, vergleichbarer
Angebotsstrukturen, sehr starken Einzugsgebietsüberschneidungen bei
gleichzeitiger anhaltender Abschmelzung der Nachfrageplattform,
Defiziten in der Erreichbarkeit und suboptimalen Voraussetzungen für
Kopplungskäufe am stärksten betroffen sein.

Die ermittelten Umverteilungsquoten in den Sortimenten des perio-
dischen Bedarfs (Lebensmittel, Reformwaren sowie Gesundheit,
Körperpflege) erreichen Werte von rund 12 %. Hierbei ist zunächst
festzustellen, dass primäre Wettbewerbsbeziehungen des Vorhabens vor
allem mit den Anbietern real,-, Rewe Kaufpark und Rossmann zu er-
warten sind. Vor allem im Segment Lebensmittel, Reformwaren
(Umsatzumverteilung 2,4 Mb.) dominieren real,- und Rewe Kaufpark
den Einzelhandel flächen- und auch umsatzsetig deutlich.
Im Sortiment Gesundheit, Körperpflege muss die Umsatzumverteilung
von 1,3 Mb. vor allem Rossmann schultern, so dass die Umsatzumver-
teilungsquote für Rossmann erheblich sein wird. Überdies werden auch
reaL- und Kaufpark in ihren Randsortimenten tangiert. Das Gros des er-
wirtschafteten Umsatzes in diesem Sortiment müsste lt. CIMA durch
Apotheken erwirtschaftet worden sein. Da nun auch diesbezüglich eine
Apotheke auf dem Brand-Areal geplant ist, dürften insofern die Apo-
theken in Hagen-Haspe direkt betroffen sein.

Die Umverteilungsquote in der Warengruppe Elektroartikel/Unterhal-
tungselektronik, Foto, PC und Zubehör, Neue Medien von gut 9 %
wird in erster Linie das Randsortiment von real,- betreffen und kann je
nach Umfang nicht unwesentliche Auswirkungen haben.

Bereits heute sind die Auswirkungen der vorangegangenen Wettbe-
werbsintensivierungen an Fahrstandorten im introvertiert gelegenen,
wohnortnahen Nebenzentrum Haspe anhand schwacher Umsatz-! Raum-
leistungen der primär relevanten Anbieter im periodischen Bedarfs-
bereich, der Zunahme von Leerständen und teilweise erheblichem In-
vestitionsstau deutlich sichtbar, so dass die Vorschädigung in diesem
zentralen Versorgungsbereich offensichtlich ist.

Sehr geringe Umsatzumverteilun gen

in den Warengruppen Sau/Garten-
markt sowie Einrichtung

Vorgeschädigtes Nebenzentrum
Hagen-Haspe am stärksten
betroffen

Über 12 % Umsatzumverteilung im
Segment Lebensmittel, Reform-
waren

Knappi2 % Umsatzumvertellung im
Segment Gesundheit, Körperpflege

Gut 9 % Umsatzumverteilung im
Segment Elektroartikel/Unterha-
ltungselektronik, Foto, PC und
Zubehör, Neue Medien
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ZukQnftig ist durch das projektierte Fachmarktzentrurn und die damit
einhergehende Erhöhung der Verkaufsfläche im Nahversorgungszentrum
Westerbauer von Über 60% (von 4.465 m2 auf fast 7.265 m2, allen voran
Rewe Kaufpark, Aldi und Drogeriemarkt) im Zuge der Bündelung ver-
gleichbarer Angebote an einem verkehrlich sehr gut erreichbaren Stand-
ort und der Möglichkeit von Kopplungskäufen (Stichwort One-Stop-Shop-
ping) mit einer deutlichen Wettbewerbsverschärfung und Umlenkung von
Kundenströmen innerhalb eines gut bereits abgedeckten Marktes zu
rechnen.
Ein rückläufiger Kundenzuspruch führt zu weiteren Umsatzeinbußen der
bereits heute nur mäßig performenden, strukturprägenden Magnetmieter
(real,-, Rewe Kaufpark und Rossmann) die damit Gefahr laufen, unter-
halb der wirtschaftlichen Tragfähigkeit zu agieren, was wiederum die Ge-
schäftsaufgabe zur Folge haben kann. Durch die hohe Bedartsab-
deckung, die mit dem Fachmarktzentrum im periodischen Bedarsbereich
im Stadtbezirk Hagen-Haspe erreicht werden wird, sinken einerseits die
Nachvermietungschancen mit verg'eichbaren Anbietern aufgrund zu
geringer offener Nachfragepotenziale (gemäß CIMA) sowie funktionalen
Defiziten in Erreichbarkeit und nicht ganz zeitgemäßen Verkaufs-
flächengrößen (v.a. Rossmann und Rewe Kauf park). Andererseits wird
die Motivation ansässiger Anbieter zur Neuaufstellung und Standort-
sicherung, die mit hohen Investitionskosten verbunden sind, sinken.
Überdies begünstigt eine Abnahme des Kundenzuspruchs die weitere
Zunahme von Leerständen kleinteiUger Ladeneinheiten, die auf von
Magnetmietern ausgelöste Passantenfrequenzen angewiesen sind.

Somit gefährdet die außerordäntlich hohe Steigerung der Verkaufs-
flächengröße und auch der Anbieterqualität im Nahversorgungszentrum
Westerbauer mit dem momentan geplanten Besatz die Funktions- und
Entwicklungsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches Hagen-
Haspe, so dass schädliche Auswirkungen in Form von städtebaulichen
Missständen für das Nebenzentrum Hagen-Haspe zu erwarten sind.

Noch gravierender würde die Umsatzumverteilung ausfallen, wenn neben
dem in Rede stehende Vorhaben weitere zentrenrelevante Sortimente
(wie u.a. Bekleidung/Schuhe oder Hartwaren) auf dem Brandt-Areal
etabliert werden würden. Neben einer möglichen Ausdehnung des antizi-
pierten Einzugsgebietes wäre dann auch eine Umsatzumverteilung aus
anderen Sortimentsgruppen anzunehmen.

Nahversorgungszentrum Westerbauer, Hagen

Ebenso sind für das derzeit abgegrenzte Nahversorgungszentrum
Westerbauer nicht unerhebliche Umsatzumlenkungen zu erwarten
(interne Kanibalisierung). In der Warengruppe Lebensmittel, Reform-
waren werden 0,6 Mb. bzw. 6,6 % umgelenkt. Betroffen davon ist in
erster Linie Penny, so dass die prozentuale Umsatzumverteilung auf
Bnzelbetreberebene entsprechend deutlich höher ausfällt.

Funktions- und EnMicklungs-
fähigkeit des vorgeschädigten
zentralen Versorgungsbereiches
Hagen-Haspe gefährdet

Nicht unerhebliche Umsatzum-
lenkungen im bestehenden NVZ
Westerbauer

Knapp 7 % Umsatzumverteilung im
Segment Lebensmittel, Reform-
waren
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In der Warengruppe Gesundheit, Körperpflege werden die Umsatz-
umlenkungen von 0,3 Mb. bzw. 22,7 % die Randsortimente der
Anbieter Penny sowie des zu verlagernden Rewe Kaufpark treffen, die
dementsprechend ihr Drogeriewarensortiment anpassen müssten.

In den Sortimenten des aperiodischen Bedarfs sind aufgrund von Ange-
botsüberschneidungen mit dem Dänischen Bettenlager Umsatzumlen-
kungen vor allem im Sortiment Einrichtungsbedarf zu erwarten, wenn-
gleich aus Gründen des Datenschutzes keine Werte auf Einzelbetreiber-
ebene aufgeführt werden dürfen. Sofern sich auf einem der Altstandorte

ein Anbieter mit vergleichbaren Einrichtungsangeboten niederlässt, sind
somit nennenswerte Umsatzumverlagerungen nicht ausgeschlossen.
Jedoch ist das Dänische Bettenlager für die Funktionsfähigkeit des Nah-
versorgungszentrums weniger relevant. Allerdings bestünde bei seinem
Ausscheiden die Gefahr eines städtebaulichen Missstandes aufgrund
geringer Nachvermietungsoptionen.

In Summe wird durch die angestrebte Integration des Fachmarktzen-
trums auf dem Brandt-Areal in das Nahversorgungszentrum Westerbauer
die Angebotssituation und Versorgungsfunktion des perspektivisch erwei-
terten und neu zugeschnittenen zentralen Versorgungsbereichs ganz-
heitlich gestärkt. Gleichzeitig birgt die Etablierung eines neuen, besatz-
seitig attraktiveren und 400 m entfernten Standortes die Gefahr von Ge-
schäftsaufgaben auf dem Gummi-Becker-Areal.

Nahversorgungszentrum Wehringhausen, Hagen

Für das Nahversorgungszentrum Wehringhausen sind hingegen auf-
grund der deutlichen Entfernung und Ausrichtung der Angebote auf die
unmittelbare Stadtteilbevölkerung sehr geringe, unterhalb der Nachweis-
barkeitsschwelle (0,1 Mb.) rangierende Umsatzumlenkungen zu er-
warten. Negative Auswirkungen für das Nahversorgungszentrum
Wehringhausen sind somit nicht zu erwarten.

Weitere Lagen in Hagen

Mit Blick auf die Stärkung der Angebote des periodischen Bedarfs sind
neben den aufgeführten zentralen Versorgungsbereichen aufgrund der
Nähe und Angebotsüberschneidungen auch für Anbieter in sonstigen
integrierten und nicht integrierten Lagen (Lebensmittelmärkte Netto in der
Louise-Märker-Straße, Lidi in der Preußenstraße, Aldi in der Wehring-
hauser Straße sowie Rewe Kaufpark in der Minervastraße, s.a. Kapitel
3.5) Umsatzumverteilungen zu erwarten.

Hinsichtlich der möglichen Ausweitung der Angebote mit nicht-zentren-
relvanten Sortimenten im Kernsortiment an den Altstandorten von Kauf-
park und Aldi wären in erste Linie Anbieter an Hagener Sonderstandorten
(gemäß Standortstruktur CIMA Dezember 2015) betroffen.

Knapp 23 % Umsatzumvertellung im
Segment Gesundheit, Körperpflege

Möglicherweise nennenswerte
Umsatzumvertellung im Segment
Einrichtungsbedarf

Gefahr von Geschäftsaufgaben

Geringe, unterhalb der Nachweis-
barkeitsschwelle (0,1 Mio.)
rangierende Umsatzumlenkungen

Umsatzumverteilungen im
periodischen Bedarf auch für
Lebensmittelmärkte außerhalb der
zentralen Versorgungsbereiche zu
erwarten
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Je nach tatsächlich zu etablierendem Warenangebot ist die Betroffenheit
der als Sonderstaridorte klassifizierten einzelnen Anbietern (s.a. Kapitel
3.6) unterschiedlich stark ausgeprägt. Als Faustformel gilt: je höher die
Angebotsuberschneidungen und je geringer die Entfernung mit dem/zu
dem Wettbewerbsstandort, desto höher die Umsatzumlenkungen. Da
sich alle relevanten Anbieter außerhalb zentraler Versorgungsbereiche
befinden, sind negative städtebauliche Auswirkungen nicht zu erwarten,
allerdings wären bei Geschäftsaufgabe ohne anschließende Neuver-
mietung Entwicklungen zu erwarten, die als ein städtebaulicher Mis-
sstand gewertet werden können.

In der Warengruppe ElektroartikellUnterhaltungselektronik, Foto, PC
und Zubehör, Neue Medien wären neben den Innenstadthändlern der
Elektronikfachmarkt Beriet (führt auch nicht-zentrenrelevante Artikel und
stellt neben Saturn den maßgeblichen Anbieter da) und ggf. auch
Einzelhandelsstandorte we Wuppertal und Witten von Umsatzumver-
lagerungen betroffen. Aufgrund der lt. CIMA leicht unter 100 rangie-'
renden Handelszentralität ist zudem ein gewisser Spielraum für weitere
Anbieter vorhanden.

In der Warengruppe Spiel, Sport, Hobby wird lt. CIMA bereits heute eine
hohe Handelszentralität von 121 erreicht. Dazu trägt neben den Händlern
der Innenstadt Decathlon bei. Sofern die Ansiedlungspotenziale für einen
Fahrradmarkt ausgeschöpft werden, ist mit geringen Umsatzumvertei-
lungen innerhalb von Hagen zu rechnen. Vielmehr kann es gelingen,

derzeit abfließende Kaufkraft zurückzuholen. Demgegenüber würden
Angebots- bzw. Sortimentsverdichtungen zu Umsatzumverteilungen
führen.

In der Warengruppe Einrichtungsbedarf existiert eine Vielzahl von
Anbietern. Aufgrund der unterschiedlichen Sortiments- und Qualitäts-
ausrichtungen variiert auch die Betroffenheit dieser Anbieter je nach neu
anzusiedelndem Betreiber. Generell sind im westlichen Stadtgebiet mit
Möbelpiraten (Wohn- und Küchenmöbel) und Podi Polster (Betten, Sofas,
Sessel) zwei größere Möbelanbieter an Sonderstandorten verortet, die im
preisorientierten Segment ein breites Sortiment offerieren und aufgrund
der Nähe entsprechende Umsatzumlenkungen schultern werden
müssen.

In der Warengruppe bau- und gartenmarktspezifische Sortimente
(inkl. Zoobedarf) besteht in Hagen eine insgesamt gute Versorgungs-
situation, so dass die Angebotsverdichtung in erster Linie zu Umsatz-
umverteilungen führt. Konkrete Umsatzumlenkungsquoten können wegen

fehlender Bestandsumsätze nicht aufgezeigt werden.

Demzufolge sollten die möglichen ökonomischen und städtebaulichen

Auswirkungen bei konkretem Ansiedlungswunsch geprüft werden.

Betrachtung der nicht-zentren-
relevanten Sortimente in Hagen

Umsatzumverlagerungen im
Segment Elektroartikel/Unter-
haltungselektronik, Foto, PC und
Zubehör, Neue Medien zulasten
Hagener Sonderstandorten,
Wuppertal und Witten

Im Segment Spiel, Sport, Hobby
Potenziale zur Etablierung eines
Fahrradmarktes, demgegenüber
Umsatzumverteilun gen bei Ange-

bots- bzw. Sortiments verdichtungen

Gewisse Umsatzumlenkungen in der
Waren gruppe Einrichtungsbedarf

nicht auszuschließen

Gewisse Umsatzumlenkun gen in der

Waren gruppe bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente (inkl. Zoobe-

darf) nicht auszuschließen

Nahversorgungszentrum auf dem BrandtAreal, Hagen-Westerbauer (09. september 2016) 27



Gevelsberg

Unter den regionalen zentralen Versorgungsbereichen sind die höchsten
Umverteilungsquoten in Gevelsberg Vogelsang (Lidi, Netto, KIK, Fress-
napf, Action) und der Innenstadt Gevelsberg (Kauf land, dm) zu erwar-
ten. Dies begründet sich aus der Nähe und den großen Angebotsüber-
schneidungen (Lebensmittel, Drogeriewaren und Tierbedarf). Schädliche
Auswirkungen des Vorhabens auf die zentralen Versorgungsbereiche der
Stadt Gevelsberg können demnach nicht grundsätzlich ausgeschlossen
werden, dürften aber zumindest bezogen auf die Innenstadt (mit dem

Kauf land SB-Warenhaus und dem dm Drogeremarkt) Überschaubar sein.
Weiterhin ist der Koppelstandort von Rewe Kaufpark und Aldi (keinem
zentralen Versorgungsbereich zugeordnet) von betreibereigener
Wettbewerbsverschärfung betroffen.

Ennepetal

Die überschlägig ermittelten Umverteilungsquoten in den Sortimenten
des periodischen Bedarfs dürften in Ennepetal unkritische Werte im
unteren einstelligen Bereich erreichen und lassen vom Grundsatz her
keine schädlichen Auswirkungen erwarten.
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Einordnung des Vorhabens auf dem Brandt-
Areal in Vorgaben des Einzelhandels-
konzeptes

In diesem Kapitel soll die Überprüfung der Einhaltung der Grundsätze
und inhalte des Einzelhandelshandelskonzeptes mit Blick auf das Vor-

haben in Hagen-Westerbauer erfolgen.
Dazu werden zunächst Auszüge aus dem aktuell gültigen Einzelhandels-
und Zentrenkonzept zitiert und anschUeßend in Bezug auf das An-
siedlungsvorhaben auf dem Brandt-Areal bewertet.

7.1 Grundsätze der Einzelhandelsentwicklung in Hagen

Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen Dezember 2015,

dMA, S. 136 if.)

Grundsatz 2:

Die Ansiedlung von Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sorti-
menten (Lebensmittelfrischemärkte, Lebensmitteldiscounter, Biomärkte
etc.) sollte nach Möglichkeit nur noch in den abgegrenzten zentralen
Versorgungsbereichen erfolgen. Die Dimensionierung der Betriebe sollte
nicht die Versorgungsfunktion des betreffenden oder weiterer zentraler
Versorgungsbereiche gefährden. Den ergänzenden Nahver-
sorgungsbetrieben in integrierten Lagen (siehe Liste in Abb. 38) sollten
Entwicklungsspielräume zugestanden werden. Weitere Ergänzungs-
standorte außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dürfen nur
dann realisiert werden, wenn eine wohnortnahe Versorgung der
Bewohner im Nahbereich des Planvorhabenstandortes nicht
gewährleistet ist und die Versorgungsfunktion der zentralen Versor-
gungsbereiche nicht gefährdet wird (vgl. hierzu auch Ziel 2 des
Sachlichen TeilpIans großflächiger Einzelhandel).

Grundsatz 4:

Großflächiger Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten
kann sowohl in der Innenstadt, aber auch an den definierten Son-
derstandorten etabliert werden; in den Nebenzentren sollten Neuan-
siedlungen maßstabsgerecht dimensioniert sein. Zusätzliche Sonder-
standorte für großflächigen Einzelhandel sollten im Sinne einer Kon-
zentration der Einzelhandelsansiedlun gen auf bestehende Standorte
nach Möglichkeit nicht ausgewiesen werden. Für das Segment Möbel
berücksichtigt das Einzelhandelskonzept einen perspektivischen Sonder-
standort. Die Gestaltungsspielräume für Segmente des großflächigen
Einzelhandels mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment sind mit Blick

auf das vorhandene Angebot grundsätzlich als eher begrenzt anzusehen.
Dementsprechend erschließt sich--derzeit nicht die Ausweisung weiterer

perspektivischer Einzelhandelsstandorte.
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Grundsatz 5:

Die Beschränkung zentrenrelevanter Randsortimente bei großflächigem
Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment ist strikt
einzuhalten. Entsprechend Ziel 5 des Sachlichen Teilplans großflächiger
Einzelhandel zum LEP NRW sollte eine Begrenzung der
zentrenrelevanten Randsortimente auf maximal 10 % der Gesamt-
verkaufsfläche eingehalten werden. Darüber hinaus sollte sich an der
Empfehlung des Grundsatzes 6 des Sachlichen Teilplangroßflächiger
Einzelhandel zum L EP NRW in Bezug auf die Verkaufs flächenober-
grenze von 2.500 m2 gehalten werden.

Grundsatz 6:

Grundsätzlich ist bei relevanten Ansiedlungsvorhaben des großflächigen
Einzelhandels abzuklären, dass die Versorgungsfunktion der
ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche nicht gefährdet wird.
Dieser Grundsatz darf nicht als bloßer Wettbewerbsschutz verstanden
werden, vielmehr geht es um eine qualitative Abs!cherung der Ver-
sorgungsstrukturen.

Grundsatz 7:

Aüßerhalb der abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiche und
Sonderstandorte soll keine Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel
erfolgen.
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Bewertung für das Brandt-Areal

Zu Grundsatz 2:

Das Brandt-Areal ist derzeit kein zentraler Versorgungsbereich. Die Stadt
plant hierzu das Vorhabenareal an das etwa 400 m entfernt gelegene
NVZ Westerbauer anzugliedern. Aus Kundensicht wird der Standort-
bereich auch künftig nicht als eine Einheit wahrgenommen oder fußläu-
fige Austauschbeziehungen aufgrund fehlender passantenfrequenzen-
fördernder Umfeldnutzungen nicht zu erwarten sein. Stattdessen werden

beide Bereiche autark agieren.
Die Versorgungsfunktion des bestehenden ZV Westerbauer (NVZ) wird
dahingehend gestört, dass v.a. Penny mit deutlichen Umsatzumverlage-
rungen zu kämpfen haben wird. Aber auch das ZV Haspe (NZ) wird deut-
liche Umsatzrückgänge verspüren, die für die heute schon deutlich unter-
dürchschnittlich performenden maßgeblichen Nahversorgern ggf. das
Aus bedeuten. Gleichzeitig werden bei einer Verdichtung des Wettbe-
werbs in einem gesättigten und nachfrageseitig nicht wachsenden Markt
den bereits etablierten, ergänzenden Nahversorgungsbetrieben in
integrierten Lagen (u.a. Netto Louise-Märcker-Straße) Entwicklungs-
spielräume genommen.
Weiterhin kann ausgeschlossen werden, dass eine wohnortnahe Ver-
sorgung der Bewohner im Nahbereich des Vorhabenstandortes (6.100
Einwohner im 1 .000 m Radius, s.a. Kapitel 5) derzeit nicht gewährleistet
ist. Vielmehr sind dem Nahbereich durch die ansässigen Mag netbetriebe
Penny und Rewe Kaufpark gute Nahversorgungsstrukturen zu attes-
tieren. Aufgrund der vglw. dünnen Besiedelung dieses Stadtbereichs
(ohne nennenswerte Wohnbauvorhaben) und nahezu identischem
Naheinzugsgebiet mit NVZ Westerbauer muss einerseits festgestellt
werden, dass das Nahpotenzial durch vorhandene Angebote heute
bereits sehr gut gebunden wird und auch aus absatzwirtschaftlicher Sicht
in dem Planungsumfang kein Spielraum zur Schaffung zusätzlicher
Angebote besteht, ohne nennenswert bereits an anderen langjährig
etablierten Standorten Umsatz umzulenken und damit zentrale
Versorgungsberelche zu gefährden. Somit gibt es für das Brandt-Areal
aus Bedarfsmangel auch als Ergänzungsstandort zur Gewährleistung
wohnortnaher Versorgung keine planerische Notwendigkeit.

Durch das Ansiedlungsvorhaben
gefährdete Grundsätze

Grundsatz 2

Ansiedlung nahversorgungsrele-
vanter Sortimente nach Möglich-
keit nur noch in den abge-
grenzten zentralen Versorgungs-
bereichen
Versorgungsfunktion des betref-
fenden oder weiterer zentraler
Versorgungsbereiche nicht
gefährden
ergänzenden Nahversorgungs-
betrieben in integrierten Lagen
Entwicklungsspielräume zuge-
stehen
Ergänzungsstandorte nur
realisieren, wenn wohnortnahe
Versorgung nicht gewährleistet
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Zu Grundsatz 4:

Die derzeitigen Brutto-Geschossflächen der Altstandorte Aldi und Kauf-
park von jeweils Über 1 .000 m2 ermöglichen grundsätzlich die Etablierung
großflächiger Verkaufsflächen. Beide Standorte sind generell (Aldi) bzw.
bei geplanter Neuabgrenzung des NVZ Westerbauer (Rewe Kaufpark)
weder in einem zentralen Versorgungsbereich gelegen noch als Sonder-
standorte definiert, so dass sie sich weder zur Etablierung von zentren-
noch nicht-zentrenrelevanten Sortimenten eignen. Zudem behindert eine
Ausweitung des Angebotes mit wie geplant nicht-zentrenrelevanten
Sortimenten eine geordnete Einzelhandelsentwicklu ng (siehe dazu auch
Seite 105, dMA 2015).

Zu Grundsatz 5:

Generell ist zunächst festzustellen, dass den Städtebaulichen Verein-
barungen zwischen der Stadt Hagen und dem Investor HO Investitions-
und VerwaltungsgeseHschaft mbH, Hennef sowie der BGB-Grundstücks-
gesellschaft Herten, BV 950, Hagen-Haspe, Enneper Straße 9 vertreten
durch Aldi Immobilienverwaltung GmbH und Co. KG, Herten) nicht das
aktuell gültige Einzethandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen
(CIMA 2015) zugrunde liegt.
In den Vereinbarungen zu den Altstandorten wird festgeschrieben, dass
auf Einzelhandelsnutzungen mit nahversorgungs- und zentren relevanten
Sortimenten verzichtet wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die
Flächen mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten belegt werden dürfen.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir, eine flächenseitige Beschrän-
kung zu maximal möglichen Randsortimenten aufzunehmen.

Zu Grundsatz 6:

In den Vereinbarungen zu den Altstandorten wird nicht deutlich, ob bei
Ansiedlungsvorhaben eine Prüfung der Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche vorgelegt werden muss, oder die Immobilien
grundsätzlich Bestandsschutz für Einzelhandel (mit nicht-zentren-
relevantem Sortiment) genießen.

Zu Grundsatz 7:

Die Errichtung eines Nahversorgungszentrums auf dem Brandt-Areal und
die Nachnutzung der Altstandorte widersprechen dem Grundsatz, außer-
halb der abgegrenzten Standorte (ZV und Sonderstandorte) keinen groß-
flächigen Einzelhandel anzusiedeln. Nun handelt es sich bei den Alt-
standorten um Nutzungen, die im Rahmen einer vorhandenen Baugene-
hmigung bewilligt sind. Somit genießt das Vorhaben hierfür einen formel-
len Bestandsschutz, welcher nicht schon bei der Aufgabe der Nutzung

endet, sondern sich auf die sog. maximal dreijährige Nachwirkfrist der
Baugenehmigung erstreckt. Erst nach Ablauf dieser Nachwirkfrist entfällt
somit der Bestandsschutz, wenn nicht zwischenzeitlich die Nutzung

wieder aufgenommen wurde und könnte Grundsatz 7 entsprechend
entsprochen werden.

Durch das Ansiedlungsvorhaben
gefährdete Grundsätze

Grundsatz 4

Großflächigen Einzelhandel mit
nicht-zentrenrelevante Kernsorti-
menten in der Innenstadt, oder
an definierten Sonderstaridorten
etablieren
zusätzliche Sonderstandorte für
großflächigen Einzelhandel au!
bestehende Standorte konzen-
trieren

Gestaltungsspielräume für nicht-
zentrenrelevantem Kernsortiment
aufgrund vorhandenen Angebots
begrenzt
Keine Ausweitung von Einzel-
handelsstandorten

Grundsatz 5

Beschränkung zentrenrelevanter
Randsortimente bei großflächi-
gem Einzelhandel mit nicht-zen-
trenrelevantem Kernsortiment
strikt einzuhalten
Begrenzung zentrenrelevanter
Randsortimente auf maximal
10 % der Gesamtverkaufsfläche

Grundsatz 6

bei relevanten Ansiedlungs-
vorhaben des großflächigen
Einzelhandels abklären, dass
Versorgungsfunktion der aus-

gewiesenen zentralen Versor-
gungsbereiche nicht gefährdet
wird

Grundsatz 7

keine Ansiedlung von großffä-
chigem Einzelhandel außerhalb
der abgegrenzten Standorte (ZV

und Sonderstandorte)
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72 Eingliederung des Vorhabenareals in den zentralen
Versorgungsbereich Westerbauer

Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen Dezember 2015,
CIMA, S. 102ff)

Nur unter der Prämisse zu realisierender Standortverlagerungen und der
im Verträglichkeitsgutachten der BBE Handelsberatung als verträglich
bewerteten Verkaufs flächenerweiterungen können relevante Standort-
bereiche des Brandt-Areals in einen zentralen Versorgungsbereich in der
Funktion eines Nahversorgungszentrums eingebunden werden. Die
CIMA Beratung + Management weist ausdrücklich- darauf hin, dass die
Integration des Brandt-Areals in den zentralen Versorgungsbereich
gegen die Vorgaben der Landesplanung (Sachlicher Teilplan Groß-
flächiger Einzelhandel zum LEP NRW) verstößt. Der Standortbe reich des
Brandt-Areals müsste im Regionalplan nicht mehr als GIB, sondern als
ASB dargestellt Werden. Ein entsprechendes Verfahren zur Anpassung
des Regionalplanes ist eingeleitet worden. Ein seitens der BBE Handels-
beratung erstelltes Verträglichkeitsgutachten stützt die vorgesehene
nachhaltige Standortsicherung und Arrondierung des zentralen Ver-
sorgungsbereichs Westerbauer. Der Gutachter vollzieht hier nur
nachrichtlich eine Beschlusslage des Rates der Stadt Hagen.

Bewertung auf Basis der vorliegenden grob überschlägigen
Wirkungsanalyse

Die Ergebnisse der vorliegenden überschlägigen Wirkung sanalyse
zeigen, dass bei einer Ausweitung des Einzelhandelsangebotes am
verkehrsorientierten Standort Brandt-Areal sowie mögliche Nachnutzung-
en der Altimmobilien in geplantem/möglichem Umfang nicht unwesent-
liche absatzwirtschaftliche Auswirkungen auf die nächstgelegenen
zentralen Versorgungsbereiche von Hagen (HZ Innenstadt, NVZ
Westerbauer, NZ Haspe) und Gevelsberg (HZ Innenstadt und NVZ
Vogelsang) zu erwarten sind. Demzufolge sind schädliche Auswirkungen

auf die heute bereits teilweise stark vorgeschädigten zentralen Ver-
sorgungsbereiche nicht auszuschließen. Dies begründet sich in erster
Linie aus der schon derzeit sehr guten Abdeckung mit Sortimenten des
periodischen Bedarfs (Lebensmittel, Drogeriewaren).
Die bereits heute erzielte hohe Kaufkraftbindung führt ledigHch zu Um-
satzumlenkungen. Eine Rückholung derzeit abfließender Kaufkraft kann
lediglich für den Drogeriemarkt attestiert werden, da heute ein gewisser
Kauf kraftantell der im westlichen Stadtgebiet lebenden Bevölkerung zu
den Drogeriemärkten nach Gevelsberg und Ennepetal abfließen dürfte.
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8 Fazit / Schlussfolgerungen

Auf dem Brandt-Areal ist der Neubau eines Fachmarktzentrums mit
insgesamt 4.500 m2 Verkaufsfläche geplant, wovon etwa 2.500 m2 bzw.

rund 55 % aus Verlagerungen von Rewe Kaufpark und Aldi (beide
Enneper Straße) resultieren. Neben der Verlagerung und Erweiterung
dieser Anbieter sollen ist die Errichtung weiterer Einzelhandelsbetriebe
(Drogeriefachmarkt sowie 300 m2 für gesundheitsorientierte Anbieter)
vorgesehen.

Der Makro-Standort Hagen verfügt aufgrund schrumpfender Einwohner-
zahlen über keine einfachen Voraussetzungen für die Etablierung eines
weiteren nahversorgungsorientierten Konzeptes. Der unweit der Stadt-
grenze zu Gevelsberg gelegene Mikro-Standort weist eine sehr gute ver-
kehrliche Erreichbarkeit und Einsehbarkeit vom Hauptverkehrsträger B 7
auf. Demgegenüber fällt das Nahpotenzial im Vergleich zu anderen
Standorten eher gering aus.

Hinsichtlich der re'evanten Wettbewerbssituation sind die maßgebUchen
Standorte in Hagen und dem angrenzenden Gevelsberg lokalisiert. Die
Innenstadt Hagen ist im periodischen Bedarfsbereich (diverse Lebens-
mittel- und Drogeriemärkte) gut aufgestellt; im westlichen Stadtgebiet ist
ein breites Spektrum von Anbietern des periodischen Bedarfsbereiches
präsent. Hier tragen besonders die zentralen Versorgungsbereiche
Hagen-Haspe (NZ), Westerbauer (NVZ) und Wehringhausen (NVZ) zur
Sicherung der wohnortnahen Versorgung bei. Ergänzt wird das Angebot
durch Überwiegend in verkehrsorientierter.Lage lokalisierte Lebens-
mitteldiscounter. Somit besteht insgesamt eine sehr gute Abdeckung mit
nahversorgungsrelevanten Sortimenten, wobei die Wettbewerbssituation
vor dem Hintergrund der gleichzeitig stagnierenden Nachf rageplattform
als angespannt zu bezeichnen ist. Diese Einschätzung teilt auch die
CIMA in ihrem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Hagen
(Dezember 2015, 5. 31) und resümiert: "Insbesondere die Branchen des
periodischen Bedarfs werden über Kopplungskäufe im Kontext von
Pendlerverflechtungen an Wettbewerbsstandorten außerhalb der Stadt
Hagen gebunden. Nur ein geringerer Teil des jetzt noch bestehenden
Kaufkraftabflusses dürfte reaktivierbar sein. Die bestehenden Kauf-
kraftabflüsse signalisieren nur noch begrenzte Spielräume für Bestands-
eiweiterungen und Bestandsoptimierung."

Somit ergeben sich für das geplante Nahversorgungszentrijm keine
nennenswerten Ansiedlungspotenziale, die Ober die angestrebten
Standortverlagerungen hinausgehen (s.a. CIMA Dezember 2015,

Handelszentralität 101).
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Die Wettbewerbssituatiori mit aperiodischen, insbesondere nicht-zentren-
relevanten Sortimenten stellt sich ähnlich angespannt dar. Die Anbieter
sind zumeist an verkehrsorientierten Sonderstandorten lokalisiert. Sofern
sie sich in einer Agglomerationsiage befinden, ist ihnen eine geringere
Wettbewerbsanfälligkeit zu attestieren als Stand-Alone-Standorten.
Gewisse Entwicklungsspielräume sind lt. CIMA in den Warengruppen
Elektroartikel/Unterhaltungselektronik/Foto/PC, Einrichtungsbedarf, Bau-
und gartenmarkt-spezifische Sortimente sowie Fahrräder (Sport) festzu-
stellen. Vor dem Hintergrund der beachtlichen Flächenbedarfe qualifizier-
ter Anbieter in diesen Sortimenten dürfte mit einer Nachbelegung der Alt-
standorte von Aldi und Rewe Kaufpark generell keine wesentliche Ange-
botsverbesserung einhergehen. Vielmehr ist ein zusätzlicher Wettbe-
werbsdruck für die wenig zeitgemäß aufgestellten und preisaggressiven
Märkte, vor allem in geringer Entfernung zu den Vorhabenstandorten
aber auch die großflächigen, maßgeblichen Anbieter an Sonderstand-
örten zu erwarten.

Auch in den auftragsgemäß zu betrachtenden Städten Gevelsberg und
Ennepetal sind Angebotsstrukturen anzutreffen, die primär der örtlichen
Versorgung dienen und nur punktuell etwas weiträumigere Ausstrah-
lungskraft aufweisen. Aufgrund der Nähe zum Vorhabenstandort, der
deutlichen Angebotsüberlappungen sowie der Lage des Mikro-Standortes
und anzunehmende Anziehungskraft ist eine gewisse Betroffenheit der
zentralen Versorgungsbereiche Innenstadt (HZ) und Vogelsang (NVZ) in
Gevelsberg zu erwarten.

Das nach zwei Zonen differenzierte Einzugsgebiet für das Nahversor-
gungszentrum verfügt insgesamt über rd. 35.000 Einwohner (davon rd.
10.400 in der Zone 1 und 24.500 in der Zone ti), die ein Nachfrage-
volumen von ca. 187 Mb. p.a. repräsentieren. Davon entfallen 95 Mio.
p.a. auf den periodischen Bedarf, sodass vor dem Hintergrund des
angespannten Wettbewerbsumfeldes allenfalls eine befriedigende Poten-
zialplattform attestiert werden kann. Durch seine verkehrsorientierte Lage
dürfte ein gewisser Umsatzanteil aus Streuumsätzen generert werden.
Die potenziellen Nachnutzer der Altimmobilien von Aldi und Rewe Kauf-
park werden das Gros ihrer Umsätze außerhalb des abgegrenzten Ein-
zugsgebietes rekrutieren müssen.

Für das geplante Nahversorgungszentrum (exklusive der Bestands-
umsätze von Kauf park und Aldi, die bereits heute wirken und wahrschein-
ich vollständig an den neuen Standort mitgenommen werden) wird eine
prospektive Brutto-Umsatzteistung im Kernsortiment des periodischen
Bedarf sbereiches von lediglich 8,9 Mb. p.a. und des aperiodischen
Bedarf sbereiches von lediglich 0,4 Mio. p.a. (gesundheitsorientlerte
Anbieter) In Ansatz gebracht. Für die Nachnutzung der Altimmobilien
werden Im Sinne eines Worst-Case Szenarios maximal erzielbare Brutto-

Umsätze je Warengruppe geschätzt, die sich zwischen 3,0 und 7,5
Mio. p.a. bewegen.
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Nach unseren Modelirechnungen ergeben sich in Folge des Vorhabens
in Bezug auf den zu betrachtenden Einzelhandel unterschiedlich starke
ökonomische Umsatzumlenkungen.

Aufgrund der räumlichen Nähe, vergleichbarer Angebotsstrukturen, sehr
starken Einzugsgebietsüberschneidungen bei gleichzeitiger an haltender
Abschmelzung der Nachfrageplattform sind die zentralen Versorgungs-
bereiche NVZ Westerbauer und NZ Hagen-Haspe in Hagen sowie das
NVZ Vogelsang in Gevelsberg am stärksten betroffen. Für die zentralen
Versorgu ngsbereiche in Hagen werden Umsatzum lenkungsquoten

ermittelt, die eine deutliche Schwächung dieser Bereiche vermuten
lassen. Städtebauliche Auswirkungen wie Zunahme von Leerständen,
Wegfall von Magnetmietern und fehlenden Nachvermietungsoptionen
aufgrund mangelnder Nachfrage sind somit sehr wahrscheinlich. Das trifft
vor allem auf das Nebenzentrum Hagen-Haspe zu, das in hohem Maße
vorgeschädigt ist und für das schon geringe zusätzliche Umsatzeinbuf3en
existenzgefährdend sein können und etwaige Ansätze zur Revitalisie-
rung/Weiterentwicklung negieren.

Die Auswirkungen bei der Nachnutzung der Altimmobilien durch Anbieter
mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten im Kernsortiment gestalten sich
aufgrund unterschiedlicher Entwicklungsspielräume innerhalb Hagens
recht unterschiedlich. So wären bei der Ansiedlung eines Fahrradfach-
marktes keine nennenswerten Auswirkungen zu erwarten, während die
Ansiedlung eines Spezialisten für weiße Ware (Elektro) nicht unwesent-
liche Umsatumlenkungen auslösen würde. Demnach sollte jedes kon-
krete Ansiedlungsvorhaben separat mit einer Wrkingsanalyse geprüft
werden und in diesem Zusammenhang eine klare Begrenzung der zen-
trenrelevanten Randsortimente erfolgen.

Aufgrund der dargestellten Ergebnisse der ökonomischen Auswirkungs-
analyse muss dem geplanten Fach marktzentrum in seiner derzeitigen
Dimensionierung attestiert werden, dass mit seiner Realisierung
schädliche Auswirkungen bzw. nennenswerte Beeinträchtigungen der
Funktions- und Entwicklungsfähigkeit der untersuchten zentralen Ver-
sorgungsbereiche zu erwarten sind. Gleiches kann für die Nachnutzung
der Bestandsimmobilien von Rewe Kaufpark und Aldi zutreffen.

Des Weiteren widersprechen das Vorhaben auf dem Brandt-Areal und
die Nachnutzung der Altimmobilien gegen fünf von sieben Grundsätzen
des von der Stadt Hagen verabschiedeten Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes (CIMA Dezember 2015) zur geordneten Einzelhandels-
entwicklung in Hagen.
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Köhler, Jutta

Von: Busche, Andrea <andrea.busche@bezreg-arnsberg.nrw.de>
Gesendet: Montag, 18. Mai 2015 06:55
An: Köhler, Jutta
Cc: Winter-Steens, Jutta
Betreff: Pläne Nr. 6/14 (660) und 9/13 (653)

Bebauungsplan Nr. 6/14 (660) Mischgebiet Nordstraße Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewebegebiet
südlich der Enneper Straße

Ihre Schreiben vorn 23.04.2015, Az. 61/46

Sehr geehrte Frau Köhler,

zu dem o.a. Planvorhaben wird aus der Sicht des Immissionsschutzes bezüglich der Anlagen, für die eine abfall-
oder immissionsschutzrechtliche Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg vorliegt, folgende Stellungnahme
abgegeben:

Bezüglich der o.a. Vorhaben verweise ich auf meine Stellungnahme vom 1203.2015," 11 Änderung des
Regionalpianes von GIB in ASB sowie Teiländerung Nr. 98 - Brandt-Nord des FNP der Stadt Hagen,
Vorhabenbezogener Bebauungsplan NR. 3/14 (657) Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße, Zwieback
Brandt.

Sofern das Vorhaben innerhalb des Luftreinhalteplangebiets legt, sind die Belange der Luftreinhalteplanung zu
beachten, sodass keine Verschlechterung der Schadstoff immissionssituation hervorgerufen wird.

Diese Stellungnahme erfolgt ausschließlich per Email.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Andrea Busche

Andrea Busche <mailto:andrea.buschebezreg-arnsberg.nrw.de>
Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 53
Seibertzstr. 1
59821 Arnsberg
Telefon: +49 2931 82 2161
Telefax: +49 2931 82 2388
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Köhler, Jutta

Von: Busche, Andrea <andrea.busche@bra.nrw.de>
Gesendet: Montag, 6. Februar 2017 08:32
An: Köhler, Jutta; Heidasch, Irene
Cc: Prinz, Oliver; Pervaz, Jasmin

Betreff: Plan 9/13 653 sowie Plan 98 Brandt

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper Straße von der
Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße Nr. 79, Sondergebiet Enneper Straße 91-95

Sowie Teiländerung Nr. 98-Brandt Nord - zum Flächennutzungsplan der Stadt Hagen

Ihre Schreiben vom 15.12.2016; Az. 61/46 sowie vom 14.12.2016; Az. 61/202

Immissionsschutz;

Sehr geehrter Frau Köhler,
Sehr geehrte Frau Heidasch,

zu dem o.a. Planvorhaben wird aus der Sicht des lmmissionsschutzes bezüglich der Anlagen, für die eine
immissionsschutzrechtliche Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg vorliegt, folgende Stellungnahme
abgegeben:

In direkter Nachbarschaft der Planvorhaben befindet sich die Fa. Voigt und Schweitzer, die sowohl den
Anforderungen des BlmSchG als auch des Störfallrechts unterliegt.

Durch die Ansiedlung von schutzbedürftigen Bereichen, wie z.B. einem Gesundheitszentrum inklusive betreutes
Wohnen, dürfen keine Verschärfungen hinsichtlich der gültigen Immissonsrichtwerte, insbesondere im Hinblick auf
Lärm, für die bereits bestehende Fa. Voigt und Schweitzer hervorgerufen werden.

Darüber hinaus sind die Belange des Störfallrechts (hier, Artikel 13 der Seveso-lll-RL) zu berücksichtigen, die nach
hiesigem Kenntnisstand Ihrerseits zurzeit noch abgewogen werden.

Seitens der Bezirksregierung Arnsberg, Frau Dr. Winter-Steens, wurden mit Schreiben vom

17.06.2014 an Herrn Herms, Immobilienprojekte
15.07.2014 an Herrn Herms und Frau Jakobs, Stadt Hagen
20.08.2014 anStadt Hagen, Stadtentwicklung
05.08.2015 an Regionalverband Ruhr

Stellungnahmen aus störfalirechtlicher Sicht abgegeben.

1



De o.g. Stellungnahmen sowie meine Stellungnahme vom 12.03.2015 an die Stadt Hagen haben weiterhin Bestand.

Sollten sich aufgrund der zurzeit stattfindenden Prüfungen bezüglich des Störfallrechts noch Rückfragen ergeben,
können Sie sich mit Frau Dr. Winter-Steens TeI. 02931/ 82-5450 oder mit Frau Pervaz Tel. 02931/82-5390 in
Verbindung setzen.

Darüber hinaus verweise ich auf die Zuständigkeit der Unteren lmmissionsschutzbehärde der Städte Bochum-
Dortm und-Hagen.

Die Belange der Luftreinhalteplanung sind zu beachten, so dass keine Verschlechterung der
Schadstoffimmissionssituation hervorgerufen wird.

Diese Stellungnahme erfolgt ausschließlich per Email.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Andrea Busche

Andrea Busche <mailto:andrea.buschebezreg-arnsberg.nrw.de>
Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 53
Seibertzstr. 1
59821 Arnsberg
Telefon: +49 2931 82 2161
Telefax: +49 2931 82 2388
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61/1
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
Abteilung Verkehrsplanung

17.01.2017

Ihr Ansprechpartner
Jörg Winkler
Tel.: 207-3932
Fax: 207-2461

An

-61/46-

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653), TÖB- Beteiligung

Die Belange von 61/1 sind im Verfahren bereits diskutiert und finden sich sowohl in den B-
Plänen als auch im FNP wieder.

Entsprechend keine weiteren Anmerkungen von 61/1.
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61/57

An

61/46

Fachbrcc Sden : Baucdnung

61!

1/1

Lire Ansprechpartnerin:
iba Hanemann
TeL: 207-3154
Fax: 207-2463
E-Mail: ina.hanemannstadt-hagen.de

Stellungnahme zur Anfrage
Stellungnahme zu Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich
der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Str. 79

Anfrage vom: 28.04.2015

Zu Punkt 7. DENKMALSSCHUTZ

Bitte erqänzen/korreqieren:

In dem Plangebiet sind die Fassaden und die beiden Verbindungsbrücken der
ehemaligen Keksfabrik unter Denkmalschutz gestellt sowie das Fachwerkhaus auf dem
Grundstück Enneper Str. 87.

I.A.

Aktenzeichen Baugrundstück:

6/63/PA/0034/1 5 Enneper Str. 58135 Hagen

Gemarkung: Flur: Frurstück(e):

Bauvorhaben:

Anfrage Stellungnahme zu Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich
der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Str. 79

AntragsteIIer

61/46 Frau Köhler

1 8 JU
16.06.2015



Ihre Ansprechpartnerin:
Ina Hanemann
TeI.: 207-3154
Fax: 207-2463
E-Mail: ina.hanemannstadt-hagen.de

An

61/46

Stellungnahme zur Anfrage
Stellungnahme zu Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich
und nördlich der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Str. Nr.
79, Sondergebiet Enneper Str. 9 1-95

Anfrage vom: 20.12.2016

Aus denkmalpflegerischer Sicht bestehen keine Bedenken.

I.A.

111

4.
61/57 23.01.2017

Aktenzeichen Baugrundstück:

6/63/PA/0035/1 6 Enneper Str. 58135 Hagen

Gemarlung: Flur: FIurstücke):

Bauvorhaben:

Anfrage Stellungnahme zu Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich
und nördlich der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Str. Nr. 79,
Sondergebiet Enneper Str. 91-95

AntragsteIIer

61/46 Frau Köhler
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Stadt Hagen
Der OberbUrgermeister
FB Stadtentwicklung und Stadtplanung
Postfach 42 49

58042 Hagen

Vorab per TeIefx: 02331 207-2461
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Bebauungspfan Nr. 9115 (653)

Misch- und Gewerbegebiet südlich der Enneper Straße
von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße 79
Ihr Zeichen: 61146

Sehr geehrte Damen und Herren

wir wenden uns an Sie namens und im Auftrage

. .....
Eine auf uns lautende schriftliche Vollmacht werden

wir nachreichen.
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BRANDI RAE MINDEN S 02/04

BRAN DI
RECHTSANWÄLTE

Unsere Mandanten sind je zur Hfte Eigentümer des Grundstücks Enneper Straße 99 und
haben sich bereits frühzeitig zu der beabsichtigten Bauleitplanung geäußert, Auf das
entsprechende Schreiben vom 6. Juli 2013 nehmen wir Bezug. Das Grundstück Enneper

7 Straße 39 wird seit mehr als 35 Jahren in Verbindung mit dem Nachbargruncistück Enneper

Straße 95-97 für Einzelhandelszwecke genutzt, zuletzt seit ca. 20 Jahren für den Kaufpark.
Es ist mithin über viele Jahre hinweg eine in sich fest verbundene Nutzurigseinheit
entstanden, die es ermöglicht hat, dass hier ein zentraler Versorgungsbereich für den
Stadtbezirk entstehen konnte.

Wenn. vor diesem Hintergrund die Planungen eines Investors zur Entwicklung neuer
Einzelharidelsflächeri auf dem Betriebsgelnde der ehemaligen Firma Zwieback Brandt mit
einem Umfang von 4550 m2 Verkaufsfläche zum Anlass genommen werden, nicht nur diese
neue Entwicklung planerisch zu ermöglichen, sondern den Bestandsschutz für
innenstadtr&evariten großflächigen.Eirizerhandel am bisherigen Standort aufzuheben, dann
stellt dies einen Vorgang mit gravierenden Eingriffen in eigentumsrechtlich geschützte und
bestandsschutzgenießencfe Nutzungen dar. Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung
der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwägen. Die planerische Abwägung muss zum Ziel haben, die unterschiedchen
öffentlichen und privaten Ansprüche dergestalt in inkIang zu bringen, dass allen
Bedürfnissen in angemessener Weise Rechnung getragen wird,

Vgl.: !e!dt, in: Bracher/Reidt/Schiler, Bauplanungsrecht, 8, Aufl., Rn, 506

Der Planontwurf beinhaltet insoweit nicht lediglich eine Ausweitung des Zentralen
Versorgungsberejches in Richtung Norden, sondern eine Verlagerung, was dazu zwingt, die
Folgewirkungen für den bisherigen ZVB in den Blick zu nehmen und in die Abwägung
einzustellen.

Soweit das Einzelhandelskonzept 'vorsieht, dass nahversorgungsrelevanter Einzel handel
außerhalb Zentraler Versorgungsbereiche ausgeschlossen werden soll, ist hier zu
berücksichtigen7 dass der maßgebliche Bereich hier gerade innerhalb eines Zentralen
Versorgungsbereiches liegt. Ein Einzelhandelsaussohluss an einem solchen Standort ist
völlig anders zu bewerten, als eine Ausschlussregelung für Gewerbegebiete, in denen sich
bislang kein bestandsgeschützter inzelhandel befindet.
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REC HTSANWÄLTE

Die Kurzbegründung zum Planentwurf führt aus, das Gebäude des Kaufparks werde
zukünftig nicht mehr in den Zentralen Versorgungsbereich Westerbauer integriert sein.
Weiter wird darauf hingewiesen, der Investor als Eigentümer der lmmobilie werde auf die

Ausübung der seinerzeit erteilten Baugenehmigung verzichten. Wenn die Stadt Hagen eine

solche vertragliche Absprache mir dem Investor trifft, handelt es sich um einen Vertrag, der
mindestens teilweise zu Lasten Dritter abgeschlossen wird. Es sind erhebliche
Einwendungen gegen die Zulässigkeit eines solchen öffentlich-rechtlichen Vertrages
vorzubringen.

In der Kurzbegründung zum Planentwurf wird die derzeitige Situation dahingehend
geschildert, östlich der Südstraße, angrenzend an eine Stellplatz- und Garagenfläche,
befinde sich ein großflchiger Einzelhandel in Form eines "Kaufparks". Der Bereich des
Kaufpark-Grundstückes liege nach dem rechtskräftigen Einzelhandelskonzept der Stadt
Hagen im ZVB Westerbauer. Dadurch wird der Eindruck erweckt, als könne man das
Kaufpark-Grundstück isoliert betrachten, getrennt von der Stellplatzfläche. Dies ist aus
sachlichen und aus rechtlichen Gründen im Ergebnis nicht haltbar. Soweit im

Einzelhandelskonzept der Stadt Hagen der Grundsatz verankert worden ist, dass in
Gewerbegebieten zukünftig grundsätzlich kein Einzelhandel mehr zugelassen werden soll,
trifft dieser Grundsatz nicht zu auf einen Einzelhandelsausschluss für einen bisherigen ZVB.

Das am 14. Mai 2009 beschlossene Konzept zielt ab auf den Ausschluss außerhalb der
zentralen Versorgungsbereiche. Es erfasst mithin nicht den Fall der Verlagerung eines ZVB
von einem bisherigen Standort an einen neuen Standort

Bei einer Bauleitplanung ist zu bedenken dass im Rahmen der Abwgur,g dem
Verhltnismäßigkeitsgrundsat.z Rechnung getragen. werden muss. Kein
abwägungsrelevanter Belang darf unverhältnismäßig gegenüber anderen Belangen

zurückgesetzt werden. Genau dies zeichnet sich hier aber ab, wenn der Planentwurf nicht
grundlegend geändert wird oder der Investor dafür Sorge trägt, dass nicht nur isoliert das
Kaufpark-Grundstück in den Städtebaulichen Vertrag einbezogen wird, sondern auch das
Parkplatzgrundstuck unserer Mandanten entsprechend integriert wird. Dies ware zwingend
erforderlich, um zu einer sachgerechte Regelung kommen zu köpnen.

Das private Grundeigentum gehört zum Kernbestand derjeniq privaten Belange, die
abwägungserheblich sind. Deshalb ruft jede Planung erhebliche EiTwendungen hervor, die
keine gerechte Lastenverteilu ng zwischen unterschiedlichen Gundstücksoigentomer
gewährleistet. In der Rechtsprechung ist insoweit anerkannt, dass das Interesse am
Fortbestand der planungsrechtlichen Situation abwgungsrelevant ist, einschließlich der
Gleichbehandlung mit anderen Grundstückseigentümern.

Vgl. z.B.: VGH Mannheim, Urteil v. 29.03.2012 - 8 S 1300109 -
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Soll ein Bebauungsplan geändert werden und wird dadurch ein einzelnes Grundstück
schwer benachteiligt, was seine zukünftigen NutzungsmgIichkeiten angeht, dann kann der

Eigentümer geltend machen, dass sein Grundstück in des Gesamtkanzept einbezogen
werden muss, weR nur so eine umfassende interessengerechte Abwägung möglich wird. Die

Ver'agerung des ZVB und die sich daran anschließende Ausschlusswirkung für

innenstadtrelevanten Einzelhandel darf deshalb nicht geplant werden ohne zu klären, wie
das Grundstück unserer Mandanten in dieses Konzept eingebunden werden soll

Solange das Grundstück unserer Mandanten in die notwendigen vertraglichen

städtebaulichen Regelungen nicht einbezogen wird, müssen wir anregen, von einer
Fortsetzung der Bauleitplanung Abstand zu nehmen, da bereits jetzt absehbar ist, dass ein
rechtmäßiges Planergebnis dann nicht zustande kommen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Manfr Schröder

Rechtsanwalt
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Sehr geehrte Damen und Herren,
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Unsere Mandanten sind je zur Hälfte Eigentümer des Grundstücks Enneper Straße 99

und haben sich bereits früher zu der beabsichtigten Bauleitplanung geäußert. Wir
nehmen insoweit Bezug auf unseren Schriftsatz vom 22. Mai 2015, der seinerzeit im

Zuge der frühzeitigen Bürgerbeteiligung eingereicht worden ist, sowie auf den
ergänzenden Schriftsatz vom 2. November 2015. Weiter nehmen wir Bezug auf
unseren Schriftsatz vom 11. November 2016, mit dem Einwendungen vorgebracht
worden sind zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 (657) Misch- und

Sondergebiet nördlich der Enneper Straße - Zwieback Brandt -. An den insoweit
bereits vorgebrachten Einwendungen wird ohne Abstriche festgehalten, da im weiteren

Verlaufe des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes diese

Einwendungen nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Wir heben an dieser
Stelle noch einmal hervor, dass das Grundstück Enneper Straße 99 seit mehr als 35

Jahren in einer Nutzungseinheit mit dem Grundstück Enneper Straße 95 - 97 für
Einzelhandelszwecke genutzt worden ist. Diese Einzelhandelsnutzung war nur möglich

durch die entsprechende Bereitstellung gerade auch dieser Parkplätze. Insoweit ist die

historisch gewachsene Nutzungseinheit in den Blick zu nehmen und de
Konsequenzen einer Auflösung dieser Einheit zu bedenken.

Ausweislich der Begründung zum Bebauungsplan ist Anlass für die Bauleitplanung die

Reaktivierung der seit Jahren brach liegenden ehemaligen Betriebsfläche der Fa.
Zwieback Brandt auf der nördlichen Seite der Enneper Straße und die damit
einhergehende Modifizierung der Abgrenzung des Zentralen Versorg ungsbereiches

Westerbauer (ZVB) gemäß der am 17. März 2016 vom Rat der Stadt Hagen
beschlossenen Fortsch reibung des Einzelhandeiskonzeptes. Die vorhandenen

Einzelhandelsnutzungen sollen verlagert werden, die bestehenden Nutzungen sollen

aufgegeben werden. Dementsprechend sieht der Planentwurf einen Ausschluss von
Einzelhandelsnutzungen mit zentrenrelevanten Sortimenten vor. Die geänderte
Abgrenzung des ZVB hat insoweit zur Folge, dass die bestehenden Einzelhandels-
Immobilien einschließlich des Ihnen zugeordneten Parkplatzes zukünftig außerhalb

des ZVB liegen. Diese Planung ist in ihrer konkreten Ausgestaltung nicht erforderlich

im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB. Sie verstößt m Übrigen gegen das in § 1 Abs. 7
BauGB verankerte Gebot der gerechten Abwägung.

Wenn insoweit in der Planbegründung abgestellt wird auf die Zielsetzung der
Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche, so sind die darin
geknüpften Überlegungen unvollständig geblieben und im Übrigen unschlüssig. Die

Planung führt nämlich in ihrem konkreten Ergebnis nicht zum Schutze eines ZVB
sondern sie zielt ab auf den Schutz der neu geplanten Einzelhandelsnutzungen vor
Konkurrenz. Das Städtebaurecht ist aber wettbewerbsrechtlich neutral. Jeder

2



Gewerbetreibende muss mit Blick auf das Städtebaurecht immer mit neuer Konkurrenz

rechnen. Deshalb gibt es kein rechtlich geschütztes Interesse eines

Einzelhandeisbetreibers daran, von weiteren Mitbewerbern verschont zu bleiben.

Vgl. beispielhaft Nds. OVG, BeschP. v. 22.11.2016-1 MN 101/16-.

Es kann insoweit aber kein Zweifel daran bestehen, dass die bisherige

Einzelhandelsnutzung einschließlich des zugehörigen Parkplatzes sich in einer

integrierten Lage befindet, die nicht aufgehoben wird durch die Verlagerung konkreter

einzelner Nutzungen auf ein benachbartes Grundstück. In der Planbegründung heißt
es dazu unter anderem:

"Wünscht sie (eine Gemeinde) an einem bestimmten
Standort keine Einzelhandeisbetriebe, so ist es ihr unter
dem Blickwinkel des § 1 Abs. 3 BauGB grundsätzlich
nicht ven,vehrt, auf der Grundlage des § 1 Abs. 5 BauNVO

ein Mischgebiet unter Ausschluss dieser Nutzungsart
festzusetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie

städtebauliche Begründung anführen kann, die sich aus
der je welligen Planungssituation ergibt und die

Abweichung von den in der Baunutzungsverordnung

vorgegebenen Gebietstypen durch hinreichend gewichtige

städtebauliche Allgemeinwohlbelange in

nachvollziehbarer Weise rechtfertigt".

Genau an einer solchen objektiv nachvollziehbaren städtebaulichen Begründung fehlt

es hier. Diese ist auch nicht entbehrlich durch einen Hinweis auf die Fortschreibung

des Einzelhandelskonzeptes vom 17. Juni 2016. Es kann keine Rede davon sein, dass

die Versorgungsfunktion des hier angesiedelten ZVB gefährdet würde, wenn erneut

Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten am Altstandort

stattfinden würde. Soweit ein Verzicht auf solche Nutzungsoptionen durch Verträge
teilweise abgesichert worden ist, bekräftigen wir die Einwendung, dass die Stadt
Hagen eine solche vertragliche Absprache mit dem Investor nicht zu Lasten Dritter
abschließen darf.

Die Planung verstößt gegen den in § 1 Abs. 7 BauGB verankerten Grundsatz der
gerechten Abwägung. Insbesondere widerspricht sie dem Prinzip der gerechten
Lastenverteilung. Nach diesem Prinzip dürfen die durch einen Bebauungsplan
auferlegten Lasten in vergleichbaren Fällen innerhalb des Plangebiets nicht ohne
sachlichen Grund ungleich verteilt werden.
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Vgl.: OVG NRW, Urteil v. 30.09.2014-2 D 89/13.NE -;
Nds. OVG, Urteil v. 18.04.2013 - 1 KN 180/12 -.

Hier sind die Plangebiete des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3/14 (657)

und das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 9/13 (653) zusammengefasst zu betrachten.

Wie wiederholen deshalb noch einmal die bereits im Schriftsatz vom 2. November
2015 enthaltene Einwendung, wonach ein enger konzeptioneller Zusammenhang nach

der Rechtsprechung vorliegt, wenn eine Gemeinde ihre Planung der Ansiedlung von

Lebensmitteleinzelhandel im Plangebiet den zukünftigen Ausschluss des derzeit
zulässigen Lebensmittelhandels im Nachbargebiet zugrunde liegt.

VgL: VGH Mannheim, Urteil v. 03.03.2015 -5 S 1591/13 -.

Vor diesem Hintergrund haben unsere Mandanten immer wieder ihr berechtigtes und

rechtlich schutzwürdiges Interesse daran geltend gemacht, dass ihr Grundstück nicht

einseitig entwertet werden darf durch den Ausschluss des zentrenrelevanten und
nahversorgungsrelevanten Einzelhandels und einer entsprechenden einseitigen

Begünstigung des Areals auf der anderen Seite der Enneper Straße.

6. Das Grundstück unserer Mandanten wird schon im früheren Schriftverkehr und nun
aber auch in der Planbegründung falsch bezeichnet mit "Enneper Straße 97". Die
richtige Bezeichnung des Grundstückes ist 'Enneper Straße 99". In der

Planbegründung heißt es im Abschnitt 4.4 zu Altlasten unter anderem (5. 13), die
durch das Gutachterbüro vorgenommenen orientierenden Untersuchungen haben
keine Hinweise auf nutzungsbedingte Bodenverunreinigungen ergeben. Im

zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ist das Grundstück gleichwohl in weiten
Bereichen mit den Zeichen "XXX" eingerahmt. In der Zeichenerklärung wird dazu
ausgeführt:

"Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheb/ich mit
umwe/tgefährdenden Stoffen be/astet sind".

Dies ist in sich widersprüchlich und kann de zukünftige Verwertung des Grundstückes

über die eventuell gebotene Hinweisfunktion hinaus erschweren. Dies ist sachlich nicht

gerechtfertigt.

lnsqesamt ist der Planentwurf mit Blick auf die Eigentümerbelange unserer Mandanten
unausgewogen. De Entziehung der bisherigen Nutzungsmöglichkeiten durch die

Verlagerung der Zulässigkeit von zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten
ausschließlich auf das benachbarte Grundstück, ehemals Zwieback Brandt, ist in diesem
Teil nicht städtebaulich gerechtfertigt. Entweder es muss bei der Zulässigkeit solcher
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Nutzungsmöglichkeiten verbleiben oder aber das Grundstück unserer Mandanten muss
einbezogen werden in die städtebaulichen Verträge die eine solche Verlagerung
rechtfertigen sollen.

Bislang feh't dem Planentwurf hinsichtlich des Ausschlusses von zentrenrelevanten und
nahversorgungsrelevanten Sortimenten an diesem Standort die städtebauliche

Erforderlichkeit. Im Übrigen verstößt der Planentwurf gegen das Gebot einer gerechten
Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange. Solange der Planentwurf einseitig zu
Lasten des Grundstückes unserer Mandanten ausgestaltet bleibt und keine Einbeziehung in

vertragliche städtebauliche Regelungen herbeigeführt wird, müssen wir anregen, das
Verfahren der Bauleitplanung so nicht fortzuführen, weil ohne eine interessengerechte
ausgleichende Regelung ein rechtmäßiges Planergebnis nicht zustande kommen kann.

Mit freundlichen G(ßen

Dr. Manfree chroder

Rechtsanwalt
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Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet
südlich der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus
Enneper Straße 79

Ihr Zeichen: 61/46

-. nehmen wir Bezug auf Ihr Schreiben vom
09.03.2017. Darin ist der Hinweis enthalten, Sie würden es als
Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf ansehen, wenn innerhalb

der Auslegungsfrist keine Stellungnahme eingehe. Rein vorsorglich
stellen wir deshalb für unsere Mandanten klar, dass weiterhin
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gegen den Planentwurf vorzubringen sind. Auf unseren Schriftsatz vom 26.01 .2017 nehmen

wir Bezug und bekräftigen, dass an den entsprechenden Einwendungen ohne Abstriche
festgehalten wird.

Im Schriftsatz vom 26.01.2017 hatten wir unter Nr. 6 Einwendungen vorgebracht zum
Abschnitt 4.4 der Planbegründung zu dem Thema Altlasten. In der jetzt vorliegenden neuen

Begründung in der Fassung vom 22.02.2017 heißt es zu der Attlastenverdachtsfläche Nr.

9.61-497 (Seite 16) einerseits zutreffend, die durch das Gutachterbüro vorgenommenen
orientierenden Untersuchungen hätten keine Hinweise auf nutzungsbedingte Boden-
verunreinigungen ergeben. Bei der aktuellen Nutzung sei keine Gefährdung über den
Wirkungspfad Boden/Mensch abzu leiten.

Gleichwohl heißt es dann aber auch:

Im Falle einer Entsiegelung ist eine Neubewertung vorzunehmen. Die
vorliegenden Untersuchungen zeigen keine direkten Hinweise auf eine
mögliche Grundwassergefährdung, allerdings konnte der allgemeine

Gefahrenverdacht nicht ausgeräumt werden, da die Bohrungen aufgrund
fehlender Unterlagen nicht an den tankstellenspezifischen Gefahrenpunkten

angesetzt werden konnten.

Diese Ausführungen geben erneut Anlass dazu, Bedenken vorzubringen. Die Ausführungen

erwecken ohne ausreichenden Grund einen nachteiligen Eindruck bezüglich einer möglichen

Belastung des Grundstückes.

Besteht der Verdacht von Altlasten, dann hat eine Gemeinde im Rahmen der Bauleitplanung

eine sorgfältige Überprüfung vorzunehmen, ob Gefahren für die in § 1 Abs. 5 BauGB
bezeichneten Schutzg üter bestehen.

Vgl. Stüer, Der Bebauungsplan, 5 Aufl. 2015, Rn. 989

Andererseits ist aber auch zu berücksichtigen, dass eine Gemeinde nicht zu uferlosen
Ermittlungen verpflichtet ist. Wenn die Gemeinde insoweit Gefahrentatbestände nicht
ermitteln konnte, sind keine weiteren Anforderungen an die Prüfungspflicht zu stellen.

Vgl. Stüer, a.a.O., Rn. 92

Es ist aber nicht richtig, nach eigener Einschätzung unvollständig gebliebene Unter-
suchungen zum Anlass zu nehmen, um auf vermeintliche weitere Belastungen und Risiken

hinzuweisen. Insoweit gilt der Grundsatz der Erforderlichkeit gern § 1 Abs. 3 BauGB auch für
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Ausführungen zu Altlastenverdachtsflächen und zu Untersuchungsergebnissen. Wir regen

deshalb an, die entsprechenden Ausführungen aus der Begründung ganz zu streichen.

Im Übrigen erlauben wir uns den Hinweis, dass im Umweltbericht (Seite 17/1 8) erneut die

Rede ist von der ehemaligen Tankstelle Enneper Straße 97. Wir hatten auf die Fehler-
haftigkeit dieser Lagebezeichnung bereits im Schriftsatz vom 26.01.2017 ausdrücklich
hingewiesen.

Wir übermitteln dieses Schreiben vorab per Telefax. Das Original geben wir heute zur Post.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Manfred chröder

Rechtsanwalt

3



BRANDI Rechtsanwälte Partnerschaft rnbB Postfach 3370

vorab per Telefax: 02331 207-2461

Stadt Hagen
Der Oberbürgermeister
FB Stadtentwicklung und Stadtplanung
Postfach 42 49

58042 Hagen

UNSER ZEICHEN: RÜCKFRAGEN BITTE AN:
OUR REF.: PLEASE REPLY TO: MIJDEJ,

1033/15MS21/mI RA Schröder TeI.: 8 37 06-29 20.07.17

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet
südlich der Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus

Enneper Straße 79

Ihr Zeichen: 61/46
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Darin ist erneut der Hinweis enthalten, Sie würden es als Zu-

stimmung zum Bebauungsplanentwurf ansehen, wenn innerhalb der

Auslegungsfrist keine Stellungnahme eingehe. Rein vorsorglich stelle

ich deshalb erneut für meine Mandaten klar, dass weiterhin
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gegen den Planentwurf vorzubringen sind. Auf meine Schriftsätze vom 26.01.2017 und

13.04.2017 nehme ich Bezug und bekräfUge, dass an den entsprechenden Einwendungen

ohne Abstriche festgehalten wird.

Insbesondere wiederho'e ich zu dem Thema Altiasten und zur Ausweisung der

Altlastenverdachtsfläche Nr. 9.61-497 meine Anregung, die Ausweisung der

Altlastenverdachtsfläche vollständig entfallen zu lassen und im Übrigen die im Planentwurf

dazu enthaitenen Ausführungen aus der Begründung ganz zu streichen, um

Missverständnisse und schwere NachteiTe zu vermeiden.

Schließlich bekräftge ich nochmals, dass Abwägungsdefizite bestehen, weil die Bestands-

schutzinteressen meiner Mandanten als Grundstückseigentümer nicht hinreichend

berücksichtigt worden sind, ihr Grundstück auch in Zukunft im Zusammenhang mt dem

Einzelhandel auch bezüglich innenstadtrelevanter Sortimente nutzen zu können. Insoweit

handelt es sich hier nur teilweise um eine einvernehmlich abgestimmte Verlagerung.

Teilweise liegt mit Blick auf die Interessen meiner Mandanten ein Entzug von bisher

bestehenden Nutzungsmöglichkeiten vor, dessen Rahmenbedingungen nicht ausreichend

untersucht und in den Blick genommen worden sind.

Ich übermittle dieses Schreiben vorab per Telefax. Das Original gebe ich heute zur Post.

Mit freundlichen Grüßen
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Dr. Manfred

Rechtsanwalt

chröder

Einwendungen
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STADT
GEVELSBERG
DER BÜRGERMEISTER

Rathausplatz 1
58285 Gevelsberg
Telefon: 02332 771-0
Fax: 02332 771-230

Ihr Zeichen

Datum

Mein Zeichen
F3.1

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper
Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enrieper Straße Nr. 79, Soridergebiet Erineper
Straße 91 - 95
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Offenlage

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Köhler,

wie den Unterlagen zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes zu entnehmen ist, erfolgt die Aufstel-
lung des BP Nr. 9/13 (653) als sog. Einfacher Bebauungsplan nach § 30 Abs.3 BauGB in dem nur
Festsetzungen nach Art der baulichen Nutzung erfolgensollen und sich die Zulässigkeit der Vorha-
ben nach § 34 (2) BauGB richten soll.

Die angestrebten Festsetzungen zur Sicherung der vorhandenen gewerblichen Flächen und gewerb-
lichen Nutzungen sowie die angestrebten Festsetzungen zur Art der Nutzung in den Mischgebieten
werden begrüßt.

Bedenken bestehen jedoch in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeiten für das bestehende Kaufpark
Gelände. Die geplanten Festsetzungen sehen die Ausweisung als sog. - Sonstiges Sondergebiet
in dem u.a. nur großflächiger Einzelhandel mit nicht nahversorgungs - und nicht zentrenrelevanten
Sortimenten gemäß der Hagener Sortimentsliste vom 17.03.2016 zulässig sein soll, vor.

Es bestehen seitens der Stadt Gevelsberg Bedenken, dass die rechtssichere Durchsetzung dieser
geplanten Festsetzungen nicht gewährleistet ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass die
heute hier vorhandene nahversorgungs - und zentrenrelevante Nutzung aus Lebensmitteln (REWE
Ihr Kaufpark) und Schuhen auch für eine Nachnutzung durch einen anderen Anbieter nahversor-
gungs- und zentrenrelevanter Sortimente in ihrem Bestand - aufgrund des anhaltenden Bestand
schutzes - bestehen bleibt.

51e erreichen uns mit den Linien:
5B 38, 542, 551, 552, 556, 563

Haltestellen:
Gevelsberg Rathaus
Gevelsberg Rathaus (Lusebrink)
Commerzbank



Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Eine Nachnutzung gleicher Art kann aufgrund geltenden Bestandsschutzes nicht allein mittels eines
Bebauungsplaries geregelt werden. Wie den Erläuterungen bzw. der Begründung zum Bebauungs-
pTan Nr. 9/13 zu entnehmen ist, liegen entsprechende privatrechtliche Verträge mit den Eigentümern
der betreffenden Grundstücke vor, die heute vorhandene Nutzung dieser Grundstücke zukünftig zu
unterbinden.
Zudem wird die Absicht formuliert, dass über die Eintragung von Baulasten/Grunddienstbarkeit die
Nachnutzung in gleicher Art (nach Verlagerung der nahversorgungs und zentrenrelevanten Nutzun-
gen auf die nördliche Brandt Brache) auch für zukünftige Eigentümer der Flächen ausgeschlossen
werden soll.

Seitens der Stadt Gevelsberg sind diese aufgeführten privatrechtlichen Regelungen zu den Altstand-
orten jedoch nicht bekannt. Es kann daher nicht beurteilt werden, ob diese tatsächlich ausreichend
sind die angestrebten Nutzungsziele zu erreichen. Da der Bebauungsplan keine ausreichenden Re-
gelungen treffen kann, die privatrechtlichen Verträge der Stadt Gevelsberg jedoch nicht bekannt sind,
bestehen dahingehend gegen die Planung erhebliche Bedenken, da zu befürchten ist, dass auch die
im Entwurf des B-Planes Nr. 9/13 als SO Fläche festgesetzten Bereiche mittelfristig mit zentren- und
nahversorgu ngsrelevantem Einzelhandel nachgenutzt werden könnten.

Darüber hinaus wird seitens der Stadt Gevelsberg die im Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 9/13 ge-
plante textliche Festsetzung zum SO-Wohn und Geschäftszentrum" als rechtlich nicht zulässig an
gesehen. Der Bebauungsplanentwurf lässt für die ca. 4.200 m2 große Sondergebietsfläche großflä-
chigen, nicht nahversorgungs- und nicht zentrenrelevanten Einzelhandel bis zu einer Fläche von
max. 2.300 m2 zu. Zum einen fehlt es an einer näheren Spezifizierung, ob es sich hierbei um die
maximale Verkaufsfläche oder die maximale Gesamifläche der Einzelhandelsimmobilie handelt. Zum
anderen ist die Festsetzung einer baugebietsbezogenen, vorhabenunabhängigen Verkaufsflächen-
obergrenze zur Steuerung des Einzelhandels in einem Sondergebiet unzulässig(vgl. BVerwG,
06.08.2013 - BVerwG 4 BN 25.13), da hierdurch ein mögiiches Windhundrennen" zwischen mehre-
ren Investoren entstehen kann. Dabei ist es auch unerheblich, ob das Grundstück lediglich im Besitz
eines einzelnen Eigentümers ist.

Seitens der Stadt Gevelsberg wird die Gefahr gesehen, dass bei einem möglichen Rechtsstreit die
entsprechende Festsetzung einer gerichtlichen Prüfung nicht stand hält und entweder der gesamte
Bebauungsplan oder zumindest der entsprechende Teilbereich als nichtig erklärt wird. Hierdurch
wäre die mit dem B-Plan beabsichtigte Steuerung des Einzelhandels nicht mehr gegeben.
We dem Fazit meiner Stellungnahme vom 3. November 2016 zu entnehmen ist, sieht die Stadt Ge-
velsberg inzwischen die Nutzung der Brandt-Brachen als gewerblichen Standort als städtebaulich
verträglicher an. Diese Stellungnahme wird nun auch von den zum BP 9/13 formulierten Zielen und
Zwecken, wonach der Erhalt von knappen Gewerblichen Bauflächen Ziel der Stadtentwicklung sein
soll, gestützt.

Ich verweise daher ausdrücklich auf meine Ausführungen in meiner Stellungnahme vom 3. Novem-
ber 2016 im Beteiligungsverfahren zum BP Nr. 3/14 (657) Zwieback Brandt und bitte diese Stellung-
nahme auch in dem hier vorUegenden Aufstellungsverfahren entsprechend zu werten.

Björn Remer
Fachbereichsleitung F 3 - Stadtentwicklung und Umwelt -



Stadt Hagen Postfach 4249 58042 Hagen

An die
Stadt Gevelsberg
Stadtentwicklung und Umwelt
Postfach 2360/2380
58265 Gevelsberg

Anlaqe

Tf/ STADT HAGEN
[1.LDer Oberbürgermeister

5tadtamt

Gebäude
Anschrift
Auskunft erteilt
Telefon
Telefax
E-Mail
Vermittlung

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum
61/46, 22.05.2017

Bebauungsplan Nr.20/77(326)1. Änderung Teill und Teil 2/1 -Sanierung
Haspe - Freizeit-, Sportanlage und Gewerbe- 3. Anderung

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nörd-
lich der Eflneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße
Nr. 79, Sondergebiet Enneper Str. 91-95

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit den TöB-Beteiligungen zu den o.g. Bebauungsplanverfahren wurde
seitens der Stadt Gevelsberg immer wieder bezweifelt, dass die vertraglichen Regelungen zur
Nachnutzung der Altstandorte rechtssicher sind. Wir haben dies zum Anlass genommen, über
ein externes Rechtsanwaltsbüro unsere Vorgehensweise juristisch überprüfen zu lassen. Anbei
übersende ich Ihnen die Stellungnahme des Rechtsanwaltes Herrn Dr. Oerder mit der Bitte um
Kenntnisnahme und würde mich freuen, wenn Sie die darin enthaltenen Ausführungen zum
Anlass nehmen könnten, uni für die betroffenen Bauleitplanverfahren eine abschließende Stel-
lungnahme abgeben zu können. Die entsprechenden Verträge zwischen der Stadt Hagen und

- der HD lnvestitionsgesellschaft wurden Ihnen zwischenzeitlich übersandt.

Mit freundlichen Grüßen
1 m,Auftrag

Fachbereich Stadtentwicklung, -
planung und Bauordnung
Rathaus 1 Hstorisches Rathaus
Rathausstr.1 1
Frau Köhler, Zi-Nr. D 102
(02331) 207-3098
(02331) 207-2461
jutta.koehterstadt-hagen.de
(02331) 207-5000

Briefadresse: Postfach 4249, 58042 Hagen
Paketadresse: Rathausstraße 11,58095 Hagen

Konten der Stadtkasse:
Sparkasse Hagen (BLZ 450 500 01) Kto.-Nr. 100 000 444
IBAN DE 23450500010100000444 SWIFTWELADE 3HXXX
Postbank Dortmund (BLZ 440 100 46) Kto.-Nr. 191 2-460
IBAN DE 63440100460001912460 SWIFT PBNKDEFF
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Lenz und Johlen
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Lenz und Johlen . PosUach 510940 D 50945 Kö'n

Stadt 1-lagen
- FB Stadtentwicklung-,
planung und Bauordnung-
Frau Jutta Köhler
Berliner Platz 22
58089 1-lagen

Per E-Mail:
jutta.koehIerstadt-hagen.de

Köln, 5.05.2017 Sekretariat: Tel.: -'-49 221 97 30 02-73
Unser Zeichen: 007 19/14 1 I/z Frau Zapke m oerder@ Ienz-j oh len .de

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 I.Z.: 61/46

Sehr geehrte Frau Köhler,

in dieser Sache beziehe ich mich auf die Abstimmung mit Herrn Bauasses-

sor Matjeka zu der Anregung der Stadt Gevelsberg vom 29.03.2017. Die

Stadt Gevelsberg hilt dort u.a. ihre grundsätzlichen Bedenken gegen den
rechtssicheren Ausschluss von zentren- und nahversorgungsrelevanten Ein-

zelhandelsnutzungen an Altstandorten aufrecht. Die geschlossenen Verein-

barungen vermitteln danach keine ausreichende Sicherheit. Die vertraglich

skizzierte Vertragsstrafe sei deutlich zu niedrig. Es bestehe die Gefahr, dass

potenzielle Investoren unter Inkaufnahme der sehr geringen Vertragsstrafe

weiterhin Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten betreiben.

Ich halte diese Bedenken nicht für begründet. Die Stadt Hagen hat mit dem

Vorhabenträger unter dem 17.12.2013 eine Vereinbarung abgeschlossen.

Unter dem 07.04.2014 wurde eine Erginzung unterzeichnet. Eine weitere

Vereinbarung zum Thema der Nachnutzung datiert vom 06.05.2015.
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Die vorgenannten Vereinbarungen beinhalten den Verzicht des jeweiligen Grundstück-

seigentümers auf die sich aus den bisher erteilten Baugenehmigungen ergebenden

Rechte. Gleichzeitig verpflichten sich die Grundstückseigentümer, die infolge des Ver-

zichtes eine neue Nutzung auf dem Grundstück aufnehmen müssen, zukünftig dort

keine zentren- bzw. nahversorgungsrelevanten Sortimente zu veräußern. Die Einhal-

tung dieser Verpflichtung soll - mit Wirkung auch flur Dritte - durch Eintragung be-

schränkt-persönlicher Dienstbarkeiten zugunsten der Stadt Hagen und durch Eintra-

gung von Baulasten im Baulastenverzeichnis der Stadt Hagen 'gesichert werden.

Jedenfalls dann, wenn sichergestellt ist, dass die entsprechenden Bewilligungen vor

Inkrafttreten des Bebauungsplanes bzw. vor Erteilung einer entsprechenden Bauge-

nehmigung abgegeben werden, stellen sie aus meiner Sicht eine ausreichende Sicher-

heit ffir die Regelung der Nachfolgenutzung dar. Entgegen der offenbar von der Stadt

Gevelsberg vertretenen Auffassung hat der .jeweilige Grundstückseigentümer nicht die

Möglichkeit. die Vertragsstrafe zu zahlen und sich dadurch von der von ihm eingegan-

genen Verpflichtung freizukaufen. Vielmehr steht neben dem Vertragsstrafenanspruch

immer noch das Recht der Stadt Hagen, aus der Dienstbarkeit bzw. Baulast auf Unter-

lassung einer vertragswidrigen Nutzung zu klagen bzw. diese mit ordnungsrechtlichen

Mitteln durchzusetzen.

Mit meinen Ausflihrungen hoffe ich Ihnen gedient zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

(flir/Dr Michael Oerder)

Rechtsanwalt

-nach Diktat verreist-

6



Stadtentwicklung und Umwelt
Planung, Bauverwaltung, Umwelt

Stadt Geve'sberg .4 Postfach 2360/2380 .4 58265 Gevelsberg

Stadt Hagen
Der Oberbürgermeister
FB Stadtentwicklung - planung u. Bauordnung
Frau Köhler
Rathaus 1
Postfach 4249
58042 Hagen

Auskunft erteilt Frau Hieber Zimmer Nr. 212

6

STADT
GEVELSBERG
DER BÜRGERMEISTER

Rathausplatz 1
58285 Gevelsberg
Telefon: 02332 771-0
Fax: 02332 771-230

Ihr Zeichen
61/46
Datum 22.05.2017

Mein Zeichen
F3.1 .03H1

Telefon 02332 771 -215 Datum 16.06.2017

Bebauungsplan Nr. 20/77 (326)1. Änderung Teil 1 und Teil 2/1 - Sanierung Haspe - Freizeit-,
Sportanlage und Gewerbe - 3. Anderung der Stadt Hagen

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch - und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper
straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Str. Nr. 79,
Sondergebiet Enneper Str. 91 - 95 der Stadt Hagen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Frau Köhler,

mit Schreiben vom 22.05.20 17 Az.: 61/46 bitten Sie mich unter Bezug auf de Ausführungen des
Rechtsanwaltes Herrn Dr. Oerder vom 15.05.2017 um eine abschließende Stellungnahme zu den
betroffenen Bauleitplanverfahren. Die Irlhalte der betroffenen Bauleitpläne befassen sich
überwiegend mit der Ansiedelung oder Verhinderung der Ansiedlung zentrenrelevanten
Einzelhandels im Zusammenhang mit der Revitalisierung des Geländes der ehemaligen
Zwiebackfabrik Brandt sowie den Umgang mit zukünftigen Nutzungen von Altstandorten für den
Einzelhandel.

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich meine bisherigen Stellungnahmen in den Beteiligungsverfahren
zu den betroffenen Bauleitplanverfahren vollinhaltlich aufrecht erhalte.

Die Stellungnahme des Rechtsanwaltes - Herrn Dr. Oerder (Kanzlei Lenz und Johlen, Köln) - vom
15.05.2017 Az.: 00719/14 11/z zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 l.Z.: 61/46 bitte
ich im Rahmen der Abwägung über meine bisherigen Stellungnahmen zu den betroffenen
Bauleitplänen der Stadt Hagen zu werten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Gez.

Hieber

Bankverbindung:
IBAN: DE48 4545 0050 0000 0003 07
Stadtsparkasse Gevelsberg
Bic: WELADED1 0EV

Umsatzsteuer-ID: DE 126 455 846

sprechzeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
Montag und Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr

Internet: www.gevelsberg.de
E-

MaiI:stadtentwicklung@stadtgevelsberg.de

5ie erreichen uns mit den Linien:
SB 38, 542, 551, 552, 556, 563

Haltestellen:
Gevelsberg Rathaus
Gevelsberg Rathaus (Lusebrink)
Commerzbank
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Stadt Hagen
Postfach 42 49
58042 Hagen

0
Frank Bendig

Südweslfalische
Industrie- und Handelskammer
zu Hagen

B-Plan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich der Enneper Str.
Ihr Schreiben vom 23.04.2015, 61/46; unser Zeichen: P27115

StelIu na nah me:

Anregungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltuntersuchung bestehen nicht.

Eine irihatIiche Aussage zu den Planungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da
u. a. das Einzehandelskonzept bzw. der Entwurf des Konzeptes (auf das in der Begründung
Bezug genommen wird) nicht vorliegt und widersprüchliche Informationen in der
Kurzbegründung und dem B-Panausschnitt existieren.

Ich bitte um Beteiligung im weiteren Verfahren.

Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen:
Geschäftsbereich Standortpolitik Existenzgründung und Unternehmensförderung
Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen 1 Postfach 42 65, 58085 Hagen
Telefon 02331 390-0 1 Fax 02331 13586 1 E-Mail sihk©hagenihk.de 1 Internet www.sihk.de
Durchwahl:Telefon 02331 390-207 1 Fax 02331 390-362 1 E-Mail bendig@hagen.ihk.de

T
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61/2 r 161/5

26. Mai 2015



Stadt Hagen
Postfach 42 49

58042 Hagen

SiidwesffIische
Industrie- und Handelskammer
zu Hagen

SüdwestfäliSche Industrie- und Handelskammer zu Hagen:

Geschäftsbereich Standortpolitik 1

Exstenzgründung und Unternehmensförderung

Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen
1

Postfach 42 65, 58085 Hagen

Telefon 02331 390-0 1 Fax 02331 13586 1 E-Mail sihk@hagenihk.de Internet www.sihk.de

Durchwahl:TelefOn 02331 390-207 Fax 02331 390-362 1 E-Mail bendig©hagenihk.de

26. januar 2017

B-Plan Nr. 9/13 (653) 11Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Erineper Straße"

Ihr Schreiben vom 15.12.16 Eingang: 16.12.16; 61/46; unser Zeichen P81116

unnahme:

Anregungen zur Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes bestehen nicht.

Frank Bendig



LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen .48133 Münster

Frau
Jutta Köhler
Stadt Hagen
Fachbereich Stadtentwicklung -planung u.
Bauo rd n ung
Rathaus 1
Rathausstraße 11
58095 Hagen

Az.: js-

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 9113 (653)! Scoping
Betreffend die ehem. Zwieback- u. Keksfabrik CarI Brandt, Enneper Str. 101-115, Hagen

Sehr geehrte Frau Köhler,

vielen Dank für die Übersendung der Planunterlagen und Ihre Beteiligung im oben genannten

Verfahren. Im Planbereich befinden sich, wie auf Seite 11 der Kurzbegründung dargestellt, mehrere

denkmatgeschützte Bauten. Wir möchten darauf hinweisen, dass zusätzlich zu den dort benannten

Objekten auch die beiden Verbindungsbrücken der ehemahgen Keksfabrik Brandt (Brandt-Brücken)

denkmalgeschützt sind. Desweiteren ist das Gebäude Enneper Straße 101 -115 nicht nur mit seiner

Fassade, sondern - ausgenommen der östlichen Erweiterungsbauten der 1970er Jahre und der

Überbauung des größeren der beiden Innenhöfe - als gesamter Baukörper einschließlich Teilen der

Produktionsanlagen in die Denkmalliste der Stadt Hagen eingetragen. Wir bitten Sie diese

Ergänzungen auch für die Darstellung der Denkmäler im Bebauungsplan zu beachten.

Bezugnehmend auf die in der Kurzbegründung angesprochene Nachnutzung des teilweise im

PLanungsbereich liegenden, ehemaligen Brandt-Geländes regen wir für die Weiterentwicklung des

Areals eine Gesamtbetrachtung der denkmalpflegerischen Belange an. Im Rahmen einer

Machbarkeitsstudie könnten so Strategien zur Bewahrung und Weiternutzung der

denkmalgeschützten Substanz entwickelt werden. Von denkmalfachlicher Seite bieten wir gerne

unsere fachliche Begleitung einer solchen Untersuchung an.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
LA.

Judith Sandnieier M.A.
2. DI Untere Denkmalbehörde der Stadt Hagen
Fürstenbergstr. 15, 48147 Münster
Teefon: 0251 591-4036 Internet: wwwiwl-dlbw.de
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig 6 2,
Linien 1561516 bis Eisenbahnstraße
Parken: LWL-Parkplätze Karf straße (Gebührenpflichtig)

4VL /U2.()ZL 'ii

LWL&
Für die Menschen.

Für Westfalen-Liooe.

SeMcezeiten: Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr
Fr&tag 08:30-12:30 Uhr

Ansprechpartnerin:
Judith Sandmeier

Tel.: 0251 591-4103
Fax: 0251 591-4025
E-Mail: Judith.Sandmeierlwl.Org

Münster, 12.05.2015

Konto der LWL-Finanzabteilung
Sparkasse Münsterfand Ost
BAN: DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIc: WELADED1MST



LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Stadt Hagen
Postfach 4249

58042 Hagen

Ansprechpartnerin:
Dr. Nina Overhageböck

TeL: 0251 591-4169
Fax: 0251 591-4025
E-Mail: Nina.Overhageboeck@lwl.org

6
LWL
Für die Menschen.

Für Westfaien-Liooe.

LWL-DonkrnapfIege, Landschafts- und BaukuTlurin WosLFalen 48133 Münster Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30'Uhr
Freitag 08:30-12:30 Uhr

Münster, 27.01 .2017

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper
Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße Nr. 79, Sondergebiet Enneper Str.
91-95; Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange im Rahmen der
Offen lage

- Sehr geehrte Frau Köhler,

vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren und die Übersendung des korrigierten Vorabzu-
ges zum o.g. Bebauungsplan das Grundstück der St. Konrad-Gemeinde betreffend am 26.01.2017
per maU.

Auch wenn die Flächen der Kirchengemeinde im korrigierten Vorabzug nicht mehr innerhalb des
o.g. Bebauungsplangebiets liegen, so bitte ich doch, die besondere städtebauliche Situation an
dieser Stelle zu beachten und die Fläche zwischen den Häusern Enneper Str. 122 und 128 zukünf-
tig von Bebauung freizuhalten. Dieses könnte - falls es bei der vorgelegten veränderten Abgren-
zung des Bebauungsplanes bleibt - im Rahmen nachgelagerter Verfahren oder durch eine erneu-
te Korrektur des Geltungsbereichs des Bebauungsp'ans erfolgen, der dann das gesamte Grund-
stück der St. Konrad-Kirchengemeinde mit einbeziehen würde. Im letzteren Fall wäre- es aus
denkmalpflegerischer Sicht wünschenswert, die Freiflächen zwischen der St. Konrad Kirche und
der Enneper Straße gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB als eine Fläche, die von Bebauung freizuhalten
ist, festzusetzen.

Begründung:
Durch den Bau der Kirche 1954 entstand ein Platzraum zwischen dieser, den seitlich flankierenden
Gebäuden und den Kopfbauten an der Enneper Straße. Das Mosaik an der Südseite der St. Kon-
rad Kirche und die Mosaike (Reklamewände der Firma Brandt) auf den dem Kirchenvorpatz zu-
gewandten Stirnseiten der Häuser Enneper Str. 122,1 28 sind Denkmale. Die Darstellung des Kir-
chenpatrons Konrad von Parzheim über dem Haupteingang auf der Südseite der Kirche ist auf
Fernwirkung konzipiert und durch ihre Größe auch schon von der Enneper Straße sichtbar. Auf-
grund dieser Größe ist das Mosaik nicht nur platzbeherrschend; es steht auch in direkter Wech-
selwirkung mit den beiden Reklamewänden der Firma Brandt (Enneper Straße 122, 128). Der Be-
zug zwischen der Firma Brandt und der Kirche sollte ebenso wie der freie Blick auf die Südfassade
der Kirche aus unserer Sicht auch zukünftig ungestört nachvollziehbar bleiben.
Fürstenbergstr. 15, 48147 Münster Konto der LWL-Finanzableilung
Teieton: 0251 591-4036 Internet: wwwIwI-dlbw.de sparkasse Münsterland Ost BLZ 400 501 50 Konto-Nr. 409 706
Offentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig B 2, IBAN: DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIc: WELADED1MST



LWL
Für die Menschen.

Für Westfalen-LiDDe.

Darüber hinaus bitten wir in der Begründung (Seite 15) die Hausnummer das Denkmals Enneper
Straße zu korrigieren. Denkmal ist das Gebäude Enneper Straße 87' nicht 89. Unter Punkt 5
Denkmalschutz fehlen die o.g. Denkmale Enneper Straße 122,128. Wir bitten um Vervollständi-
gung des Textes.

Für Rückf ragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüf3en
i. A.

Dr. Nina Overhageböck

1. Durchschrift:
Stadt Hagen
Untere Denkmalbehörde
Frau Hanemann
Postfach 4249
58042 Hagen
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Stadt Hagen

- FB61/4-

Postfach 4249

58042 Hagen

-
L;u: c L.i 3aMdflUBg

09. iW

Vermittlung

(02331)3677-0

Telefon

(02331)3677-128

w

x
WIRTSCHAFTSBETRIEB

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER STADT HAGEN

Fachbereich

Entwässerungsplanung, GIS und Kanal-
zustandskataster
Gebäude

Verwaltungsgebäude B
Anschrift

Eilper Str. 132-136,58091 Hagen
Auskunft erteilt, Zimmer-Nr.

Herr Reuter-Droste
E-Mail

nreuter-droStewbh-hagen .de
Telefax

(02331)3677-5999

BRIEFADRESSE: Vorstand KONTO DES WIRTSCHAFTSBETRIEBES HAGEN
POSTFACH 4249 58042 HAGEN Thomas Grothe (Sprecher) SPARKASSE HAGEN, BLZ 450 500 01
PAKETADRESSE: Hans-Joachim Bihs KONTO-NR. 100 129 927
EILPER STR. 132-136 58091 HAGEN BIC: WELADE3HXXX IBAN: DE56 4505 0001 0100 129927

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum

61/46, 23.04.2015 WBI-I/01 03.06.2015

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich der Enneper Straße

Frühzeitige TöB-Beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Bebauungsplan nimmt der Wirtschaftsbetrieb Hagen wie folgt Stellung:

Zu Ziffer 5.2 - Entwässerung - der Kurzbegründung bitte ich, folgenden Text in der Begrün-

dung aufzunehmen.

Das vorhandene Misch- und Gewerbegebiet wird im Trennsystem entwässert. Entsprechend

dem Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Hagen ist das Niederschlagswasser der Enne-

per Straße aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens behandlungsbedürftig. Die zentrale

Regenwasserbehandlung soll über ein Filterklärbecken erfolgen. Das Becken ist unmittelbar

östlich der Grenze des Bebauungsplanes in der Straße An der Wacht" vorgesehen, Im Ein-

mündungsbereich An der Wacht" / Enneper Straße ist noch ein neuer Zulaufkanal DN1200

zum Filterklärbecken zu bauen."

Mit freundUchen Grüßen



WIRTSCHAFTSBETRIEB HAGEN WBH POSTFACH 4249 58042 HAGEN

Stadt Hagen

FB61

Im Hause

W TSCE:TS

Gebäude

Verwaltungsgebäude B
Anschrift

Eilper Str. 132 136, 58091 Hagen

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER STADT HAGEN

Fachbereich

Entwässerungsplanung, Gru ndstücksent-
wässerung und Kanaldatenbank

Auskunft erteilt Zimmer-Nr.

Herr Reuter-Droste
E-Mail

nreuter-droStewbh-hagen .de
Te!efon

(02331)3677-128

3

Vermiwung

(02331)3677-0

Telefax

(02331)3677-5999

BRIEFADRESSE: Vorstand KONTO DES WIRTSCI-IAFTSBETRIEBES HAGEN
POSTFACH 4249 58042 HAGEN Thomas Grothe (Sprecher) SPARKASSE HAGEN, BLZ 450 50001
PAKETADRESSE: Hans-Joachim Bihs KONTO-NR. 100 129 927
EILPER STR. 132-136 58091 HAGEN BIC: WELADE3HXXX IBAN: DE56 4505 0001 0100 129927

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum

15.12.2016, 61/46 W B H/O 1 15.02.2017

Bebauungsplan Nr. 9113 (653) Misch- und Gewerbegebiet süd- und nördlich der Enne-

pe Straße ... TÖB-Beteiligung im Rahmen der Offenlegung

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem o.g. Bebauungsplan kann vom WBH grundsätzlich zugestimmt werden.

Im westlichen Plangebiet verläuft der Asker Bach teilweise verrohrt und teils offen.

Bei Maßnahmen am Gewässer und des Uferrandstreifens sind das Merkblatt zum Schutz

von öffentlichen Kanälen und zugehörigen Sonderbauwerken des WBH, das Wasserhaus-

haltsgesetzt WHG und das Landeswassergesetzt NRW - LWG NRW in den aktuellen Fas-

sungen zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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Ihre Ansprechpartnerin:
Katrin Born
Tel.: 207-3845
Fax: 207-2463
E-Mail: katrin. bornstadt-hagen.de

An

Fachbereich StadtentwickI1ng, -planung und Bauordnung
61/4 iac 217

Stellungnahme zur Anfrage
Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der
Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Str. Nr. 79, Sondergebiet
Enneper Str. 91-95

Anfrage vom: 16.12.2016

Für die zukünftige Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb des
Plangebiets, wird der Verlauf der Plangrenze im Bereich der Flächen für den
Gemeinbedarf (östlich der St. Konrad Kirche) als ungünstig betrachtet.

Hier wird angeregt, das Plangebiet auf die Grundstücksgrenzen des Mischgebiets
(identisch mit der Abgrenzungsliriie unterschiedlicher Nutzungen) zu reduzieren.

LA.

Born
Stellv. Leiterin Bauaufsicht

1/1

61/52 11.01 .2017

Aktenzeichen Baugrundstück:

2/63/PA/0031 /16 Enneper Str. 58135 Hagen

Gemarkung. Flur Flurstück(e):

Bauvorhaben:

Anfrage Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der
Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Str. Nr. 79, Sondergebiet Enneper
Str. 91-95

Antragsteller:

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 61/4
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Betreff: Bebauungsplan 9113 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und
nördlich der Enneper Str. von der Stadtgrenze bis zum Haus E.nneper Str. Nr.
79
Frühzeitige TöB-Beteiligung
Hier: Stellungnahme der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde,

Untere Wasserbehörde:

aus der Sicht der UWB ist die ortsnahe Beseitigung des Oberflächenwassers zu prüfen.
Dazu eignet sich im Westen der Asker Bach. Im Osten befindet sich kein Bachlauf. Da die
Ennepe zu weit entfernt ist und eine Versickerung vermutlich nicht in Frage kommt, gehe ich
davon aus, dass der Großteil der Flächen über das vorhandene Trennsystem entwässert
wird.

Untere Bodenschutzbehörde:

Wie 61 bereitsaus der Auskunft der Unteren Bodenschutzbehörde (04.09.2012) zur
Rahmenplanung in dem Bereich bekannt ist, gibt es zahlreichen Altlastenverdachtsflächen
und Affiasten, die für das Verfahren untersucht werden müssen bzw. Sanierungskonzepte
entwickelt werden müssen.. Der Untersuchungsumfang ist vorab mit der Unteren
Bodenschutzbehörde. Als Anlage füge ich ihnen den damaligen Lageplan nochmals bei.

9.61 -394 Brandt-Gelände südlicher Teil
Es liegen noch keine Untersuchungen vor. Als erster Schritt sind in Absprache mit der UBB
orientierende Untersuchung durchzuführen.

9.61-708 Bölling & Co. GmbH
Altlast
Die Fläche wurde im Rahmen des vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5/07
Gartencenter Ennepe bearbeitet. Die Fläche muss gekennzeichnet werden. Eine
Gefährdungsabschätzung liegt vor.
Teilsanierung und Sicherungsmaßnahmen werden erforderlich. Sanierungskonzept muss
gezielt für die geplante Nutzung erarbeitet werden.

HAGEN
Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Stadt Hagen Postfach 4249 58Q42 Hagen Umweltamt

An 6 1/46 Frau Köhler Untere Wasser- und Bodenschutzbeharde

Über 69/3
Rathaus 1, Rathausstr. 11, 58095 Hagen

AuskunFt erteilt

Frau Siegwarth+ Frau Kohl, Zimmer C.903
TeI. 02331 207 392013918
Fax. 02331 207 2469
E-Mail: ilka.sieqwarthstadt-haqen.de

Martina.kohl@stadt-hagen.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum

23.04.15 69/201 + 69/201, 27.05.15



Nach neueren Erkenntnissen wurden offensichtlich Schlacken im Bereich der beiden Fläche
westlich der Altlast 9.61-708 gefunden, aber nicht angezeigt. Hier müssen orientierende
Untersuchungen durchgeführt werden.

9.61-497 +496 ehem. Tankstellen
Altlastenverdachtsflächen
Derzeit nur registriert. Orientierende Untersuchungen sind durchzuführen.

9.61-680 ehem. Tankstelle
Altlastenverdachtsfläche
Es liegen Untersuchungen vor. Derzeit kein Handlungsbedarf, aber die Fläche muss
vielleicht gekennzeichnet werden. Dies wird seitens der UBB noch geprüft.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Siegwarth

2)
z.dA. B-Pläne

STADT HAGEN
Stadt dar FemUniversitt

riefadresse: Pastfach 4249, 56042 1-lagen
Paketadresse: Rathausstr. 11, 5O95 Hagen
VemiittIun: 02331/207-5000

Sparkasse Hagen (BLZ 45050001)
Kta.-Nr. 100 000444
IBAN DE 23450500010100000444
BIC WELADE3HXXX
weller Banken unter wvw hLeß dea/vrbnjg



Stadt Hagen Postfach 4249 58042 Hagen

An 61/46 Frau Köhler

Über 69/3

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum

1512.16 69/20+69/201, 12.01.17

Bebauungsplan 9/13(653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der
Enneper Str. von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Str. Nr. 79,
Sondergebeit Enneper Str. 91-95;
TöB-Beteiligung im Rahmen der Offenlage
Hier: Stellungnahme der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde,

Untere Wasserbehörde:

In die textllchen Festsetzungen sollte aufgenommen werden:

Bei einer Neubebauung oder sonstigen Umnutzung der Grundstücke am im Westen des
Plangebietes verlaufenden Asker Bach sind 5 Meter ab der Böschungsoberkante des
Baches von jeglicher Nutzung frezuhaIten.

Untere Bodenschutzbehörde:

Nach Durchsicht, der im Intranet zur Verfügung gestellten Unterlagen, bestehen aus
Sicht der Unteren Bodenschijtzbehörde keine Änderungswünsche oder Korrekturen.

Mit freundlichen Grüßen
1 mAuftrag

5j:.warth

14'
HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Umweltamt

Untere Wasser- und Bodensehutzbehörde

Rathaus, Rathausstr. 11,58095 Hagen

Auskunft erteilt

Frau Siegwarth+ Frau Kohl, Zimmer C.903
Tel. 02331 207 3920/3918
Fax. 02331 207 2469
E-Mail: iIka.segwarthstadt-hagen.de

martina.kohlstadt-hagen.de



Stadt Nagen Postfach 4249 58042 Hagen

Stadt Hagen
Fachbereich Stadtentwicklung
und Stadtplanung

- Im Hause -

über Herrn Wittkowski

Datum und Zeichen ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum

23.04.2015, 61/46 69151 -H 22.05.2015

Bebauungsplan Nr. 9113 (653) - Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper
Straße
hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4
Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die geplante Festsetzung von Misch- und Gewerbegebieten nördlich und südlich der Enneper
Straße bestehen aus Sicht der gemeinsamen Unteren Umweltschutzbehörde keine grundsätzlichen
Bedenken. Bei Nutzungsänderungen der vorhandenen Industriebrachen ist der Immissionsschutz
durch Vorlage einer Lärmimmissionsprognose nachzuweisen. Gegebenenfalls sind bei geplanten Vor-
haben bereits bestehende Anlagen im Geltungsbereich angrenzender Bebauungspläne mit einzube-
ziehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Hi 1 le

Briefadrasse: Postfach 4249, 58042 Hagen
Paketadresse: Rathsusstraße 11, 58095 Hagen

Konto der Stadtkasse:
Sparkasse Hagen (45050001) Kto.-Nr. 100 000 444

4)
flJTMT 1AGEN
______Der Oberbürgermeister

Stadtamt Umweitamt
als gemeinsame Untere Umwelt-
schutibehörde der St8dte Bochum.
Dortmund und Hagen

Anschrift Rathausstr.11, 58095 Hagen

Auskunft erteilt Frau Hiiie, Zt.-Nr. 517

Telefon (02331) 207-4776

Telefax (02331)207-2428

EMail pelra.hitte@atadt-hagen.de

Vermittlung (02331) 207-0



Stadt Hagen
Fachbereich Stadtentwicklung
und Stadtp'anung

- Im Hause -

über Herrn Wittkowski

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum

15.12.2016, 61/46 69/51-H 06.01.2017

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) - Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper
Straße
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Of-
fenlage nach § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die geplante Festsetzung von Misch- und Gewerbegebieten nördlich und südlich der Enneper
Straße bestehen aus Sicht der gemeinsamen Unteren Umweitschutzbehörde keine grundsätzUchen
Bedenken. Ich verweise auf meine früheren Stellungnahmen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ii,"
t-r) :c

Hille

Briefadresse: Postfach 4249, 58042 Hagen
Paketadresse: Rathausstraße 11, 58095 Hagen

Konto der Stadtkasse:
Sparkasse Hagen (450 500 01)Kto-Nr. 100 000 444

Stadt Hagen Postfach 4249 58042 Hagen

43
STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Stadtamt Umweltamt
als gemeinsame Untere Umwelt-
schutzbehörde der Städte Bochum,
Dortmund und Hagen

Anschrift Rathausstr.11, 58095 Hagen

Auskunft erteilt Frau Hille, ZL-Nr. 517

Telefon (02331) 207-4776

Telefax (02331) 207-2428

EMail petra.hille©stadt-hagen.de

Vermittlung (02331) 207-0



Ihr Ansprechpartner
Herr Gockel
TeI.: 207-2773
Fax: 207 - 2469

An

-69/3-

Betr.: Bebauungsplan 9/13 (653) Ml und GE südl. der Enneperstraße von der
Stadtgrenze bis Haus Enneperstr. 79
Stellungnahme der UNB im Rahmen der TÖB-Beteiligung

Durch die die Modifizierung der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches-
Westerbauer (ZVB) ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Schutz-
gut Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt'.

Falls zukünftig einmal neue Bebauung errichtet werden sollte, sind die Artenschutz-
belange im Zuge der Abriss- und Baugenehmigungsverfahren zu prüfen.

Insofern bestehen seitens der unteren Naturschutzbehörde keine Bedenken gegen
die Planung

Mit freundlichen Grüßen

Umweltamt - Untere Landschaftsbehörde - 12/01/17
69/10



LWL-Archäologie für Westfalen
Außenstelle Olpe

LWL-Archäologie fir Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe

Stadt Hagen
Fachbereich Stadtentwicklung und
Stadtplanung
Postfach 4249

58042 Hagen

.45
LWL
Für die Menschen.
Für Westfaen-Lippe.

Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr

Ansprechpartnerin:
Melanie Röring B.A.

TeL: 02761 9375-42
Fax: 02761 937520
E-Mail: melanie.roering@lwl.org

Az.: 849rö15.em O'pe, 0505.2015

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich der Enneper Straße von der
Stadtgrenze bis zum Hause Enneper Straße 70
:[hr Schreiben vom 23.04.2015 / [hr Zeichen 61/46

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Übersendung der o.g. Planunterlagen bedanken wir uns.

Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegerische Belange im
Geltungsbereich der Planung nicht berührt.

Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen Situation bei Erdarbeiten
jeglicher Art bisher nicht bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt werden können.
Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gegeben, der zur
Unterrichtung möglicherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den Bebauungsplan
aufgenommen werden sollte:

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt
werden. De Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere
Denkmaibehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe
(TeI.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungs-
stätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (15 u. 16

In der Wüste 4, 57462 Olpe Konto der LWL-Finanzabteilung
Telefon: 02761 9375-0 Sparkasse Münsterland Ost, BLZ 400 501 50, Konto Nr. 409 706

www.archaeologie-in-westfalen-Iippe.de !BAN 0E53 4005 O1SO 0000 4097 06, BIC WELADED1MST



Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.

Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6
Monate in Besitz zu nehmen (16 Abs. 4 DSchG NW).

Im Auftrag
gez. f. d. R.
Prof. Dr. Michael Baales

(Leiter der Außenstelle) M. Röring B.A.



LWL-Archäologie für Westfalen
Außenstelle Olpe

LWL-Archäologie tir Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe

Stadt Hagen
Fachbereich Stadtentwicktung,- planung und
Bauordnung
Postfach 4249

58042 Hagen

Az.: 2458rö16.em . Olpe, 22.12.2016

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der Enneper
Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße Nr. 79, Sondergebiet Enneper Str.
91-95
Ihr Schreiben vom 15.12.2016 / Ihr Zeichen 61/46

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Übersendung der o.g. Planunterlagen bedanken wir uns.

Wir verweisen auf den im Bebauungsplan genannten Punkt Bodendenkmalschutz'.

Ansonsten bestehen unsererseits keine Bedenken.

Im Auftrag
gez. f. d. R.

Prof. Dr. Michael Baales
(Leiter der Außenstelle) M. Röring B.A.

In der Wüste4, 57462 Olpe Konto der LWL-Finanzabteilung
Telefon: 02761 9375-0 Sparkasse Münsterland Ost
www.archaeologie-in-westfalen-Iippe.de IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST
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LWL
Für die Menschen.
Für Westfaen-Lippe.

Servicezeten: Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr

Ansprechpartnerin:
Me'anie Röring B.A.

TeI.: 02761 9375-42
Fax: 02761 937520
E-Mai: meIarieroering@IwLorg



Stadt Hagen
FB Stadtentwicklung und Stadtplanung
z. H. Frau Köhler
Postfach 42 49
58042 Hagen
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\li 61/2J b_i_.-
Kath. Pfarramt St. Konhd, nneriir. 124, 58135 Hagen

Stadtverwaltung
Haqen

flr)
1 (Si ft 4j

uJ

Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 9/13 (653)
Ihr Schreiben vom 15.12.2016, Zeichen 61/46

Sehr gehrte Frau Köhler,

wie Ihnen bei dem persönlichen Gespräch am 4. Januar 2017 bereits mitgeteilt, legt die katholi-
sche Kirchengemeinde St. Konrad, Enneper Str. 124, Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr.
9/13 (653) ein.

In diesem Bebauungsplan ist eine große Fläche unseres Kirchengeländes mit eingezeichnet.

Gemäß Ihrer Aussage handelt es sich hier wohl um einen Irrtum im Ratsbeschluss.

Wir bitten um Änderung bzw. Richtigstellung des Beschlusses.
Das Kirchengelände muss in Ihrem Bebauungsplan unberührt bleiben.

Mit freundlichem Gruß

Karl-Heinz Feldkamp
Geschäftsführender Vorsitzender
des Kirchenvorstandes

Leiter des Pastoralen Raumes: Pfarrer Dr. Norbert Bathen, Mariengasse 7, 58095 Hagen, TeI. 02331 22600,,' 02331 925642,
E-Mail: bathen@hagen-mitte-west.de

12 Jan. 21)17

'1
Pastoraler Rm

Hagen-Mitte-West
Kath. Pfarramt St. Konrad

Enneper Str. 124
58135 Hagen

TeI. 02331 40 30 84
Fax 02331 3 48 48 61

E-Mail: st.konrad@hagen-mitte-west.de
Internet: www.st-konrad-hagen.de

Der Kirchenvorstand
Karl-Heinz Feldkamp,

geschäftsführender Vorsitzender
des Kirchenvorstands

16. Januar 2017



69/3 29.04.2015

lhrle Ansprechpartner/in
Herr Fred Weber
TeL: (02331) 207-3501
Fax: 207 -

An

61146

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
(Scopingl §4, Abs. 1 BauGB)
hier: Bebauungsplan Nr. 9113 (653) Gewerbegebiet südlich der Enneper Straße bis zum

Haus Enneper Straße 79;

Aus Sicht von 69/3 sind im Zuge der Umweltprüfung folgende Belange in die Umweltprüfung
einzubeziehen:

Schutzut Mensch:

Im Luftreinhalteplan Hagen 2008 ist verbindlich geregelt, dass bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen die Belange der Luftreinhaltung zu berücksichtigen sind. Die negative Wirkung ver-
kehrsbedingter Emissionen erfordert eine sorgfältige Prüfung der Effekte an bereits hochbelas-
teten Straßenabschnitten, wie z.B. auch die Enneper Straße. Im Zusammenhang mit der Auf-
stellung des B-Plans Brandt-Gelände' wurde bereits ein lufthygienisches Gutachten erstellt, Im
Rahmen der anstehenden Umweltprüfung für das Gewerbegebiet südlich der Enneper Straße
ist zu prüfen, ob durch eine Zunahme der Vekehrsbelastung im Bereich der Enneper Straße
die Grenzwerte der 39. BlmSchV überschritten werden. Ggfs. ist das vorliegende Gutachten
anzupassen.

Rechtsgrundlagen: 39. BlmSchV (Verordnung über Immissionsgrenzwerte und Emissions-
höchstmengen

Schutzgut Klimaschutzl Klimawandel:

Generell müssen Klimaschutz- und Anpassungsaspekte in der kommunalen Pflichtaufgabe
Bauleitplanung Berücksichtigung finden. Die Leitvorstellung in § 1 Abs. 5 BauGB lautet: 5) Die
Bauleitpläne [...J sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klima-
anpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern [...}. Dafür sind in jedem
Verfahren entsprechende Untersuchungen anzustellen, um den Belang sachgerecht zu ermit-
teln und in die städtebauliche Abwägung einstellen zu können.

Mit der jüngsten Novelle der Umweltprüfung (UVP-Änderungsrichtlinie 2014/52/EU) sind Be-
handlung von Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel sowie der Umgang mit Kata-
strophenrisiken in der Umweltprüfung explizit abzuprüfen (Klimafolgenanalyse in Bezug äuf Hit-
ze als auch Starkregen). Dies gilt gleichermaßen für Fachplanungen und die Bauleitplanung.



Zudem ist im Rahmen der Umweltprüfung dazulegen, wie bei der Aufstellung des B-Plans die
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie ge-
währleistet werden soll.

Rechtsgrundlage: § 1 (6) BauGB: Bei der Aufstellung von Bau leitplänen sind insbesondere zu
berQcksichtigen: die Nutzung emeuerbarer Energien sowie die sparsame
und effiziente Nutzung von Energie (Nr. 7 f.)

§ la (5) BauGS: Den Erfordernissen des Klirnaschutzes soll sowohl durch
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche,
die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den.

gez. Fred Weber

und Gewerbegebiet
südkh der Enneper Straße\201 5_04_29_Stetlungnahme_69_3.docx



69/30 10.01.2017

Ihr/e Ansprechpartner/in
Herr Wittkowski
TeL: 207-3763
Fax: 207 - 2469

An
61/46

Bebauungsplan Nr. 9/13 (653) Misch- und Gewerbegebiet südlich und nördlich der
Enneper Straße von der Stadtgrenze bis zum Haus Enneper Straße Nr. 79,
Sondergebiet Enneper Str. 91-95
Öffentliche Auslegung nach § 3 (2) BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB

Die Abteilung Generelle Umweltplanung" weist auf die Stellungnahme zum vorgelegten Um-
weltbericht hin (per Email vom 4.8.2016)

Verkehrsimmissionssch utz

Gemäß § 47 Abs. 6 5. 2 Bundes-Irnmissionsschutzgesetz (BlmSchG) sind planungsrechtliche
Festlegungen zu berücksichtigen, die im Luftreinhaltplan Hagen 2008 behördenverbindlich fest-
gesetzt sind. Danach sind negative Wirkungen verkehrsbedingter Emissionen in engen Stra-
ßenschluchten sorgfältig zu prüfen (z.B. Baulückenschließungen an bereits hochbelasteten
Straßen. Im Einzelfall muss geprüft werden, ob sich durch eine geschickte Bauleitpanung sol-
che Effekte vermeiden oder reduzieren lassen.

Die Grenzwerte für NO2 und PM10 werden laut Gutachter am Belastungsschwerpunkt Enneper
Straße" sicher eingehalten. Dies wird durch die Messungen des Landesumweltamtes NRW be-
stätigt. Anlagebedingt ist eine Beibehaltung des Status Quo zu prognostizieren, die mikroklima-
tischen Verhältnisse (Gewerbe- und 1 nd üstriegebiet-Klima) werden keine wesentliche Änderung
erfahren. Nutzungsbedingt ergeben sich keine grenzwert-überschreitenden Iufthygienischen
Verhältnisse.

Klimaschutz und Klimafunktion

Die, seit 01.01.2016 in Kraft getretene EnEV 2014 (Energleeinsparverordnung) und das überar-
beitete Erneuerbare Energien-Wärmegesetz sind für eine zukünftige Neubebauung einzuhalten.
Die Gebäudeausrichtungen sind dann energetisch vorteilhaft zu planen.

und Gewerbegebiet südlich der Enneper
Straße\201 7011 OSteUungn69-3zu9-1 3-653docx

1#



und Gewerbegebiet südflch der Enneper
Straße\201701 lOStellungn.69-3zu9-13-653.docx

Die BauGB-Novelle, siehe BauGB § 1 Abs. 6 Nr.7 a, als abwägungsrelevant bezeichneten
Auswirkungen auf das Schutzgut "Klima", umfasst auch zukünftige lokale Auswirkungen des
Klimawandels. Zur Verbesserung der klimatischen Situation werden erneut folgende Festset-
zungen angeregt:

. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB i.V.m. §178 BauGB, Begrünung von Verkehrsflächen und
Grundstücken; Erhöhung des Vegetationsanteils im Straßenraum; Schaffung weiterer
Ausgleichs räume

. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, Schaffung von Däch- und Fassadenbegrünungen (mit
Ausnahme von Belichtungsflächen und Flächen, die für die Photovoltaiknutzung vorge-
sehen sind);

. § 179 BauGB, Reduzierung des Versieglungsgrades (Entkernung von Blockinnenhöfen,
Entsiegelung und Begrünung, Rückbau und Entsiegelungsgebot).

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um die Steuerung bestimmter Nutzungsarten, nicht
aber um konkrete bauliche Maßnahmen. Vorhabenbedingt ergeben sich keine erheblich negati-
ven Umweltauswirkungen. für alle abgeprüften Schutzgüter.



(ANEc0)
ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.

Telefon (02161)30169-0 Telefax (02565) 30169-22
Wehnerstraße 1-7 41068 Mönchengladbach

(ANEc0)
ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.

Telefon (021 61)301 69-0 Telefax (02161) 305 69-22
Wehnerstraße 1-7 41068 Mönchengladbach
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1 Allgemeines und Aufgabenstellung 

Die Stadt Hagen plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 20/77. Der B-Plan über-
plant das Grundstück des jetzigen Aldi-Discounters an der Enneper Str. 9. Im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens sind Aussagen über die Luftqualität erforderlich.  

Das Plangebiet befindet sich an der Enneper Straße. Die durch den Straßenverkehr beein-
flusste Luftschadstoffsituation ist zu ermitteln und zu bewerten.  

Die Stadt Hagen beauftragte die nach [1] gemäß § 29b des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) [2] bekannt gegebene ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co. 
mit der Durchführung entsprechender Untersuchungen. Hierzu wird die Luftqualitätssituati-
on an der Enneper Straße analysiert und die allgemeine Entwicklung der Luftqualität in den 
nächsten Jahren beschrieben, um hiermit eine Einschätzung über die Luftqualitätssituation 
im Sinne der 39. Bundesimmissionsschutz-Verordnung [3] zu erhalten.  
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2 Beschreibung der Umgebung und des Vorhabens 

Das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 20/77 befindet sich an der Enneper Straße im Hage-
ner Stadtteil Haspe (Abbildung 1). Hagen selbst ist eine kreisfreie Großstadt im südöstli-
chen Teil des Ruhrgebiets und wird aufgrund seiner Lage auch als „das Tor zum Sauer-
land“ bezeichnet, da dieses mit seinem Nordwestrand an Hagen grenzt. 

 
Abbildung 1:  Bebauungsplan Nr. 20/77. 
 

Die Abbildung 1 zeigt die Lage des Bebauungsplans. Der B-Plan 20/77 überplant das 
Grundstück des jetzigen Aldi-Discounters an der Enneper Str. 9. Durch zukünftigen Aus-
schluss ebenfalls zentrenrelevanter Sortimente wird es auch hier zu einer Abnahme des 
Verkehrsaufkommens kommen. Hierdurch wird es Auswirkungen auf die Luftqualitätssitua-
tion geben.   
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3 Luftqualitätssituation  

3.1 Allgemeines 

Die an einem Ort herrschende Luftqualitätssituation wird in unterschiedliche, sog. Belas-
tungsregime unterteilt (s. Abbildung 2, [4]). Das Regime ländlicher Hintergrund (grüne Flä-
che in der schematischen Darstellung) steht dabei stellvertretend für Gebiete, in denen die 
Luftqualität weitgehend unbeeinflusst von lokalen Emissionen ist. Stationen in diesem Re-
gime repräsentieren somit das großräumige Belastungsniveau, auch als großräumiger Hin-
tergrund bezeichnet. Das Regime städtischer Hintergrund (blaue Fläche in der schemati-
schen Darstellung) ist charakteristisch für Gebiete, in denen die gemessenen Schadstoff-
konzentrationen als typisch für die Luftqualität in der Stadt angesehen werden können. Sie 
beschreibt die Belastung, die sich aus städtischen Emissionen (Straßenverkehr, Haus-
brand, Industrie etc.) und dem großräumigen Hintergrund ergibt. Stationen des Regimes 
städtisch verkehrsnah (rote Spitzen in der schematischen Darstellung) befinden sich typi-
scherweise in stark befahrenen Straßen. Dadurch addiert sich zur städtischen Hinter-
grundbelastung ein Beitrag, der durch die direkten Emissionen des Straßenverkehrs ent-
steht. 

 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Belastungsregime [4].  
 

Die Situation, dass die Luftqualität durch den städtischen Hintergrund sowie durch lokale 
Spitzen des Straßenverkehrs beeinflusst wird, findet sich in der Enneper Straße wieder. 
Die Straße ist z. T. beidseitig bebaut. In direkter Nähe des Bebauungsplangebiets kreuzt 
die Enneper Straße die Straße An der Kohlenbahn. Neben der durch verschiedene andere 
Quellgruppen (Kleinfeuerung, Hausbrand, Industrie, etc.) hervorgerufenen Luftqualitätssi-
tuation wird die Belastung lokal durch den Straßenverkehr beeinflusst.  

Da die Immissionswerte von Schwebstaub (PM-10) in Hagen seit Jahren eingehalten wer-
den, werden im Rahmen dieser Untersuchungen die Emissionen und Immission von Stick-
oxiden betrachtet.  

 

3.2 Verkehrsdaten  

Für das Untersuchungsgebiet liegen Verkehrszahlen des LANUV NRW vor. Diese Daten 
sind Grundlage für die Ermittlung der Luftqualität im Rahmen der Luftreinhalteplanung ge-
mäß der 39. BImSchV [3]. Nach den bisher vorhandenen Erfahrungen sind die Verkehrs-
zahlen höher als aktuell erhobene, z. B. die Verkehrszahlen der Planungsgruppe MWM [5], 
die für die Bearbeitung anderer Bebauungspläne erhoben wurden. Dadurch wird die tat-
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sächliche Luftqualitätssituation im Untersuchungsgebiet durch die Ergebnisse der Modell-
rechnungen überschätzt.  

Die Daten umfassen Verkehrszahlen der Fahrzeuggruppen Pkw, schwere Nutzfahrzeuge 
ohne Busse, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Motorräder. Die Emissionsbestimmung er-
folgt über diese Verkehrszahlen mit dem Handbuch für Emissionsfaktoren des Umweltbun-
desamts [6]. 

Die im Datensatz enthaltenen durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken (DTV) werden 
in der Abbildung 3 aufgeführt: 

 
Abbildung 3: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärken im Untersuchungsgebiet. 

Datensatz des LANUV NRW. 

Zur Ermittlung der Emissionen aus dem Straßenverkehr werden die Emissionsfaktoren des 
Umweltbundesamts Dessau-Rosslau [6] verwendet. Die Emissionen ergeben sich aus der 
Anzahl der Kraftfahrzeuge und der jeweiligen Straßenkategorie in Verbindung mit dem ent-
sprechenden Emissionsfaktor.  

Für die betrachteten Straßen werden die Emissionsfaktoren für eine innerstädtische Sam-
melstraße mit flüssigem Verkehr und einem Tempolimit von 50 km/h angesetzt (Agglo-
/HVS/50/flüssig). Als Bezugsjahr wird 2015 (Istsituation) und 2020 (Prognosefall) ange-
setzt.  

Die Verkehrszahlen bleiben in beiden Szenarien konstant. Dadurch, dass eher mit einer 
Abnahme des Verkehrs mit Umsetzung der Bebauungsplans zu rechnen ist, wird die Luft-
qualitätssituation im Jahr 2020 durch die Ergebnisse der Modellrechnungen überschätzt.  

Die nachfolgende Tabelle fasst die entsprechenden Werte zusammen: 

An der Kohlenbahn (Nord) 
Pkw: 11986 
SNOB: 958 
Bus: 24 
LNFZ 591 
KRAD 200 

An der Kohlenbahn (Süd) 
Pkw: 2402 
SNOB: 86 
Bus: 22 
LNFZ 126 
KRAD 65 

Enneper Straße (Ost) 
Pkw: 20357 
SNOB: 968 
Bus: 110 
LNFZ 552 
KRAD 817 

Enneper Straße (West) 
Pkw: 16261 
SNOB: 745 
Bus: 110 
LNFZ 549 
KRAD 360 
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Emissionsfaktor in g/(km Fzg) Agglo/HVS/50/flüssig Jahr Stoff /  

Stoffgruppe Pkw lNfz sNfz Bus KRAD 

2015 NOx 0.289 0.642 3.074 6.190 0.087 

2020 NOx 0.186 0.402 1.268 3.053 0.078 
 

Auf Grundlage dieser Emissionsfaktoren ergeben sich unter Berücksichtigung der Verkehrsdichte auf der Enneper Straße die folgenden fahrzeugspe-
zifischen Anteile an der Gesamtemission von Stickoxiden für die betrachteten Bezugsjahre: 

fahrzeugspezifische Anteile in % an der Gesamtemission im Untersuchungsgebiet  
Jahr 

Stoff /  

Stoffgruppe Pkw lNfz sNfz Bus KRAD 

2015 NOx 56 4 32 6 < 1 

2020 NOx 65 5 24 6 < 1 
 

Die Tabelle zeigt, dass der PKW-Verkehr in allen Bezugsjahren den höchsten Anteil an der emittierten Menge von Stickoxiden aufweist. Im Vergleich 
der Emissionsfaktoren in den betrachteten Jahren wird durch die fortschreitende Motor- und Abgastechniken und der veränderten Verkehrszusam-
mensetzung eine deutliche Reduzierung der fahrzeugspezifischen Emissionen erzielt.  

 
3.3 Analyse und Entwicklung der Luftqualität für die großräumige Hintergrundbelastung 

Grundlage der Festlegung der Hintergrundbelastung der Stickoxide sind Messdaten des NRW-weiten Luftqualitätsmessnetzes des Landesamts für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW). Im Bereich der städtischen Hintergrundbelastung betreibt das LANUV NRW verschiede-
ne Stationen. Messungen im städtischen Hintergrund von Hagen werden nicht durchgeführt.  

Um eine geeignete Abschätzung über die Hintergrundbelastung von Stickstoffdioxid zu erhalten, wird analog zum Luftreinhalteplan Hagen [7] wie folgt 
vorgegangen: zur Abschätzung der städtischen Hintergrundbelastung wurden Messdaten der Stationen Bonn-Auerberg (BONN), Köln-Chorweiler 
(CHOR) und Hürth (HUE2) verwendet. Die Messergebnisse aus dem Jahr 2015 zeigt die nachfolgende Tabelle:  
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Station Einheit Stickstoffdioxid 

BONN µg/m³ 30 

CHOR µg/m³ 25 

HUE2 µg/m³ 21 

Mittelwert µg/m³ 25 
 

Mit dem Mittelwert der jeweiligen Messwerte der Stationen werden die Gesamtbelastungs-
werte im Untersuchungsgebiet gebildet.  

Die angesetzten Vorbelastungswerte gelten bis zum Jahr 2015. Die Planungen für den vor-
gesehenen Bebauungsplan werden weit nach diesem Jahr abgeschlossen sein. Die Ent-
wicklung der Konzentrationswerte bis zu diesem Zieljahr wird mit dem Ansatz der o. g. 
Konzentrationswerte für die Vorbelastung in der Immissionsprognose nicht berücksichtigt. 
Abbildung 4 zeigt die langjährige Entwicklung der Jahresmittelwerte von Stickstoffdioxid in 
den verschiedenen Belastungsregime (Waldstationen, urbane Hintergrundstationen und 
Verkehrsmessstationen).  

 
Abbildung 4: Längjährige Entwicklung der Luftqualität in NRW am Beispiel von Stick-

stoffdioxid, in grün: Waldstationen, in blau: Mittelwert der Stationen im 
Rhein-Ruhr-Gebiet, in rot: Verkehrsstationen [8]. 

 

In den vergangenen 20 Jahren konnte durch verschiedene Maßnahmen eine Verbesse-
rung der Luftqualität durch die Einwirkung von Stickstoffdioxid erzielt werden. Dieser Trend 
setzt sich im Allgemeinen nach einer kurzen Unterbrechung in allen Belastungsregimes 
durch (vgl. Abbildung 4).  

In Hagen wurden ab dem 01. Januar 2012 in Folge der Luftreinhaltemaßnahmen der 39. 
BImSchV [3] verschiedene Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt:  
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Katalog-Nr. Maßnahme 

5.2.1 LKW-Routenkonzept und dynamische immissionsgesteuerte Verkehrs-
lenkung 

5.2.2 Vorzeitige Umrüstung der Busse der Hagener Straßenbahn AG 

5.2.4 Straßenbaumaßnahme "Bahnhofshinterfahrung" 

5.2.5 Temporäres Fahrverbot am Graf von Galen Ring für LKW 

5.2.6 Verlegung der Bedarfsumleitung für den LKW-Autobahnverkehr 

5.2.7 Verflüssigung des Verkehrsablaufs am Graf von Galen Ring 

5.2.8 Fahrverbot am Graf von Galen Ring für Busse (außer Linienverkehr) 

5.2.9 Einrichtung einer Umweltzone unter Vorbehalt der politischen Zustim-
mung der Stadt Hagen 

5.2.10 Verlegung des Haltepunktes für Busse des internationalen Linienver-
kehrs 

5.3.11 Maßnahmen im Straßengüterverkehrs-Management 

5.3.12 Versuchsweise, punktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung am prognosti-
zierten Belastungsschwerpunkt Enneper Straße auf 30 km/h 

5.3.13 Prüfung weiterer Potentiale zur Verkehrsverflüssigung 

5.3.14 Einsatz von schadstoffarmen Reinigungs- und Entsorgungsfahrzeugen 

5.3.15 Erstellung von betrieblichen Mobilitätskonzepten 

5.3.16 Weitere Um-/Nachrüstung der Busflotte der Hagener Straßenbahn AG 
auf emissionsarme Antriebe 

5.3.17 Umrüstung der städtischen Fahrzeugflotte 

5.3.18 Schulungen von Fahrerinnen und Fahrern der Verkehrsbetriebe 

5.3.19 Realisierung der Bahnhofshinterfahrung in beiden Ausbaustufen 

5.3.20 Verbindliche Berücksichtigung der Luftreinhalteplanung bei der Bauleit-
planung 

5.3.21 Erstellung bzw. Fortschreibung eines Radroutenkonzeptes 

5.3.22 Beratung von privaten Transport- und Lieferfirmen zur Umrüstung auf 
schadstoffarme Antriebe 

5.3.24 Kommunikation von Modellen zur Verringerung des Straßenverkehrs 

5.3.25 Erstellung eines Wegweisers für energiesparendes Verhalten und fi-
nanzielle Fördermöglichkeiten 

5.3.26 Weitere Qualitätsverbesserung / Angebotsverbesserung des ÖPNV 

5.3.27 Teilnahme der Stadt Hagen am Zertifizierungsverfahren EEA 

5.3.28 Intensivierung der Straßenbegrünung und Pflanzung staubfilternder 
Vegetation 
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Alle Maßnahmen haben zum Ziel, die Belastung im städtischen Hintergrund und an den 
Verkehrshotspots zu reduzieren.  

Eine wesentliche Maßnahme ist die Einrichtung einer Umweltzone (Maßnahme Nr. 5.2.9). 
Umweltzonen wurden bundesweit bisher in 56 Städten [9] eingerichtet, mit dem Ziel, die 
Luftqualität im Sinne der 39. BImSchV zu verbessern. Es besteht bis heute die Schwierig-
keit, dass die Verbesserung der Luftqualität in den Messdaten direkt noch nicht erkennbar 
ist. Dies hat mehrere Gründe [10]: Grundsätzlich stößt die Ermittlung der Auswirkungen 
von Umweltzonen auf die Schwierigkeit, dass für ein Maßnahmengebiet nicht im gleichen 
Zeitraum die Luftqualität mit und ohne Maßnahme (Referenz) gemessen werden kann. Die 
zu vergleichenden Messwerte, mit und ohne Maßnahme, wurden daher entweder in unter-
schiedlichen Zeiträumen erhoben mit dem Vorhandensein unterschiedliche meteorologi-
scher Verhältnisse. Oder es werden Vergleiche unterschiedlicher Städte (mit und ohne 
Umweltzone) angestellt, wobei dann die Voraussetzungen (Verkehrszusammensetzungen, 
Trends, etc.) nicht stimmig sein müssen, was in der Vergangenheit im Einzelfall zu Fehlin-
terpretationen über die Wirksamkeit der Umweltzonen führte. 

In [9] führen Bruckmann und Lutz (2010) aus, dass z. B. in der Stadt Köln unter Berück-
sichtigung des Reduktionspotentials durch die Umweltzone im Mittel über die Messstatio-
nen mit Stickstoffdioxid-Messungen ein Rückgang von -1.2 µg/m³ (Streubereich: +1 bis -3 
µg/m³) in den Jahren 2007 und 2008 zu verzeichnen war.  

Bis zum Jahr 2020 belegen andere Studien weitere Minderungen im städtischen Hinter-
grund. Z. B. wird in [11] eine großflächige Minderung von ca. 20 - 30 % für Stickstoffdioxid. 
In [12] werden Minderungspotenziale für den städtischen Hintergrund von ca. 15 % für 
Stickstoffdioxid angegeben.  

Setzt man diese Minderung auf die Vorbelastungswerte in Hagen an, verbleibt für die Hin-
tergrundbelastung im Jahr 2020: 

Jahr Stickstoffdioxid  
in µg/m³ 

2015 25 

2020 21 
 

Die Belastung im städtischen Hintergrund soll sich demnach um 4 µg/m³ (Stickstoffdioxid) 
bis zum Jahr 2020 reduzieren.  

Für konservative Aussagen hinsichtlich der Luftgüte im Zieljahr 2020 werden diese Minde-
rungen nicht berücksichtigt: es werden die folgenden Werte für die Auswertung der Aus-
breitungsrechnungen angesetzt: 

Jahr Stickstoffdioxid  
in µg/m³ 

2020 25 
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4 Beurteilung der Luftqualität 

Zur Bewertung der Luftqualität werden die Regelungen der 39. Bundesimmissionsschutz-
Verordnung (39. BImSchV, [3]) angewendet. 

In der Verordnung werden sog. Immissionsgrenzwerte für einzelne Schadstoffe festgelegt. 
Die Verordnung schreibt für die Bundesländer vor, dass die Luftqualität anhand dieser Im-
missionswerte beurteilt und dass die Immissionsgrenzwerte bis zu einem Zieldatum ein-
gehalten werden müssen.  

Für die im Rahmen dieser Untersuchungen relevanten Schadstoffe werden in der 
39. BImSchV [3] folgende Immissionsgrenzwerte festgelegt. Sie beziehen sich auf Auswer-
tungen über ein Kalenderjahr: 

Schadstoff Kenngröße Immissionsgrenzwert 
[µg/m³] 

zulässige 
 Überschreitungen 

Jahr  40 - 
Stickstoffdioxid 

Stunde 200 18 
 

Zum Vergleich der berechneten Immissionen mit den Immissionsgrenzwerten der 39. 
BImSchV ist die Gesamtbelastung zu bilden. Sie setzt sich aus der Immissionszusatzbe-
lastung und der Vorbelastung zusammen. Die Zusatzbelastung wird mithilfe der Ausbrei-
tungsrechnungen ermittelt. Die Vorbelastung wurde anhand von Messdaten geschätzt (vgl. 
Abschnitt 3.3). 
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5 Grundlagen für die Durchführung der Ausbreitungsrechnungen 

Zur Prognose der Belastung durch Luftschadstoffe wurden spezielle numerische Strö-
mungs- und Ausbreitungsmodelle entwickelt, um die Auswirkungen unterschiedlicher Pla-
nungsvorhaben auf die Umgebung einschätzen zu können. Mit Hilfe von Modellrechnun-
gen lässt sich die Luftschadstoffbelastung ermitteln, die sich aufgrund der im Modell be-
rücksichtigten Emissionen der luftgetragenen Schadstoffe ergibt.  

Die nachfolgend vorgestellten Modellrechnungen werden mit dem Strömungs- und Aus-
breitungsmodell MISKAM [13] durchgeführt. Das Modell beruht auf den Qualitätsstandards 
der Richtlinie VDI 3783 Blatt 9 [14] und wurde in zahlreichen, vergleichbaren Projekten, 
z. B. im Rahmen der Luftreinhalteplanung, eingesetzt.  

Im Folgenden werden die für die Modellrechnungen zugrunde gelegten Eingangsdaten 
vorgestellt. 

Im Bereich des Straßenverkehrs sind Stickstoffdioxid ist die für die Luftreinhaltung maß-
geblichen Stoffe / Stoffgruppen. Die Immissionswerte von Schwebstaub (PM-10) werden in 
Hagen seit Jahren eingehalten. Daher werden Immissionen von Schwebstaub (PM-10) im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht mehr betrachtet.  

 

5.1 Rechengebiet 

Das Rechengebiet besteht aus einem dreidimensionalen kartesischen Gitter mit einer Sei-
tenlänge von ca. 1020 m·860 m·500 m. Zur Abbildung der im Rechengebiet vorhandenen 
Bebauung und Emissionen wird in der Mitte des Rechengebiets eine Maschenweite der 
einzelnen Rechenzellen von ca. 2 m verwendet. An den Rändern nimmt das Rechengitter 
Maschenweiten bis zu ca. 40 m an.  

 

5.2 Meteorologische Daten 

Zur Immissionsprognose der erforderlichen Kenngrößen der 39. BImSchV [3] werden die 
Windverhältnisse in Form einer Ausbreitungsklassenstatistik berücksichtigt. Diese Statistik 
enthält Auftrittshäufigkeiten von meteorologischen Situationen in Abhängigkeit der Wind-
richtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse.  

Für die Bestimmung der Langzeitkonzentrationswerte werden die Daten der Station Hagen 
verwendet.  

Abbildung 5 zeigt die Windrichtungs- und -geschwindigkeitsverteilung an der Station Ha-
gen. 
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Abbildung 5: Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung an der Station Hagen. 
 

5.3 Berücksichtigung von Gebäudeeinflüssen 

Für die Strömungs- und Ausbreitungsrechnung wird die Gebäudestruktur explizit berück-
sichtigt. Die Abbildung 6 zeigt die berücksichtigten Gebäudestrukturen im Istzustand und 
im Prognosefall. 
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Abbildung 6: Gebäudestrukturen im Istzustand und im Prognosefall. Blick nach Norden. 

Quelle: GoogleEarth. 
 

5.4 Umwandlung und Bildung von Stickstoffdioxid 

Die Stickstoffoxide (NOx = Summe aus NO + NO2) werden in Form von NO und NO2 emit-
tiert. Auf dem Ausbreitungspfad entsteht NO2 aus der Umwandlung von NO in NO2. Diese 
Umwandlung von NO in NO2 ist abhängig vom Ozonangebot. Z. B. steht an sonnenreichen 
Tagen vergleichsweise viel Ozon zur Verfügung. Dies führt in Verbindung von Kohlenwas-
serstoffen zu einer erhöhten und schnellen Umwandlung von NO in NO2 und zu entspre-
chend hohen NO2-Konzentrationen. So können an heißen Sommertagen in Straßennähe 
geringere Ozonkonzentrationen im Vergleich zum Umland beobachtet werden.  

Die Modellierung dieser höchst instationären Reaktionen, die vom Ozon-, Kohlenwasser-
stoff- und Stickoxidangebot abhängig sind, ist möglich, aber sehr aufwändig. Zudem müs-
sen zahlreiche Eingangsparameter, z. B. Ozonkonzentration und ihre zeitliche sowie räum-
liche Verteilung bekannt sein. Diese Daten liegen jedoch in der Regel nicht vor. 

Für  den  NO2-Jahresmittelwert wurde deshalb durch Auswertung langjähriger Messreihen 
eine statistisch gesicherte Beziehung zwischen NOx und NO2 gefunden. Es zeigt sich, 
dass hohe NOx-Konzentrationen meist mit kleinen NO2/NOx-Verhältnissen verbunden 
sind. Dieser Romberg-Ansatz [15], der kürzlich aufgrund der Kfz-Entwicklungen anhand 
aktueller Daten überprüft wurde [16], stellt die Grundlage für die hier berechneten NO2-
Verhältnisse dar. 

Nach [15] wird die NO2-Konzentration wie folgt berechnet: 
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NOx
NOx

NOx
NO2 c

c
c C

B
Ac  

Die Parameter nehmen nach [15,16] die folgenden Werte an: 

Literatur A B C 

Düring et al., 2010 [16] 29 35 0.217 
 

5.5 Ableitung von Kurzzeitwerten 

Für den zu beurteilenden Stoff Stickstoffdioxid werden in der 39. BImSchV [3] Kenngrößen 
auf Basis von Jahres- und Stundenmittelwerten festgelegt. Mit den im Rahmen dieser Un-
tersuchungen durchgeführten Modellrechnungen werden ausschließlich Jahresmittelwerte 
der genannten Stoffe ermittelt. Die Kurzzeitwerte werden gemäß [17] gebildet. Grundlage 
der im Folgenden vorgestellten Gleichungen waren Auswertungen von Messergebnissen 
aus dem gesamten Messnetz des Bundes und der Länder. Danach gibt es einen statisti-
schen Zusammenhang zwischen den jeweiligen Jahresmittelwerten und den Kurzzeitwer-
ten.  

NO2-Stundenmittelwert 

Für Stickstoffdioxid wird in der 39. BImSchV [3] ein Immissionsgrenzwert von 200 µg/m³ 
mit 18 zulässigen Überschreitungen genannt (vgl. Abschnitt 4). In [17] wurde eine funktio-
nale Beziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit für die mindestens 19malige Überschrei-
tung des Stundenmittelwertes von 200 µg/m³ NO2 gefunden: 

 

))(exp(1
1

xNOcBA
p  

In der Gleichung steht p für die Wahrscheinlichkeit. Für p > 1 ist eine Überschreitung des 
Immissionsstundengrenzwerts wahrscheinlich. cNOx ist der berechnete Jahresmittelwert der 
Stickoxid-Konzentration. Die Koeffizienten A und B nehmen je nach Stationstyp folgende 
Werte an [17]: 

Stationstyp A B 

Stadt -5.216 0.0228 

Verkehr -13.28 0.0444 
 

Darüber hinaus liegt eine aktuelle Auswertung von Messdaten vor [Kapitel 3.8.3 aus: 18]. 
Danach kann gezeigt werden, dass eine Überschreitung des Immissionsgrenzwerts für die 
Stunden erst bei einer Jahresmittelwert-Konzentration von NO2 von mehr als 60 µg/m³ 
wahrscheinlich ist.  
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6 Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung als Ge-
samtbelastung in den unterschiedlichen Szenarien.  
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Abbildung 7: Stickstoffdioxid im Jahr 2015 – Istzustand. Kartenquelle: © Geobasis NRW. 
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Abbildung 8: Stickstoffdioxid im Jahr 2020 – Planzustand. Kartenquelle: © Geobasis NRW. 
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Mit diesen Ergebnissen wird im Vergleich beider Abbildungen gezeigt, dass die Immissi-
onsbelastung durch Stickstoffdioxid deutlich reduziert wird. Hohe Werte von Stickstoffdi-
oxid werden allenfalls im direkten Nahbereich der Quellen prognostiziert. Es muss bei  der 
Interpretation der Werte im Istzustand beachtet werden, dass hinsichtlich der Verkehrszah-
len und dem Ansatz der Hintergrundbelastung sehr konservative Annahmen gewählt wur-
den, so dass die dargestellte Immissionsbelastung die tatsächlich u. U. deutlich über-
schätzt. 

Die Prognoseergebnisse für das Zieljahr 2020 geben auch ein zu hohes Belastungsniveau 
wieder, da die Verkehrszahlen konstant gehalten wurden und die Reduzierung der städti-
schen Hintergrundbelastung durch die Maßnahmen zur Luftreinhaltung gemäß 
39. BImSchV nicht eingerechnet wurden. Im Planzustand wird dennoch der Immissions-
wert von Stickstoffdioxid im Untersuchungsgebiet, an den Orten, an denen sich Menschen 
aufhalten, sicher eingehalten.  

 

Stundenwert: 

Wie in [18] gezeigt wurde, ist bei einem NO2-Jahresmittelwert von 60 µg/m³ die Überschrei-
tung des Immissionsstundenwerts wahrscheinlich. Die ermittelten Jahresmittelwerte von 
Stickstoffdioxid sind jedoch deutlich niedriger als 60 µg/m³. Eine Überschreitung des Im-
missionsstundenwertes ist daher sehr unwahrscheinlich.  

 

Mithilfe der Ausbreitungsrechnungen kann auf Grundlage der Ergebnisse dieser Untersu-
chung festgestellt werden, dass sich die Luftqualität im Bereich des Bebauungsplans 
Nr. 20/77 bis zum Jahr 2020 weiter verbessern wird.  

Für den Zeitpunkt der Bebauungsplanänderung kann festgestellt werden, dass die bisheri-
gen Planungen nicht zu einer Verschlechterung der Luftqualität führen.  
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7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Stadt Hagen plant die Änderung des Bebauungsplans Nr. 20/77. Im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens sind Aussagen über die Luftqualität erforderlich.  

Die durch den Straßenverkehr beeinflusste Luftschadstoffsituation ist zu ermitteln und zu 
bewerten. Zur Ermittlung der erforderlichen Luftqualitätsdaten werden Ausbreitungsrech-
nungen zur Immissionsprognose von Stickstoffdioxid durchgeführt. Dies ist der im Rahmen 
der Luftreinhaltung nach der 39. BImSchV maßgebende Stoff. Die Berechnungen werden 
für die derzeitige Situation und die zukünftige Situation durchgeführt.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen,  

- dass die Messergebnisse durch die Ergebnisse der Immissionsprognose überschätzt 
werden. Es zeigt sich, dass die im Rahmen des Luftreinhalteplans Hagen angesetzten 
Werte der Hintergrundbelastung vermutlich zu hoch sind. Dies kann nur durch eine in 
Hagen messtechnisch erhobene Datenbasis über die städtische Hintergrundbelastung 
von Stickstoffdioxid verbessert werden. Im Hinblick auf den Aussagegehalt der Immis-
sionsprognose kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der Immissionsprogno-
se äußerst konservativ sind.  

- Durch die fortschreitende Verbesserung der Abgastechnik an Fahrzeugen wird sich 
die Luftqualität im Prognosefall weiter verbessern.  

Es ist im Plangebiet keine Verschlechterung der Luftqualität im Untersuchungsgebiet des 
Bebauungsplans Nr. 20/77 zu erwarten, so dass keine weiteren über diese Planung hi-
nausgehenden verkehrlichen oder baulichen Maßnahmen erforderlich sind. Dies ergibt sich 
aus der im Rahmen der Erstellung dieser Immissionsprognose äußerst konservativen Vor-
gehensweise, die deswegen der sichere Beleg für die Einhaltung der Immissionsgrenzwer-
te der 39. BImschV ist. Somit ist sicher davon auszugehen, dass die Grenzwerte für Stick-
stoffdioxid gemäß der Ergebnisse dieser Untersuchungen eingehalten sein werden. 

 



 
 
 
15 1008 P 

 
 
 
 

Seite 19 von 20 
 

8 Literatur 

 
[1]  Bescheid über die Bekanntgabe als Messstelle nach § 29b Bundes-Immissions-schutz-

gesetz (BImSchG) in Verbindung mit der Bekanntgabeverordnung (41. BImSchV) des Lan-
desamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Recklinghausen vom 05.08.2014 

[2]  Bundes-Immissionsschutzgesetz:  
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 
2014 (BGBl. I S. 1740) geändert worden ist 

[3]  39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Verordnung 
über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 02. August 2010 

[4]  Umweltbundesamt, 2015: Luftqualität 2014 – Vorläufige Auswertung. www.uba.de, Des-
sau-Roßlau, 21. Januar 2015.  

[5]  Planungsgruppe MWM, 2015: Verkehrsgutachten Projekt: Nachnutzung Brandt-Gelände. 
Bericht vom 27. Januar 2015, Aachen, im Auftrag der HD Investitions- und Verwaltungs 
GmbH, Siegburg. 

[6]  Rexeis, M., S. Hausberger, J. Kühlwein und R. Luz, 2013: Update of Emission Factors for 
EURO 5 and EURO 6 vehicles fort he HBEFA Version 3.2. Abschlussbericht der TU Graz. 

[7]  Bezirksregierung Arnsberg, 2008: Luftreinhalteplan Hagen. Hausdruckerei der Bezirksre-
gierung Arnsberg, 95 S.  

[8]  Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Essen: Trends - Langjährige 
Entwicklungen ausgewählter Schadstoffkomponenten. http://www.lanuv.nrw.de/luft-
/immissionen/ber_trend/Trend%20kontiluqs%202012.pdf  

[9]  Bruckmann, P. und M. Lutz, 2009: Wie effektiv sind Umweltzonen? KRdL-Expertenforum, 
07. Oktober 2009, Bonn.  

[10]  Bruckmann, P., A. Brandt, S. Wurzler und K. Vogt, 2011: Verbessern Umweltzonen die 
Luftqualität? In: Neue Entwicklungen bei der Messung und Beurteilung der Luftqualität. 
VDI-Berichte 2113, Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN – Normenausschuss 
KRdL, Düsseldorf, 3-23. 

[11]  Pfäfflin, F., V. Diegmann und L. Neunhäuserer, 2014: Flächendeckende Ermittlung der 
Immissions-Vorbelastung für Baden-Württemberg 2010 – Ausbreitungsrechnungen unter 
des landesweiten Emissionskatasters und unter Berücksichtigung von gemessenen Immis-
sionsdaten. Endbericht der IVU Umwelt, Freiburg, im Auftrag des LUBW, Karlsruhe 

[12]  RLUS, 2012: Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lockerer 
Randbebauung – RluS 2012. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Arbeitsgruppe Straßenentwurf.  

[13]  Eichhorn, J., A. Kniffka: 2010: The Numerical Flow Model MISKAM: State of Development 
and Evaluation of the Basic Version. Meteorol. Zeitschrift, 19/1, 81-90.. 

[14]  Umweltmeteorologie - Prognostische mikroskalige Windfeldmodelle - Evaluierung für Ge-
bäude- und Hindernisumströmung. Richtlinie VDI 3783 Blatt 9, Kommission Reinhaltung 
der Luft, Band 1b, Düsseldorf, Beuth-Verlag, Berlin 



Romberg, E., Bösinger, R., Lohmeyer, A., Ruhnke, R., Röth, E. (1996): NO-NO2-Umwand-
Iungsmodell für die Anwendung bei Immissionsprognosen für Kfz-Abgase. Hrsg.: Gefahr-
stoffe-Reinhaltung der Luft, Band 56, Heft 6, S. 215-218.

Düring, 1., W. Bächlin, M. Ketzel, A. Baum und S. Wurzler, 2010: Update ofthe Romberg-
Approach and simpified NO/NO2 conversion model under consideration of direct NO2-
emissions. i3' conference on harmonisation within atmospheric dispersion modelling for
regulatory purposes, 1-4. Juni 2010, Paris.

Wiegand, G., 2002: Automatische Klassifizierung der Luftschadstoff-Immissionsmessun-
gen aus dem LIMBA-Messnetz - Anwendung. Dritter Teilbericht der IVU Umwelt GmbH,
Sexau (heute: Freiburg), im Auftrag des Umweltbundesamts Berlin (heute: Dessau-
Roßlau), UFOPLAN Nr. 200 42 265, 34 S.

Diegmann, V., A. Mahlau, L. Neunhäuserer, F. Pfäfflin und H. Wursthorn, 2009: Modellie-
rung verkehrsbedingter Immissionen - Anforderungen an die Eingangsdaten. Leitfaden der
IVU Umwelt GmbH, Freiburg, im Auftrag des Landesamts für Natur, Messungen und Na-
turschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe, 82 S.

ANECO
Institut für Umweltschutz GmbH & Co.

Mönchengladbach, den 19. Juli 2016 UH!--

Für den Inhalt:

ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.
Telefon (021 61)301 69-0 Telefax (02161) 30169.22

Wehnerstraße '-7 41068 Mönchengladbach

(Nicole Borcherding)

Seite 20 von 20

151008 P
(ANEc0)

Romberg, E., Bösinger, R., Lohmeyer, A., Ruhnke, R., Röth, E. (1996): NO-NO2-Umwand-
Iungsmodell für die Anwendung bei Immissionsprognosen für Kfz-Abgase. Hrsg.: Gefahr-
stoffe-Reinhaltung der Luft, Band 56, Heft 6, S. 215-218.

Düring, 1., W. Bächlin, M. Ketzel, A. Baum und S. Wurzler, 2010: Update ofthe Romberg-
Approach and simpified NO/NO2 conversion model under consideration of direct NO2-
emissions. i3' conference on harmonisation within atmospheric dispersion modelling for
regulatory purposes, 1-4. Juni 2010, Paris.

Wiegand, G., 2002: Automatische Klassifizierung der Luftschadstoff-Immissionsmessun-
gen aus dem LIMBA-Messnetz - Anwendung. Dritter Teilbericht der IVU Umwelt GmbH,
Sexau (heute: Freiburg), im Auftrag des Umweltbundesamts Berlin (heute: Dessau-
Roßlau), UFOPLAN Nr. 200 42 265, 34 S.

Diegmann, V., A. Mahlau, L. Neunhäuserer, F. Pfäfflin und H. Wursthorn, 2009: Modellie-
rung verkehrsbedingter Immissionen - Anforderungen an die Eingangsdaten. Leitfaden der
IVU Umwelt GmbH, Freiburg, im Auftrag des Landesamts für Natur, Messungen und Na-
turschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe, 82 S.

ANECO
Institut für Umweltschutz GmbH & Co.

Mönchengladbach, den 19. Juli 2016 UH!--

Für den Inhalt:

ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.
Telefon (021 61)301 69-0 Telefax (02161) 30169.22

Wehnerstraße '-7 41068 Mönchengladbach

(Nicole Borcherding)

Seite 20 von 20

151008 P
(ANEc0)



ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.
Telefon(02161)301 69-0 Telefax(ozi6i) 30169-22

Wehnerstraße 1-7 41068 Mönchengladbach

(A MIrn
ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.

Telefon (021 61) 301 69-0 Telefax (021 6i) 30169-22
Wehnerstraße 1-7 41068 Mönchengladbach

(A I'tI CA
 
 
 
15 1008 P / Gesamt 

 
 
 
 

 
 

Zusammenfassung der  
 

E R G E B N I S S E  

 
der  

 
Luftqualitätsuntersuchungen 

 
im Rahmen der  

 
der Bebauungsplans Nr. 3/14, 20/77, 9/13 und 6/14 

 
im Bereich der 

 
Enneper Straße  

 
in 
 

Hagen 
 

 
 
 
 
Auftraggeber: 

 
Stadt Hagen 
Postfach 4249 
58042 Hagen 
 

 
Bestell-Nr.: 

 
61/46 
 

 
Bestell-Datum: 

 
30. November 2015 
 

 
ANECO-Auftrags-/Berichts-Nr.: 

 
15 1008 P / Gesamt 

 
Projektbearbeiter: 

 
Uwe Hartmann 
Nicole Borcherding 
 

 
Seitenanzahl: 

 
13 Seiten 
 

 
Datum: 

 
03. August 2016 
 

 
 



ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.
Telefon(02161)301 69-0 Telefax(ozi6i) 30169-22

Wehnerstraße 1-7 41068 Mönchengladbach

(A MIrn 
 
 
15 1008 P / Gesamt 

 
 
 
 

 
 

 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

 
Seite 

1 Allgemeines und Aufgabenstellung ............................................................................................. 1 

2 Beschreibung der Umgebung und des Vorhabens .................................................................... 2 

3 Zusammenfassung der Untersuchungen zur Luftqualität ......................................................... 8 

3.1 Beurteilung der Luftqualität......................................................................................................... 8 
3.2 Grundlagen für die Durchführung der Ausbreitungsrechnungen ............................................... 8 
3.3 Verkehrsdaten ............................................................................................................................ 8 
3.4 Analyse und Entwicklung der Luftqualität für die großräumige Hintergrundbelastung .............. 9 
3.5 Meteorologische Daten............................................................................................................... 9 

4 Ergebniszusammenfassung ....................................................................................................... 11 

5 Literatur ......................................................................................................................................... 12 

 



ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.
Telefon(02161)301 69-0 Telefax(ozi6i) 30169-22

Wehnerstraße 1-7 41068 Mönchengladbach

(A MIrn 
 
 
15 1008 P / Gesamt 

 
 
 
 

Seite 1 von 13 
 

1 Allgemeines und Aufgabenstellung 

Die Stadt Hagen plant diverse Verfahren zur Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 3/14, 
20/77, 9/13 und 6/14. Hiermit soll die vorhandene Situation im Bereich der Enneper Straße, 
zwischen der Krefelder Straße im Westen und dem Eichenkampstraße im Osten, im Hage-
ner Stadtteil Haspe überplant werden. Die Planungen haben Einfluss u. a. auf die Luftquali-
tätssituation. Um die Auswirkungen dieser Planungen auf die Luftqualität zu ermitteln, hat 
die nach [1] gemäß § 29b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] bekannt 
gegebene ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co. im Auftrag der HD Investitions- 
und Verwaltungs GmbH und der Stadt Hagen die Luftqualität mithilfe von Ausbreitungs-
rechnungen untersucht. Die Details dieser Untersuchungen sowie die Ergebnisse sind in 
verschiedenen Berichten dokumentiert [3,4,5].Für eine Zusammenschau der Untersuchun-
gen werden die Ergebnisse im vorliegenden Bericht zusammengefasst.  
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2 Beschreibung der Umgebung und des Vorhabens 

Die Gebiete der Bebauungspläne Nr. 3/14 6/14, 9/13 und 20/77 befinden sich an der En-
neper Straße im Hagener Stadtteil Haspe (Abbildung 1 bis Abbildung 3). Hagen ist eine 
kreisfreie Großstadt im südöstlichen Teil des Ruhrgebiets und wird aufgrund seiner Lage 
auch als „das Tor zum Sauerland“ bezeichnet, da dieses mit seinem Nordwestrand an Ha-
gen grenzt. 

 

Abbildung 1: Vorläufig geplante Nutzungsänderung des Brandtgeländes, B-Plan 3/14. 
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Abbildung 2: B-Pläne Nr. 6/14 und Nr. 9/13 
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Abbildung 3:  B-Plan Nr. 20/77. 
 

Die Abbildung 4 zeigt den räumlichen Zusammenhang der Bebauungspläne. Im B-plan 
3/14 wird das ehemalige Gelände der Fa. Brandt einer neuen Nutzung überführt. Der B-
Plan 20/77 überplant das Grundstück des jetzigen Aldi-Discounters an der Enneper Str. 9 
im Osten. Mit den Neuaufstellungen der B-Pläne 6/14 und 9/13 soll die Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten und Einzelhandel gesteuert werden. Bauliche Änderungen sind bisher 
nicht vorgesehen. Die Fragen zu dieser Genehmigung werden im Baugenehmigungsver-
fahren geklärt. 

Durch diese Vorhaben werden sich die Verkehre und die Luftqualität im Zieljahr der B-
Pläne ändern. 
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In Hagen wurden ab dem 01. Januar 2012 in Folge der Luftreinhaltemaßnahmen der 39. 
BImSchV [6] verschiedene Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt:  

Katalog-Nr. Maßnahme 

5.2.1 LKW-Routenkonzept und dynamische immissionsgesteuerte Verkehrslen-
kung 

5.2.2 Vorzeitige Umrüstung der Busse der Hagener Straßenbahn AG 

5.2.4 Straßenbaumaßnahme "Bahnhofshinterfahrung" 

5.2.5 Temporäres Fahrverbot am Graf von Galen Ring für LKW 

5.2.6 Verlegung der Bedarfsumleitung für den LKW-Autobahnverkehr 

5.2.7 Verflüssigung des Verkehrsablaufs am Graf von Galen Ring 

5.2.8 Fahrverbot am Graf von Galen Ring für Busse (außer Linienverkehr) 

5.2.9 Einrichtung einer Umweltzone unter Vorbehalt der politischen Zustimmung 
der Stadt Hagen 

5.2.10 Verlegung des Haltepunktes für Busse des internationalen Linienverkehrs 

5.3.11 Maßnahmen im Straßengüterverkehrs-Management 

5.3.12 Versuchsweise, punktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung am prognosti-
zierten Belastungsschwerpunkt Enneper Straße auf 30 km/h 

5.3.13 Prüfung weiterer Potentiale zur Verkehrsverflüssigung 

5.3.14 Einsatz von schadstoffarmen Reinigungs- und Entsorgungsfahrzeugen 

5.3.15 Erstellung von betrieblichen Mobilitätskonzepten 

5.3.16 Weitere Um-/Nachrüstung der Busflotte der Hagener Straßenbahn AG auf 
emissionsarme Antriebe 

5.3.17 Umrüstung der städtischen Fahrzeugflotte 

5.3.18 Schulungen von Fahrerinnen und Fahrern der Verkehrsbetriebe 

5.3.19 Realisierung der Bahnhofshinterfahrung in beiden Ausbaustufen 

5.3.20 Verbindliche Berücksichtigung der Luftreinhalteplanung bei der Bauleitpla-
nung 

5.3.21 Erstellung bzw. Fortschreibung eines Radroutenkonzeptes 

5.3.22 Beratung von privaten Transport- und Lieferfirmen zur Umrüstung auf 
schadstoffarme Antriebe 

5.3.24 Kommunikation von Modellen zur Verringerung des Straßenverkehrs 

5.3.25 Erstellung eines Wegweisers für energiesparendes Verhalten und finan-
zielle Fördermöglichkeiten 

5.3.26 Weitere Qualitätsverbesserung / Angebotsverbesserung des ÖPNV 

5.3.27 Teilnahme der Stadt Hagen am Zertifizierungsverfahren EEA 

5.3.28 Intensivierung der Straßenbegrünung und Pflanzung staubfilternder Vege-
tation 
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Alle Maßnahmen haben zum Ziel, die Belastung im städtischen Hintergrund und an den 
Verkehrshotspots zu reduzieren. Im Besonderen ist hierbei die Maßnahme Nr. 5.3.12 zu 
nennen: die Durchfahrgeschwindigkeit in der Enneper Straße wurde im Zuge der Luftrein-
halteplanmaßnahmen auf 30 km/h reduziert.  

Eine wesentliche Maßnahme ist die Einrichtung einer Umweltzone (Maßnahme Nr. 5.2.9). 
Umweltzonen wurden bundesweit bisher in 56 Städten [7] eingerichtet, mit dem Ziel, die 
Luftqualität im Sinne der 39. BImSchV zu verbessern. 

In der Enneper Straße betreibt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV NRW) die Messstation HAES zur Erfassung der Belastung durch Stickstoff-
dioxid. Die Lage in der Enneper Straße ist in Abbildung 4 dargestellt. Die dort ermittelten 
Messergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt: 

Jahr Einheit Stickstoffdioxid 

2009 µg/m³ 45 

2010 µg/m³ 45 

2011 µg/m³ 43 

2012 µg/m³ 40 

2013 µg/m³ 40 

2014 µg/m³ 36 

2015 µg/m³ 35 

 

In den letzten sieben Jahren ist ein signifikanter Trend zu geringeren Stickstoffdioxidgehal-
ten in der Enneper Straße erkennbar. So konnte die lokale Belastung durch die in Hagen 
umgesetzten Maßnahmen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung der 
Luftqualität um 10 µg/m³ in den letzten 7 Jahren deutlich reduziert werden. Im Jahr 2014 
wird der Immissionsgrenzwert von Stickstoffdioxid erstmals unterschritten. Die Einhaltung 
wurde im Jahr 2015 bestätigt.  
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3 Zusammenfassung der Untersuchungen zur Luftqualität  

3.1 Beurteilung der Luftqualität 

Zur Bewertung der Luftqualität werden die Regelungen der 39. Bundesimmissionsschutz-
Verordnung (39. BImSchV, [6]) angewendet. 

In der Verordnung werden sog. Immissionsgrenzwerte für einzelne Schadstoffe festgelegt. 
Die Verordnung schreibt für die Bundesländer vor, dass die Luftqualität anhand dieser Im-
missionswerte beurteilt und dass die Immissionsgrenzwerte bis zu einem Zieldatum ein-
gehalten werden müssen.  

Für die im Rahmen dieser Untersuchungen relevanten Schadstoffe werden in der 
39. BImSchV [6] folgende Immissionsgrenzwerte festgelegt. Sie beziehen sich auf Auswer-
tungen über ein Kalenderjahr: 

Schadstoff Kenngröße Immissionsgrenzwert 
[µg/m³] 

zulässige 
 Überschreitungen 

Jahr  40 - 
Stickstoffdioxid 

Stunde 200 18 

Jahr 40 - 
Schwebstaub (PM-10) 

Tag 50 35 

 

Zum Vergleich der berechneten Immissionen mit den Immissionsgrenzwerten der 39. 
BImSchV ist die Gesamtbelastung zu bilden. Sie setzt sich aus der Immissionszusatzbe-
lastung und der Vorbelastung zusammen. Die Zusatzbelastung wird mithilfe der Ausbrei-
tungsrechnungen ermittelt. Die Vorbelastung wurde anhand von Messdaten geschätzt. 

Im Bereich des Straßenverkehrs sind Stickstoffdioxid und Schwebstaub (PM-10) die für die 
Luftreinhaltung maßgeblichen Stoffe / Stoffgruppen. Die Immissionswerte von Schweb-
staub (PM-10) werden in Hagen seit Jahren eingehalten. Daher waren die Betrachtung der 
Immissionen von Schwebstaub (PM-10) und die Beurteilung von Schwebstaub (PM-10) im 
Rahmen der Untersuchungen entbehrlich.  

 

3.2 Grundlagen für die Durchführung der Ausbreitungsrechnungen 

Zur Prognose der Belastung durch Luftschadstoffe wurden spezielle numerische Strö-
mungs- und Ausbreitungsmodelle entwickelt, um die Auswirkungen unterschiedlicher Pla-
nungsvorhaben auf die Umgebung einschätzen zu können. Mit Hilfe von Modellrechnun-
gen lässt sich die Luftschadstoffbelastung ermitteln, die sich aufgrund der im Modell be-
rücksichtigten Emissionen der luftgetragenen Schadstoffe ergibt.  

Die nachfolgend vorgestellten Modellrechnungen werden mit dem Strömungs- und Aus-
breitungsmodell MISKAM [8] durchgeführt. Das Modell beruht auf den Qualitätsstandards 
der Richtlinie VDI 3783 Blatt 9 [9] und wurde in zahlreichen, vergleichbaren Projekten, z. B. 
im Rahmen der Luftreinhalteplanung, eingesetzt.  

 

3.3 Verkehrsdaten  

Für die Untersuchungsgebiete liegen Verkehrszahlen des LANUV NRW und der Pla-
nungsgruppe MWM vor. Nach den bisher vorhandenen Erfahrungen sind die Verkehrszah-
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len des LANUV höher als die von der MWM aktuell erhobenen. Da die von der MWM ermit-
telten Zahlen auch die baulichen Änderungen auf dem Brandtgelände berücksichtigen, 
wurden diese Zahlen für die B-Pläne Nr. 3/14, Nr. 6/14 und 9/13 verwendet. 

Für den B-Plan Nr. 20/77 wurden die Verkehrszahlen des LANUV verwendet, da dieser 
Datensatz neben den Verkehrszahlen der Enneper Straße in diesem Bereich auch die 
Zahlen der quereneden Straße An der Kohlenbahn enthält und somit vollständig ist für die 
Festlegung der verkehrlichen Emissionen.  

Die Emissionsbestimmung erfolgt über diese Verkehrszahlen mit dem Handbuch für Emis-
sionsfaktoren des Umweltbundesamts [10]. Die Emissionen ergeben sich aus der Anzahl 
der Kraftfahrzeuge und der jeweiligen Straßenkategorie in Verbindung mit dem entspre-
chenden Emissionsfaktor. Darüber hinaus sind die Emissionen von Schwebstaub (PM-10) 
infolge von Abrieb und Aufwirbelung zu berücksichtigen. Dies erfolgt über die Ansätze von 
Lohmeyer [11].  

Für die Berechnungen im Rahmen der Pläne 3/14, 6/14 und 9/13 werden die Emissions-
faktoren für eine innerstädtische Sammelstraße mit flüssigem Verkehr und einem Tempo-
limit von 30 km/h aufgrund der Luftreinhaltemaßnahme Nr. 5.3.12 angesetzt (Ag-
glo/Erschließung/30/flüssig). Im Bereich des B-Plan Nr. 20/77 liegt eine andere Verkehrssi-
tuation vor. Hier werden die Emissionsfaktoren für eine innerstädtische Sammelstraße mit 
flüssigem Verkehr und einem Tempolimit von 50 km/h angesetzt (Agglo/HVS/50/flüssig).  

Als Bezugsjahre werden das Jahr 2015 (Istsituation) und 2020 (Prognosefall) angesetzt.  

In den B-Plänen Nr. 3/14, 6/14 und 9/13 wird die Entwicklung in diesem Gebiet hinsichtlich 
der Verkehrszahlen berücksichtigt. Im B-Plan Nr. 20/77 liegt ein derartiges Szenario nicht 
vor. Daher werden die Verkehrszahlen in den beiden Bezugsjahren konstant gehalten, ob-
wohl hier mit einer Abnahme des Verkehrs mit Umsetzung der Bebauungsplans zu rech-
nen ist. Hierdurch wird die Luftqualitätssituation im Jahr 2020 durch die Ergebnisse der 
Modellrechnungen überschätzt.  

 

3.4 Analyse und Entwicklung der Luftqualität für die großräumige Hintergrundbelastung 

Grundlage der Festlegung der Hintergrundbelastung der Stickoxide sind Messdaten des 
NRW-weiten Luftqualitätsmessnetzes des LANUV NRW. Im Bereich der städtischen Hin-
tergrundbelastung betreibt das LANUV NRW verschiedene Stationen. Messungen im städ-
tischen Hintergrund von Hagen werden nicht durchgeführt.  

Um eine geeignete Abschätzung über die Hintergrundbelastung von Stickstoffdioxid zu er-
halten, wird analog zum Luftreinhalteplan Hagen [12] wie folgt vorgegangen: zur Abschät-
zung der städtischen Hintergrundbelastung wurden Messdaten der Stationen Bonn-
Auerberg (BONN), Köln-Chorweiler (CHOR) und Hürth (HUE2) verwendet.  

Für den Ansatz der eines Wertes für die Vorbelastung wird der Mittelwert dieser drei Stati-
onen aus dem Jahr 2015 verwendet. Für die Prognosejahre wird davon ausgegangen, 
dass dieser Wert konstant bleibt. Somit bleiben weitere, auf die Luftqualität günstige Ent-
wicklung unberücksichtigt. Die durch die Modellrechnungen ausgewiesenen Werte sind 
daher für das Prognosejahr sehr konservativ.  

 

3.5 Meteorologische Daten 

Zur Immissionsprognose der erforderlichen Kenngrößen der 39. BImSchV [6] werden die 
Windverhältnisse in Form einer Ausbreitungsklassenstatistik berücksichtigt. Diese Statistik 
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enthält Auftrittshäufigkeiten von meteorologischen Situationen in Abhängigkeit der Wind-
richtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse.  

Für die Bestimmung der Langzeitkonzentrationswerte werden die Daten der Station Ha-
gen-Fley verwendet.  

Abbildung 5 zeigt die Lage der Messstation des Deutschen Wetterdienstes. 

 

Abbildung 5: Lage der DWD-Station Hagen-Fley gemäß Angaben des DWD. © Geoba-
sis NRW.  
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4 Ergebniszusammenfassung 

Das Ziel der Modellrechnungen war, die Luftqualität im Zieljahr möglichst konservativ zu 
prognostizieren. Dies gelang durch die Festlegung der durch den Straßenverkehr hervor-
gerufenen Emission und insbesondere durch die Festlegung der Hintergrundbelastung in 
der Ist- und Plansituation. Realistischere Werte für die städtische Hintergrundbelastung in 
Hagen lassen sich durch Immissionsmessungen von Stickstoffdioxid, vergleichsweise ein-
fach und kostengünstig ermitteln. Für zukünftige Planvorhaben ist die Schaffung einer ge-
eigneten Datenbasis zu empfehlen.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die derzeit vorherrschende Luftqualität 
den Grenzwerten zur Beurteilung der Luftqualität entspricht. So unterschreiten die derzeit 
gemessenen Stickstoffdioxid-Konzentrationen den zulässigen Grenzwert in der Enneper 
Straße. Durch die fortschreitende Verbesserung der Abgastechnik an Fahrzeugen wird 
sich die Luftqualität im Prognosefall weiter verbessern. Beispielhaft zeigt die nachfolgende 
Tabelle die im Rahmen des B-Plan 3/14 ermittelten Prognosewerte: 

Istzustand Prognose 
Nullfall 

Prognose 
Planfall 

Immissions-
wert 

Stoff / Stoffgruppe 

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

Stickstoffdioxid 43.9 38.0 38.8 

Schwebstaub (PM-10) 23.2 22.6 23.6 
40 

 

Es zeigt sich, dass im Istzustand eine Immissionsgrenzwertüberschreitung von Stickstoff-
dioxid prognostiziert wird. Die Messwerte (vgl. Tabelle auf Seite 7) belegen allerdings, dass 
der Immissionsgrenzwert eingehalten wird. Damit sind die mittels Prognose berechneten 
Immissionen tendenziell hoch (konservatives Vorgehen). In den Prognosefällen werden die 
Immissionsgrenzwerte von Stickstoffdioxid und Schwebstaub (PM-10) eingehalten. Im 
Vergleich des Prognose Nullfalls mit dem Prognose Planfall zeigt sich, dass im Planfall hö-
here Immissionen prognostiziert werden. Das liegt daran, dass durch die Planungen im B-
Plan 3/14 die Verkehrszahlen erhöht werden. Ohne diese Planung im Prognose Nullfall 
bleiben die Verkehrszahlen und die fortschreitende Abgastechnik der Kraftfahrzeuge sorgt 
für die Minderung der Emission und Immission. Für die Beurteilung der Schwebstaub 
(PM-10)-Tagesmittel zeigt sich die gleiche Entwicklung der Prognosewerte. Der Immissi-
onsgrenzwert wird jedoch in allen betrachteten Fällen sicher eingehalten.  

Stoff / Stoffgruppe Istzustand Prognose 
Nullfall 

Prognose 
Planfall 

Immissions-
wert 

 - - - - 

Schwebstaub (PM-10) 13 12 14 35 

 

Es ist somit im Plangebiet keine Verschlechterung der Luftqualität im Bereich der Enneper 
Straße zu erwarten, so dass keine weiteren über diese Planung hinausgehenden verkehrli-
chen oder baulichen Maßnahmen erforderlich sind. Dies ergibt sich aus der im Rahmen 
der Erstellung dieser Immissionsprognose äußerst konservativen Vorgehensweise, die 
deswegen der sichere Beleg für die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 39. BImschV 
ist. Somit ist sicher davon auszugehen, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und 
Schwebstaub (PM-10) im Rahmen dieser Untersuchungen eingehalten sein werden. 
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7. Anregung

In der Anregung wird ausgeführt, dass die Zunahme des Verkehrslärms auf der Enneper Straße

nicht betrachtet worden wäre.

In dem von uns erstellten Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten, Bearb.-Nr. 15/276 vom

22.03.2016, wurde das dem Plangebiet auf der öffentlichen Verkehrsfläche (Enneper Straße) zu-

zuordnende Verkehrsaufkommen unter Ziffer 9. nach den Verfahren der TA Lärm behandelt. Das

Verfahren der TA Lärm basiert auf dem Beurteilungsverfahren der Verkehrslärmschutzverord-

nung (16. BImSchV), welches für den Neubau und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen

gilt. Das hier vorliegende Bauvorhaben mit Erstellung von Abbiegespuren stellt dabei eine Ände-

rung eines Verkehrsweges dar. Ob diese Änderung als wesentlich im Sinne der 16. BlmSchV

einzustufen ist, hängt von verschiedenen Bedingungen ab.

Als maßgebliche Bedingung ist anzuführen, dass der Verkehrslärm durch einen erheblichen bau-

lichen Eingriff um mindestens 3 dB(A) erhöht wird. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Auf Grundlage der Verkehrsgutachten Planungsgruppe MWM vom 12.04.2016 liegt im Bereich

der Enneper Straße eine Durchschnittliche Tägliche Verkehrsbelastung von DTV 1 5.000 Kfz/24h

vor. Durch das geplante Bauvorhaben ist eine Verkehrszunahme von ca. 2.200 Kfz124 zu erwar-

ten. Auf Grundlage des zur Berechnung von Verkehrsgeräuschen nach der 16. BlmSchV heran-

zuziehenden logarithmischen Berechnungsverfahrens auf der Basis von 10 ergibt sich daraus

eine Zunahme der Verkehrsgeräusche um AL = 10 log[(DTV + Zunahme)/DTV] = 0,6 dB(A).

Diese Zunahme liegt deutlich unter dem Wert von 3 dB(A), der im Sinne der 16. BlmSchV eine

wesentliche Änderung von Verkehrswegen darstellt.

Hinzu kommt, dass bei einer anderen Nutzung des ehemaligen Brandt-Geiändes, z.B. wie bisher

als Gewerbegebiet, ebenfalls eine Zunahme der Verkehrsgeräusche auftreten würde, die in der

voran aufgeführten Bewertung noch nicht enthalten ist.

Die durch das geplante Bauvorhaben zu erwartende Zunahme des Verkehrslärms auf der öff

lichen Straße kann somit als nicht relevant eingestuft werden.

ent-
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Bodo Matjeka 
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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

  15/276-E3 03.08.2017 

      
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 (657)  
- Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße - Zwieback Brandt -  
Ergänzende Stellungnahme zum Straßenverkehrslärm 
 

Sehr geehrter Herr Matjeka, 
 

im Auftrag der HD Investitions und Verwaltung GmbH, Eichendorffstraße 52, 53721 Siegburg, wurde 

von uns im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 (657) - 

Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße - Zwieback Brandt - ein Geräusch-

Immissionsschutz-Gutachten sowie eine Ergänzung erstellt, siehe: 

Bearb.-Nr. 15/276  vom 22.03.2016 - Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten 

Bearb.-Nr. 15/276-E1  vom 10.01.2017 - Ergänzende Stellungnahme  

In dem Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten wurden die durch die im Plangebiet vorgesehenen 

Nutzungen und Betriebe (z.B. Einzelhandelsmärkte und Gesundheitszentrum) im Bereich benach-

barter Gebäude mit schutzbedürftigen Nutzungen (vorhandene und geplante Wohn- und Geschäfts-

häuser) zu erwartenden Geräuschimmissionen untersucht und nach DIN 18 005 „Schallschutz im 

Städtebau“ in Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) beurteilt. 

In der ergänzenden Stellungnahme wurde Bezug genommen auf verschiedene Anregungen und Ein-

wendungen, die bei der Stadt Hagen bis zum Zeitpunkt der Stellungnahme eingegangen sind. 

Auf Grund von weiteren bei der Stadt Hagen eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen 

wurde die vorliegende weitere ergänzende Stellungnahme erstellt.  
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 Einwendung: Baumeister Rechtsanwälte, Münster, vom 19.07.2017 
 
 In der Einwendung wird auf Seite 4 folgendes angemerkt: 
 
 "Vorab sei lediglich angemerkt, dass nach wie vor eine Untersuchung zur planbedingten Steige-

rung des Verkehrslärms fehlt. Es ist zwar zutreffend, dass die Voraussetzungen der Nr. 7.4 TA 

Lärm nicht vorliegen, weil der Verkehr auf der Enneper Straße nicht vorhabenbedingt um mindes-

tens 3 dB gesteigert wird. Liegt aber die Vorbelastung - wie vermutlich hier - bereits im gesund-

heitsgefährlichen Bereich von 70 dB tags / 60 dB nachts oder mehr, sind auch wesentlich 

geringere planbedingte Lärmsteigerungen abwägungserheblich und es muss dann für eine ord-

nungsgemäße Abwägung die Vorbelastung, die Zusatzbelastung und die Gesamtbelastung zu-

nächst ermittelt werden."  

 
 Auf die zu erwartende Zunahme des Verkehrslärms wurde von uns bereits in der ergänzenden   

Stellungnahme, Bearb.-Nr. 15/176-E1 vom 10.01.2017, Bezug genommen.  

 Die im Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Baumeister aufgeführte Zunahme des Verkehrslärms 

um weniger als 3 dB(A) geht aus der ersten Ergänzung hervor, in der eine vereinfachte Prüfung 

auf Basis der Verkehrsaufkommen (DTV-Werte) vorgenommen wurde. Für die Vorbelastung 

wurde dabei ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von DTV0 = 15.000 Kfz/24h be-

rücksichtigt. Die Gesamtbelastung ergab sich unter Berücksichtigung einer prognostizierten Ver-

kehrszunahme von 2.200 Kfz/24h zu DTV1 = 17.200 Kfz/24h. Diese Werte liegen über den im 

Verkehrsgutachten der Planungsgruppe MWM vom 12.04.2016 aufgeführten Verkehrsbelastun-

gen und können somit als gesichert angesehen werden. 

 
 Zur Ermittlung der Vorbelastung und der zu erwartenden Zusatz- und Gesamtbelastung wurden 

in der vorliegenden ergänzenden Stellungnahme weiterführende Berechnungen nach DIN 18005 

"Schallschutz im Städtebau" in Verbindung mit den "Richtlinien für Lärmschutz an Straßen" 

durchgeführt. Bei den weiterführenden Berechnungen wurden neben den Verkehrsmengen auch 

deren Aufteilung auf den Tages- und den Nachtzeitraum sowie die Änderungen des Umfeldes 

berücksichtigt.  

 Hinsichtlich der Aufteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens ist zu berücksichtigen, dass 

der Großteil des zusätzlichen Verkehrs auf Grund der geplanten Nutzung (Einkaufszentrum) in-

nerhalb des Tageszeitraums erfolgt und sich vorrangig aus Pkw zusammensetzt.  
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In Bezug auf das Umfeld ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Errichtung des Einkaufzent-

rums die vorhandenen Wohnhäuser Enneper Straße 142 bis 148 abgerissen werden, wodurch 

die heutige Straßenschlucht in diesem Bereich aufgeweitet wird, wodurch die bisher hier auftre-

tenden Mehrfachreflexionen entfallen, welches zu einer Minderung der Verkehrslärmpegel führt.  

Die Ausgangsdaten der Berechnungen können der Anlage 1 entnommen werden.  

 

Zur Berechnung und Darstellung der Verkehrslärmpegel wurden vier Immissionsorte im Bereich 

der zur Ausfahrt des geplanten Einkaufszentrums nächstbenachbarten Wohnhäuser gewählt.  

 Die Lage der Immissionsorte kann der Anlage 3 entnommen werden. 

 
 Durch den Straßenverkehr ergeben sich im Bereich der Immissionsorte (Wohngebäude) folgende 

Beurteilungspegel Lr, die zueinander in Relation gesetzt und mit den Schalltechnischen Orien-

tierungswerten (SOW) nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 verglichen werden:  

 
Immissionsort 
(Wohngebäude) 

Bestand 
Lr0 [dB(A)] 

 

Prognose 
Lr1 [dB(A)] 

 

Zunahme 
Lr [dB(A)] 

 

aufgerundet 
Lr1 [dB(A)] 

 

SOW 
[dB(A)] 

Ü 
[dB(A)] 

Tageszeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr 

A) Enneper Straße 117 70,9 69,0 -1,9 69 60 9 

B) Enneper Straße 121 68,7 67,5 -1,2 68 60 8 

C) Enneper Straße 154 69,7 69,9 +0,2 70 60 10 

D) Enneper Straße 158 68,2 68,5 +0,3 69 60 9 

  Nachtzeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr   

A) Enneper Straße 117 60,4 58,7 -1,7 59 50 9 

B) Enneper Straße 121 58,2 57,1 -1,1 58 50 8 

C) Enneper Straße 154 59,2 59,5 +0,3 60 50 10 

D) Enneper Straße 158 57,7 58,1 +0,4 59 50 9 
 
 Siehe hierzu die Anlagen 2.0 bis 2.2, Berechnungsblätter. 
 
 Die Auflistung zeigt, dass die Straßenverkehrslärmbelastung bedingt durch das Planverfahren an 

zwei der untersuchten Wohnhäuser, Immissionsorte A) und B), um mehr als 1 dB(A) gemindert 

wird. Diese Minderung ist auf den Wegfall der Häuserschlucht im Bereich der Gebäude Enneper 

Straße 142 bis 148 zurückzuführen, wodurch die Mehrfachreflexionen (Mehrf. Refl.) in diesem 

Bereich entfallen.  

 Demgegenüber ergeben sich an den Immissionsorten C) und D) leichte Erhöhungen der Ver-

kehrslärmpegel, die unterhalb von 1 dB(A) liegen.   
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Die im Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Baumeister vermutete Überschreitung der für 

gesundheitsgefährliche Geräuscheinwirkungen unterstellten Werte von tags 70 dB(A) und nachts 

60 dB(A) liegt aber nicht vor. Lediglich am Immissionsort C) werden diese Werte erreicht, aber 

weder erstmalig noch weitergehend überschritten.  

  

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne Bereit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK 
UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ 
44141 DORTMUND  
 
 
 

Dipl.-Ing. Erbau-Röschel  

 

 
Zu dieser Stellungnahme gehören die Anlagen: 
 
Anlage 1 Ausgangsdaten 

Anlage 2.0 bis 2.2 Berechnungsblätter  

Anlage 3 Übersichtsplan (M 1:1000, Blattformat DIN A3) 
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Straße /RLS-90 (4)  Verkehrslärm Ausgangsdaten 

STRb001  Bezeichnung  L 700 Enneper Straße (H)  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Verkehrslärm Prog. 0  Mehrf. Refl. Drefl /dB  2,2 

  Knotenzahl  7  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  179,80  d/m(Emissionslinie)  1,88 

  Länge /m (2D)  179,80  DTV in Kfz/Tag  15000,0 

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Landes-/ Kreisstraße 

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 900,0 10,0 30,0 30,0 69,4 62,7 

  Nacht 0,0 120,0 5,0 30,0 30,0 59,6 52,2 

STRb002  Bezeichnung  L 700 Enneper Straße (G)  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Verkehrslärm Prog. 0  Mehrf. Refl. Drefl /dB  1,5 

  Knotenzahl  11  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  209,84  d/m(Emissionslinie)  1,88 

  Länge /m (2D)  209,84  DTV in Kfz/Tag  15000,0 

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Landes-/ Kreisstraße 

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 900,0 10,0 30,0 30,0 69,4 62,7 

  Nacht 0,0 120,0 5,0 30,0 30,0 59,6 52,2 

STRb003  Bezeichnung  L 700 Enneper Straße (H)  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Verkehrslärm Prog. 1  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,0 

  Knotenzahl  7  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  179,80  d/m(Emissionslinie)  1,88 

  Länge /m (2D)  179,80  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 1032,0 9,0 30,0 30,0 69,8 63,0 

  Nacht 0,0 138,0 4,5 30,0 30,0 60,1 52,6 

STRb004  Bezeichnung  L 700 Enneper Straße (G)  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Verkehrslärm Prog. 1  Mehrf. Refl. Drefl /dB  1,5 

  Knotenzahl  11  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  209,84  d/m(Emissionslinie)  1,88 

  Länge /m (2D)  209,84  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 1032,0 9,0 30,0 30,0 69,8 63,0 

  Nacht 0,0 138,0 4,5 30,0 30,0 60,1 52,6 

 
 
 
 



  

Auftrag: HD GmbH Siegburg

Bearb.-Nr.: 15/276-E3

Datum: 03.08.2017

Vorhabenbezogener Beabuungsplan 3/14

Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe

Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE       2.0         zum

Gutachten          15/276-E3

IMMI 2016     ING.-BÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - DORTMUND

Immissionsberechnung  [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt x y z Variante IRW Ges-Peg. IRW Ges-Peg.
/m /m /m /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)

A) Enneper Str. 117 2597268,13 5690308,24 140,00 Verkehrslärm 0      60,0 70,9 50,0 60,4
A) Enneper Str. 117 2597268,13 5690308,24 140,00 Verkehrslärm 1      60,0 69,0 50,0 58,7
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 140,00 Verkehrslärm 0      60,0 68,7 50,0 58,2
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 140,00 Verkehrslärm 1      60,0 67,5 50,0 57,1
C) Enneper Str. 154 2597177,64 5690290,09 143,00 Verkehrslärm 0      60,0 69,7 50,0 59,2
C) Enneper Str. 154 2597177,64 5690290,09 143,00 Verkehrslärm 1      60,0 69,9 50,0 59,5
D) Enneper Str. 158 2597152,92 5690284,79 143,00 Verkehrslärm 0      60,0 68,2 50,0 57,7
D) Enneper Str. 158 2597152,92 5690284,79 143,00 Verkehrslärm 1      60,0 68,5 50,0 58,1
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Enneper Str. 117 Emissionsvariante: Tag
X = 2597268,13 Y = 5690308,24 Z =   140,00

Variante: Verkehrslärm 0

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb001 L 700 Enneper Straße 85,3 -15,6 -0,1 0,0 2,2 70,5

L 700 Enneper Straße / Refl 83,4 -24,2 -1,5 0,0 2,2 58,8
STRb002 L 700 Enneper Straße 85,9 -29,5 -3,0 0,0 1,5 54,3

L 700 Enneper Straße / Refl 85,4 -33,7 -3,9 5,4 1,5 46,3
70,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Enneper Str. 121 Emissionsvariante: Tag
X = 2597236,16 Y = 5690290,71 Z =   140,00

Variante: Verkehrslärm 0

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb001 L 700 Enneper Straße 85,3 -14,9 0,0 0,5 2,2 67,2

L 700 Enneper Straße / Refl 85,5 -29,2 -3,4 3,5 2,2 51,6
STRb002 L 700 Enneper Straße 85,9 -19,4 -0,4 0,8 1,5 62,0

L 700 Enneper Straße / Refl 88,1 -28,2 -2,8 2,3 1,5 55,8
68,7

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Enneper Str. 154 Emissionsvariante: Tag
X = 2597177,64 Y = 5690290,09 Z =   143,00

Variante: Verkehrslärm 0

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb001 L 700 Enneper Straße 85,3 -28,6 -2,1 0,0 2,2 55,9

L 700 Enneper Straße / Refl 85,7 -30,9 -2,5 1,0 2,2 53,2
STRb002 L 700 Enneper Straße 85,9 -17,4 -0,1 0,0 1,5 68,7

L 700 Enneper Straße / Refl 85,9 -22,7 -0,2 0,8 1,5 61,4
69,7

Einzelpunktberechnung Immissionsort: D) Enneper Str. 158 Emissionsvariante: Tag
X = 2597152,92 Y = 5690284,79 Z =   143,00

Variante: Verkehrslärm 0

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb001 L 700 Enneper Straße 85,3 -32,5 -3,2 13,5 2,2 42,1

L 700 Enneper Straße / Refl 84,1 -31,3 -3,0 3,3 2,2 48,8
STRb002 L 700 Enneper Straße 85,9 -18,6 -0,1 0,2 1,5 67,1

L 700 Enneper Straße / Refl 87,3 -24,4 -0,8 0,6 1,5 61,3
68,2
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Enneper Str. 117 Emissionsvariante: Tag
X = 2597268,13 Y = 5690308,24 Z =   140,00

Variante: Verkehrslärm 1

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb003 L 700 Enneper Straße 85,6 -15,6 -0,1 0,0 0,0 68,6

L 700 Enneper Straße / Refl 83,7 -24,2 -1,5 0,0 0,0 56,9
STRb004 L 700 Enneper Straße 86,2 -29,5 -3,0 0,0 1,5 54,6

L 700 Enneper Straße / Refl 85,7 -33,7 -3,9 5,4 1,5 46,6
69,0

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Enneper Str. 121 Emissionsvariante: Tag
X = 2597236,16 Y = 5690290,71 Z =   140,00

Variante: Verkehrslärm 1

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb003 L 700 Enneper Straße 85,6 -14,9 0,0 0,5 0,0 65,3

L 700 Enneper Straße / Refl 85,8 -29,2 -3,4 3,5 0,0 49,7
STRb004 L 700 Enneper Straße 86,2 -19,4 -0,4 0,8 1,5 62,3

L 700 Enneper Straße / Refl 88,4 -28,2 -2,8 2,3 1,5 56,1
67,5

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Enneper Str. 154 Emissionsvariante: Tag
X = 2597177,64 Y = 5690290,09 Z =   143,00

Variante: Verkehrslärm 1

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb003 L 700 Enneper Straße 85,6 -28,6 -2,1 0,0 0,0 54,0

L 700 Enneper Straße / Refl 86,0 -30,9 -2,5 1,0 0,0 51,3
STRb004 L 700 Enneper Straße 86,2 -17,4 -0,1 0,0 1,5 69,0

L 700 Enneper Straße / Refl 86,2 -22,7 -0,2 0,8 1,5 61,7
69,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: D) Enneper Str. 158 Emissionsvariante: Tag
X = 2597152,92 Y = 5690284,79 Z =   143,00

Variante: Verkehrslärm 1

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb003 L 700 Enneper Straße 85,6 -32,5 -3,2 13,5 0,0 40,1

L 700 Enneper Straße / Refl 84,4 -31,3 -3,0 3,3 0,0 46,9
STRb004 L 700 Enneper Straße 86,2 -18,6 -0,1 0,2 1,5 67,4

L 700 Enneper Straße / Refl 87,6 -24,4 -0,8 0,6 1,5 61,6
68,5
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Bauvorhaben:

Nachnutzung Brandt-Gelände,

Enneper Straße 140a in Hagen-Haspe, mit

Neubau von Marktgebäuden und Einrichtung eines

Gesundheitszentrums sowie Stellplätzen

i.V. mit Vorhabenbezogen Bebauungsplan

Nr. 3/14 Brandt-Gelände der Stadt Hagen

Auftraggeber:

HD Investitions und Verwaltungs GmbH

Eichendorffstraße 52

53721 Siegburg

Aufgabe:

Untersuchung der durch das Planvorhaben zu

erwartenden Auswirkung auf den Verkehrslärms und

Beurteilung der zu erwartenden Verkehrslärmpegel

nach DIN 18 005 "Schallschutz im Städtebau"

Darstellung:

Lageplan M 1:1000

(Blattformat DIN A3)
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1. Vorbemerkungen

1.1 Vorgang und Aufgabenstellung

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens Nr. 9/13, nördlich und südlich der Enneper Straße in

Hagen, wurden die Borchert Ingenieure von der Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwick-

lung und Stadtplanung der Stadt Hagen mit orientierenden altlastentechnischen Untersu-

chungen auf folgenden Grundstücken beauftragt:

> Enneper Straße 141a

> Enneper Straße 113

> EnneperStraße97

Enneper Straße 108

Die Lage der o.g. Flächen kann dem Übersichtsplan, s. S.2, entnommen werden

Die durchgeführten Untersuchungen zur altlastenspezifischen Gefährdungsabschätzung

werden in diesem Gutachten dargestellt und bewertet.

7462-g.docx
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1.2 Verwendete Unterlagen

Für die Ausarbeitung des vorliegenden Gutachtens wurden folgende Unterlagen verwen-

det:

[Ui] Luftbild des Geltungsbereiches B-Plan 9/13

Übersichtsplan: B-Plan 9/13 Bestandsaufnahme erforderliche Altlastenuntersuchun-
gen

Katasterauszüge GEOportal NRW (www.geoportal. nrw.de)

Geologische Karte von Preußen und benachbarter Länder, 1:25.000, Blatt Hagen

Geologische Karte von NRW 1:100.000, Blatt Dortmund

Unterlagen des Bauamtes und des Umweltamtes

Auskunft aus dem Fachinformationssystem ELWAS-Web des Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz NRW;
http:I/www. elwasweb. nrw. de/

1.3 Vorgehensweise

Die Untersuchung erfolgte in folgenden Untersuchungsschritten

Einsichtnahme in die Akten beim Umweltamt

Auswertung der Bauakten

Standortbesichtigung

Ausarbeitung eines Untersuchungskonzeptes und Festlegung der Untersuchungs-

punkte

Durchführung der Feldarbeiten (Abteufen von Kleinrammbohrungen gern. DIN EN

IST 147

Chemische Analysen an Bodenproben und Bodenluftproben

Auswertung der Untersuchungsergebnisse und Erstellung des Gutachtens

7462-g.docx
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2. Ergebnisse der historischen Erkundung

2.1 Untersuchungskonzept Enneper Straße 141a

In den Bauakten sind für den Standort folgende Einträge vorhanden

> 1948 Wiederaufbau eines Holzschuppens

> 1987 Abbruch eines Wohnhauses und Errichtung von 12 Garagen

Beim Umweltamt liegen keine Informationen zum Grundstück vor

Am 23.03.2016 erfolgte eine Ortsbesichtigung des Grundstücks zusammen mit Frau Köhler

(Stadt Hagen), Herrn Krämer (Grundstückseigentümer) und Herrn Losch (Pächter).

Nach den dabei erhalten Informationen ergibt sich folgende Nutzungshistorie

> Bis Ende der 50'er Jahre Nutzung durch einen Bauernhof

> 60er Jahre Anschüttung des Gelände

> Nutzung als Gastarbeiterunterkunft

> Bis Ende der 90'er Jahre Betrieb eines Sägewerkes

> Anschließend Lagerung von Baumaterialien durch Herrn Losch

Entlang der nordwestlichen Grundstücksgrenze befindet sich ein Gebäude in dem sich So-

zialräume, Büroräume, Garagen und Lagerräume befinden. Am nordöstlichen Gebäudeen-

de wurde eine Garage angebaut. Hier werden anscheinend Kfz bzw. Maschinen mit einem

Hochdruckreiniger gereinigt. Rechtwinklig zur südöstlichen Grundstücksgrenze existiert im

zentralen Grundstücksbereich ein offenes Gebäude (Schuppen), in dem wohl die ehemali-

ge Sägerei untergebracht war. Herr Losch hat hier ca. auf der Grundfläche des Gebäudes

einen Keller ausgehoben, diesen Ausbau jedoch nicht zu Ende geführt. Es wurde keine

Bodenplatte eingebaut. Der Keller wurde nicht genutzt. Mit dem Aushub wurden auch po-

tenzielle Belastungen seitens der Sägewerksnutzung abgetragen und entsorgt. Die Fläche

östlich des alten Sägewerks wird derzeit als Gartenfläche genutzt. Westlich befindet sich

eine unbefestigte Lagerfläche.

7462-g.docx
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Im Osten und Norden grenzen Gewerbebetriebe an das Grundstück. Im Westen befindet

sich eine Gashochdruckstation. Nach Süden schließt sich eine Bahntrasse an.

Auf Grundlage der vorliegenden Informationen beschränkt sich das Altlastenpotenzial des

Standortes auf die vorliegenden Anschüttungen, mögliche Tropfverluste an Betriebsstoffen

von Baumaschinen und Baufahrzeugen sowie auf den Waschplatz.

Das Gelände ist lediglich im Umfeld des Gebäudes an der nördlichen Grundstücksgrenze

versiegelt.

Anschüttungen PAK, Schwermetalle

Standflächen von Fahrzeugen KW-C1O-C40, PAK

Waschplatz Mineralölkohlenwasserstoffe, PAK,
BTEX, LHKW

Tabelle 1: Schadstoffpotenzial Enneper Straße 141a

Auf dem Grundstück wurden insgesamt 5 Kleinrammbohrungen abgeteuft. Die Lage der

Aufschlüsse kann dem Lageplan, Anlage 1/1, entnommen werden.

KRB 141 a-1 Waschplatz

KRB 141a-2 Lager-fläche Baumaterialien und -maschinen

KRB 141 a-3 c Lagerfläche Baumaterialien und maschinen, Sägewerk

KRB 141 a-4 c Lagerfläche Baumaterialien und-maschinen

KRB 141a-5 Gartenfläche (Überprüfung der Anschüttungen)

2.2 Enneper Straße 113

Bei dem Grundstück Enneper Straße 113 handelt es sich um das Werk 1 der Fa. Brandt

Zwieback. Das Werksgelände liegt seit vielen Jahren still und wird seitdem nicht mehr ge-

nutzt. Auf dem Grundstück haben sich Lagerbehälter für Zucker und Mehl befunden. Um-

weltrelevante Stoffe (Heizöl, Kraftstoffe) wurden auf den Werksbereichen auf der anderen

7462-g.docx
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Straßenseite gelagert, dieses Grundstück ist nicht Bestandteil dieses B-Plans. Das Grund-

stück ist vollständig überbaut und unterkellert. Die Produktionsbereiche haben sich im Erd-

geschoss sowie in den Obergeschossen befunden. In den Kellern waren Lager- und Ver-

sorgungsbereiche untergebracht. Der Keller besitzt eine durchgehende Betonversiegelung.

Das Grundstück ist mit Ausnahme des Gleisanschlusses, der entlang der südlichen Grund-

stücksgrenze verläuft, vollständig versiegelt. Neben dem Werksgebäude und dem Gleis

befindet sich an der östlichen Grundstücksgrenze eine gepflasterte Fläche, die für die An-

lieferung genutzt wurde.

Das Altlastenpotenzial bezieht sich auf den Brandbereich des Zuges. Bei den Löscharbei-

ten könnte PFT-haltiger Löschschaum (PFT = Perfluorierte Tenside) verwendet worden

sein. Über die Gleisanlage wurden nur Lebensmittel bzw. Lebensmittelhilfsstoffe angelie-

fert, die über kein umweltrelevantes Potenzial verfügen.

Der Brandbereich wurde zwar nach Aussage von Herrn Schulte (Fa. Brand) von einem

Spezialbetrieb gereinigt, mit den Löschwasser können jedoch Schadstoffe in das Gleisbett

bzw. in den Boden eingedrungen sein.

Brandbereich PAK, PFT

Anschüttungen PAK, Schwermetalle, KW

Tabelle 2: Schadstoffpotenzial Enneper Straße 113

Der Brandbereich ist trotz Reinigung durch eine Spezialfirma noch deutlich an der Bausub-

stanz zu erkennen. Im ca. 30 m langen Schadensbereich wurde 3 Kleinrammbohrungen

(KRB 113-1 bis KRB 113-3) innerhalb des Gleisbetts abgeteuft (vgl. Anlage 1-2).

7462-g.docx
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2.3 Enneper Straße 97

Beim Bauamt der Stadt Hagen liegen zum Grundstück Enneper Straße 97 keine Unterla-

gen vor. Nach Informationen des Umweltamtes soll sich auf dem Standort jedoch eine

Tankstelle befunden haben. Planunterlagen hierzu existieren jedoch nicht.

Nach Aussage des Grundstücksbesitzers, Herrn Schlattmeier, hat sich auf dem Grund-

stück bis in die 70'er Jahre ein Wohnhaus befunden. Die aktenkundige Tankstelle hat nur

wenige Jahre existiert und wurde ebenfalls in den 70'er Jahre wieder zurückgebaut. Die

Angaben wurden vor Ort durch einen Anwohner bestätigt. Aktuell wird das Grundstück als

Parkplatz für einen Supermarkt genutzt. An der südlichen Grundstücksgrenze befindet sich

eine Garagenanlage. Der Standort ist durch eine Asphaltdecke versiegelt.

Planunterlagen zur ehemaligen Tankstelle (Lage des Tanklagers, der Zapfinsel oder eines

Abscheiders), liegen nicht vor. Hinweise auf die Vornutzung sind lediglich den beiden

Grundstückzufahrten von der Enneper Straße zu entnehmen. Es ist anzunehmen, dass

diese aus der Zeit der Tankstellennutzung übernommen wurden. Daraus lässt sich grob die

Geometrie der Tankstelle ableiten.

> Tankstellenzufahr-t zwischen den beiden Zufahrten

> Zapfinsel in der Mitte der Umfahrt

> Tankstellengebäude südlich der Umfahrt

Tanklager westlich oder östlich des Tankstellengebäudes

Das Altlastenpotenzial des Standortes reduziert sich auf die Tankstellennutzung und die

allgemeine Auffüllungsschicht.

Altlastenverdachtspunkt mögliche Schadstoffe

Zapfinsel / Tanklager KWCIO-C40, BTEX

Abscheider KWCIO-C40, BTEX

Auffüllung PAK, Schermetalle, KW

Tabelle 3: Schadstoffpotenzial Enneper Straße 113

7462-g .docx
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Auf Grund des vergangenen Zeitraums seit der Stilllegung der Tankstelle und deren nur

kurzen Betriebszeit, ist jedoch nur von einer geringen Kontaminationswahrscheinlichkeit

auszugehen. Potenzielle Belastungen werden miftlerweile abgebaut worden sein oder über

den Grundwasserpfad ausgetragen worden sein.

Es wurden v er Kleinrammbohrungen durchgeführt.

KRB 97-1 Abstellfläche südlich der Tankstelle / Wohnhaus

KRB 97-2 mögliches Tanklager östlich des Tankstellengebäudes

KRB 97-3 Zapfinselbereich

KRB 97-4 mögliches Tanklager westlich des Tankstellengebäudes

2.4 Enneper Straße 106

Auf dem Grundstück Enneper Straße 106 sind zwei Grundstückbereiche zu unterscheiden.

Auf dem südlichen Standortbereich hat sich früher eine Tankstelle befunden. Der nördliche

Flurstücksbereich wird von einer Kfz-Werkstatt genutzt.

In den Bauakten sind folgende Bauanträge vorhanden

> 1943 c4 Errichtung einer Schreinerei

> 1958 Neubau einer BP-Tankstelle

> 1963 Neubau einer Veedol-Tankstelle

> 1982 Errichtung von Blechgaragen

> 1986 Neubau einer Autolackiererei

Die Blechgaragen befinden sich im nördlichen Grundstücksteil, der nicht mehr Teil des B-

Plans ist.

Tankstelle

Von den beiden Bauanträgen für die Errichtung einer Tankstelle ist die Veedol-Tankstelle

zur Ausführung gekommen. Die Tankstelle besteht aus einem Gebäude, in dessen westli-

chen Teil sich der Verkaufsraum befunden hat. Östlich schließen sich Werkstatt und Kfz-

7462-g.docx
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Pflege an. Vor der Werkstatt befindet sich ein Leichtstoffabscheider. Die unterirdische

Tankanlage ist östlich des Tankstellengebäudes angesiedelt. Die Tanks wurden nach An-

gaben der Grundstücksbesitzerin, Frau Schönfeld, gereinigt und versandet. Im Lageplan,

Anlage 1/4, sind die Nutzungsbereiche der Tankstelle dargestellt.

Seit der Stilliegung der Tankstelle wird dieser Grundstücksbereich für den Vertrieb von ge-

brauchten Kfz genutzt. Der jetzige Pächter ist seit ca. 19 Jahren am Standort tätig. Nach

seinen Aussagen werden in der Werkstatt nur geringfügige Schönheitsreparaturen" durch-

geführt. Die Kfz-Wäsche (Aufbereitung) und Arbeiten an Motoren o.ä. werden extern ver-

geben.

Kfz-Werkstatt

Die Kfz-Werkstatt auf dem nördlichen Grundstücksbereich besteht aus einer 18 m x 10 m

großen Halle. Im südlichen Teil befinden sich eine Lagerraum und das Büro sowie die So-

zialräume. Der nördliche Hallenteil wird durch zwei Arbeitsplätze mit zwei elektrischen He-

bebühnen eingenommen. Da die Hebebühnen relativ neu sind, kann nicht ausgeschlossen

werden, dass früher auch Hebebühnen mit unterirdischen Hydraulikstempeln eingebaut

waren. Die Gebäudesohle besteht aus Beton und ist im Lager- und Werkstattbereich mit

dichten Keramikfliesen belegt.

Außerhalb des Gebäudes an der südöstlichen Gebäudeecke befindet sich ein Fasslager

für Leerembalagen. In diesem Bereich befindet sich nach den Unterlagen des Bauamtes

auch der Planungsbereich der Lackiererei. Für die tatsächliche Errichtung der Lackiererei

liegen vor Ort keine Anhaltspunkte vor. Nach Auskunft der Grundstücksbesitzerin, Frau

Schönfeld, wurde die Lackiererei nicht gebaut.

Auf Grundlage der Standortnutzungen ergibt sich folgendes Kontaminationspotenzial am

Standort.

7462-g.docx
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Werkstatt KW Cl O-C40, BTEX, (PCB)

Abscheider KW C1O-C40, BTEX, PAK

Tanklager KW C1O-C40, BTEX

Zapfinsel KW C1O-C40, BTEX

Fasslager KW C1O-C40, PAK

Tabelle 4: Schadstoff potenzial Enneper Straße 108

3. Geologie

3.1 Baugrundschichtung

Der ungestörte Bodenaufbau setzt sich aus Hangschutt der südlich angrenzenden Erhö-

hungen des Rheinischen Schiefergebirges (Grauwacken des Mitteldevons) bzw. aus

Flusssedimenten (aufbereiteter Hangschutt) zusammen. Dabei handelt es sich i.W. um

schluffige Kiese, wobei die Kiesanteile aus Grauwackensandsteinen und ggf. Tonsteinen

bestehen. Oberflächennah können geringmächtige Hochflutsedimente (Schluff, feinsandig)

vorhanden sein.

Auf Grund der ubiquitären Überprägung des Untersuchungsgebietes ist oberflächennah mit

anthropogenen Anschüttungen zu rechnen. Hierbei sind umgelagerte natürliche Böden mit

wechselnden Anteilen an industriellen und bautechnischen Reststoffen (Schlacke, Asche,

Bauschutt) zu erwarten.

Das unterlagernde Festgestein kann aus den Gesteinsbildungen des Mitteldevon (Grauwa-

ckensandsteinen oder aus denen Oberkarbons (Tonsteine mit Grauwackensandsteinbän-

ken) bestehen. Da sich der Standort in einem Störungsgebiet zwischen beiden Gesteins-

folgen befindet kann hier keine genaue Zuordnung erfolgen.

7462-g.docx
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3.2 Grundwasser

Erfahrungsgemaß und auch auf Grundlage der geologischen Gegebenheiten wird sich

oberflächennah in Tiefenlagen von ca. 2,5-4,0 m ein oberflächennaher Grundwasserkörper

ausbilden, der in Richtung Ennepe entwässert. Wegen der hohen Versiegelungsdichte und

geringen Entfernung zur nächsten Grundwasserscheide, der nächsten Anhöhe, ist im ober-

flächennahen Aquifer (Anschüttungen, Bachablagerungen, Hangschutt) nur mit einer sehr

geringen Grundwasserneubildungsrate zu rechnen. Gleichzeitig liegt in diesen Böden we-

gen des hohen Feinkornanteils im Boden nur eine geringe Wasserdurchlässigkeit vor. Die

Lockersedimente werden daher teilweise trockenfallen. Als Hauptaquifer ist daher das

Kluftsystem des anstehenden Festgesteins im tieferen Untergrund anzusehen.

Der Grundwasserdruckspiegel beider Aquifere kann sich erfahrungsgemäß überlagern

4. Durchgeführte Untersuchungen

4.1 Feldarbeiten

4.1.1 Kleinrammbohrungen

Die Feldarbeiten zur Durchführung von Kleinrammbohrungen und Entnahme von Boden-

und Bodenluftproben erfolgte durch einen Feldtrupp der Borchert Ingenieure am

17.03.2016, 18.03.2016, und 22-24.03.2016.

Die Kleinrammbohrungen (KRB, gem. DIN EN ISO 22475-1) wurden mit einem Elektro-

bohrhammer durchgeführt. Der Schappendurchmesser der Rammkernsonden betrug 80 -

36 mm. Die Versiegelungsftächen aus Beton oder Asphalt wurden mit einem Kernbohrge-

rät durchteuft.

Die Aufschlusspunkte wurden nach Lage und Höhe eingemessen und in Lageplänen, An-

lage 1-1 bis 1-4, eingetragen. Bei der Bezeichnung der Bohrungen wurde der fortlaufenden

Nummerierung jeweils die Hausnummer vorangestellt (z.B. KRB 141a-1 = erste Bohrung

auf dem Grundstück Enneper Straße 141a).

7462-g.docx
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Der aufgeschlossene Boden wurde geologisch und organoleptisch angesprochen und in

Schichtenverzeichnissen erfasst, die in den Anlage 2-1 bis 2-4 nach DIN 4023 als geologi-

sche Bohrprofile dargestellt sind.

Nach Abschluss der Feldarbeiten wurden die Bohrlöcher mit dem überschüssigen, saube-

ren Probenmaterial und Quellton angefüllt und im Bereich von Versiegelungsflchen mit

Zement/Kaltasphalt verschlossen.

In der Werkstatt der Tankstelle, Enneper Straße 106 wurde die Bohrerlaubnis seitens des

Pächters verweigert. Wegen unklarer Leitungslage wurden die Bohrungen auf dem Grund-

stück Enneper Straße 97 per Hand vorgeschachtet. In der Gleistrasse Enneper Straße

113, musste der Gleisschotter ebenfalls vorgeschachtet werden.

7462-g docx

Bohrung Ansatzpunkt
KRB

Enneper Straße 141a

Endtiefe
(m u. GOK]

Anschüttung
(bis m]

Auffälligkeiten PID-Messung
[ppm] - max.

141a-1 Waschplatz 3,0 2,0 71,4

141a-2 Lagerfläche 0,8 0,9 Bohrhindernis

141 a-2A umgesetzt 0,9 Bohrhindernis

141a-2B umgesetzt 2,7 0,7

141a-3 Lagerfläche 2,6 0,3 0,7

141a-4 Abfallfläche 2,3 1,1 07

141a-5 Garten 3,0 1,5 0,5

Enneper Straße 113

113-1 Gleisbett 0,6 Bohrhindernis 0,1

113-1A (umgesetzt) 3,0 2,6 0,1

113-1 Gleisbett 3,0 2,4 0,7

113-3 Gleisbett 3,0 1,9 0,5

Enneper Straße 97

97-1 Parkplatz 2,1 >2,1 Bohrhindernis
(alter Keller?)
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97-1A Parkplatz

97-2 Parkplatz / Tanklager?

97-2A (umgesetzt)

97-3 Parkplatz/Zapfinsel?

97-4 Parkplatz / Tanklager?

Enneper Straße 106

106-1 Tankstelle / Zapfinsel

106-2 Tankstelle/Zapfinsel

106-3 Tankstelle/Abscheider

106-4 Tankstelle /Werkstatt

106-5 Tankstelle /Tanklager

106-6 Tankstelle/Tanklager

106-7 Tankstelle/Tanklager

106-8 Werkstatt / Arbeitsbereich

106-9 Werkstatt / Arbeitsbereich

Tabelle 5: Untersuchungsprogramm

4.1.2 Entnahme von Bodenproben

Die Entnahme von Bodenproben erfolgte schichtweise nach der geologischen und orga-

noleptischen Ansprache, sowie bei größeren Schichtmächtigkeiten zusätzlich je Meter. Auf

Grund der flächendeckenden Oberflächenversiegelung bzw. der gewerblichen Standort-

nutzungen wurde auf eine Probennahmehorizontierung gern. BBodSchV (0,0-0,1 m,

0,1-0,35 m und 0,35-0,6 m) verzichtet.

4.1.3 PID-Messungen / Bodenluftbeprobung

An allen Aufschlussstellen erfolgten zunächst halbquantitative Messungen leichtflüchtiger

Schadstoffe im Boden mit einem Photoionisationsdetektor (PID). Hierfür wurde eine ca. 1,0

7462-g.docx
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3,0 0,6 0,9

0,7 >0,7 Bohrhindernis

1,8 >1,8 Bohrhindernis 1,1

3,0 1,1 1,3

3,0 C),6 0,7

2,3 0,5 1,0

2,5 1,1 1,0

3,0 1,1 35,8

Konnte nicht ausgeführt werden, keine Bohrer-
laubnis!

3,0 1,1 6,5

3,0 1,0 10,6

2,8 1,15 0,6

3,0 1,1 0,7

3,0 1,0 1,2
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m lange Edelstahilanze in das Bohrloch eingeführt und zur Geländeoberkante abgedichtet.

Anschließend wurde die Bodenluft im Bohrloch mit einer Unterdruckpumpe abgesaugt. Die

PID-Messungen erfolgen direkt im Luftstrom über einen Bypass

An den Aufschlussstellen mit einem direkten Verdacht auf leichtflüchtige Schadstoffe, so-

wie bei geruchlichen Auffälligkeiten oder auffälligen PID-Messungen wurden aus den Bohr-

löchern Bodenluftproben entnommen.

Während der Probennahme wurden Messungen der Vorort-Parameter Methan (CH4), Sau-

erstoff (02), Schwefelwasserstoff (H2S) und Kohlendioxid (CO2) durchgeführt. Nach Errei-

chen konstanter CO2-Werte wurde eine 1 Liter Alu-Can an das Probenahmesystem ange-

schlossen und die Bodenluftprobe durch den in der Flasche vorliegenden Unterdruck ent-

nommen. Der Unterdruck bzw. der Druckausgleich während der Probennahme wurde

durch ein zwischengeschaltetes Manometer kontrolliert. Das Verfahren entspricht der VDI-

Richtlinie 3865.

An folgenden Aufschlussstellen wurden Bodenluftproben entnommen:

Die Bodenluftprobennahmeprotokolle sind als Anlage 4 dem Gutachten beigefügt

4.1.4 Klimatische Bedingungen

Zum Zeitpunkt der Feldarbeiten herrschten folgende klimatischen Bedingungen:

> Lufttemperatur: 4-10°C

> Luftdruck: 950-1050 hPa

> Rel. Luftfeuchtigkeit: 60-70%

7462-g.docx

> KRB 141 a-1 Waschplatz PID: 71,4 ppm

> KRB 97-2A Tankstelle PID: 1,1 ppm

> KRB 97-3 Tankstelle PID: 1,3 ppm

> KRB 97-4 Tankstelle PID: 0,7 ppm

KRB 106-3 TankstelleAbscheider PID: 35,8 ppm

> KRB 106-5 Tankstelle Tanklager PID: 6,5 ppm

> KRB 106-6 Tankstelle - Tanklager PID: 10,6 ppm
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4.2 Chemische Untersuchungen

4.2.1 Allgemeines

Die chemischen Untersuchungen erfolgten an den Proben mit organoleptischen Kontami-

nationshinweisen, bzw. an den Bodenproben mit dem höchsten Kontaminationspotenzial.

Bei fehlenden Auffälligkeiten wurden Bodenproben benachbarter Bohrungen und ver-

gleichbarer Zusammensetzung teilweise zu Mischproben zusammengefasst.

Die Analysenparameter wurden nutzungsbedingt festgelegt (vgl. Kap. 2). Die anthropoge-

nen Anschcittungen wurden auf die Standardparameter Mineralölkohlenwasserstoffe (KW

C10-C4), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Schwermetalle (SM;

KVO+As) untersucht.

4.2.2 Chemische Untersuchungen Enneper Straße 141a

Für den Standort Enneper Straße 141a wurden auf Grund fehlender organoleptischer Konta-

minationshinweise Mischproben (MP) sowie Einzelproben der anthropogenen Auffüllungs-

schicht auf die Standardparameter (PAK, KW und SM) analysiert.

Untersuchungen an Mischproben

MP 141a - 1 = KRB 141a- 1/1 (0,00-0,25 m)

2/1 (0,0-0,52 m)

MP 141a -2 = KRB 141a- 3/1 (0,00-0,11 m)

3/2(0,11-0,21 m)

3/3(0,21-0,31 m)

4/1 (0,0-1,1 m)

Untersuchungen an Einzeiproben

KRB 141a15-2 (0,20-0,90 m) KW, PAK, SM

KRB 141a15-3 (0,90-1,5 m) KW, PAK, SM

KW, PAK, SM

KW, PAK, SM

7462-g.docx
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Die PID-Messung in der Bodenluft der Kleinrammbohrung KRB 141a-1 (Waschplatz) zeigte

mit 70 ppm einen erhöhten Messwert an. Daher wurde hier eine Bodenluftprobe entnommen

und auf die Parameter LHKW und BTEX untersucht.

BL KRB 141a-1 LHKW, BTEX

4.2.3 Chemische Untersuchungen Enneper Straße 113

Die Untersuchung bezieht sich auf den Gleisanschluss des Werksgeländes der Fa. Brandt,

auf dem ein historischer Personenzug abgebrannt ist. Die übrigen Standortbereiche wei-

sen, auch unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten von Untersuchungen des Produk-

tionsstandortes (Werke 2-5) auf der anderen Straßenseite der Enneper Straße, kein be-

deutendes Kontaminationspotenzial auf.

Wegen der fehlenden Kontaminationshinweise an den Bodenproben wurden die Auffül-

lungsschichten zu Mischproben zusammengefasst und auf die Hauptschadstoffgruppen

analysiert. Zusätzlich erfolgte eine Überprüfung auf Perfluorierte Tenside, da diese ggf. im

Löschschaum der Feuerwehr enthalten gewesen sein können. Der PFT-Gehalt wurde zu-

sätzlich auch in den unteren, gewachsenen Bodenschichten überprüft. Die PFT-Analyse

erfolgte im Rahmen dieser orientierenden Erkundung auf die beiden Leitparameter PFOS

und PFOA.

Die Mischproben setzen sich wie folgt zusammen:

G leisschotter

MP113-1 = KRB 113 1/1 (0,0-0,3m)

2/1 (0,0-0,5 m)

3/1 (0,0-0,4 m)

Anschüttung

MP 113-2 KRB 113 1N2 (0,3-0,4 m)

IA/3 0,4-0,6 m)

2/2 (0,5-1,2 m)

3/2 (0,4-0,6 m)

KW, PAK, SM, PFT

KW, PAK, SM, PFT

7462-g.docx
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Gewachsener Boden

MP 113-3 = KRB 113 IA/6(2,6-3,Om) P FT

2/4 (2,4-3,0 m)

3/5 (1 9-3,0 m)

4.2.4 Chemische Untersuchungen Enneper Straße 97

Die Aufschlüsse auf dem Grundstück Enneper Straße 97 haben ebenfalls keine Hinweise auf

nutzungsbedingte Bodenverunreinigungen ergeben. Daher wurden zwei Mischproben der

Anschüttung zusammengefasst und auf die Hauptparameter analysiert. In den potenziellen

Tankbereichen wurden zur Beweissicherung zusätzlich die untersten Bodenproben auf die

nutzungsbedingten Schadstoffgruppe der Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) untersucht.

Auffüllung

MP 97 - 1 = KRB 97 2A/1 (0,1-0,9 m)

2/1 (0,1-0,4m)

3/1 (0,42-0,8 m)

MP 97 2 KRB 97 1N1 (0,1-0,6 m)

1/3 (0,25-0,4 m)

1/4 (0,4-0,7 m)

4/1 (0,05-0,6 m)

Tankbereich gewachsener Boden

KRB97/2A-4 (1,7-1,8m) KW

KRB 97/4-4 (2,2-2,9 m) KW

4.2.5 Chemische Untersuchungen Enneper Straße 106

Auf dem Tankstellengrundstück an der Enneper Straße 106 wurde über einen längeren Zeit-

raum mit Mineralölen und Kraftstoffen umgegangen. Daher wurden hier in den untersuchten

Standortbereichen Einzelproben auf den relevanten Leitparameter Mineralölkohlenwasser-

stoffe (KW) untersucht. Die Auswahl der Einzelproben erfolgte nach der größten Kontaminati-

KW, PAK, SM

KW, PAK, SM

7462-g.docx
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onswahrscheinlichkeit. Im Bereich von Zapfinseln erfolgt die Bodenverunreinigung oberflä-

chennah durch Tropfverluste, vor allem aber durch undichte Kraftstoffleitungen bzw. undichte

Übergänge zwischen zu den Zapfsäulen. Daher erfolgt hier ein oberflächennaher Schadstof-

feintrag. Unter Berücksichtigung des lange zurückliegenden, möglichen Expositionszeitpunk-

tes werden die Schadstoffe in den oberflächennahen, groben Anschüttungen nicht mehr

nachweisbar sein. Daher werden hier möglichst bindige Bodenschichten untersucht in denen

sich die Schadstoffe festsetzen und gebunden werden. Kontaminationen am Abscheider wer-

den i.d.R. ebenfalls durch Undichtigkeiten der Rohrübergänge verursacht. Daher sind hier die

Bodenproben unterhalb der Anlage zu untersuchen. Die hier ausgeführte Bohrung KRB 106-3

zeigt im Tiefenbereich von 1,1 bis zur Endtiefe einen auffälligen, benzolartigen Geruch. Beide

Bodenproben aus diesem Teufenbereich wurden daher in das Analyseprogramm aufgenom-

men.

Bodenverunreinigungen an Tankanlagen resultieren in erster Linie durch Tanküberfüllungen

oder sonstige Handhabungsverluste beim Füllvorgang. Der austretende Kraftstoff wird sich

innerhalb der Arbeitsraumverfüllung der Tanks steil vertikal ausbreiten und sich anschließend

unterhalb der Tanks auf dem dichter gelagerten und schlechter durchlässigen Böden auch

horizontal ausbreiten. Bei älteren, einwandigen Tanks kann zudem Korrosion der Tankhülle

zu Undichtigkeiten führen, In beiden Fällen ist der Nachweis von möglichen schädlichen Bo-

denveränderungen an den Bodenproben unterhalb der Anlage zu führen.

Zapfinsel

7462-g.docx

106/1-3 (0,5-1,2m) KW

106/2-2 (0,25-1,1 m) KW

Abscheider

106/3-2 (1,1-1,9m) KW geruchlich auffällig

106/3-3 (1,9-3,Om) KW geruchlich auffällig

Ta n klager

106/5-3 (1,8-2,2m) KW

106/5-4 (2,2-3,Om) KW

106/6-4 (2,4-3,Om) KW

106/7-3 (1,8-2,8m) KW
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Anschüttung Tankstelle

MP 106-1 = KRB 106 2/2 (025-1,1 m) KW, PAK, SM

3/1 (0,15-1,1 m)

Das Kontaminationspotenzial der Werkstatt ist auf Grund der Betonsohle und dem geringe-

ren Umschlag umweitrelevanter Stoffe deutlich geringer als auf der Tankstellenfläche. Die

Bodenproben im Bereich der Kfz-Werkstatt zeigen keine Auffälligkeiten. Hier wurde daher

der oberflächennah Anschüttung als Mischprobe analysiert.

Anschüttung Werkstaft

MP 106-2 = KRB 106 8/1 (0,14-1,1 m) KW, PAK, SM

9/1 (0,15-1,Om)

4.3 Prüfwertkriterien

Das Gefahrenpotenzial der nachgewiesenen Schadstoffkonzentrationen im Boden wird

unter Berücksichtigung der Nutzungssituation mit Hilfe der Prüfwerte gemäß Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 bewertet. Auf

Grundlage §8 Bundes-Bodenschutzgesetzes sind hier Prüf- und Maßnahmenwerte festge-

legt

Prüfwerte Werte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung der Boden-

nutzung eine einzelfallbezogene Prüfung durchzuführen und festzu-

stellen ist, ob eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt

Maßnahmenwerte Werte für Einwirkungen oder Belastungen, bei deren Überschreitung

unter Berücksichtigung der jeweiligen Bodennutzung i.d.R. von einer

schädlichen Bodenveränderung oder Altlast auszugehen ist und

Maßnahmen erforderlich sind.

Liegen die Schadstoffgehalte unterhalb der Prüfwerte, ist der Verdacht einer schädlichen

Bodenveränderung ausgeräumt. Wird ein Prüfwert überschritten, wird an Hand der mögll-

7462-g.docx
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chen Wirkungspfade der Schadstoffe weiter geprüft, ob für die einzelnen Schutzgüter

(menschliche Gesundheit, Pflanzen, Grundwasser) ein Sanierungs- oder Sicherungsbedarf

vorliegt oder eine Nutzungsbeschränkung notwendig ist.

Bezüglich des Schutzgutes Grundwasser werden Feststoffanalysen mit Hilfe der LAWA-

Liste Empfehlungen für die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasser-

schäden eingeordnet. In der Tabelle 3 werden Prüfwerte und Maßnahmenschwellenwerte

für einige Leitparameter aufgeführt, die ein erhöhtes Grundwassergefährdungspotenzial

besitzen. Bei einer Überschreitung der Prüfwerte ist ein Gefährdungsverdacht vorhanden.

Liegen die Analysenergebnisse über den Maßnahmenschwellenwerten kann ein Sanie-

rungserfordernis vorliegen.

Die Ergebnisse der Bodenluftanalysen werden bezogen auf den Wirkungspfad Boden-

Grundwasser mit den Maßnahmenwerten der LAWA (1994) und für den Wirkungspfad Bo-

den-Mensch mit dem Sanierungsschwellenwert der AllastWwV des Landes Hessen vergli-

chen.

4.4 Analysenergebnisse

In der Anlage 3-1.1 und 3-1.2 werden die chemischen Einzelanalysen den Prüfwertkriterien

tabellarisch gegenübergestellt. Die chemischen Analytikberichte sind der Anlage 3-2 zu

entnehmen. Zusammenfassend wurden erhöhte Konzentrationen an Mineralölkohlenwas-

serstoffe (KW C1O-C40), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Chrom

(Cr) nachgewiesen.

Auffällige KW-Gehalte:

Auffällige PAK-Gehalte

Auffällige Schwermetallgehalte:

KRB 106/5-3 1.800 mg/kg KW (C10-C40)

MP 141a-1

MP 106-1

MP 97-1

MP 97-2

250 mg/kg PAK16
17 mg/kg Benzo(a)pyren (BaP)

75,1 mg/kg PAK16
5,3 mg/kg BaP

2000 mg/kg Chrom

540 mg/kg Chrom

7462-g.docx
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5. Untersuchungsergebnisse / Gefährdungsabschätzungen

5.1 Allgemeines

Für die Gefahrenbeurteilung von Bodenkontaminationen werden nachfolgend die Wir-

kungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser betrachtet. Dabei sind die vorgefun-

denen Schadstoffgehalte, das chemisch/physikalische Verhalten in den entsprechenden

Medien (Schadstoffcharakteristik) und die Standortverhältnisse zu berücksichtigen. Der

Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze fällt wegen der gewerblichen Standortnutzungen aus der

Bewertung heraus.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Untersuchungsergebnisse grundstücksbezogen

zusammengefasst und bewertet.

5.2 Untersuchungsergebnisse Enneper 141a

Bodenaufbau:

0,0 bis (0,21-2,0 m) Anschüttungen
Sand, Kies schluffig mit wechselnden Anteilen an
Natursteinen, Bauschutt, Glas, Schlacke

0,21-2,0 m bis Endteufe verwitterter Fels (Tonstein, Sandstein)
Kies, sandig, schluffig

Der Verwitterungshorizont geht in einer Tiefenlage von ca. 2,3 bis 3,0 m in den schwach

bis unverwitterten Zustand über, so dass hier teilweise keine Endtiefen von 3,0 m zu errei-

chen waren. Alle Bohrungen reichen bis in den gewachsenen Boden.

Grundwasser oder Vernässungen die auf Grundwasser schließen könnten, wurden in kei-

ner Bohrung nachgewiesen.

Kontaminationspotenzial

Anschüttungen: KW, Schwermetalle, PAK

7462-g .docx
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Erhöhte Schadstoffgehalte:

In der Auffüllungsschicht des Standortes wurden teilweise erhöhte PAK-Gehalte nachge-

wiesen.

MP 141 a-1 nordöstlicher Grundstücksbereich
250 mg/kg PAK1 5
<0,5 mg/kg Naphthalin
17 mglkg BaP

MP 141 a-2 südwestlicher Grundstücksbereich
17,08 mg/kg PAKI5
0,16 mg/kg Naphthalin
1,4 mg/kg BaP

KRB 141a/5 Gartenfläche
29,86 mg/kg PAKI5
0,36 mg/kg Naphthalin
2,3 mg/kg BaP

In der Bodenluftprobe aus dem Bereich des Waschplatzes (Bohrung: KRB 141 a/l) wurden

trotz der auffälligen PID-Messung von >70ppm weder BTEX noch LHKW nachgewiesen.

Wirkungspfad Boden-Mensch:

Die Untersuchungen zeigen, dass in der oberflächennahen Auffüllungsschicht des nordöst-

lichen Grundstücksbereiches hohe PAK-Gehalte vorliegen. Die BaP-Konzentration von 17

mg/kg liegt über dem Prüfwert der BBodSchV für Gewerbegebiete von 12 mg/kg BaP. Da

der betroffene Standortbereich teilweise nicht versiegelt ist besteht die Möglichkeit eines

direkten Schadstoffkontaktes (dermale Exposition) oder die Aufnahme von Staubpartikel

über die Atemwege (inhalative Exposition). Eine Gefährdung über den Wirkungspfad Bo-

den-Mensch kann daher derzeit nicht ausgeschlossen werden. Es sind weitere Bodenun-

tersuchungen zur horizontalen Eingrenzung und der vertikalen Verteilung der Schadstoffe

notwendig.

Wirkungspfad Boden-Grundwasser:

Die PAK-Gehalte in der oberflächennahen Auffüllungsschicht des nordöstlichen Grund-

stücksbereich (MP 141a-l) überschreiten den Maßnahmenschwellenwert der LAWA-Liste

(10-100 mg/kg PAK15) deutlich. Da der Schadensbereich nicht versiegelt ist, könnten sich

7462-g.docx
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ggf. Schadstoffe über den Sickerwasserpfad gelöst werden und sich vertikal ausbreiten.

Die PAK-Summe setzt sich i.W. aus den höherkettigen Einzelparamatern ab Phenanthren

zusammen, als Kontaminationsursache sind Schlacke und/oder Asphaltreste in der Auffül-

lung zu nennen. Aus diesen Gründen ist nur mit einer geringen Löslichkeit der Schadstoffe

zu rechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass von der Kontamination eine akute Grundwasser-

gefährdung ausgeht, ist daher gering. Für eine endgültige Bewertung ist der Schaden je-

doch zunächst einzugrenzen. Zudem ist das Lösungsverrnögen der Schadstoffe über

Eluatanalysen (Säulenversuche bzw. 2:1 Schütteleluate) zu überprüfen.

Die weiteren Schadstoffgehalte, die am Standort festgestellt wurden, sind aus altlasten-

technischer Sicht nicht relevant. Hier liegt keine Gefahr für eine relevante, vertikale Aus-

breitung der Schadstoffe vor. Die auffälligen PAK-Gehalte sind an Asche- bzw. Schla-

ckeanteile der Auffüllung gebunden.

Handlungsbedarf

Zur weiteren Untersuchung des PAK-Schadens in der anthropogenen Auffüllungsschicht

im Bereich der Aufschlüsse KRB 141a-1 und KRB 141 a-2 sollten ca. 5 weitere Kleinramm-

bohrungen bis in den gewachsenen Boden abgeteuft werden. Zur Bewertung des Wir-

kungspfades Boden-Mensch sind Bodenproben aus dem Teufenbereich 0,0-0,1 m auf PAK

im Feststoff zu untersuchen. Von den Bodenproben aus den tieferen Auffüllungsbereichen

sind Eluatanalysen ebenfalls auf die Schadstoffgruppe der PAK zu erstellen. Die Eluatauf-

schlüsse sollten entweder über Säulenversuche gern. BBodSchV oder über 2:1-

Eluatansätze gern. DIN 19527 bzw. DIN 19529 erfolgen. An einer Bodenprobe mit einer

auffälligen PID-Messung bzw. an einer Bodenluftprobe sollte ein GC-MS-

Übersichtsscreening auf leichtflüchtige Stoffe durchgeführt werden, um die Ursache für die

PID-Messung bei KRB 141a-1 zu überprüfen.
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5.3 Untersuchungsergebnisse Enneper 113

Bodenaufbau:

0,0 bis 0,3-0,5 m Gleisschotter

0,3-0,5 m bis 1,9-2,6 m Auffüllung: Kies, Sand
mit Tonsteinen, Sandsteinen, Quarzgerölle, vereinzelt
Ziegeibruch und Schlacke

1,9-2,6 m bis Endteufe gewachsener Boden: Kies, sandig, schluffig
Kies = Tonstein, Sandsteine

Hinweise auf Grundwasser wurden bis zur Endteufe der Bohrungen von 3,0 m nicht ange-
troffen.

Kontaminationspotenzial

Gleisschotter: Mineralölkohlenwasserstoffe, Schweremetalle, BTEX, PFT

Anschüttungen: KW, Schwermetalle, PAK, PFT

Erhöhte Schadstoffgehalte:

MP 113-1 Gleisschotter
500 mg/kg KW (C10-C40)

MP 113-2 Auffüllung
14,21 mg/kg PAK15
0,19 mg/kg Naphthalin
1,2 mg/kg BaP

PFT wurde in keiner Boden probe nachgewiesen

Wirkungspfad Boden-Mensch:

Auf Grundlage der vorliegenden Analysen ergeben die durchgeführten Untersuchungen

keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen bezüglich des Wirkungspfades Bo-

den-Mensch.

Wirku ngspfad Boden-Grundwasser:

Die festgestellten Schadstoffgehalte ergeben keine Gefährdung für das Grundwasser

7462-g.docx
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Handlungsbedarf

Die Untersuchungen haben keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen ergeben,

daher liegt aus Gutachtersicht kein weiterer Handiungsbedarf vor.

5.4 Untersuchungsergebnisse Enneper 97

Bodenaufbau:

0,0 bis 0,1

0,1 bis 0,6-2,1 m

0,6-2,1 bis Endteufe

Bis zur maximalen Endteufe der Bohrungen von 3,0 m konnte kein Grundwasser gemes-

sen werden. Vernässungen liegen ebenfalls nicht vor.

Kontaminationspotenzial:

Tankstellenbereich: Mineralölkohlenwasserstoffe, BTEX

Anschüttungen: Schwermetalle, PAK

Erhöhte Schadstoffgehalte:

MP 97-1

MP 97-2

KRB 97/2A

12 mg/kg PAK15
<0,05 mg/kg Naphthalin
0,65 mg/kg BaP
2000 mg/kg Chrom

540 mg/kg Chrom

780 mg/kg KW (C10-C40)

Schwarzdecke

Auffüllung: Kies, sandig, schwach schluffig
Kies = Tonstein, Sandsteine Bauschutt, Schlacke
Bei den tieferen Anschüttungen handelt es sich
wahrscheinlich um Kellerverfüllungen der ehemaligen
Wohnbebauung

gewachsener Boden: Kies, sandig, schwach schluffig
Kies = Sandstein, Tonstein, Quarzgerölle

Die PID-Messungen (0,7-1,1 ppm) haben keine Hinweise auf leichtflüchtige Schadstoffe in

der Bodenluft ergeben.
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Wirkungspfad Boden-Mensch

Der Standort ist derzeit gewerblich genutzt und vollständig mit einer Schwarzdecke versie-

gelt. Ein direkter Kontakt mit Schadstoffen ist nicht möglich. Bei der aktuellen Nutzung ist

daher keine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Mensch abzuleiten. Im Falle einer

Entsiegelung des Standortes können die Chromanteile der oberflächennahen Anschüttun-

gen zu einer Gesundheitsgefährdung führen. Die Schadstoffe könnten ggf. inhalativ oder

über die Haut aufgenommen werden. In diesem Fall ist eine Neubewertung durchzuführen

Wirkungspfad Boden-Grundwasser:

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen keine direkten Hinweise auf eine mögliche Ge-

fährdung für das Grundwasser. Allerdings konnten die Bohrungen, da keine entsprechen-

den Unterlagen vorliegen, nicht gezielt an den tankstellenspezifischen Gefahrenpunkten

angesetzt werden. Der allgemeine Gefahrenverdacht konnte somit nicht ausgeräumt wer-

den. Die KW-Belastung am Bohransatzpunkt KRB 97-2A (1,7-1,8 m) deuten darauf hin,

dass hier nutzungsbedingte Mineralölkohlenwasserstoffe im Boden vorliegen. Die Schad-

stoffkonzentration ist zwar nur leicht erhöht und bedeutet einzeln betrachtet keine Grund-

wassergefährdung, allerdings ist die Belastung zunächst vertikal und horizontal einzugren-

zen, um auszuschließen zu können, das lateral keine höheren Belastungen vorliegen.

Hand 1 u ngsem pfeh lungen

Zur Eingrenzung der KW-Belastung am Aufschlusspunkt KRB 97-2A sollten 3-4 weitere

Kleinrammbohrungen abgeteuft und beprobt werden.

Auf Grundlage der unklaren Kenntnislage zur tankstellenspezifischen Vornutzung könnte

eine Grundwasseruntersuchung Klarheit darüber erbringen, ob vom Standort eine Gefähr-

dung über den Grundwasserpfad ausgeht bzw. noch ausgeht.
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5.5 Untersuchungsergebnisse Enneper 106

Bodenaufbau:

0,0 bis 0,15 m

0,15 bis 0,5-1,15 m

0,5-1,15 bis 1,2-1,9 m

1,2-1,9 m bis Endteufe

Betondecke

Auffüllung: Schluff, sandig bis Sand, kiesig

mit wechselnden Anteilen an Ziegelbruch, Schlacke,

Bauschutt

Auelehm: schluff, feinsandig, schwach tonig

Tonstein, Sandstein verwittert: Kies, sandig, stark schluffig

In einer Tiefe von ca. 3,0 m wurde bereits Festgestein aufgeschlossen, der mit dem ver-

wendeten Bohrverfahren nicht durchteuft werden kann. Aus diesem Grund sind die Bohrtie-

fen auf diesen Tiefenbereich beschränkt. Die Bohrtiefen sind im Bereich des Tanklagers

nicht ausreichend.

Grundwasser wurde ab Tiefen von ca. 2,0-2,4 m unter Geländeoberkante gemessen. Ver-

nässungen des Bohrgutes weisen auf ähnliche Grundwasserstände hin.

Organoleptische Auffälligkeiten:

KRB 106-3 1,1 m bis Endteufe Benzingeruch

KRB 106-5 1,1 m bis Endteufe Benzingeruch

PID-Messungen:

KRB 106-3 35,8 ppm

KRB 106-5 6,5 ppm

KRB 106-6 10,6 ppm

Kontaminationspotenzial:

Tankstellen- und Werkstattspezifische ist mit den Schadstoffen Mineralölkohlenwasserstof-

fe, BTEX und untergeordnet LHKW zu rechnen.
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Erhöhte Schadstoffgehalte:

KRB 106-3 1,1-1,9 m 430 mg/kg KW C10-C40

330 mg/kg KW C10-C20

1,9-3,0 m 640 mg/kg KW C10-C40

330 mglkg KW C10-C20

Bodenluft 3,2 mglm3 BTEX

KRB 106-5 1,8-2,4 m 1800 mglkg KW C10-C40

1200 mg/kg KW C10-C20

2,4-3,0 m 580 mglkg KW C10-C40

390 mg/kg KW C10-C20

KRB 106-6 2,4-3,0 m 460 mg/kg KW C10-C40

51 mg/kg KW C10-C20

MP 106-1 Auffüllung Tankstellengelände

74,3 mg/kg PAK15

0,8 mg/kg Naphthalin

5,3 mg/kg BaP

Die Untersuchungen zeigen i.d.R. leicht erhöhte KW-Anteile, die jedoch bis zur erzielten

Endteufe der Bohrungen reichen. Eine vertikale Eingrenzung konnte wegen der begrenzten

Aufschlusstiefe nicht erzielt werden. Die Analysen zeigen, dass sich ein Großteil der KW-

Summen aus den mobileren und besser in Wasser löslichen Kohlenwasserstoffen mit Ket-

tenlängen C10-C20 zusammensetzt.

Wirkungspfad Boden-Mensch:

Auf Grundlage der geringen Toxizität der Mineralölkohlenwasserstoffe und der Tiefenlage

der festgestellten Belastungen geht von den KW-Belastungen im Boden keine Gefährdung

über den Wirkungspfad Boden-Mensch aus, In den oberflächennahen Anschüttungen wur-

den erhöhte PAK-Anteile festgestellt. Der BaP-Gehalt überschreitet jedoch nicht den Prüf-

wert der BBodSchV für die Nutzungssituation Industrie- und Gewerbeflächen. Gleichzeitig

verhindert die Oberflächenversiegelung den direkten Schadstoffkontakt. In den Anschüt-

tungen auf dem Werkstattgelände wurden keine relevanten Schadstoffgehalte angetroffen.

Bei der derzeitigen Grundstücksnutzung ist daher keine Gefährdung über den Wirkungs-

pfad Boden-Mensch abzuleiten. Bei einer Nutzungsänderung zu einer sensibleren Nut-
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zungsform wie (z.B. Wohngebiet) ist eine Neubewertung vorzunehmen. Ggf. sind dann

Sicherungsmaßnahmen oder zusätzliche Untersuchungen im Bereich der Tankstelle not-

wendig.

Wirkungspfad Boden-Grundwasser:

An den unterirdischen Lagertanks der Tankstelle wurden die Kleinrammbohrungen zwi-

schen den beiden Tankreihen abgeteuft. Die Einbautiefe der Tanks müsste auf Grundlage

der Tankgrößen bei 2,5-3,0 m unter Geländeoberkante liegen. Die Aufschlusstiefen reichen

damit nur bis knapp zur Unterkante der Tanks und nicht wie geplant ca. 2,0 m unter die

Auflagefläche der Tanks. Da sich austretender Kraftstoff vorzugsweise innerhalb der Bau-

grubenverfüllung direkt entlang der Tankhülle ausbreiten und sich anschließend unterhalb

der Tanks anreichert, könnten unter den Tanks noch größere Belastungen vorliegen, bzw.

vorgelegen haben. Da die Tankunterkante sich bereits im Grundwasserschwankungsbe-

reich bzw. direkt auf dem schwach verwitterten Festgestein befindet, liegt auf Grundlage

der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ein Gefahrenverdacht für das Grundwasser

vor. Die Schadstoffbelastungen reichen tw. bis in den wassergesättigten Boden. Hier könn-

ten Lösungsvorgänge eingetreten sein, die zu geringeren Befunden bei den Feststoffanaly-

sen führen können.

Handlungsempfehlungen

Auf Grundlage der geologischen Verhältnisse sind weitere Erkundungen mittels Klein-

rammbohrungen nicht sinnvoll. Es wird empfohlen eine Grundwasseruntersuchung durch-

zuführen. Dabei sind zunächst ein Grundwassermessstelle im Grundwasseranstrom und

zwei Grundwassermessstellen im Grundwasserabstrom des Standortes einzurichten. Unter

Berücksichtigung der topographischen Verhältnisse insbesondere der Lage der Ennepe als

lokaler Vorfluter ist der Anstrom südlich der Tankstelle und der Abstrom nördlich der Tank-

stelle anzusetzen. Da die Grundwasserfließrichtung im Festgestein variieren kann, ist

durch eine Stichtagsmessung die genaue Fließrichtung zu verifizieren. Der Ausbau der

GWMS sollte einmal im Übergangshorizont der Lockersedimente zum Festgestein und

einmal innerhalb des Festgesteins erfolgen. Dazu sollten jeweils zwei Grundwassermess-

stellen eingerichtet werden.

7462-g.docx



B R HER IN EN EUREOC TG 1

Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor

Projekt 7462/47 Datum 09.05.2016; Seite 30

6. Schlussbemerkungen

Ergeben sich im Zuge der weiteren Planungen andere als die im vorliegenden Bericht

beschriebenen Randbedingungen, bitten wir um eine entsprechende Benachrichtigung.

Das vorliegende Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit verbindlich und bezieht sich

ausschließlich auf den uns zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Gutachtens bekannten

Planungsstand.

Dipl-Ing. Christoph Borch Dipl -Geol. Thomas Kellner

Geschäftsführung Projektleiter
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Z
Z
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DC

 140.00

 139.00

 138.00

 137.00

 136.00

 135.00

 134.00

 133.00

 132.00

 131.00

 130.00

gebr. = gebrochen
k = kalkig
e. = einzelne
Gla = Glasasche
Scho = Schotter
Schl = Schlacke
Zg = Ziegelstücke
Tst = Tonstein
GrW = Grauwacke

0.30m

0.40m

0.60m

    0.00m
A A     0.30mA: G, Tst, gebr. Schotter,k', grau

    0.40mA: G,s',u',Tst,Q,k, schwarzgrau     0.60m
A: G,s,u',Q,k, schwarz Endtiefe

Kein Bohrfortschritt

 136.51 m NN

KRB 113-1 (Gleis)

0.30m

0.40m

0.60m

1.60m

2.60m

3.00m

    0.00m
A A     0.30mA: G, Gleisschotter,Tst,k', grau

    0.40mA: G,s',u',Tst,e.Q,k', schwarzgrau     0.60m
A: G,s,u',Q,Gla,Tst,k', schwarz Z

Z

Z

Z

    2.60m

G,s,u',Kst,Tst,gebr.,Q,k', 
schwarzgrau

    3.00mS,u,g',Q, hellbraun
Endtiefe

 136.51 m NN

KRB 113-1A (Gleis)

0.50m

1.20m

2.40m

3.00m

    0.00m

A     0.50mA: G,s',e.X,Kst-Scho,e.Schl,k, grau

A
    1.20m

A: G,s,u',e.X,Kst,Sst,k, 
dunkelbraungrau

Z

Z Z     2.40m

G,u,s,Sst,Tst,GrW,Q,k', 
hellbraungrau

Z     3.00mG,u,t',s',Sst, beige
Endtiefe

 136.53 m NN

KRB 113-2 (Gleis)

0.40m

0.60m

0.90m

1.90m

3.00m

    0.00m
A     0.40mA: G,s',Kst-Scho,k, grau

    0.60mA: G,s,u',Schl,Q,Sst,k, 
dunkelgraubraun bis dunkelgrau A     0.90m

A: G,u,s',Sst,Q,Zg, beige bis 
hellbraungrau

Z
    1.90m

S,g,u',Sst,Q,k', dunkelbraungrau
Z

    3.00m
G,u,t',s',Sst, beige bis hellbraungrau

Endtiefe

 136.57 m NN

KRB 113-3 (Gleis)

Kleinrammbohrung (KRB) nach DIN EN ISO 22475-1.
Bohrinnendurchmesser (Schappen): 80-33 mm
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Maßstab: 1:100 Datum: Projekt -Nr.: Anlage:
Bearbeiter: Kellner 04/04/2016
Gezeichnet: Hauffe 04/04/2016 7462/47 2/2Geprüft:

Legende

A
A

A
A

A = Auffüllung
Z
Z
Z

Z
Z
Z

Kst= Kalkstein G = Kies
g = kiesig

Z
Z
Z

Z
Z
Z

Q = Quarzit

S = Sand
s = sandig

Z
Z
Z

Z
Z
Z

Sst= Sandstein u = schluffig t = tonig
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 135.00

 134.00

 133.00

 132.00

 131.00

 130.00

 129.00

Schl = Schlacke
Bn = Betonstücke
Hz = Holzstücke
k = kalkig
Zg = Ziegelstücke
v = verwittert
e. = einzelne

0.60m

1.30m

2.20m

2.90m

    0.00m
    0.05mA: Schwarzdecke A     0.60mA: G,s,u',Zg,e.Q,Bn,k, schwarzgrau 

rot Z     1.30mG,u',s',Q,Tst,Sst, braun
Z

    2.20m
G,u',s',Tst,Sst,Q, braun

Z     2.90m
G,s',u',Tst,Sst,Q, braun

    3.00mKernverlust
Endtiefe

vorgeschachtet/Kernbohrung

 133.05 m NHN

KRB/BL 97-4

 135.00

 134.00

 133.00

 132.00

 131.00

 130.00

0.90m

1.00m

1.70m

1.80m

    0.00m
    0.09mA: Schwarzdecke A

A     1.00m
A: G,s,u',Schl,Bn,Hz,k, schwarzgrau

A
A     1.70m

A: G,s,KSst,k, grau schwarz
    1.80mA: G,s',Schl,Bn,k', grau schwarz
Endtiefe

vorgeschachtet/Kernbohrung
Kein Bohrfortschritt

 133.02 m NHN

KRB/BL 97-2A

0.40m

0.70m

    0.00m
    0.10mA: Schwarzdecke, schwarz A     0.40m

A: G,s,u',Bn,Schl,Zg,k, schwarzgrau A     0.70m
A: G,s,u',Zg,Schl,Bn,k, grau rot Endtiefe

vorgeschachtet/Kernbohrung
Kein Bohrfortschritt

 133.04 m NHN

KRB 97-2

 135.00

 134.00

 133.00

 132.00

 131.00

 130.00

 129.00

0.80m

1.10m

2.40m

3.00m

    0.00m
    0.05mA: Schwarzdecke, schwarz A A     0.42m

A: Beton,k, grau A     0.80m
A: G,s,u',Bn,Q,Zg,Tst,k, grau     1.10m

U,e.G,Q, braun
Z

Z Z     2.40m

G,u,s',Q,Tst,Sst, wassergesättigt, 
braun

Z     3.00m
G,s,u',Q,Tst,Sst, wassergesättigt, 
dunkelbraun

Endtiefe

vorgeschachtet/Kernbohrung

 133.09 m NHN

KRB/BL 97-3
0.09m

0.25m

0.40m

0.70m

1.10m

2.10m

    0.00m
    0.09mA: Schwarzdecke, schwarz
    0.25m

A: G,s', Kst,Q,k, braun     0.40m
A: G,s,Bn,Schl,Zg,k, grau,grün,rot

A
    0.70m

A: S,g',u',Zg,Tst,k, braun,rot,grau
A

    1.10m

A: G,s',Tst,Sst,k', graubraun
A

A     2.10mA?: G,s',u',Q,Tst,Sst, graubraun Endtiefe

vorgeschachtet/Kernbohrung
Kein Bohrfortschritt

 133.17 m NHN

KRB 97-1

0.60m

1.60m

2.40m

3.00m

    0.00m
    0.10mA: Schwarzdecke A     0.60mA: G,s,u',Bn,Zg,k, schwarzgrau

    2.40m

U,fs,e.G (Tst,v), hellbraun

Z     3.00mG,u,s' (Tst,v), hellbraun
Endtiefe

vorgeschachtet/Kernbohrung

 133.25 m NHN

KRB 97-1A

Kleinrammbohrung (KRB) nach DIN EN ISO 22475-1.
Bohrinnendurchmesser (Schappen): 80-33 mm

Bodenluftentnahmestelle (BL)

Index Datum Änderung
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Sonderprobe

Gestörte Probe

Kernprobe

Wasserprobe

GW GW angebohrt

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser

nass

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

schwach verwittert

mäßig-stark verw.

vollständig verw.



DC

 133.00

 132.00

 131.00

 130.00

 129.00

 128.00

 127.00

 126.00

 125.00

k = kalkig
Zg = Ziegelstücke
Bn = Betonstücke
e. = einzelne
Schl = Schlacke
Ko = Kohlestücke
Scho = Schotter

0.30m

0.50m

1.20m

GW2.00m
(23/03/2016)
2.30m

    0.00m
    0.15mA: Beton, k, grau
    0.30m

A: Scho (G,s,u), braun     0.50m
A: S,u,Ko, schwarz     1.20m
U,fs,t', hellbraun Z

Z
Z

Z
Z     2.30m

Tst,Sst,u,verlehmt, braun

Endtiefe

Kein Bohrfortschritt

 131.62 m NHN  - Zapfinsel

KRB 106-1
0.25m

1.10m

1.40m

2.60m

    0.00m
    0.15mA: Beton,k, grau
    0.25m

A: Scho (G,s,u), grau A
A     1.10mA: S,u,Zg,Schl, braun bis rot

    1.40mU,fs,t, braun
Z
Z Z     2.00mTst,Sst,u,verlehmt, braun

    2.50mKernverdrängung
Endtiefe

Kein Bohrfortschritt

 132.31 m NHN  - Zapfinsel

KRB 106-2

1.10m

1.90m

3.00m

    0.00m
    0.15mA: Beton,k, grau A

A     1.10m
A: U,fs,t',Tst,Zg, braun

    1.90m
U,fs,t', Benzolgeruch, grau

Z
Z
Z

Z
Z     3.00m

Tst,Sst,u,verlehmt, 
Benzolgeruch, grau

Endtiefe

Kein Bohrfortschritt

 131.55 m NHN  - Abscheider

KRB/BL 106-3

 132.00

 131.00

 130.00

 129.00

 128.00

 127.00

 126.00

 125.00

1.15m

1.80m

2.80m

    0.00m
    0.15mA: Beton,k, grau A

A     1.15m

A: U,fs,t',Zg,Schl, braun bis 
dunkelbraun

    1.80m
U,fs,t', braun

Z
Z
Z Z     2.80m

Tst,Sst,u,verlehmt (G,s,u), 
braun

Endtiefe

Kein Bohrforrtschritt

 131.51 m NHN  - Tankanlage

KRB 106-7

1.00m

1.80m

2.40m

GW2.40m
(24/03/2016)
3.00m

    0.00m
    0.15mA: Beton,k, grau A
    1.00m

A: U,fs,t', braun

    1.80m
U,fs,t', braun

Z
Z     2.40m

Sst,Tst,u,verlehmt (G,s,u), 
braun

Z
Z     3.00mSst,Tst,u (G,s,u), dunkelgrau

Endtiefe

Kein Bohrfortschritt

 131.46 m NHN  - Tankanlage

KRB/BL 106-6

0.80m

1.80m

2.20m

GW2.20m
(24/03/2016)
3.00m

    0.00m
    0.16mA: Beton,k, grau A
    0.80mA: S,g,u, grau bis braun
    1.10mKernverdrängung

    1.80m
U,fs,t', braun

    2.20mU,fs, wassergesättigt, 
Benzolgeruch, dunkelgrau Z

Z     3.00mTst,Sst,u,verlehmt (G,s,u), 
Benzolgeruch, grau Endtiefe

Kein Bohrfortschritt

 131.28 m NHN  - Tankanlage

KRB/BL 106-5

 132.00

 131.00

 130.00

 129.00

 128.00

 127.00

 126.00

 125.00

1.10m

1.90m

3.00m

    0.00m
    0.14mA: Beton,k, grau A

A     1.10m
A: S,g,u,Schl, dunkelgrau

    1.90m
U,fs,t', braun

Z
Z
Z Z     3.00m

Sst,Tst,u,verlehmt (G,s,u), 
braun

Endtiefe

 131.42 m NHN  - Fasslager

KRB 106-8

1.00m

1.80m

3.00m

    0.00m
    0.15mA: Beton,k, grau A

A     1.00m
A: S,u,Zg,Splitt,Bn,e.G,k, rot 
bis braungrau

    1.80m
U,fs,t', braun

Z
Z
Z
Z

Z
Z     3.00m

Tst,Sst,u,verlehmt (G,s,u), 
braun

Endtiefe

Kein Bohrfortschritt

 131.53 m NHN  - Werkstatt

KRB 106-9

Kleinrammbohrung (KRB) nach DIN EN ISO 22475-1.
Bohrinnendurchmesser (Schappen): 80-33 mm

Bodenluftentnahmestelle (BL)
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Projekt   7462/47 Datum  04.05.2016     Seite 1    

Analytikauswertung Boden Anlage 3-1.1

Projekt: 7462/47 B-Plan 9/53 (653), Hagen

Probe MP    
141a-1

MP    
141a-2

KRB    
141a/5-2

KRB 
141a/5-3

MP        
113-1

MP       
113-2

MP       
113-3

MP          
97-1

MP          
97-2

KRB  
97/2A-4

KRB     
97/4-4

Parameter Tiefe 0,0-0,52 0,0-1,1 0,2-0,9 0,9-1,5 0,0-0,4 0,3-1,2 1,9-3,0 0,1-0,9 0,05-0,7 1,7-1,8 2,2-2,9 Prüfwert Maßnahmenwert

Kinderspiel-
flächen

Wohngebiete
Park und 

Freizeitanlagen
Industrie- und 

Gewerbeflächen

KW C10-C20 mg/kg <50 <50

KW C10-C40 mg/kg <50 170 <50 170 500 170 <50 210 <50 780 <50 300-1000 1000-5000

EOX mg/kg

Naphtalin mg/kg <0,50 0,16 <0,05 0,36 0,13 0,19 <0,05 <0,05 <0,05 1-2 5
PAK 16 mg/kg 250 17,4 0,05 30,2 0,77 14,4 n.b. 12,0 0,54

PAK 15 mg/kg 250 17,24 0,05 29,84 0,64 14,40 n.b. 12,00 0,54 2-10 10-100

BaP mg/kg 17 1,4 <0,05 2,3 <0,05 1,2 <0,05 0,65 <0,05 2 4 10 12

Arsen mg/kg 15 11 11 17 2,2 15 8,2 8,5 7,7 25 50 125 140

Blei mg/kg 71 47 60 120 10 71 52 150 54 200 400 1000 2000

Cadmium mg/kg 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,2 1,3 0,2 10 (2)* 20 (2)* 50 60

Chrom,ges. mg/kg 35 40 31 85 24 36 38 2000 540 200 400 1000 1000

Kupfer mg/kg 62 66 18 86 6,5 57 34 76 36

Nickel mg/kg 40 29 63 38 21 41 54 62 25 70 140 350 900

Quecksilber mg/kg 0,13 0,17 <0,05 0,07 <0,05 0,12 <0,05 0,06 0,05 10 20 50 80

PFT µg/kg n.b. n.b. n.b.

PAK15 = Summe PAK ohne Naphthalin

Probe KRB  
106/1-3

KRB   
106/2-2

KRB      
106/3-2

KRB  
106/3-3

KRB     
106/5-3

KRB     
106/5-4

KRB   
106/6-4

KRB      
106/7-3

MP        
106-1

MP          
106-2

Parameter Tiefe 0,5-1,2 0,25-1,1 1,1-1,9 1,9-3,0 1,8-2,4 2,4-3,0 2,4-3,0 1,8-2,8 0,15-1,1 0,14-1,1 Prüfwert Maßnahmenwert

Kinderspiel-
flächen

Wohngebiete
Park und 

Freizeitanlagen
Industrie- und 

Gewerbeflächen

KW C10-C20 mg/kg <50 68 330 330 1200 390 51 <50

KW C10-C40 mg/kg <50 150 430 640 1800 580 460 <50 360 <50 300-1000 1000-5000

EOX mg/kg

Naphtalin mg/kg 0,80 <0,05 1-2 5
PAK 16 mg/kg 75,1 7,24

PAK 15 mg/kg 74,30 7,24 2-10 10-100

BaP mg/kg 5,3 0,52 2 4 10 12

Arsen mg/kg 12 7,6 25 50 125 140

Blei mg/kg 73 60 200 400 1000 2000

Cadmium mg/kg 0,4 0,6 10 (2)* 20 (2)* 50 60

Chrom,ges. mg/kg 26 40 200 400 1000 1000

Kupfer mg/kg 36 73

Nickel mg/kg 37 35 70 140 350 900

Quecksilber mg/kg 0,12 <0,05 10 20 50 80

Feststoffanalysen

Bahnanlage

ZapfinselAbscheiderZapfinsel Tankanlage

Feststoffanalysen

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung                                                  
Tab 1.4; Stand 23.12.2004

LAWA 1997

Prüfwerte Boden-Mensch 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung                                                  
Tab 1.4; Stand 23.12.2004

LAWA 1997

Prüfwerte Boden-Mensch 

7462-au1.xlsx/ BBodSchV+LAWA
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Projekt   7462/47 Datum  04.05.2016     Seite 1    

Analytikauswertung Boden Anlage 3-1.2

Projekt: 7462/47 B-Plan 9/53 (653), Hagen

Analysennummer 796067 796071 796073 796079 796080 796081 7 96082 Prüfwert San.-Wert
Probe KRB 97/2A KRB 97/3 KRB 97/4 KRB 141a/1 KRB 106/3 KR B 106/5 KRB 106/6 LAWA Hessen
Parameter Einheit
Benzol mg/m³ <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
BTX-Summe mg/m³ n.b. 0,6 n.b. n.b. 3,2 n.b. 0,1 5-10 10
Vinylchlorid mg/m³ <0,3
LHKW - Summe mg/m³ n.b. 5-10 10

7462-au1.xlsx
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BTX-Summe

mg/m3

Trimethylbenzol mg/m3

ROLAB6 GROUP

Your abs. Your service

AGROLAB Labor GmbH
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Auftrag 1862469 Gase/Luft

Pro benahme Pro benbezeichnung Bodenluft-Probenahme

keine Angaben KRB 97/2A Minican
1 keine Angaben KRB 97/3 Minican

keine Angaben KRB 97/4 Minican
79 keine Angaben KRB 141a/1

keine Angaben KRB 106/3

Einheit

Leichtflüchtige Ilalogenkohlenwasserstoffe

796067
KRB 9712A

796071
KRB 9713

796073
KRB 97/4

796079
KRB 141 all

796080
KRB 106/3

Vinylchlorid mg/m3 <0,3

Dichlormethan mg/m3 <0,1

1,1-Dichlorethan mg/m3 <0,1

1,2-Dichlorethan mg/m3 <0,1

1,1-Dichlorethen mg/m3 <0,1

is-1 2-Dichlorethen mg/m3 <0,1

:rans-1 2-Dichlorethen mg/m3 <0,1

rrichlormethan mg/m3 <0,1

1 1-Trichlorethan <0,1

rrichlorethen mg/m3 <0,1

retrachlormethan mg/m3 <0,1

Fetrachlorethen mg/m3 <0,1

...HKW-Summe mg/m3 n.b.

BTEX-Aromaten

enzoI mg/m3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

ToIuoI mg/m3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Ethylbenzol mg/m3 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,7

rn,p.XyfoI mg/m3 <0,2 0,5 <0,2 <0,2 1,2

D-XyIoI mg/m3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Cumol mg/m3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Styrol mg/m3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

.4esityIen mg/m3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2

2,3- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2

1,2,4 - Trimethylbenzol mg/m3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8

mg/m3 n.b. 0,6" n.b. n.b. 3,2'
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Auftrag 1862469 Gase/Luft

Analysennr. Probenahme Pro benbezeichnung Bodenluft-Probenahme

96081 keine Angaben KRB 106/5
96082 keine Angaben KRB 106/6

Einheit 796081 796082
KRB 106/5 KRB 106/6

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

'inyIchIorid mg/m3

Jichlormethan mg/m3

1,1 -Dichlorethan mg/m3

1 2-Dichlorethan mg/m3

1,1 -Dichlorethen mg/m3

is-1 2-Dichlorethen mg/m3

rans-1 2-Dichlorethen mg/m3

Trichlormethan mg/m3

1,1,1 -Trichlorethan mg/m3

Trichlorethen mglm3

Tetrachlormethan mg/m3

Tetrachlorethen mg/m3

L.HKW - Summe mg/m3

BTEX-Aromaten

Benzol mg/m3 <0,2 <0,2

Toluol mg/m3 <0,2 <0,2

Ethylbenzol mg/m3 <0,1 0,1

n,p-Xylol mg/m3 <0,2 <0,2

D-XyIol mg/m3 <0,2 <0,2

Cumol mg/m3 <0,1 <0,1

Styrol mg/m3 <0,1 <0,1

.4esitylen mg/m3 <0,1 <0,1

1,2,3 - Trimethylbenzol mg/m3 <0,1 <0,1

1,2,4 - Trimethylbenzol mg/m3 <0,1 <0,1

BTX-Summe mg/m3 n.b. 0,1
x)

Erläuterung: Das Zeichen "<'oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

x) Einzel werte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Beginn der Prüfungen: 01.04.2016
Ende der Prüfungen: 05.04.2016

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur
bedingt möglich. Die auszugsweise Ve,vielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
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Auftrag 1862469 Gase/Luft

AGROLAB Labor GmbH, Bruckmoser, TeI. 08765/93996-24

Kundenbetreuung

Methodenliste
VDI 3865 BI.4, GC/MS: LHKW - Summe BTX-Summe
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BORCHERT INGENIEURE GMBH&CO.KG
STEELER STR. 529
45276 ESSEN

PRÜFBERICHT

Auftrag 1862501

Auftragsbezeichnung 7462/47 B-PIan 09/13-Hagen

Auftraggeber 27025124 BORCHERT INGENIEURE GMBH&CO.KG

Probeneingang 01.04.16 Pro benehmer

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben

Mit freundlichen Grüßen
AGROLAB Labor GmbH, Philipp Schaifler, Tel. 08765/93996-86
philipp.schaffler@agrolab.de
kundenbetreuung

AG Landshut Geschäftsführer
HRB 7131 Dipl-Ing. Seb. Maier
UsIJVAT-ld-Nr.: Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188

Datum 08.04.2016

Kundennr. 27025124

Auftragsnr 1862501

Keine Angabe
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Auftrag 1862501

Analysennr. Probenahme Pro benbezeichnung

796108 ohneAngabe MP141a-1
796119 ohneAngabe MP141a-2
796121 ohne Angabe MP 141a/5-2 0,2-0,9 m
796122 ohne Angabe MP 141a/5-30,9-1,5m
796123 ohne Angabe MP 113-1

Perfluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

Perfluoroctansulfonsäure (gPFOS) pg/kg <10

Perfluoroctansäure (gPFOA) pg/kg <10

Feststoff
naIyse in der Gesamtfraktion

Einheit 796108
MP 141a-1

++

796119 796121 796122
MP 141a-2 MP 141a/5-2 0,2-0,9 m MP 141a15-3 0,9-1,5m

++ ++ ++

796123
MP 113-1

++

Trockensubstanz % 87,1 * 87,7 * 89,9 * 85,3 * 98,7 *

<önigswasseraufschluß ++ ++ ++ ++

rsen (As) mg/kg 15 11 11 17 2,2

3lei (Pb) mg/kg 71 47 60 120 10

admium (Cd) mg/kg 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4

hrom (Cr) mg/kg 35 40 31 85 24

<upfer(Cu) mg/kg 62 66 18 86 6,5

\Jickel (Ni) mg/kg 40 29 63 38 21

uecksiIber (Hg) mg/kg 0,13 0,17 <0,05 0,07 <0,05

zink (Zn)

Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

mg/kg

mg/kg

262 170 155 194 62,1

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 170 <50 170 500

\Japhthalin mg/kg <0,5d' 0,16 <0,05 0,36 0,13

Acenaphthylen mg/kg <0,5& <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acenaphthen mg/kg 0,96w 0,08 <0,05 0,13 0,15

Iuoren mg/kg 1,4w 0,14 <0,05 0,15 0,06

Dhenanthren mg/kg 28" 1,9 <0,05 3,0 0,19

4nthracen mg/kg 1,4v' 0,17 <0,05 0,38 <0,05

Fluoranthen mg/kg 65" 3,7 0,05 5,8 0,15

Fyren mg/kg 42 2,5 <0,05 6,1 0,09

Benzo(a)anthracen mglkg 20 1,3 <0,05 2,7 <0,05

Ch,ysen mg/kg 17" 1,0 <0,05 2,7 <0,05

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 23" 1,7 <0,05 2,1 <0,05

Henzo(k)fluoranfhen mg/kg io" 0,76 <0,05 1,2 <0,05

enzo(a)pyren mg/kg 17 1,4 <0,05 2,3 <0,05

Dibenz(ah)anthracen mg/kg 4,0 0,24 <0,05 0,47 <0,05

enzo(ghi)pe,ylen mg/kg 8,8" 1,2 <0,05 1,5 <0,05

(ndeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 11 1,1 <0,05 1,3 <0,05

PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 250" 17,40) 0,050) 30,2 0,77'
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Benzo(b)fluoranhtien

PAK
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Feststoff
naIyse in der Gesamtfraktion

Einheit 796126
MP 113-2

++

796127
MP 113-3

++

796128
MP 97-1

++

796129
MP 97-2

++

796130
MP 97/2A-4

++

rrockensubstanz % 93,3 * 91,2 * 94,1 * 84,3 * 92,3 *

<önigswasseraufschluR ++ ++ ++ ++

rsen (As) mg/kg 15 8,2 8,5 7,7

3Iei (Pb) mg/kg 71 52 150 54

admium (Cd) mg/kg 0,5 0,2 1,3 0,2

hrom (Cr) mg/kg 36 38 2000 540

<upfer (Cu) mg/kg 57 34 76 36

"Jickel (Ni) mg/kg 41 54 62 25

uecksiIber(Hg) mg/kg 0,12 <0,05 0,06 0,05

ink (Zn) mg/kg 165 102 448 74,4

Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mglkg 170 <50 210 <50 780

f'ciaphthalin mg/kg 0,19 <0,05 <0,05 <0,05

4cenaphthylen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

4cenaphthen mg/kg 0,08 <0,05 <0,05 <0,05

Fluoren mglkg 0,11 <0,05 <0,05 <0,05

Phenanthren mg/kg 1,4 <0,05 0,94 0,07

4nthracen mg/kg 0,25 <0,05 0,28 <0,05

Fluoranthen mg/kg 3,1 <0,05 2,6 0,13

2,3 <0,05 3,2 0,14

8enzo(a)anthracen mg/kg 1,4 <0,05 1,4 0,07

Chtysen mg/kg 0,92 <0,05 1,3 0,07

1,4 <0,05 0,68 0,06

8enzo(k)fluoranthen mg/kg 0,61 <0,05 0,40 <0,05

Benzo(a)pyren mg/kg 1,2 <0,05 0,65 <0,05

Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,19 <0,05 0,08 <0,05

8enzo(ghi)pe,ylen mg/kg 0,64 <0,05 0,23 <0,05

fndeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,58 <0,05 0,22 <0,05

-Summe nach EPA 14,4 n.b. 12,0' 0,54'

Perfluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

Perfluoroctansulfonsäure (gPFOS) pg/kg <10 <10

Perliuoroctansäure (gPFOA) pglkg <10 <10

Auftrag 1862501

Analysennr. Probenahme Pro benbezeichnung

796126 ohneAngabe MP113-2
796127 ohne Angabe MP 113-3

796128 ohne Angabe MP97-1
796129 ohne Angabe MP97-2
796130 ohne Angabe MP97/2A-4
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Auftrag 1862501

4nalysennr. Probenahme Pro benbezeichnung

796161 ohneAngabe MP97/4-4
796163 ohne Angabe MP 106/1 -3

796164 ohne Angabe MP 106/2-2

796166 ohne Angabe MP1O6/3-2

796167 ohneAngabe MP1O6/3-3

Einheit 796161 796163 796164 796166 796167
MP 97/4-4 MP 10611 -3 MP 106/2-2 MP 106/3-2 MP 106/3-3

Feststoff
naIyse in der Gesamtfraktion ++ ++ ++ ++ ++

rrockensubstanz % 91,4 * 77,6 * 83,1 * 79,2 * 88,9 *

<önigswasseraufschl u ß

5ssen (As) mg/kg

3Iei (Pb) mg/kg

admium (Cd) mg/kg

hrom (Cr) mg/kg

<upfer(Cu) mg/kg

\lickel (N) mg/kg

uecksiIber (Hg) mg/kg

iink (Zn) mg/kg

<ohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 <50 68 330 330

<ohlenwasserstoffe 010-040 (GC) mg/kg <50 <50 150 430 640

\Japhthalin mg/kg

Acenaphthylen mg/kg

4cenaphthen mg/kg

Iuoren mg/kg

Dhenanthren mg/kg

4nthracen mg/kg

/uoranthen mg/kg

yren mg/kg

Benzo(a)anthracen mg/kg

hnjsen mg/kg

Benzo(b)fluoranthen mg/kg

Benzo(k)fluoranthen mglkg

enzo(a)pyren mg/kg

Dibenz(ah)anthracen mg/kg

Benzo(ghi)pe,ylen mg/kg

fndeno(1, 2, 3-cd)pyren mg/kg

PAK-Summe (nach EPA) mg/kg

Perfluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

Perfluoroctansulfonsäure (gPFOS) pg/kg

Perfluoroctansäure (gPFOA) pg/kg

AG Landshut
HRB 7131
UsIJVAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschättsührer
Dipl -Ing. Seb Maier
Dr Paul Wimmer
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Auftrag 1862501

4nalysennr. Probenahme Pro benbezeichnung

796168 ohneAngabe MP1O6/5-3
796169 ohne Angabe MP 106/5-4
796172 ohne Angabe MP 106/6-4
796173 ohneAngabe MP1O6/7-3
796175 ohne Angabe MP 106-1

Einheit 796168 796169 796172 796173 796175
MP 106/5-3 MP 106/5-4 MP 106/6-4 MP 106/7-3 MP 106-1

Feststoff
nalyse in der Gesamtfraktion ++ ++ ++ ++ ++

Trockensubstanz % 79,2 * 90,7 * 89,9 * 91,9 * 85,7 *

Königswasseraufschluß ++

rsen (As) mg/kg 12

3lei (Pb) mg/kg 73

admium (Cd) mg/kg 0,4

hrom (Cr) mg/kg 26

Kupfer (Cu) mg/kg 36

JickeI (Ni) mg/kg 37

uecksiIber (Hg) mg/kg 0,12

zink (Zn) mg/kg 155

Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg 1200 390 51 <50

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 1800 580 460 <50 360

fVaphthalin mg/kg 0,80

4cenaphthylen mg/kg <0,05

4cenaphthen mg/kg 0,71

Fluoren mg/kg 0,93

Phenanthren mg/kg 9,3

4nthracen mg/kg 0,97

Iuoranthen mg/kg 16

Pyren mg/kg 13'

Benzo(a)anthracen mg/kg 6,3

Chiysen mg/kg 5,8

3enzo(b)fluoranthen mg/kg 6,4

9enzo(k)f/uoranthen mg/kg 2,8

9enzo(a)pyren mg/kg 5,3

ibenz(ah)anthracen mg/kg 1,2

5enzo(ghi)pe,ylen mg/kg 2,7

ndeno(1, 2, 3-cd)pyren mg/kg 2,9

AK-Summe (nach EPA) mg/kg 75,1

Perfluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

Derfluoroctansulfonsäure (gPFOS) pg/kg

erfIuoroctansäure (gPFOA) pg/kg
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Auftrag 1862501

nalysennr. Probenahme Pro benbezeichnung

6177 ohneAngabe MP1O6-2

Feststoff
nalyse in der Gesamtfraktion

Trockensubstanz

Königswasseraufschluß

rsen (As)

Blei (Pb)

admium (Cd)

hrom (Cr)

<upfer (Cu)

JickeI (Ni)

uecksilber (Hg)

zink (Zn)

<ohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

<ohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

\Japhtha/in

Acenaphfhylen

Acenaphfhen

Iuoren

Dhenanfhren

Anfhracen

luoranthen

Dyren

Benzo(a)anthracen

htysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)pe,ylen

ndeno(1, 2, 3-cd)pyren

DAKSumme (nach EPA)
Perfluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

Derfluoroctansulfonsäure (gPFOS) pg/kg

erfIuoroctansäure (gPFOA) pg/kg

AG Landshut Geschäftsführer
HRB 7131 Dipl-Ing. Seb Maier
UsINAT-Id-Nr: Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188
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Einheit 796177
MP 106-2

++

% 91,6 *
4+

mg/kg 7,6

mg/kg 60

mg/kg 0,6

mg/kg 40

mg/kg 73

mg/kg 35

mg/kg <0,05

mg/kg 112

mg/kg

mg/kg <50

mg/kg <0,05

mg/kg <0,05

mg/kg 0,06

mg/kg <0,05

mg/kg 0,91

mg/kg 0,09

mg/kg 1,4

mg/kg 1,4

mg/kg 0,58

mg/kg 0,59

mg/kg 0,53

mg/kg 0,29

mg/kg 0,52

mglkg 0,12

mg/kg 0,40

mg/kg 0,35

mg/kg 7,24'
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Auftrag 1862501

Einheit 796108 796119 796121 796122 796123
MP 141 a-1 MP 141a-2 MP 141a15-2 0,2-0,9 m MP 141a15-3 0,9-1,5m MP 113-1

Perfluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

umme PFT pg/kg n.b.

AG Landshut Geschäftsführer
HRB 7131 Dipl-Ing. Seb. Maier
UsINAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188
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Auftrag 1862501

Einheit 796126 796127 796128 796129 796130
MP 113-2 MP 113-3 MP 97-1 MP 97-2 MP 9712A-4

Pertluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

Summe PFT pglkg n.b. n.b.



AGROLAB Labor GmbH AROLAB GROUP
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Auftrag 1862501

Einheit 796161 796163 796164 796166 796167
MP 9714-4 MP 106/1-3 MP 106/2-2 MP 106/3-2 MP 10613-3

Pertluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

PFT
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Auftrag 1862501

Einheit 796168 796169 796172 796173 796175
MP 106/5-3 MP 106/5-4 MP 106/6-4 MP 106(7-3 MP 106-1

Perfluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

PFT

AG Landshut Geschäftsführer
HRB 7131 Dipl-Ing. Seb. Maier
UstNAT-ld-Nr.: Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www. agrolab .de

Auftrag 1862501

Einheit 796177
MP 106-2

Perfluorierte Verbindungen (PFT) Feststoff

summe PFT pg/kg

Erläuterung: Das Zeichen "<"oder n. b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

x) Einzeiwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt
hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der für die
angegebenen Grenzen notwendigen unverdünnten Analyse nicht edaubte.
v) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
gerät espezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

Die Analysen werte der Peststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz

Beginn der Prüfungen: 01.04.2016
Ende der Prüfungen: 08.04.2016

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf Prü fgegenstände Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibiitätsprüfung nur
bedingt möglich. Die auszugsweise ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

AGROLAB Labor GmbH, Philipp 1. 08765/93996-86
philipp.schaffleragrolab.de
Kunden betreuung

Methodenliste
Feststoff
DIN EN ISO 11885: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

DIN EN 13657: Königswasseraufschluß

DIN EN 14039: Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

DIN EN 14039 + LAGA KW!04: Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

DIN EN 1483 (E 12-4): Quecksilber (Hg)

DIN SO 11465! DIN EN 14346: Trockensubstanz

keine Angabe: Analyse in der Gesamtfraktion

Merkblatt LUA NRW Nr. 1: PAK-Summe (nach EPA)

DIN 38414-14 (S 14): Summe PFT

AG Landshut Geschhftsführer
HRB 7131 DipL-Ing. Seb. Maier
Ust/VAT-Id-Nr: Dr Paul Wimmer
DE 128 944 188
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 7462-Bodenluftprobennahmeprotokoll.docx 

Bodenluftprobennahmeprotokoll 

Projekt: B-Plan 9/13, Hagen 

Datum:                23.03.2016 

Projekt-Nr.:  7462/47 

Probennehmer: Strehl/Schwanke 

Messstelle 

Bezeichnung der Entnahmestelle: KRB 141a/1  

Beschaffenheit der Geländeoberfläche: Schotter  

Bodenschichtung:   

Aufschlusstiefe: 3,0 m 

Ausbau der Messstelle: 
Vollrohr: - 
Filterrohr: - 
POK:  - 

m 
m 
m ü. GOK 

Ausbautiefe / zugefallen bei: - m u. GOK 

Filterstrecke / Einbautiefe der Sonde: 1,56 m u. GOK 

Abdichtung durch: Packer  

Grundwasserstand: - m u. GOK 

Probenahme 

Art der eingesetzten Pumpe: DESAGA  

Volumenstrom: 2 l/min 

Pumpdauer:  8 min 

Gesamtfördervolumen: 16 l 

Rel. Luftfeuchte: 64 % 

Luftdruck: 997 mbar 

Lufttemperatur:  8,8 °C 

Online-Messungen 

Zeit   [min] 2 4 6 8 

PID-Messung  [ppm] 3,5 3,1 3,5 4,2 

CH4   [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 

O2   [%] 15,6 15,7 15,8 15,9 

H2S   [ppm] 0,1 0,1 0,1 0,1 

CO2   [%] 3,83 3,74 3,70 3,65 

Proben 

Probengefäß: Alucan      X Headspace A-Kohle  

 Druck  
vorher: -0,9 bar 
nachher: 0 bar 

20 ml  
Anzahl:  

Volumen:  
 
    ........... l 

 

Auffälligkeiten / sonstiges  
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Bodenluftprobennahmeprotokoll 

Projekt: B-Plan 9/13, Hagen 

Datum:                17.03.2016 

Projekt-Nr.:  7462/47 

Probennehmer: Schwanke/Strehl 

Messstelle 

Bezeichnung der Entnahmestelle: KRB 97/2A  

Beschaffenheit der Geländeoberfläche: Schwarzdecke  

Bodenschichtung:   

Aufschlusstiefe: 1,8 m 

Ausbau der Messstelle: 
Vollrohr: - 
Filterrohr: - 
POK:  - 

m 
m 
m ü. GOK 

zugefallen bei: 1,4 m u. GOK 

Filterstrecke / Einbautiefe der Sonde: 1,0 m u. GOK 

Abdichtung durch: Packer  

Grundwasserstand: - m u. GOK 

Probenahme 

Art der eingesetzten Pumpe: DESAGA  

Volumenstrom: 2 l/min 

Pumpdauer:  8 min 

Gesamtfördervolumen: 16 l 

Rel. Luftfeuchte: 41 % 

Luftdruck: 1013,9 mbar 

Lufttemperatur:  16,1 °C 

Online-Messungen 

Zeit   [min] 2 4 6 8 

PID-Messung  [ppm] 1,1 1,0 1,0 0,8 

CH4   [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 

O2   [%] 18,8 18,9 19,0 19,1 

H2S   [ppm] 0,1 0,1 0,1 0,1 

CO2   [%] 0,05 0,06 0,05 0,05 

Proben 

Probengefäß: Alucan      X Headspace A-Kohle  

 Druck  
vorher: -1,1 bar 
nachher: 0 bar 

20 ml  
Anzahl:  

Volumen:  
 
    ........... l 

 

Auffälligkeiten / sonstiges  
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Bodenluftprobennahmeprotokoll 

Projekt: B-Plan 9/13, Hagen 

Datum:                18.03.2016 

Projekt-Nr.:  7462/47 

Probennehmer: Strehl/Meyer 

Messstelle 

Bezeichnung der Entnahmestelle: KRB 97/3  

Beschaffenheit der Geländeoberfläche: Schwarzdecke  

Bodenschichtung:   

Aufschlusstiefe: 3,0 m 

Ausbau der Messstelle: 
Vollrohr: - 
Filterrohr: - 
POK:  - 

m 
m 
m ü. GOK 

zugefallen bei: 2,78 m u. GOK 

Filterstrecke / Einbautiefe der Sonde: 1,5 m u. GOK 

Abdichtung durch: Packer  

Grundwasserstand: - m u. GOK 

Probenahme 

Art der eingesetzten Pumpe: DESAGA  

Volumenstrom: 2 l/min 

Pumpdauer:  8 min 

Gesamtfördervolumen: 16 l 

Rel. Luftfeuchte: 58 % 

Luftdruck: 1008,7 mbar 

Lufttemperatur:  3,4 °C 

Online-Messungen 

Zeit   [min] 2 4 6 8 

PID-Messung  [ppm] 1,3 1,1 1,1 1,1 

CH4   [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 

O2   [%] 18,2 18,3 18,3 18,2 

H2S   [ppm] 0,1 0,1 0,1 0,1 

CO2   [%] 2,81 3,08 3,10 3,12 

Proben 

Probengefäß: Alucan      X Headspace A-Kohle  

 Druck  
vorher: -0,9 bar 
nachher: 0 bar 

20 ml  
Anzahl:  

Volumen:  
 
    ........... l 

 

Auffälligkeiten / sonstiges  
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Bodenluftprobennahmeprotokoll 

Projekt: B-Plan 9/13, Hagen 

Datum:                18.03.2016 

Projekt-Nr.:  7462/47 

Probennehmer: Strehl/Meyer 

Messstelle 

Bezeichnung der Entnahmestelle: KRB 97/4  

Beschaffenheit der Geländeoberfläche: Schwarzdecke  

Bodenschichtung:   

Aufschlusstiefe: 3,0 m 

Ausbau der Messstelle: 
Vollrohr: - 
Filterrohr: - 
POK:  - 

m 
m 
m ü. GOK 

zugefallen bei: 2,85 m u. GOK 

Filterstrecke / Einbautiefe der Sonde: 1,5 m u. GOK 

Abdichtung durch: Packer  

Grundwasserstand: - m u. GOK 

Probenahme 

Art der eingesetzten Pumpe: DESAGA  

Volumenstrom: 2 l/min 

Pumpdauer:  8 min 

Gesamtfördervolumen: 16 l 

Rel. Luftfeuchte: 60 % 

Luftdruck: 1008,6 mbar 

Lufttemperatur:  4,2 °C 

Online-Messungen 

Zeit   [min] 2 4 6 8 

PID-Messung  [ppm] 0,7 0,6 0,5 0,5 

CH4   [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 

O2   [%] 18,5 18,0 17,7 17,5 

H2S   [ppm] 0,1 0,1 0,1 0,1 

CO2   [%] 1,15 1,42 1,51 1,52 

Proben 

Probengefäß: Alucan      X Headspace A-Kohle  

 Druck  
vorher: -1,1 bar 
nachher: 0 bar 

20 ml  
Anzahl:  

Volumen:  
 
    ........... l 

 

Auffälligkeiten / sonstiges  
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Bodenluftprobennahmeprotokoll 

Projekt: B-Plan 9/13, Hagen 

Datum:                23.03.2016 

Projekt-Nr.:  7462/47 

Probennehmer: Strehl/Meyer 

Messstelle 

Bezeichnung der Entnahmestelle: KRB 106/3  

Beschaffenheit der Geländeoberfläche: Beton  

Bodenschichtung:   

Aufschlusstiefe: 3,0 m 

Ausbau der Messstelle: 
Vollrohr: - 
Filterrohr: - 
POK:  - 

m 
m 
m ü. GOK 

zugefallen bei: - m u. GOK 

Filterstrecke / Einbautiefe der Sonde: 1,5 m u. GOK 

Abdichtung durch: Packer  

Grundwasserstand: - m u. GOK 

Probenahme 

Art der eingesetzten Pumpe: DESAGA  

Volumenstrom: 2 l/min 

Pumpdauer:  8 min 

Gesamtfördervolumen: 16 l 

Rel. Luftfeuchte: 62 % 

Luftdruck: 998,3 mbar 

Lufttemperatur:  10,1 °C 

Online-Messungen 

Zeit   [min] 2 4 6 8 

PID-Messung  [ppm] 35,8 23,3 22,9 14,5 

CH4   [%] 1,5 0,2 0,1 0,1 

O2   [%] 14,0 18,7 18,9 19,0 

H2S   [ppm] 0,1 0,1 0,1 0,1 

CO2   [%] 0,57 0,13 0,17 0,11 

Proben 

Probengefäß: Alucan      X Headspace A-Kohle  

 Druck  
vorher: -0,9 bar 
nachher: 0 bar 

20 ml  
Anzahl:  

Volumen:  
 
    ........... l 

 

Auffälligkeiten / sonstiges  
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Bodenluftprobennahmeprotokoll 

Projekt: B-Plan 9/13, Hagen 

Datum:                24.03.2016 

Projekt-Nr.:  7462/47 

Probennehmer: Strehl/Eimers 

Messstelle 

Bezeichnung der Entnahmestelle: KRB 106/5  

Beschaffenheit der Geländeoberfläche: Beton  

Bodenschichtung:   

Aufschlusstiefe: 3,0 m 

Ausbau der Messstelle: 
Vollrohr: - 
Filterrohr: - 
POK:  - 

m 
m 
m ü. GOK 

zugefallen bei: - m u. GOK 

Filterstrecke / Einbautiefe der Sonde: 1,5 m u. GOK 

Abdichtung durch: Packer  

Grundwasserstand: 2,2 m u. GOK 

Probenahme 

Art der eingesetzten Pumpe: DESAGA  

Volumenstrom: 2 l/min 

Pumpdauer:  8 min 

Gesamtfördervolumen: 16 l 

Rel. Luftfeuchte: 65 % 

Luftdruck: 998,4 mbar 

Lufttemperatur:  7,5 °C 

Online-Messungen 

Zeit   [min] 2 4 6 8 

PID-Messung  [ppm] 6,5 4,8 3,5 3,2 

CH4   [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 

O2   [%] 18,0 17,9 17,9 18,0 

H2S   [ppm] 0,1 0,1 0,1 0,1 

CO2   [%] 1,24 1,26 1,26 1,24 

Proben 

Probengefäß: Alucan      X Headspace A-Kohle  

 Druck  
vorher: -0,85 bar 
nachher: 0 bar 

20 ml  
Anzahl:  

Volumen:  
 
    ........... l 

 

Auffälligkeiten / sonstiges  
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Bodenluftprobennahmeprotokoll 

Projekt: B-Plan 9/13, Hagen 

Datum:                24.03.2016 

Projekt-Nr.:  7462/47 

Probennehmer: Strehl/Eimers 

Messstelle 

Bezeichnung der Entnahmestelle: KRB 106/6  

Beschaffenheit der Geländeoberfläche: Beton  

Bodenschichtung:   

Aufschlusstiefe: 3,0 m 

Ausbau der Messstelle: 
Vollrohr: - 
Filterrohr: - 
POK:  - 

m 
m 
m ü. GOK 

zugefallen bei: - m u. GOK 

Filterstrecke / Einbautiefe der Sonde: 1,5 m u. GOK 

Abdichtung durch: Packer  

Grundwasserstand: 2,4 m u. GOK 

Probenahme 

Art der eingesetzten Pumpe: DESAGA  

Volumenstrom: 2 l/min 

Pumpdauer:  8 min 

Gesamtfördervolumen: 16 l 

Rel. Luftfeuchte: 67 % 

Luftdruck: 998,7 mbar 

Lufttemperatur:  7,6 °C 

Online-Messungen 

Zeit   [min] 2 4 6 8 

PID-Messung  [ppm] 10,6 6,2 5,0 4,6 

CH4   [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 

O2   [%] 18,85 18,8 18,9 19,0 

H2S   [ppm] 0,1 0,1 0,1 0,1 

CO2   [%] 0,28 0,27 0,26 0,25 

Proben 

Probengefäß: Alucan      X Headspace A-Kohle  

 Druck  
vorher: -0,85 bar 
nachher: 0 bar 

20 ml  
Anzahl:  

Volumen:  
 
    ........... l 

 

Auffälligkeiten / sonstiges  
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